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Vorwort

I.

Die Novelle zur Handwerksordnung vom 1. 1. 2004

Bundestag und Bundesrat haben am 19. Dezember 2003 weit reichende
Änderungen der Handwerksordnung verabschiedet, die mit Wirkung zum
1. 1. 2004 in Kraft treten. Mit diesen Beschlüssen finden neunmonatige in-
tensive, zwischen Bundestag und Bundesrat wie zwischen Bundesregie-
rung und Handwerk vielfach streitig geführten Diskussionen um Grundsät-
ze wie notwendige Inhalte einer Reform der Handwerksordnung ihren Ab-
schluss. Die Diskussionen um eine Novelle wie das Gesetzesvorhaben
selbst, das von der Bundesregierung in zwei Einzelgesetze aufgespalten, im
Rahmen des Vermittlungsverfahrens dann aber zusammen beraten wurde,
waren eingebettet in Gesamtreformdiskussionen im Zusammenhang mit der
„Agenda 2010“. Die Bundesregierung beabsichtigt mit den Änderungen,
den Zugang zur selbstständigen Ausübung eines Handwerks zu erleichtern
und europäischen Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Einige wichtige Änderungen stellen sich wie folgt dar:

Neustrukturierung der Anlagen A und B

Neu strukturiert werden die Anlagen A und B zur Handwerksordnung. In
deren Folge verbleiben 41 von vormals 94 Handwerken in der Anlage A;
nur in diesen 41 Handwerken bedarf es eines Meisterbriefes als Voraus-
setzung für eine Selbstständigkeit im Handwerk. 53 Handwerke werden –
als neu bezeichnete zulassungsfreie Handwerke – in der Anlage B Ab-
schnitt 1 aufgenommen. In diesen Handwerken kann der Meisterbrief frei-
willig erworben werden. Die handwerksähnlichen Gewerbe erfahren keine
inhaltlichen Veränderungen. Sie bilden nun den 2. Abschnitt der neu struk-
turierten Anlage B.

Bei der Neustrukturierung der Anlage A hat der Gesetzgeber zwei Krite-
rien zugrunde gelegt: die Gefahrgeneigtheit eines Gewerbes und die Aus-
bildungsleistung eines Gewerbes im Interesse der Sicherung des Nach-
wuchses für die gesamte gewerbliche Wirtschaft.

Mit letzterem Kriterium greift der Gesetzgeber seine schon bei der
Schaffung der HwO 1953 verfolgten und vom Bundesverfassungsgericht in
ständiger Rechtsprechung bestätigten Motive auf, mit und über das Qualifi-
kationsinstrument Meisterprüfung die entscheidenden Impulse zur Nach-
wuchssicherung der gesamten Wirtschaft zu geben und letztlich den Lei    s   -
tungsstand und die Leistungsfähigkeit des Handwerks zu sichern. 5
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Inhaberprinzip

Das Inhaberprinzip, die „Vereinigung von Qualifikation und Unterneh -
mereigenschaft in einer Person“, wird aufgehoben. Schon bislang war die-
ses Prinzip durch zahlreiche Ausnahmen gekennzeichnet und begünstigte
die Rechtsform der GmbH, bei der eine Selbstständigkeit im Handwerk über
die Anstellung eines entsprechend qualifizierten Betriebsleiters möglich war.
Künftig ist unabhängig von der Rechtsform diese Möglichkeit gegeben.

Zugang zum Handwerk erleichtert

Die Möglichkeiten, sich im Handwerk selbstständig machen zu können,
werden erleichtert und erweitert.

Verzichtet wird auf die bisher vorgeschriebene mehrjährige Gesel-
lentätigkeit als Voraussetzung für die Zulassung zur Meisterprüfung.

Für qualifizierte Gesellen, die sich im Handwerk selbstständig machen
wollen, wird mit § 7 b eine spezielle Regelung geschaffen. Möglich ist da-
nach die Erteilung einer Ausübungsberechtigung für ein zulassungspflichti-
ges Handwerk der Anlage A, wenn in dem zu betreibenden Handwerk
nach bestandener Gesellenprüfung eine Tätigkeit von mindestens sechs
Jahren, davon vier Jahre in leitender Stellung, nachgewiesen wird. Die An-
forderungen an eine leitende Stellung werden im Gesetz näher präzisiert.

Weiter erleichtert werden schließlich die Voraussetzungen für die Eintra-
gung von u. a. Technikern und Industriemeistern in die Handwerksrolle.

Nicht wesentliche Tätigkeiten eines zulassungspflichtigen Handwerks

In § 1 Abs. 2 hat der Gesetzgeber nun den Bereich der für ein zulas-
sungspflichtiges Handwerk nicht wesentlichen Tätigkeiten unter teilweiser
Anlehnung an – allerdings in Einzelfällen ergangene – Rechtsprechung zu
präzisieren versucht. Gleichzeitig erfolgt eine Zuordnung all derjenigen Ge-
werbetreibenden zum Handwerk, die eine – nicht wesentliche – An-
lerntätigkeit von bis zu drei Monaten ausüben und über eine Gesellenaus-
bildung oder vergleichbare Qualifizierungsbausteine verfügen.

Schlichtungsstelle

Neu geschaffen wird in § 16 eine Schlichtungsstelle, in der Fragen der
Abgrenzung zwischen Handwerk und Industrie behandelt werden sollen.

Neuregelungen im Beitragsbereich

Existenzgründer werden künftig neben den Industrie- und Handelskam-
mern auch bei den Handwerkskammern innerhalb bestimmter Gewinn-
bzw. Ertragsgrenzen teilweise von der Zahlung von Beiträgen über einen
Zeitraum von maximal vier Jahren freigestellt. Gesetzlich festgelegt ist eine6

14920_HWO_Inhalt_14920_HWO_Inhalt.qxd  11.12.2014  14:35  Seite 6



Staffelregelung, die im Jahr der Existenzgründung keine Beitragszahlun-
gen vorsieht, in den beiden darauf folgenden Jahren je einen halben
Grundbeitrag und erst im dritten Jahr nach der Existenzgründung den vol -
len Grundbeitrag.

Wahlen zu den Vollversammlungen der Handwerkskammern

Grundlegend überarbeitet und zugleich den Anforderungen an ein mo-
dernes Wahlrecht angepasst wurde die Anlage C zur HwO, die das Wahl-
verfahren zu den Vollversammlungen der Handwerkskammern regelt. Das
Verfahren wurde wesentlich vereinfacht, die Briefwahl eingeführt und etwa
das so genannte Quorum, die Mindestzahl von Stützunterschriften zur Ein-
reichung einer Wahlliste, flexibilisiert und im Ergebnis deutlich abgesenkt.

Zuständigkeiten

Über eine neu geschaffene Ermächtigung für die Länder ist nun die
Möglichkeit gegeben, Zuständigkeiten nach den §§ 7 a, 7 b, 8 und 9 HwO
auch auf die Handwerkskammern, damit auf die Selbstverwaltung, übertra-
gen zu können.

II.

Die Novelle zur Handwerksordnung vom 1. 4. 1998

Die Novelle vom 1. 4. 1998 geht zurück auf einen Beschluss des Deut-
schen Bundestages im Zusammenhang mit der zum 1. 1. 1994 in Kraft ge-
tretenen Novelle zur Handwerksordnung, in der eine Überarbeitung der An-
lage A zur HwO ausgeklammert worden war. Der Deutsche Bundestag hat-
te seinerzeit jedoch die Bundesregierung aufgefordert, Vorschläge zu einer
grundlegenden Überarbeitung der Anlage A zu unterbreiten.

Die Arbeiten an der Anlage A wurden über einen Zeitraum von mehr als
zwei Jahren betrieben von einer parlamentarischen Arbeitsgruppe unter
der Leitung des parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesministeri-
um für Wirtschaft, Dr. Heinrich Kolb. Sie wurden mit großem Engagement
und großer Sachkunde in dem Bestreben geführt, eine möglichst große
Übereinstimmung mit den Betroffenen zu erreichen.

Ausgangspunkt und Richtschnur der weiteren, näheren Überlegungen
für die Überarbeitung der Anlage A waren sog. „Eckwerte“ der parlamenta-
rischen Arbeitsgruppe. Danach sollten mit der Überarbeitung die Flexibilität
der Handwerker im Markt weiter erhöht und der Große Befähigungsnach-
weis gestärkt werden. Im Interesse der Handwerker, ihrer Arbeitskräfte und
der Verbraucher sollten – soweit möglich – Handwerke mit einem breiten
Leistungsangebot „aus einer Hand“ geschaffen werden, aber auch solche
mit einem spezialisierten oder ggf. neuen Leistungsangebot. Der Zuschnitt
einzelner Handwerke sollte nach Erfordernissen einer Erfolg versprechen- 7
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den wirtschaftlichen Betätigung unter angemessener Berücksichtigung be-
rufsbildungspolitischer, traditioneller, kultureller und auch regionaler Aspek-
te erfolgen.

Auf der Basis dieser Zielvorgaben entstand ein gemeinsamer Gesetz-
entwurf der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und F.D.P. zur Änderung  
der Handwerksordnung und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften
(BT-Drucks. 13/9388), den der Deutsche Bundestag am 13. 2. 1998 in
zweiter und dritter Lesung in der vom Wirtschaftsausschuss des Bundes -
tages am 11. 2. 1998 modifizierten Fassung (BT-Drucks. 13/9875) mit den
Sitmmen von CDU/CSU, SPD und F.D.P. in großem Konsens verabschie-
det hat. Der Bundesrat hat dem Gesetzentwurf auf seiner Sitzung am
6. 3. 1998 (BT-Drucks. 168/98) zugestimmt.

Mit dieser Novelle hat sich der Gesetzgeber zum zweiten Mal innerhalb
von vier Jahren klar für den Großen Befähigungsnachweis in Form der
Meisterprüfung ausgesprochen. Er hat damit auch die Garantiefunktion des
Großen Befähigungsnachweises für eine qualifizierte Ausbildung nicht nur
für das Handwerk selbst, sondern für die gesamte gewerbliche Wirtschaft
gewürdigt. Die neue Handwerksordnung weist nunmehr 94 Vollhandwerke
in der Anlage A auf. Ein neues Handwerk, das des Gerüstbauers, wurde in
die Anlage A eingestellt, sechs bisherige Vollhandwerke wurden in die An-
lage B überführt. Zahlreiche Zusammenfassungen von Handwerken, die
größere Möglichkeiten für mehr Leistungen aus einer Hand bieten, wurden
realisiert und gehen auf Vorschläge des Handwerks zurück. Nicht mehr
zeitgemäße Gewerbebezeichnungen wurden ersetzt, sodass sich Berufs-
bezeichnung und Berufswirklichkeit wieder entsprechen. Der bisherige
Grundsatz Ausübungsberuf = Ausbildungsberuf wurde aufgegeben. Damit
können in Zukunft für ein Handwerk mehrere Ausbildungsordnungen erlas-
sen werden. Den Ausbildungsmöglichkeiten der Betriebe wird dadurch
stärker Rechnung getragen, das Potenzial der Lehrstellenbewerber besser
ausgeschöpft werden können. Zukünftig wird es ferner möglich sein,
Schwerpunkte in der Meisterprüfung zu bilden.

Neben einer ganzen Reihe weiterer materieller Änderungen innerhalb
der Handwerksordnung ist schließlich die bessere Einbindung des hand-
werksähnlichen Gewerbes in das Organisationsgefüge und die Organisati-
onsstrukturen des Handwerks und der Handwerksordnung von Bedeutung.
Nach der Neuregelung in § 58 HwO können sich künftig Handwerksinnun-
gen für fachlich oder wirtschaftlich nahe stehende handwerksähnliche Ge-
werbe im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit öffnen. Über eine derartige
Öffnung entscheidet die jeweilige Innungsversammlung.

III.

Die Novelle zur Handwerksordnung vom 1. 1. 1994

Die Handwerksordnung ist seit 1965 im Wesentlichen unverändert ge-
blieben. Nach über 28 Jahren war eine Aktualisierung daher angezeigt. In
vielen Handwerksbereichen haben sich in den vergangenen Jahren die
technischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten spürbar verändert. Neue8
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Techniken haben im Handwerk Verbreitung gefunden. Die Anforderungen
der Abnehmer an Informations- und Serviceleistungen durch handwerkli-
che Betriebe steigen fortlaufend an.

Oft ist es notwendig, dass handwerkliche Betriebe miteinander kooperie-
ren müssen, um den Erwartungen der Auftraggeber nach breit gefächerten
Angeboten entsprechen zu können. Die Auftraggeber erwarten mehr und
mehr Leistungsangebote „aus einer Hand“. Daraus ergeben sich neue An-
forderungen auch an die rechtlichen Rahmenbedingungen, innerhalb derer
sich die Handwerksbetriebe und ihre Organisationen betätigen.

Politische Entwicklung

Im November 1992 hatte der Zentralverband des Deutschen Handwerks
den politischen Parteien eine Gesetzeskonzeption zur Änderung der Hand-
werksordnung zugeleitet. Diese Initiative wurde vom Deutschen Gewerk-
schaftsbund und vom Kolpingwerk mitgetragen. In der Folgezeit beschäf-
tigte sich hiermit eine parlamentarische Arbeitsgruppe, in der Abgeordnete
der CDU/CSU, der F.D.P. und der SPD mitwirkten. Auch das Bundesminis -
terium für Wirtschaft war beteiligt. Die Arbeitsgruppe wurde zunächst von
dem Abgeordneten Friedhelm Ost, CDU, geleitet, sodann übernahm der
Abgeordnete Ernst Hinsken, CSU, die Leitung.

Aus den allseits mit großem Engagement durchgeführten Arbeiten ent-
stand ein Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU, der SPD und der
F.D.P., der am 2. Dezember 1993 in zweiter und dritter Lesung vom Deut-
schen Bundestag einstimmig verabschiedet wurde. Der Bundesrat stimmte
am 17. Dezember 1993 ebenfalls einstimmig zu. Die Veröffentlichung im
Bundesgesetzblatt erfolgte am 28. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2256).

Großer Befähigungsnachweis bleibt unangetastet

Alle mit der Materie befassten politischen Parteien haben eindeutig er-
klärt, dass sie am Großen Befähigungsnachweis festhalten. Mit dem
Großen Befähigungsnachweis in Form der Meisterprüfung ist ein solides
Fundament vorhanden, auf dem sich die handwerkliche Leistungsfähigkeit
und Leistungskraft im Wettbewerb beweisen können. Außerdem ist der Be-
fähigungsnachweis Garant für die qualifizierte Ausbildung des Nachwuch-
ses für das Handwerk und die übrige gewerbliche Wirtschaft. Auf diesem
Fundament hat das deutsche Handwerk seine anerkannte Stellung inner-
halb der deutschen Wirtschaft erreichen und behaupten können. Die Be-
deutung des Großen Befähigungsnachweises hat das Bundesverfassungs-
gericht mit seinem Grundsatzbeschluss vom 17. 7. 1961 (Gewerbe-Archiv
1961, Seite 157 ff.), nachdrücklich unterstrichen.

Wesentliche Neuregelungen der Novelle

Im Zentrum der neuen Bestimmungen stehen die Regelungen, mit de-
nen die Möglichkeiten zur „Leistung aus einer Hand“ verbessert werden.
Ferner wurde der Zugang zur Handwerksausübung erleichtert. Die Rechts-
positionen der Arbeitnehmer in der Selbstverwaltung des Handwerks wur- 9
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den noch besser abgesichert. Eine ganze Reihe von Bestimmungen befasst
sich mit inzwischen notwendig gewordenen Datenschutzregelungen. So-
weit Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft umgesetzt werden muss -
ten, ist dies im Rahmen der Novelle geschehen.

Schließlich sind noch zahlreiche Klarstellungen und Aktualisierungen
vor allem im Bereich der Berufsbildungsvorschriften erfolgt. Soweit notwen-
dig, wurden handwerksrechtliche Rechtsverordnungen überprüft und teil-
weise neu gefasst. Die Anlage B zur Handwerksordnung (Verzeichnis der
handwerksähnlichen Gewerbe) wurde um zehn Positionen erweitert. Nicht
geändert wurde die Anlage A der Handwerksordnung (Verzeichnis der
Handwerke). Der federführende Ausschuss für Wirtschaft des Deutschen
Bundestages hat jedoch in seinem Abschlussbericht zum Ausdruck ge-
bracht, dass er eine Überarbeitung der Anlage A der Handwerksordnung
für notwendig hält. Er hat die Bundesregierung aufgefordert, Vorschläge
hierfür vorzulegen.

Tätigkeiten in anderen Handwerken

In der Novelle sind insgesamt vier Möglichkeiten vorgesehen. Zunächst
ist der bereits in der Handwerksordnung enthaltene § 5 erweitert worden.
Danach soll derjenige, der bereits ein Handwerk nach § 1 HwO betreibt,
Arbeiten in anderen Handwerken ausführen dürfen, wenn sie das Leis -
tungsangebot seines Handwerks wirtschaftlich ergänzen. Daneben sind
solche Arbeiten – wie bislang auch – erlaubt, wenn ein technischer oder
fachlicher Zusammenhang mit der eigenen Tätigkeit besteht.

Bei den Gesetzesberatungen wurde heftig darüber diskutiert, ob eine
derartige Erweiterung vorgenommen werden sollte. Im Handwerk bestan-
den erhebliche Bedenken gegen eine Ausweitung, da Tätigkeiten ohne
Qualifikationsnachweis gestattet würden. Schließlich hat das Handwerk –
wenngleich immer noch mit Bedenken – im Rahmen des Gesamtpaketes
diese Regelung akzeptiert.

Wichtig für diese Entscheidung war, dass in der Begründung zu dem
Gesetzentwurf eine klare Eingrenzung vorgenommen wurde. So heißt es in
der Begründung ausdrücklich, eine uferlose Ausweitung des bereits beste-
henden § 5 HwO sei nicht beabsichtigt. Vielmehr müsse stets ein wechsel-
seitiger Zusammenhang zwischen dem Leistungsangebot des eigenen
Handwerks und den Tätigkeiten in anderen Handwerken bestehen. Unver-
zichtbare Voraussetzung für die Anwendung der neuen Vorschrift sei nach
wie vor, dass ein konkreter Auftrag in dem Handwerk vorliegt, mit dem der
Unternehmer in die Handwerksrolle eingetragen ist. Dieser Auftrag müsse
auch den Schwerpunkt seiner Tätigkeit bilden. Hieraus ergibt sich als wei-
tere Konsequenz, dass der Handwerker mit den Leistungen in dem ergän-
zenden Handwerk nicht gesondert werben oder Leistungen in diesem an-
deren Handwerk unabhängig von Arbeiten in dem von ihm primär aus-
geübten Handwerk nicht anbieten darf.10
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Ausübungsberechtigungen

Durch einen neu eingefügten § 7 a HwO soll derjenige, der bereits ein
Handwerk betreibt, eine Ausübungsberechtigung für ein anderes Hand-
werk oder für wesentliche Tätigkeiten dieses Handwerks erhalten können,
wenn er die hierfür erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten nachweist.
Die Ausübungsberechtigung wird in der Regel vom Regierungspräsidenten
nach Anhörung der Handwerkskammer erteilt. Gegen die Entscheidung
steht neben dem Antragsteller auch der Handwerkskammer ein Klagerecht
zu. Auch die beruflichen Fachorganisationen können in das Verfahren ein-
geschaltet werden.

Dieser Vorschlag entspricht dem System der Handwerksordnung, das
auf dem Nachweis der Qualifikation beruht. Auf welche Art und Weise die
handwerklichen Fertigkeiten und Kenntnisse nachgewiesen werden, bleibt
primär dem Antragsteller überlassen. Beispielsweise kann er sich einer
Prüfung unterziehen, er kann aber auch Fachkurse mit abschließender
Prüfung besuchen oder darauf verweisen, dass er sich bereits in dem an-
deren Handwerk erfolgreich betätigt hat. Ein Auftrag in dem eigenen Hand-
werk muss – anders als bei § 5 HwO – nicht vorliegen, sofern die Aus -
übungs berechti gung erteilt worden ist.

Einstellung eines Betriebsleiters

Bisher ist es nur juristischen Personen gestattet, handwerkliche Tätig-
keiten durch Einstellung eines entsprechend qualifizierten Betriebsleiters
auszuüben. Nach In-Kraft-Treten der Novelle ist es nunmehr jedem in die
Handwerksrolle eingetragenen Handwerker erlaubt, sich in einem anderen
Handwerk zu betätigen, wenn er einen Betriebsleiter einstellt. In der Novel-
le ist allerdings vorgesehen, dass zwischen den beiden Handwerken ein
wirtschaftlicher Zusammenhang bestehen muss. Dies wird vielfach aber
der Fall sein, da ein handwerklicher Unternehmer sich meist nur in solchen
Bereichen betätigen wird, die mit seinem eigenen Handwerk in Verbindung
stehen.

Verwandte Handwerke

Bislang sind durch Rechtsverordnung 36 Verwandtschaften innerhalb
des Handwerks festgelegt worden. Durch eine Neuformulierung der Er-
mächtigungsnorm des § 7 Abs. 1 soll erreicht werden, dass Verwandt-
schaften im Handwerk künftig unter erleichterten Voraussetzungen festge-
legt werden können.

Zugang zum Handwerk erleichtert

Unter anderem wird durch die Novelle die maximale Zeit der vorge-
schriebenen Gesellentätigkeit, die bisher bis zu fünf Jahre beträgt, auf drei
Jahre reduziert. Ferner entfällt der Nachweis der Gesellentätigkeit völlig,
wenn der Bewerber bereits eine Meisterprüfung in einem anderen Hand- 11

14920_HWO_Inhalt_14920_HWO_Inhalt.qxd  11.12.2014  14:35  Seite 11



werk bestanden hat. Außerdem wird die Ablegung der Meisterprüfung in
Teilen zugelassen. Auch damit soll den Anforderungen, die an die hand-
werkliche Ausbildung gestellt werden, Rechnung getragen werden.

Verbesserte Rechtsstellung der Arbeitnehmer

Die Vorschläge, die der Deutsche Gewerkschaftsbund und das Kolping-
werk in enger Zusammenarbeit mit dem Zentralverband des Deutschen
Handwerks den politischen Parteien vorgelegt hatten, wurden vom Deut-
schen Bundestag unverändert übernommen. Im Folgenden können nur ei-
nige Hinweise auf die wichtigsten Neuregelungen gegeben werden:

So werden künftig bei mehreren Wahlvorschlägen direkte Wahlen zu
den Vollversammlungen der Handwerkskammern durchgeführt. Das Wahl-
männersystem wird aufgegeben. Außerdem sind nicht nur Gesellen, son-
dern auch andere Arbeitnehmer mit abgeschlossener Berufsausbildung
wahlberechtigt für die Ausschüsse und die Organe von Handwerkskam-
mern. Das Benachteiligungsverbot für Arbeitnehmervertreter wird konkreti-
siert. Kurzzeitige Arbeitslosigkeit von Vertretern der Arbeitnehmer führt
nicht zum Verlust der in der Handwerksordnung festgelegten Rechte.

Ferner sind Einzelheiten über den Wahlmodus für die Vizepräsidenten
und die weiteren Mitglieder des Vorstandes einer Handwerkskammer vor
allem im Hinblick auf die Interessen der Arbeitnehmervertreter geregelt.

Sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber soll künftig die deut-
sche Staatsangehörigkeit keine Wählbarkeitsvoraussetzung mehr für
Wahlen in die Gremien der Handwerksorganisationen sein.

Neue Datenschutzregelungen

Hierzu gibt es eine ganze Reihe von Neuregelungen. So wurden durch
die Novelle neue Vorschriften über die Einrichtung und Führung der Hand-
werksrolle sowie über die in der Anlage C zur Handwerksordnung nieder-
gelegte Wahlordnung eingeführt. Neu geschaffen wurde die Anlage D, in
der genaue Bezeichnungen sämtlicher erfassbarer Daten im Bereich der
handwerksrechtlichen Rollenverzeichnisse aufgeführt sind.

Außerdem wurde das Einsichtsrecht in die Handwerksrolle aktualisiert.
Die Novelle enthält ferner Vorschriften über die Erfassung, Speicherung
und Übermittlung von personenbezogenen Daten, soweit sie im Handwerk
von Bedeutung sind. In diesem Zusammenhang wurde auch das Beitrags-
recht neu geregelt.

Sonstige Regelungen

In der Novelle sind zahlreiche Bestimmungen enthalten, durch die be-
stehende Vorschriften über die Berufsbildung vereinfacht und den heutigen
Verhältnissen angepasst werden. Eine Reihe weiterer Vorschriften bezieht
sich auf Änderungen, die auf Grund von Richtlinien der Europäischen Ge-12
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meinschaft notwendig geworden sind. Insbesondere gilt dies für Neurege-
lungen im Rahmen der so genannten zweiten Anerkennungsrichtlinie.

Verschiedene handwerksrechtliche Rechtsverordnungen wurden durch
die Novelle ebenso geändert wie einige Bestimmungen des Berufsbil-
dungsgesetzes. Diese Änderungen wurden ebenfalls textlich in dieser Bro-
schüre berücksichtigt, soweit die entsprechenden Rechtsgrundlagen wie-
dergegeben sind.

Schlussbemerkung

Die Novelle stellt ein gutes Beispiel einer fruchtbaren Zusammenarbeit
zwischen Politik und Wirtschaft dar. In vergleichsweise kurzer Zeit konnte
eine umfassende Novellierung vorgenommen werden. Wesentlich hierzu
beigetragen hat sicher auch die Tatsache, dass der Deutsche Gewerk-
schaftsbund, das Kolpingwerk und der Zentralverband des Deutschen
Handwerks eng miteinander kooperiert haben. Genauso wichtig war es,
dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die unter Feder-
führung des Abgeordneten Ernst Hinsken mit dieser Materie befasst wa-
ren, diese Aufgabe zügig in Angriff genommen haben. Das Handwerk und
seine Organisationen verfügen somit über eine ganze Reihe neuer Instru-
mente, die es ermöglichen, die Wettbewerbsposition des Handwerks so-
wohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch in Europa zu festigen
und zu entwickeln.

IV.

Die Novelle 1965 zur Handwerksordnung

Die inzwischen gesammelten Erfahrungen machten es notwendig, eine
umfassende Novelle im Jahr 1965 zu verwirklichen. Die technische und
wirtschaftliche Entwicklung erforderte Anpassungen. Notwendig war auch
eine Neuregelung im Hinblick auf die Betreuung der sog. handwerksähnli-
chen Gewerbe im Rahmen der Handwerksorganisation, wie dies in Artikel
23 des Steueränderungsgesetzes 1961 vom 13. Juli 1961 (BGBl. I S. 981)
für den Bereich der Handwerkskammern bereits gesetzlich vorgeschrieben
worden war. Nicht zuletzt war eine Novellierung angebracht, um das Nie-
derlassungsrecht und den freien Dienstleistungsverkehr innerhalb der
EWG zu ermöglichen.

Auf der Grundlage von Vorschlägen des Zentralverbandes des Deut-
schen Handwerks aus dem Jahr 1963 wurde am 9. Juni 1964 ein gemein-
samer Initiativantrag im Bundestag von dem Abgeordneten Schulhoff und
der Fraktion der CDU/CSU, dem Abgeordneten Lange und der Fraktion der
SPD sowie dem Abgeordneten Optiz und der Fraktion der F.D.P. einge-
bracht (Bundestagsdrucksache IV/2335). Nach gründlicher Beratung wurde
die Novelle zur Handwerksordnung am 23. Juni 1965 vom Plenum des
Deutschen Bundestages ohne Gegenstimme verabschiedet. Sie wurde im
Bundesgesetzblatt Teil I vom 15. September 1965, Seite 1254 ff., veröf-
fentlicht und trat am 16. September 1965 in Kraft. 13
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Neuerungen durch die Handwerksrechtsnovelle 1965

1. Der Begriff der „verwandten Handwerke“ wurde wieder eingeführt. Ein
Handwerker hat demnach die Möglichkeit, sich in einem für verwandt
erklärten Handwerk zu betätigen, ohne hierfür die Meisterprüfung ab-
legen zu müssen. Welche Handwerke miteinander verwandt sind, be-
stimmt das Bundesministerium für Wirtschaft durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates.

2. Auch nicht rechtsfähige Gesellschaften des bürgerlichen Rechts und des
Handelsrechts können in die Handwerksrolle eingetragen werden, wenn
der Befähigungsnachweis von demjenigen Gesellschafter erbracht wird,
der für die technische Leitung des Betriebes verantwortlich ist.

3. Das Bundesministerium für Wirtschaft wurde ermächtigt, die Anlage A
der Handwerksordnung durch Rechtsverordnung dadurch zu ändern,
dass es darin aufgeführte Gewerbe streicht, ganz oder teilweise zu-
sammenfasst oder trennt, Bezeichnungen für sie festsetzt oder die
Gewerbegruppen aufteilt, soweit es die technische und wirtschaftliche
Entwicklung erfordert.

4. In einem neuen Abschnitt der Handwerksordnung wurden die sog.
handwerksähnlichen Gewerbe behandelt. Sie werden bei der Hand-
werkskammer in eine Liste der handwerksähnlichen Gewerbe (Anlage
B zur Handwerksordnung) eingetragen und sind damit der Hand-
werkskammer zugehörig. Ein Befähigungsnachweis wird für diese
Gewer be nicht vorgeschrieben.

5. Die Novelle hatte außerdem Änderungen auf dem Gebiet der Berufs-
ausbildung im Handwerk zur Folge. Andere Regelungen betreffen ei-
ne elastischere Gestaltung der Bestimmungen über Erbenbetriebe,
die Gleichstellung von Prüfungen an Hochschulen und staatlichen
oder staatlich anerkannten Ingenieurschulen mit der Meisterprüfung,
die Regelung der handwerklichen Berufsbilder sowie einige Änderun-
gen, die die Bedeutung der Gesellenausschüsse erhöhen.

V.

Das Gesetz zur Ordnung des Handwerks vom 17. 9. 1953

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges galten in den damaligen Be-
satzungszonen unterschiedliche Handwerksrechte. Vor allem in der US-
Besatzungszone wurde die gewerberechtliche Bindung des selbstständig
ausgeübten Handwerks an die Ablegung der Meisterprüfung (Großer Be-
fähigungsnachweis) außer Kraft gesetzt.

Die handwerklichen Spitzenorganisationen sahen es als eine ihrer wich-
tigsten Aufgaben an, eine bundeseinheitliche Regelung für das Handwerk
zu erreichen. Eine Unterkommission des zuständigen Bundestagsaus-
schusses unter Leitung des Abgeordneten R. Stücklen erarbeitete in 53
Sitzungen innerhalb von zwei Jahren eine Gesetzesfassung, die vom wirt-
schaftspolitischen Ausschuss des Deutschen Bundestages schließlich ge-14
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billigt wurde. Am 26. März 1953 wurde das Gesetz im Bundestag in zweiter
und dritter Lesung von den Abgeordneten aller demokratischen Parteien
angenommen. Der Bundesrat stimmte am 24. April 1953 zu.

Es bedurfte aber noch der Zustimmung der Besatzungsmächte, die
nach monatelangen und schwierigen Verhandlungen erreicht werden konn-
te. Das Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung) wurde
im Bundesgesetzblatt, Teil I, Seite 1411 ff. veröffentlicht; es trat am
24. September 1953 in Kraft.

Bedeutung der Handwerksordnung 1953

Nach Jahren der Unklarheit und Rechtszersplitterung war mit der Hand-
werksordnung wieder eine einheitliche gesetzliche Grundlage für das
Handwerk vorhanden. Der Große Befähigungsnachweis wurde in der
Handwerksordnung verankert. In einem Gewerbeverzeichnis in Form der
Anlage A zur Handwerksordnung wurden 93 Gewerbe mit den dazugehöri-
gen Zweigen (insgesamt 125 Berufe) aufgezählt, die handwerklich betrie-
ben werden können. Die handwerkliche Berufsausbildung und -fortbildung
wurde als geschlossenes System anerkannt.

Die Organisation des Handwerks wurde neu gestaltet. Den Innungen
und Kammern des Handwerks sowie den Kreishandwerkerschaften wurde
die Eigenschaft der öffentlich-rechtlichen Körperschaft zuerkannt. Die In-
nungen sind dabei freie Zusammenschlüsse ohne Pflichtmitgliedschaft; sie
nehmen u. a. auch die Interessen der Arbeitgeber im Handwerk wahr und
dienen den Innungsverbänden als Unterbau für die Tarifvertragsabschlüs-
se mit den Arbeitnehmerorganisationen.

Die gesetzlich verankerten Gesellenausschüsse sollen in wichtigen Auf-
gabengebieten der Innungen mitwirken. Die gewählten Mitglieder und Vor-
stände der Handwerkskammern setzen sich zu einem Drittel aus Hand-
werksgesellen der kammerzugehörigen Betriebe zusammen. Damit wurde
die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in der handwerklichen Organisation –
anders als bei manchen anderen Wirtschaftsorganisationen – schon früh
verwirklicht.

VI.

Änderungen der Handwerksordnung

Seit Inkrafttreten im Jahr 1953 ist die Handwerksordnung durch insge-
samt 37 Gesetze und neun Verordnungen in einzelnen Bestimmungen
geändert worden, und zwar durch

1. Gesetz zur Änderung und Ergänzung der Handwerksordnung vom
22. Dezember 1953 (BGBl. I S. 1567).

2. § 19 des Selbstverwaltungs- und Krankenversicherungsangleichungs-
gesetzes Berlin vom 26. Dezember 1957 (BGBl. I S. 1885).

3. Gesetz zur Änderung der Handwerksordnung vom 9. September 1965
(BGBl. I S. 1254 ff.).

4. Artikel 67 des Einführungsgesetzes zum Gesetz über Ordnungswid-
rigkeiten (EGOWig) vom 24. Mai 1968 (BGBl. I S. 503, 527). 15
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5. Artikel 69 des Ersten Gesetzes zur Reform des Strafrechts (1. StrRG)
vom 25. Juni 1969 (BGBl. I S. 645, 673), geändert durch § 105 des Be-
rufsbildungsgesetzes vom 14. August 1969 (BGBl. I S. 1112, 1136).

6. § 100 des Berufsbildungsgesetzes vom 14. August 1969 (BGBl. I
S. 1112, 1128).

7. § 55 des Beurkundungsgesetzes vom 28. August 1969 (BGBl. I
S. 1513, 1520).

8. Artikel 175 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (EStGB)
vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 587).

9. Artikel 8 des Gesetzes zur Neuregelung des Volljährigkeitsalters vom
31. Juli 1974 (BGBl. I S. 1713, 1715).

10. Artikel 17 des Gesetzes zur Erleichterung der Verwaltungsreform in
den Ländern (Zuständigkeitslockerungsgesetz) vom 10. 3. 1975
 (BGBl. I S. 685, 688).

11. Artikel 24 des Gesetzes zur Anpassung gesetzlich festgelegter Zu-
ständigkeiten an die Neuabgrenzung der Geschäftsbereiche von Bun-
desministern (Zuständigkeitsanpassungs-Gesetz) vom 18. März 1975
(BGBl. I S. 705, 710).

12. § 64 des Gesetzes zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendar-
beitsschutzgesetz — JArbSchG —) vom 12. April 1976 (BGBl. I
S. 965, 982).

13. § 25 des Gesetzes zum Schutze der Teilnehmer am Fernunterricht
(Fernunterrichtsschutzgesetz — FernUSG) vom 24. August 1976
(BGBl. I S. 2525, 2531).

14. Artikel 1 der Verordnung zur Änderung der Anlage A zur Handwerks-
ordnung und der Verordnung über verwandte Handwerke vom 10. Juli
1978 (BGBl. I S. 984).

15. Artikel 1 der Zweiten Verordnung zur Änderung der Anlage A zur
Handwerksordnung vom 25. Juni 1981 (BGBl. I S. 572).

16. Artikel 1 der Dritten Verordnung zur Änderung der Anlage A zur Hand-
werksordnung vom 2. November 1983 (BGBl. I S. 1354).

17. Artikel 1 Nr. 3 und Artikel 4 des Gesetzes zur Änderung des Titels III
der Gewerbeordnung und anderer gewerberechtlicher Vorschriften
vom 25. Juli 1984 (BGBl. I S. 1008, 1014).

18. Art. 18 des Ersten Gesetzes zur Bereinigung des Verwaltungsverfah-
rensrechts vom 18. Februar 1986 (BGBl. I S. 265).

19. Artikel 4 des Ersten Rechtsbereinigungsgesetzes vom 24. April 1986
(BGBl. I S. 560).

20. Artikel 1 der Vierten Verordnung zur Änderung der Anlage A zur
Handwerksordnung vom 18. Dezember 1987 (BGBl. I S. 2807).

21. Artikel 1 der Fünften Verordnung zur Änderung der Anlage A zur
Handwerksordnung vom 19. März 1989 (BGBl. I S. 551).

22. Artikel 43 des Dritten Rechtsbereinigungsgesetzes vom 28. Juni 1990
(BGBl. I S. 1221, 1245).

23. Artikel 1 der Sechsten Verordnung zur Änderung der Anlage A der
Handwerksordnung vom 9. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2169).

24. Artikel 57 des Gesetzes zur Ausführung des Abkommens vom 2. Mai
1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Ausführungsge-
setz) vom 27. April 1993 (BGBl. I S. 512).16
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25. Gesetz zur Änderung der Handwerksordnung, anderer handwerks-
rechtlicher Vorschriften und des Berufsbildungsgesetzes vom 20. De-
zember 1993 (BGBl. I S. 2256).

26. Artikel 72 des Einführungsgesetzes zur Insolvenzordnung vom 5. Ok-
tober 1994 (BGBl. I S. 2911).

27. Artikel 15 des Gesetzes zur Einordnung des Rechts der gesetzlichen
Unfallversicherung in das Sozialgesetzbuch vom 7. August 1996
(BGBl. I S. 1254).

28. Artikel 33 der Verordnung vom 21. September 1997 (BGBl. I S. 2390).
29. Artikel 2 des Begleitgesetzes zum Telekommunikationsgesetz vom

17. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3108).
30. Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung

und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften vom 25. März 1998
(BGBl. I S. 596).

31. Artikel 4 des Gesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1300, 2903).
32. Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Übergangsgesetzes aus Anlass

des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung und anderer
handwerksrechtlicher Vorschriften vom 31. Mai 2000 (BGBl. I S. 774).

33. Artikel 33 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX) Rehabilitation
und Teilhabe behinderter Menschen vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046).

34. Artikel 135 der Siebenten Zuständigkeitsanpassungs-Verordnung vom
29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785).

35. Artikel 13 des Gesetzes zur Umstellung von Gesetzen und Verord-
nungen im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie sowie des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung auf Euro (Neuntes Euro-Einführungsgesetz) vom 10.
November 2001 (BGBl. I S. 2997).

36. Artikel 69 des Dritten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt vom 23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2848).

37. Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung und zur
Förderung von Kleinunternehmen vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I
S. 2933).

38. Artikel 1 des Dritten Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung
und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften vom 24. Dezember
2003 (BGBl. I S. 2934).

39. Artikel 2 und 2 a des Gesetzes zur Reform der beruflichen Bildung
(Berufsbildungsreformgesetz) vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931).

40. Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung des Statistikregistergesetzes
und sonstiger Statistikgesetze vom 9. Juni 2005 (BGBl. I S. 1534).

41. Artikel 3 b des Gesetzes zur Änderung des Gemeindereformgesetzes
und anderer Gesetze vom 6. September 2005 (BGBl. I S. 2725).

42. Artikel 146 der Neunten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407).

43. Artikel 9 a des 2. Gesetzes zum Abbau bürokratischer Hemmnisse
insbesondere in der mittelständischen Wirtschaft vom 7. September
2007 (BGBl. I S. 2246).

44. Artikel 8 des IV. Gesetzes zur Änderung verwaltungsverfahrensrecht-
licher Vorschriften vom 11. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2481). 17
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45. Artikel 6 des Gesetzes zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumente vom 21. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2917).

46. Artikel 2 des Gesetzes zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie im
Gewerberecht und in weiteren Rechtsvorschriften vom 24. Juli 2009
(BGBl. I S. 2091).

47. Artikel 2 der Verordnung zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsord-
nung und der Handwerksordnung vom 14. Juni 2011 (BGBl. I S. 1077).

48. Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung gewerberechtlicher Vorschriften
vom 11. Juli 2011 (BGBl. I S. 1341).

49. Artikel 3 des Gesetzes zur Verbesserung der Feststellung und Aner-
kennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen vom 6. Dezem-
ber 2011 (BGBl. I S. 2515).

50. Artikel 33 des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschan-
cen am Arbeitsmarkt vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854)

51. Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung und ande-
rer Gesetze vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2415)

52. Artikel 19 des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung
sowie zur Änderung weiterer Vorschriften vom 25. Juli 2013 (BGBl. I
S. 2749)

VII.

Die Handwerksordnung im vereinten Deutschland

Die bundesdeutsche Handwerksordnung ist durch das „Gesetz über die
Inkraftsetzung des Gesetzes zur Ordnung des Handwerks (Handwerksord-
nung) der Bundesrepublik Deutschland in der Deutschen Demokratischen
Republik“ vom 12. Juli 1990 (GBl. Nr. 44, S. 707) mit Übergangsbestim-
mungen und Regelungen zur Besitzstandswahrung zum 27. Juli 1990 in
der DDR in Kraft gesetzt worden.

Dieses Gesetz wurde mit dem Beitritt der Deutschen Demokratischen Re-
publik zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990 wieder außer
Kraft gesetzt. Gleichzeitig sind nach Artikel 8 des Einigungsvertrages die
Handwerksordnung und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen in den
neuen Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen und in Ostberlin in Kraft getreten. Der Einigungs-
vertrag enthält zur Handwerksordnung und zu einzelnen Verordnungen bzw.
Verordnungsermächtigungen, die in der Anlage 1 zum Einigungsvertrag auf-
geführt sind, Anpassungsregelungen, die im Wesentlichen den Bestimmun-
gen des früheren DDR-Gesetzes vom 12. Juli 1990 entsprechen.

Der Einigungsvertrag enthält ferner in der Anlage 1 Anpassungsregelun-
gen zum Berufsbildungsgesetz und in der Anlage 2 Bestimmungen zur
Umwandlung und zur Auflösung der Produktionsgenossenschaften des
Handwerks. Der Inhalt dieser als Bundesrecht geltenden Regelungen ist
dem abgedruckten Auszug aus dem Einigungsvertrag zu entnehmen.18
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VIII.

Textsammlung zum Handwerksrecht

Als diese vom Zentralverband des Deutschen Handwerks herausgege-
bene Textausgabe im Jahr 1953 zum ersten Mal erschien, war sie auf den
Abdruck des Textes der Handwerksordnung beschränkt. Die vorliegende
Textsammlung ist in ihrem Umfang grundlegend erweitert worden. Es sind
alle wesentlichen gesetzlichen Bestimmungen des Handwerksrechts aufge-
nommen worden, insbesondere auch im Bereich des handwerklichen Be-
rufsbildungsrechts, die für die praktische Arbeit aller mit dem Handwerks-
recht befassten Personen, Verbände und Dienststellen von Bedeutung sind.

19
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Gesetz zur Ordnung des Handwerks
(Handwerksordnung)

I. Teil: Ausübung eines Handwerks und eines handwerksähnlichen
Gewerbes

1. Abschnitt: Berechtigung zum selbstständigen
Betrieb eines zulassungspflichtigen Handwerks §§ 1 – 5 b

2. Abschnitt: Handwerksrolle §§ 6 – 17
3. Abschnitt: Zulassungsfreie Handwerke und

handwerksähnliche Gewerbe §§ 18 – 20

II. Teil: Berufsbildung im Handwerk
1. Abschnitt: Berechtigung zum Einstellen und 

Ausbilden §§ 21 – 24
2. Abschnitt: Ausbildungsordnung, 

Änderung der Ausbildungszeit §§ 25 – 27 c
3. Abschnitt: Verzeichnis der Berufsausbildungs-

verhältnisse §§ 28 – 30
4. Abschnitt: Prüfungswesen §§ 31 – 40 a
5. Abschnitt: Regelung und Überwachung 

der Berufsausbildung §§ 41 – 41 a
6. Abschnitt: Berufliche Fortbildung, 

berufliche Umschulung §§ 42 – 42 j
7. Abschnitt: Berufliche Bildung behinderter Menschen,

Berufsausbildungsvorbereitung §§ 42 k– 42 q
8. Abschnitt: Berufsbildungsausschuss §§ 43 – 44 b

III. Teil: Meisterprüfung, Meistertitel
1. Abschnitt: Meisterprüfung in einem zulassungs-

pflichtigen Handwerk §§ 45 – 51
2. Abschnitt: Meisterprüfung in einem zulassungs-

freien Handwerk oder in einem handwerks-
ähnlichen Gewerbe § 51 a–51 e

IV. Teil: Organisation des Handwerks
1. Abschnitt: Handwerksinnungen §§ 52 – 78
2. Abschnitt: Innungsverbände §§ 79 – 85
3. Abschnitt: Kreishandwerkerschaften §§ 86 – 89
4. Abschnitt: Handwerkskammern §§ 90 –116

V. Teil: Bußgeld-, Übergangs- und Schlussvorschriften
1. Abschnitt: Bußgeldvorschriften §§ 117 –118 a
2. Abschnitt: Übergangsvorschriften §§ 119 –124 b
3. Abschnitt: Schlussvorschriften § 125

Anlage A: Verzeichnis der Gewerbe, die als 
zulassungspflichtige Handwerke 
betrieben werden können Nr. 1 – 4120
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Anlage B: Verzeichnis der Gewerbe, die als zulassungsfreie Hand-
werke oder handwerksähnliche Gewerbe betrieben werden
können

Abschnitt 1 Nr. 1 – 53
Abschnitt 2 Nr. 1 – 57

Anlage C: Wahlordnung für die Wahlen der Mitglieder 
der Vollversammlung der Handwerkskammern

1. Abschnitt: Zeitpunkt der Wahl, Wahlleiter und 
Wahlausschuss §§ 1 – 2

2. Abschnitt: Wahlbezirk § 3
3. Abschnitt: Aufteilung der Mitglieder der Vollver- § 4

sammlung
4. Abschnitt: (weggefallen)
5. Abschnitt: Wahlvorschläge §§ 7 – 11
6. Abschnitt: Wahl §§ 12 – 18
7. Abschnitt: (weggefallen)
8. Abschnitt: Wegfall der Wahlhandlung § 20
9. Abschnitt: Beschwerdeverfahren, Kosten §§ 21 – 22

Anlage: D Muster des Wahlberechtigungsscheins

Anlage D: Art der personenbezogenen Daten in der Handwerksrolle,
in dem Verzeichnis der Inhaber eines zulassungsfreien
Handwerks oder handwerksähnlichen  Gewerbes und in der
Lehrlingsrolle

III. Handwerksrolle
III. Verzeichnis der Inhaber eines zulassungsfreien Handwerks oder

 handwerksähnlichen Gewerbes
III. Lehrlingsrolle

ERSTER TEIL

Ausübung eines Handwerks
und eines handwerksähnlichen Gewerbes

ERSTER ABSCHNITT

Berechtigung zum selbstständigen Betrieb eines 
zulassungspflichtigen Handwerks

§ 1

(1) Der selbstständige Betrieb eines zulassungspflichtigen Handwerks
als stehendes Gewerbe ist nur den in der Handwerksrolle eingetragenen
natürlichen und juristischen Personen und Personengesellschaften gestat-
tet. Personengesellschaften im Sinne dieses Gesetzes sind Personenhan-
delsgesellschaften und Gesellschaften des bürgerlichen Rechts. 21
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(2) Ein Gewerbebetrieb ist ein Betrieb eines zulassungspflichtigen
Handwerks, wenn er handwerksmäßig betrieben wird und ein Gewerbe
vollständig umfasst, das in der Anlage A aufgeführt ist, oder Tätigkeiten
ausgeübt werden, die für dieses Gewerbe wesentlich sind (wesentliche
Tätigkeiten). Keine wesentlichen Tätigkeiten sind insbesondere solche, die

1. in einem Zeitraum von bis zu drei Monaten erlernt werden können,

2. zwar eine längere Anlernzeit verlangen, aber für das Gesamtbild des
betreffenden zulassungspflichtigen Handwerks nebensächlich sind
und deswegen nicht die Fertigkeiten und Kenntnisse erfordern, auf die
die Ausbildung in diesem Handwerk hauptsächlich ausgerichtet ist,
oder

3. nicht aus einem zulassungspflichtigem Handwerk entstanden sind.

Die Ausübung mehrerer Tätigkeiten im Sinne des Satzes 2 Nr. 1 und 2 ist
zulässig, es sei denn, die Gesamtbetrachtung ergibt, dass sie für ein be-
stimmtes zulassungspflichtiges Handwerk wesentlich sind.

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Anlage A
zu diesem Gesetz dadurch zu ändern, dass es darin aufgeführte Gewerbe
streicht, ganz oder teilweise zusammenfasst oder trennt oder Bezeichnun-
gen für sie festsetzt, soweit es die technische und wirtschaftliche Entwick-
lung erfordert.

§ 2

Die Vorschriften dieses Gesetzes für den selbstständigen Betrieb eines
zulassungspflichtigen Handwerks gelten auch

1. für gewerbliche Betriebe des Bundes, der Länder, der Gemeinden
und der sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, in
denen Waren zum Absatz an Dritte handwerksmäßig hergestellt oder
Leistungen für Dritte handwerksmäßig bewirkt werden,

2. für handwerkliche Nebenbetriebe, die mit einem Versorgungs- oder
sonstigen Betrieb der in Nummer 1 bezeichneten öffentlich-rechtli-
chen Stellen verbunden sind,

3. für handwerkliche Nebenbetriebe, die mit einem Unternehmen eines
zulassungspflichtigen Handwerks, der Industrie, des Handels, der
Landwirtschaft oder sonstiger Wirtschafts- und Berufszweige verbun-
den sind.

§ 3

(1) Ein handwerklicher Nebenbetrieb im Sinne des § 2 Nr. 2 und 3 liegt
vor, wenn in ihm Waren zum Absatz an Dritte handwerksmäßig hergestellt
oder Leistungen für Dritte handwerksmäßig bewirkt werden, es sei denn,
dass eine solche Tätigkeit nur in unerheblichem Umfang ausgeübt wird,
oder dass es sich um einen Hilfsbetrieb handelt.22
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(2) Eine Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 ist unerheblich, wenn sie
während eines Jahres die durchschnittliche Arbeitszeit eines ohne Hilfs-
kräfte Vollzeit arbeitenden Betriebes des betreffenden Handwerkszweigs
nicht übersteigt.

(3) Hilfsbetriebe im Sinne des Absatzes 1 sind unselbstständige, der
wirtschaftlichen Zweckbestimmung des Hauptbetriebs dienende Betriebe
eines zulassungspflichtigen Handwerks, wenn sie

1. Arbeiten für den Hauptbetrieb oder für andere dem Inhaber des Haupt-
betriebs ganz oder überwiegend gehörende Betriebe ausführen oder

2. Leistungen an Dritte bewirken, die

a) als handwerkliche Arbeiten untergeordneter Art zur gebrauchsferti-
gen Überlassung üblich sind oder

b) in unentgeltlichen Pflege-, Installations-, Instandhaltungs- oder In-
standsetzungsarbeiten bestehen oder

c) in entgeltlichen Pflege-, Installations-, Instandhaltungs- oder Instand-
setzungsarbeiten an solchen Gegenständen bestehen, die in einem
Hauptbetrieb selbst hergestellt worden sind oder für die der Haupt-
betrieb als Hersteller im Sinne des Produkthaftungsgesetzes gilt.

§ 4

(1) Nach dem Tod des Inhabers eines Betriebs dürfen der Ehegatte, der
Lebenspartner, der Erbe, der Testamentsvollstrecker, Nachlassverwalter,
Nachlassinsolvenzverwalter oder Nachlasspfleger den Betrieb fortführen,
ohne die Voraussetzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle zu er-
füllen. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass unverzüglich ein Betriebslei-
ter (§ 7 Abs. 1) bestellt wird. Die Handwerkskammer kann in Härtefällen ei-
ne angemessene Frist setzen, wenn eine ordnungsgemäße Führung des
Betriebs gewährleistet ist.

(2) Nach dem Ausscheiden des Betriebsleiters haben der in der Hand-
werksrolle eingetragene Inhaber eines Betriebs eines zulassungspflichti-
gen Handwerks oder sein Rechtsnachfolger oder sonstige verfügungsbe-
rechtigte Nachfolger unverzüglich für die Einsetzung eines anderen Be-
triebsleiters zu sorgen.

§ 5

Wer ein Handwerk nach § 1 Abs. 1 betreibt, kann hierbei auch Arbeiten
in anderen Handwerken nach § 1 Abs. 1 ausführen, wenn sie mit dem
Leis tungsangebot seines Gewerbes technisch oder fachlich zusammen-
hängen oder es wirtschaftlich ergänzen.

§ 5 a

(1) Öffentliche Stellen, die in Verfahren auf Grund dieses Gesetzes zu
beteiligen sind, können über das Ergebnis unterrichtet werden, soweit dies
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Der Empfänger darf die über-
mittelten Daten nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, für dessen Er-
füllung sie ihm übermittelt worden sind. 23
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(2) Handwerkskammern dürfen sich, soweit dieses Gesetz keine beson-
deren Vorschriften enthält, gegenseitig, auch durch Übermittlung perso-
nenbezogener Daten, unterrichten, auch durch Abruf im automatisierten
Verfahren, soweit dies zur Feststellung erforderlich ist, ob der Betriebsleiter
die Voraussetzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt und
ob er seine Aufgaben ordnungsgemäß wahrnimmt. Das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, durch Rechtsver -
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates Einzelheiten eines Abrufs im
automatisierten Verfahren zu regeln.

§ 5 b

Verfahren über eine einheitliche Stelle

Verwaltungsverfahren nach diesem Gesetz oder nach einer auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung können über eine einheit -
liche Stelle abgewickelt werden.

ZWEITER ABSCHNITT

Handwerksrolle

§ 6

(1) Die Handwerkskammer hat ein Verzeichnis zu führen, in welches die
Inhaber von Betrieben zulassungspflichtiger Handwerke ihres Bezirks nach
Maßgabe der Anlage D Abschnitt I zu diesem Gesetz mit dem von ihnen
zu betreibenden Handwerk oder bei Ausübung mehrerer Handwerke mit
diesen Handwerken einzutragen sind (Handwerksrolle).

(2) Eine Einzelauskunft aus der Handwerksrolle ist jedem zu erteilen,
der ein berechtigtes Interesse glaubhaft darlegt. Eine listenmäßige Über-
mittlung von Daten aus der Handwerksrolle an nicht öffentliche Stellen ist
unbeschadet des Absatzes 4 zulässig, wenn sie zur Erfüllung der Aufga-
ben der Handwerkskammer erforderlich ist oder wenn der Auskunftbegeh-
rende ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden
Daten glaubhaft darlegt und kein Grund zu der Annahme besteht, dass der
Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermitt-
lung hat. Ein solcher Grund besteht nicht, wenn Vor- und Familienname
des Betriebsinhabers oder des gesetzlichen Vertreters oder des Betriebs-
leiters oder des für die technische Leitung des Betriebs verantwortlichen
persönlich haftenden Gesellschafters, die Firma, das ausgeübte Handwerk
oder die Anschrift der gewerblichen Niederlassung übermittelt werden. Die
Übermittlung von Daten nach den Sätzen 2 und 3 ist nicht zulässig, wenn
der Gewerbetreibende widersprochen hat. Auf die Widerspruchsmöglich-
keit sind die Gewerbetreibenden vor der ersten Übermittlung schriftlich hin-
zuweisen.

(3) Öffentlichen Stellen sind auf Ersuchen Daten aus der Hand werks -
rolle zu übermitteln, soweit die Kenntnis tatsächlicher oder rechtlicher Ver-
hältnisse des Inhabers eines Betriebs eines zulassungspflichtigen Hand-
werks (§ 1 Abs. 1) zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.24
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(4) Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für den Zweck verar-
beiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden.

(5) Für das Verändern und Sperren der Daten in der Handwerksrolle
gelten die Datenschutzgesetze der Länder.

§ 7

(1) Als Inhaber eines Betriebs eines zulassungspflichtigen Handwerks
wird eine natürliche oder juristische Person oder eine Personengesell-
schaft in die Handwerksrolle eingetragen, wenn der Betriebsleiter die Vor-
aussetzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle mit dem zu betrei-
benden Handwerk oder einem mit diesem verwandten Handwerk erfüllt.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie bestimmt durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, welche zulassungs-
pflichtigen Handwerke sich so nahe stehen, dass die Beherrschung des
 einen zulassungspflichtigen Handwerks die fachgerechte Ausübung
 wesentlicher Tätigkeiten des anderen zulassungspflichtigen Handwerks
 ermöglicht (verwandte Handwerke).

(1 a) In die Handswerksrolle wird eingetragen, wer in dem von ihm zu
betreibenden oder in einem mit diesem verwandten zulassungspflichtigen
Handwerk die Meisterprüfung bestanden hat.

(2) In die Handwerksrolle werden ferner Ingenieure, Absolventen von
technischen Hochschulen und von staatlichen oder staatlich anerkannten
Fachschulen für Technik und für Gestaltung mit dem zulassungspflichtigen
Handwerk eingetragen, dem der Studien- oder der Schulschwerpunkt ihrer
Prüfung entspricht. Dies gilt auch für Personen, die eine andere, der
 Meisterprüfung für die Ausübung des betreffenden zulassungspflichtigen
Handwerks mindestens gleichwertige deutsche staatliche oder staatlich an-
erkannte Prüfung erfolgreich abgelegt haben. Dazu gehören auch Prüfun-
gen auf Grund einer nach § 42 dieses Gesetzes oder nach § 53 des
Berufsbildungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung, soweit sie
gleichwertig sind. Der Abschlussprüfung an einer deutschen Hochschule
gleichgestellt sind Diplome, die nach Abschluss einer Ausbildung von min-
destens drei Jahren oder einer Teilzeitausbildung von entsprechender
Dauer an einer Universität, einer Hochschule oder einer anderen Ausbil-
dungseinrichtung mit gleichwertigem Ausbildungsniveau in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz
erteilt wurden; falls neben dem Studium eine Berufsausbildung gefordert
wird, ist zusätzlich der Nachweis zu erbringen, dass diese abgeschlossen
ist. Die Entscheidung, ob die Voraussetzungen für die Eintragung erfüllt
sind, trifft die Handwerkskammer. Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie kann zum Zwecke der Eintragung in die Handwerksrolle
nach Satz 1 im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und
Forschung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die
Voraussetzungen bestimmen, unter denen die in Studien- oder Schul-
schwerpunkten abgelegten Prüfungen nach Satz 1 Meisterprüfungen in zu-
lassungspflich tigen Handwerken entsprechen. 25
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(2 a) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, dass in
die Handwerksrolle einzutragen ist, wer in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Gemeinschaft oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum eine der Meisterprüfung
für die Ausübung des zu betreibenden Gewerbes oder wesentlicher Tätig-
keiten dieses Gewerbes gleichwertige Berechtigung zur Ausübung eines
Gewerbes erworben hat.

(3) In die Handwerksrolle wird ferner eingetragen, wer eine Ausnahme-
bewilligung nach § 8 oder § 9 Abs. 1 oder eine Gleichwertigkeitsfeststel-
lung nach § 50 b für das zu betreibende zulassungspflichtige Handwerk
oder für ein diesem verwandtes zulassungspflichtiges Handwerk besitzt.

(4) (aufgehoben)

(5) (aufgehoben)

(6) (aufgehoben)

(7) In die Handwerksrolle wird eingetragen, wer für das zu betreibende
Gewerbe oder für ein mit diesem verwandtes Gewerbe eine Ausübungsbe-
rechtigung nach § 7 a oder § 7 b besitzt.

(8) (aufgehoben)

(9) Vertriebene und Spätaussiedler, die vor dem erstmaligen Verlassen
 ihrer Herkunftsgebiete eine der Meisterprüfung gleichwertige Prüfung im
Ausland bestanden haben, sind in die Handwerksrolle einzutragen. Satz 1 ist
auf Vertriebene, die am 2. Oktober 1990 ihren ständigen Aufenthalt in dem in
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet hatten, anzuwenden.

§ 7 a

(1) Wer ein Handwerk nach § 1 betreibt, erhält eine Ausübungsberechti-
gung für ein anderes Gewerbe der Anlage A oder für wesentliche Tätigkei-
ten dieses Gewerbes, wenn die hierfür erforderlichen Kenntnisse und Fer-
tigkeiten nachgewiesen sind; dabei sind auch seine bisherigen beruflichen
Erfahrungen und Tätigkeiten zu berücksichtigen.

(2) § 8 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.

§ 7 b

(1) Eine Ausübungsberechtigung für zulassungspflichtige Handwerke,
ausgenommen in den Fällen der Nummern 12 und 33 bis 37 der Anlage A,
erhält, wer

1. eine Gesellenprüfung in dem zu betreibenden zulassungspflichtigen
Handwerk oder in einem mit diesem verwandten zulassungspflichti-
gen Handwerk oder eine Abschlussprüfung in einem dem zu betrei-
benden zulassungspflichtigen Handwerk entsprechenden anerkann-
ten Ausbildungsberuf bestanden hat und

2. in dem zu betreibenden zulassungspflichtigen Handwerk oder in ei-
nem mit diesem verwandten zulassungspflichtigen Handwerk oder in26
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einem dem zu betreibenden zulassungspflichtigen Handwerk entspre-
chenden Beruf eine Tätigkeit von insgesamt sechs Jahren ausgeübt
hat, davon insgesamt vier Jahre in leitender Stellung. Eine leitende
Stellung ist dann anzunehmen, wenn dem Gesellen eigenverantwort -
liche Entscheidungsbefugnisse in einem Betrieb oder in einem wesent-
lichen Betriebsteil übertragen worden sind. Der Nachweis hierüber
kann durch Arbeitszeugnisse, Stellenbeschreibungen oder in anderer
Weise erbracht werden. Im Falle einer Gleichwertigkeitsfeststellung
nach § 40 a wird nur die Berufserfahrung nach Erteilung derselben
berücksichtigt. 

3. Die ausgeübte Tätigkeit muss zumindest eine wesentliche Tätigkeit
des zulassungspflichtigen Handwerks umfasst haben, für das die Aus-
übungsberechtigung beantragt wurde.

(1 a) Die für die selbstständige Handwerksausübung erforderlichen be-
triebswirtschaftlichen, kaufmännischen und rechtlichen Kenntnisse gelten
in der Regel durch die Berufserfahrung nach Absatz 1 Nr. 2 als nachgewie-
sen. Soweit dies nicht der Fall ist, sind die erforderlichen Kenntnisse durch
Teilnahme an Lehrgängen oder auf sonstige Weise nachzuweisen.

(2) Die Ausübungsberechtigung wird auf Antrag des Gewerbetreibenden
von der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Handwerkskam-
mer zu den Voraussetzungen des Absatzes 1 erteilt. Im Übrigen gilt § 8
Abs. 3 Satz 2 bis 5 und Abs. 4 entsprechend.

§ 8

(1) In Ausnahmefällen ist eine Bewilligung zur Eintragung in die Hand-
werksrolle (Ausnahmebewilligung ) zu erteilen, wenn die zur selbstständi-
gen Ausübung des von dem Antragsteller zu betreibenden zulassungs-
pflichtigen Handwerks notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten nachge-
wiesen sind; dabei sind auch seine bisherigen beruflichen Erfahrungen und
Tätigkeiten zu berücksichtigen. Ein Ausnahmefall liegt vor, wenn die Able-
gung einer Meisterprüfung zum Zeitpunkt der Antragstellung oder danach
für ihn eine unzumutbare Belastung bedeuten würde. Ein Ausnahmefall
liegt auch dann vor, wenn der Antragsteller eine Prüfung auf Grund einer
nach § 42 dieses Gesetzes oder § 53 des Berufsbildungsgesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnung bestanden hat.

(2) Die Ausnahmebewilligung kann unter Auflagen oder Bedingungen
oder befristet erteilt und auf einen wesentlichen Teil der Tätigkeiten be-
schränkt werden, die zu einem in der Anlage A zu diesem Gesetz aufge-
führten Gewerbe gehören; in diesem Falle genügt der Nachweis der hierfür
erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten.

(3) Die Ausnahmebewilligung wird auf Antrag des Gewerbetreibenden
von der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Handwerkskam-
mer zu den Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 und des § 1 Abs. 2
 erteilt. Die Handwerkskammer kann eine Stellungnahme der fachlich zu-
ständigen Innung oder Berufsvereinigung einholen, wenn der Antragsteller
ausdrücklich zustimmt. Sie hat ihre Stellungnahme einzuholen, wenn der
Antragsteller es verlangt. Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch
Rechtsverordnung zu bestimmen, dass abweichend von Satz 1 an Stelle 27
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der höheren Verwaltungsbehörde eine andere Behörde zuständig ist. Sie
können diese Ermächtigung auf oberste Landesbehörden übertragen.

(4) Gegen die Entscheidung steht neben dem Antragsteller auch der
Handwerkskammer der Verwaltungsrechtsweg offen; die Handwerkskam-
mer ist beizuladen.

§ 9

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zur Durch-
führung von Richtlinien der Europäischen Union über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen im Rahmen der Niederlassungsfreiheit, des freien
Dienstleistungsverkehrs und der Arbeitnehmerfreizügigkeit und zur Durch-
führung des Abkommens vom 2. Mai 1992 über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (BGBl. 1993 II S. 267) sowie des Abkommens zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit
vom 21. Juni 1999 (ABl. EG 2002 Nr. L 114 S. 6) zu bestimmen,

1. unter welchen Voraussetzungen einem Staatsangehörigen eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union, eines Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz,
der im Inland zur Ausübung eines zulassungspflichtigen Handwerks
eine gewerbliche Niederlassung unterhalten oder als Betriebsleiter
tätig werden will, eine Ausnahmebewilligung zur Eintragung in die
Handwerksrolle zu erteilen ist und

2. unter welchen Voraussetzungen einem Staatsangehörigen eines der
vorgenannten Staaten, der im Inland keine gewerbliche Niederlas-
sung unterhält, die grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung in
einem zulassungspflichtigen Handwerk gestattet ist.

In den in Satz 1 Nr. 1 genannten Fällen bleibt § 8 Abs. 1 unberührt; § 8
Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. In den in Satz 1 Nr. 2 genannten Fällen ist
§ 1 Abs. 1 nicht anzuwenden.

(2) In den Fällen des § 7 Abs. 2 a und des § 50 a findet § 1 Abs. 1 keine
Anwendung, wenn der selbstständige Betrieb im Inland keine Niederlas-
sung unterhält.

§ 10

(1) Die Eintragung in die Handwerksrolle erfolgt auf Antrag oder von
Amts wegen. Wenn die Voraussetzungen zur Eintragung in die Hand-
werksrolle vorliegen, ist die Eintragung innerhalb von drei Monaten nach
Eingang des Antrags einschließlich der vollständigen Unterlagen vorzu -
nehmen. Hat die Handwerkskammer nicht innerhalb der Frist des Satzes 2
eingetragen, gilt die Eintragung als erfolgt. Die Vorschriften des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes über die Genehmigungsfiktion gelten entsprechend.

(2) Über die Eintragung in die Handwerksrolle hat die Handwerkskam-
mer eine Bescheinigung auszustellen (Handwerkskarte). In die Hand-
werkskarte sind einzutragen der Name und die Anschrift des Inhabers ei-
nes Betriebs eines zulassungspflichtigen Handwerks, der Betriebssitz, das28
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zu betreibende zulassungspflichtige Handwerk und bei Ausübung mehrerer
zulassungspflichtiger Handwerke diese Handwerke sowie der Zeitpunkt der
Eintragung in die Handwerksrolle. In den Fällen des § 7 Abs. 1 ist zusätz-
lich der Name des Betriebsleiters, des für die technische Leitung verant-
wortlichen persönlich haftenden Gesellschafters oder des Leiters eines Ne-
benbetriebs einzutragen. Die Höhe der für die Ausstellung der Handwerks-
karte zu entrichtenden Gebühr wird durch die Handwerkskammer mit Ge-
nehmigung der obersten Landesbehörde bestimmt.

§ 11

Die Handwerkskammer hat dem Gewerbetreibenden die beabsichtigte
Eintragung in die Handwerksrolle gegen Empfangsbescheinigung mitzutei-
len; gleichzeitig und in gleicher Weise hat sie dies der Industrie- und Han-
delskammer mitzuteilen, wenn der Gewerbetreibende dieser angehört.

§ 12

Gegen die Entscheidung über die Eintragung eines der Industrie- und
Handelskammer angehörigen Gewerbetreibenden in die Handwerksrolle
steht neben dem Gewerbetreibenden auch der Industrie- und Handelskam-
mer der Verwaltungsrechtsweg offen.

§ 13

(1) Die Eintragung in die Handwerksrolle wird auf Antrag oder von Amts
wegen gelöscht, wenn die Voraussetzungen für die Eintragung nicht vorlie-
gen.

(2) Wird der Gewerbebetrieb nicht handwerksmäßig betrieben, so kann
auch die Industrie- und Handelskammer die Löschung der Eintragung be-
antragen.

(3) Die Handwerkskammer hat dem Gewerbetreibenden die beabsich-
tigte Löschung der Eintragung in die Handwerksrolle gegen Empfangsbe-
scheinigung mitzuteilen.

(4) Wird die Eintragung in die Handwerksrolle gelöscht, so ist die Hand-
werkskarte an die Handwerkskammer zurückzugeben.

(5) Die nach Absatz 1 in der Handwerksrolle gelöschten Daten sind für
weitere dreißig Jahre ab dem Zeitpunkt der Löschung in einer gesonderten
Datei zu speichern. Eine Einzelauskunft aus dieser Datei ist jedem zu ertei-
len, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft darlegt, soweit der Betroffene
kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung hat.
§ 6 Abs. 4 bis 6 gilt entsprechend.

§ 14

Ein in die Handwerksrolle eingetragener Gewerbetreibender kann die
Löschung mit der Begründung, dass der Gewerbebetrieb kein Betrieb ei-
nes zulassungspflichtigen Handwerks nach § 1 Abs. 2 ist, erst nach Ablauf
eines Jahres seit Eintritt der Unanfechtbarkeit der Eintragung und nur dann
beantragen, wenn sich die Voraussetzungen für die Eintragung wesentlich 29
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geändert haben. Satz 1 gilt für den Antrag der Industrie- und Handelskam-
mer nach § 13 Abs. 2 entsprechend.

§ 15

Ist einem Gewerbetreibenden die Eintragung in die Handwerksrolle ab-
gelehnt worden, so kann er die Eintragung mit der Begründung, dass der
Gewerbebetrieb nunmehr Handwerksbetrieb ist, erst nach Ablauf eines
Jahres seit Eintritt der Unanfechtbarkeit der Ablehnung und nur dann bean-
tragen, wenn sich die Voraussetzungen für die Ablehnung wesentlich
geändert haben.

§ 16

(1) Wer den Betrieb eines zulassungspflichtigen Handwerks nach § 1
anfängt, hat gleichzeitig mit der nach § 14 der Gewerbeordnung zu erstat-
tenden Anzeige der hiernach zuständigen Behörde die über die Eintragung
in der Handwerksrolle ausgestellte Handwerkskarte (§ 10 Abs. 2) vorzule-
gen. Der Inhaber eines Hauptbetriebs im Sinne des § 3 Abs. 3 hat der für
die Entgegennahme der Anzeige nach § 14 der Gewerbeordnung zuständi-
gen Behörde die Ausübung eines handwerklichen Neben- oder Hilfsbe-
triebs anzuzeigen.

(2) Der Gewerbetreibende hat ferner der Handwerkskammer, in deren
Bezirk seine gewerbliche Niederlassung liegt oder die nach § 6 Abs. 2 für
seine Eintragung in die Handwerksrolle zuständig ist, unverzüglich den Be-
ginn und die Beendigung seines Betriebs und in den Fällen des § 7 Abs. 1
die Bestellung und Abberufung des Betriebs leiters anzuzeigen; bei juristi-
schen Personen sind auch die Namen der gesetz lichen Vertreter, bei Per-
sonengesellschaften die Namen der für die technische Leitung verantwort-
lichen und der vertretungsberechtigten Gesellschafter anzuzeigen.

(3) Wird der selbstständige Betrieb eines zulassungspflichtigen Hand-
werks als stehendes Gewerbe entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes
ausgeübt, so kann die nach Landesrecht zuständige Behörde die Fortset-
zung des Betriebs untersagen. Die Untersagung ist nur zulässig, wenn die
Handwerkskammer und die Industrie- und Handelskammer zuvor angehört
worden sind und in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt haben, dass
sie die Voraussetzungen einer Untersagung als gegeben ansehen.

(4) Können sich die Handwerkskammer und die Industrie- und Handels-
kammer nicht über eine gemeinsame Erklärung nach Absatz 3 Satz 2 ver-
ständigen, entscheidet eine von dem Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertag und dem Deutschen Handwerkskammertag (Trägerorganisationen)
gemeinsam für die Dauer von jeweils vier Jahren gebildete Schlichtungskom-
mission. Die Schlichtungskommission ist erstmals zum 1. Juli 2004 zu bilden.

(5) Der Schlichtungskommission gehören drei Mitglieder an, von denen
je ein Mitglied von jeder Trägerorganisation und ein Mitglied von beiden Trä-
gerorganisationen gemeinsam zu benennen sind. Das gemeinsam benannte
Mitglied führt den Vorsitz. Hat eine Trägerorganisation ein Mitglied nicht inner-
halb von einem Monat nach Benennung des Mitglieds der anderen Träger -
organisation benannt, so erfolgt die Benennung durch das Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie. Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie benennt auch das vorsitzende Mitglied, wenn sich die Träger-30
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organisationen nicht innerhalb eines Monats einigen können, nach dem bei-
de ihre Vorschläge für das gemeinsam zu benennende Mitglied unterbreitet
haben. Die Schlichtungskommission gibt sich eine Geschäftsordnung.

(6) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das
Schlichtungsverfahren zu regeln.

(7) Hält die zuständige Behörde die Erklärung nach Absatz 3 Satz 2
oder die Entscheidung der Schlichtungskommission für rechtswidrig, kann
sie unmittelbar die Entscheidung der obersten Landesbehörde her-
beiführen. 

(8) Bei Gefahr im Verzug kann die zuständige Behörde die Fortsetzung
des Gewerbes auch ohne Einhaltung des Verfahrens nach Absatz 3 Satz 2
und Absatz 4 vorläufig untersagen.

(9) Die Ausübung des untersagten Gewerbes durch den Gewerbetrei-
benden kann durch Schließung der Betriebs- und Geschäftsräume oder
durch andere geeignete Maßnahmen verhindert werden.

(10) Die Schlichtungskommission kann auch angerufen werden, wenn
sich in den Fällen des § 90 Abs. 3 die Handwerkskammer und die Indus -
trie- und Handelskammer nicht über die Zugehörigkeit eines Gewerbetrei-
benden zur Handwerkskammer oder zur Industrie- und Handelskammer ei-
nigen können. Die Absätze 4 bis 6 gelten entsprechend. Hält der Gewerbe-
treibende die Entscheidung der Schlichtungskommission für rechtswidrig,
so entscheidet die oberste Landesbehörde. § 12 gilt entsprechend.

§ 17

(1) Die in der Handwerksrolle eingetragenen oder in diese einzutragen-
den Gewerbetreibenden sind verpflichtet, der Handwerkskammer die für
die Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen erforderliche Auskunft über
Art und Umfang ihres Betriebs, über die Betriebsstätte, über die Zahl der
im Betrieb beschäftigten gelernten und ungelernten Personen und über
handwerkliche Prüfungen des Betriebsinhabers und des Betriebsleiters so-
wie über die vertragliche und praktische Ausgestaltung des Betriebsleiter-
verhältnisses zu erteilen sowie auf Verlangen hierüber Nachweise vorzule-
gen. Auskünfte, Nachweise und Informationen, die für die Prüfung der Ein-
tragungsvoraussetzungen nach Satz 1 nicht erforderlich sind, dürfen von
der Handwerkskammer nicht, auch nicht für Zwecke der Verfolgung von
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, verwertet werden. Die Handwerks-
kammer kann für die Erteilung der Auskunft eine Frist setzen.

(2) Die Beauftragten der Handwerkskammer sind nach Maßgabe des
§ 29 Abs. 2 der Gewerbeordnung befugt, zu dem in Absatz 1 bezeichneten
Zweck Grundstücke und Geschäftsräume des Auskunftspflichtigen zu be-
treten und dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen. Der Aus-
kunftspflichtige hat diese Maßnahmen zu dulden. Das Grundrecht der Un-
verletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit
eingeschränkt.

(3) Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche Fragen verwei-
gern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 31
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bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr straf-
gerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten aussetzen würde.

(4) Sofern ein Gewerbetreibender ohne Angabe von Name und Anschrift
unter einem Telekommunikationsanschluss Handwerksleistungen anbietet
und Anhaltspunkte dafür bestehen, dass er den selbstständigen Betrieb ei-
nes Handwerks als stehendes Gewerbe entgegen den Vorschriften dieses
Gesetzes ausübt, ist der Anbieter der Telekommunikationsdienstleistung
verpflichtet, den Handwerkskammern auf Verlangen Namen und Anschrift
des Anschlussinhabers unentgeltlich mitzuteilen.

DRITTER ABSCHNITT

Zulassungsfreie Handwerke und handwerksähnliche Gewerbe

§ 18

(1) Wer den selbstständigen Betrieb eines zulassungsfreien Handwerks
oder eines handwerksähnlichen Gewerbes als stehendes Gewerbe beginnt
oder beendet, hat dies unverzüglich der Handwerkskammer, in deren Bezirk
seine gewerbliche Niederlassung liegt, anzuzeigen. Bei juristischen Perso-
nen sind auch die Namen der gesetzlichen Vertreter, bei Personengesell-
schaften die Namen der vertretungsberechtigten Gesellschafter anzuzeigen.

(2) Ein Gewerbe ist ein zulassungsfreies Handwerk im Sinne dieses Ge-
setzes, wenn es handwerksmäßig betrieben wird und in Anlage B Ab-
schnitt 1 zu diesem Gesetz aufgeführt ist. Ein Gewerbe ist ein hand-
werksähnliches Gewerbe im Sinne dieses Gesetzes, wenn es hand-
werksähnlich betrieben wird und in Anlage B Abschnitt 2 zu diesem Gesetz
aufgeführt ist.

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Anla-
ge B zu diesem Gesetz dadurch zu ändern, dass es darin aufgeführte Ge-
werbe streicht, ganz oder teilweise zusammenfasst oder trennt, Bezeich-
nungen für sie festsetzt oder die Gewerbegruppen aufteilt, soweit es die
technische und wirtschaftliche Entwicklung erfordert.

§ 19

Die Handwerkskammer hat ein Verzeichnis zu führen, in welches die
Inha ber eines Betriebs eines zulassungsfreien Handwerks oder eines
handwerksähnlichen Gewerbes nach Maßgabe der Anlage D Abschnitt II
zu diesem Gesetz mit dem von ihnen betriebenen Gewerbe oder bei Aus -
übung mehrerer Gewerbe mit diesen Gewerben einzutragen sind. § 6
Abs. 2 bis 5 gilt entsprechend.

§ 20

Auf zulassungsfreie Handwerke und handwerksähnliche Gewerbe finden
§ 10 Abs. 1, die §§ 11, 12, 13 Abs. 1 bis 3, 5, §§ 14, 15 und 17 entspre-
chend Anwendung. § 5 a Abs. 2 Satz 1 findet entsprechende Anwendung,32
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soweit dies zur Feststellung erforderlich ist, ob die Voraussetzung für die
Eintragung in das Verzeichnis der Inhaber eines Betriebes eines zulas-
sungsfreien oder eines handwerksähnlichen Gewerbes vorliegen.

ZWEITER TEIL

Berufsbildung im Handwerk

ERSTER ABSCHNITT

Berechtigung zum Einstellen und Ausbilden

§ 21

(1) Lehrlinge (Auszubildende) dürfen nur eingestellt und ausgebildet
werden, wenn

1. die Ausbildungsstätte nach Art und Einrichtung für die Berufsausbil-
dung geeignet ist, und 

2. die Zahl der Lehrlinge (Auszubildenden) in einem angemessenen Ver-
hältnis zur Zahl der Ausbildungsplätze oder zur Zahl der beschäftigten
Fachkräfte steht, es sei denn, dass anderenfalls die Berufsausbildung
nicht gefährdet wird. 

(2) Eine Ausbildungsstätte, in der die erforderlichen beruflichen Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nicht in vollem Umfang vermittelt wer-
den können, gilt als geeignet, wenn diese durch Ausbildungsmaßnahmen
außerhalb der Ausbildungsstätte vermittelt werden.

§ 22

(1) Lehrlinge (Auszubildende) darf nur einstellen, wer persönlich geeig-
net ist. Lehrlinge (Auszubildende) darf nur ausbilden, wer persönlich und
fachlich geeignet ist. 

(2) Wer fachlich nicht geeignet ist oder wer nicht selbst ausbildet, darf
Lehrlinge (Auszubildende) nur dann einstellen, wenn er persönlich und
fachlich geeignete Ausbilder bestellt, die die Ausbildungsinhalte unmittel-
bar, verantwortlich und in wesentlichem Umfang vermitteln. 

(3) Unter der Verantwortung des Ausbilders kann bei der Berufsausbil-
dung mitwirken, wer selbst nicht Ausbilder ist, aber abweichend von den
besonderen Voraussetzungen des § 22 b die für die Vermittlung von Aus-
bildungsinhalten erforderlichen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und
Fähigkeiten besitzt und persönlich geeignet ist.

§ 22 a 

Persönlich nicht geeignet ist insbesondere, wer

1. Kinder und Jugendliche nicht beschäftigen darf oder 33
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2. wiederholt oder schwer gegen dieses Gesetz oder die auf Grund die-
ses Gesetzes erlassenen Vorschriften und Bestimmungen verstoßen
hat.

§ 22 b

(1) Fachlich geeignet ist, wer die beruflichen sowie die berufs- und ar-
beitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, die
für die Vermittlung der Ausbildungsinhalte erforderlich sind.

(2) In einem zulassungspflichtigen Handwerk besitzt die fachliche Eig-
nung, wer

1. die Meisterprüfung in dem zulassungspflichtigen Handwerk, in dem
ausgebildet werden soll, oder in einem mit diesem verwandten Hand-
werk bestanden hat oder

2. in dem zulassungspflichtigen Handwerk, in dem ausgebildet werden
soll, oder in einem mit diesem verwandten Handwerk

a) die Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle nach
§ 7 erfüllt oder

b) eine Ausübungsberechtigung nach § 7 a oder § 7 b erhalten hat
oder

c) eine Ausnahmebewilligung nach § 8 oder nach § 9 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 erhalten hat

und den Teil IV der Meisterprüfung oder eine gleichwertige andere Prü-
fung, insbesondere eine Ausbildereignungsprüfung auf der Grundlage ei-
ner nach § 30 Abs. 5 des Berufsbildungsgesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnung, bestanden hat.

(3) In einem zulassungsfreien Handwerk oder einem handwerksähnli-
chen Gewerbe besitzt die für die fachliche Eignung erforderlichen berufli-
chen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, wer 

1. die Meisterprüfung in dem zulassungsfreien Handwerk oder in dem
handwerksähnlichen Gewerbe, in dem ausgebildet werden soll, be-
standen hat,

2. die Gesellen- oder Abschlussprüfung in einer dem Ausbildungsberuf
entsprechenden Fachrichtung bestanden hat,

3. eine anerkannte Prüfung an einer Ausbildungsstätte oder vor einer
Prüfungsbehörde oder  eine Abschlussprüfung an einer staatlichen
oder staatlich anerkannten Schule in einer dem Ausbildungsberuf ent-
sprechenden Fachrichtung bestanden hat,

4. eine Abschlussprüfung an einer deutschen Hochschule in einer dem
Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung bestanden hat oder

5. eine Gleichwertigkeitsfeststellung nach § 51 e oder einen Bildungsab-
schluss besitzt, dessen Gleichwertigkeit nach anderen rechtlichen Re-
gelungen festgestellt worden ist

und im Falle der Nummern 2 bis 5 eine angemessene Zeit in seinem Beruf
praktisch tätig gewesen ist. Der Abschlussprüfung an einer deutschen34
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Hochschule gemäß Satz 1 Nr. 4 gleichgestellt sind Diplome nach § 7 Abs. 2
Satz 4. Für den Nachweis der berufs- und arbeitspädagogischen Fertig -
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten finden die auf der Grundlage des § 30
Abs. 5 des Berufsbildungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen An-
wendung.

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann nach
Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates
 bedarf, bestimmen, dass der Erwerb berufs- und arbeitspädagogischer
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten gesondert nachzuweisen ist. Da-
bei können Inhalt, Umfang und Abschluss der Maßnahmen für den Nach-
weis geregelt werden. Das Bestehen des Teils IV der Meisterprüfung gilt
als Nachweis.

(5) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann Personen, die die
Voraussetzungen der Absätze 2, 3 und 4 nicht erfüllen, die fachliche Eig-
nung nach Anhören der Handwerkskammer widerruflich zuerkennen.

§ 22 c

(1) In den Fällen des § 22 b Abs. 3 besitzt die für die fachliche Eignung
erforderlichen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten auch,
wer die Voraussetzungen für die Anerkennung seiner Berufsqualifikation
nach der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des
 Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifika-
tionen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22) erfüllt, sofern er eine angemessene Zeit in
seinem Beruf praktisch tätig gewesen ist.

(2) Die Anerkennung kann unter den in Artikel 14 der in Absatz 1 genann-
ten Richtlinie aufgeführten Voraussetzungen davon abhängig gemacht
werden, dass der Antragsteller oder die Antragstellerin zunächst einen
höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang ableistet oder eine Eignungs-
prüfung ablegt.

(3) Die Entscheidung über die Anerkennung trifft die Handwerkskammer.
Sie kann die Durchführung von Anpassungslehrgängen und Eignungs -
 prüfungen regeln.

§ 23

(1) Die Handwerkskammer hat darüber zu wachen, dass die Eignung
der Ausbildungsstätte sowie die persönliche und fachliche Eignung vorlie-
gen.

(2) Werden Mängel der Eignung festgestellt, so hat die Handwerkskam-
mer, falls der Mangel zu beheben und eine Gefährdung des Lehrlings
(Auszubildenden) nicht zu erwarten ist, den Ausbildenden aufzufordern, in-
nerhalb einer von ihr gesetzten Frist den Mangel zu beseitigen. Ist der
Mangel der Eignung nicht zu beheben oder ist eine Gefährdung des Lehr-
lings (Auszubildenden) zu erwarten oder wird der Mangel nicht innerhalb
der gesetzten Frist beseitigt, so hat die Handwerkskammer der nach Lan-
desrecht zuständigen Behörde dies mitzuteilen. 35
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§ 24

(1) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann für eine bestimmte
Ausbildungsstätte das Einstellen und Ausbilden untersagen, wenn die Vor-
aussetzungen nach § 21 nicht oder nicht mehr vorliegen.

(2) Die nach Landesrecht zuständige Behörde hat das Einstellen und
Ausbilden zu untersagen, wenn die persönliche oder fachliche Eignung
nicht oder nicht mehr vorliegt.

(3) Vor der Untersagung sind die Beteiligten und die Handwerkskammer
zu hören. Dies gilt nicht in den Fällen des § 22 a Nr. 1.

ZWEITER ABSCHNITT

Ausbildungsordnung, Änderung der Ausbildungszeit

§ 25

(1) Als Grundlage für eine geordnete und einheitliche Berufsausbildung
kann das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung durch Rechts-
verordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, für Gewer-
be der Anlage A und der Anlage B Ausbildungsberufe staatlich anerkennen
und hierfür Ausbildungsordnungen nach § 26 erlassen. Dabei können in
 einem Gewerbe mehrere Ausbildungsberufe staatlich anerkannt werden,
soweit dies wegen der Breite des Gewerbes erforderlich ist; die in diesen
Berufen abgelegten Gesellenprüfungen sind Prüfungen im Sinne des § 49
Abs. 1 oder § 51 a Abs. 5 Satz 1.

(2) Für einen anerkannten Ausbildungsberuf darf nur nach der Ausbil-
dungsordnung ausgebildet werden. 

(3) In anderen als anerkannten Ausbildungsberufen dürfen Jugendliche
unter 18 Jahren nicht ausgebildet werden, soweit die Berufsausbildung
nicht auf den Besuch weiterführender Bildungsgänge vorbereitet.

(4) Wird die Ausbildungsordnung eines Ausbildungsberufes aufgehoben
oder werden Gewerbe in der Anlage A oder in der Anlage B zu diesem Ge-
setz gestrichen, zusammengefasst oder getrennt, so gelten für bestehende
Berufsausbildungsverhältnisse die bisherigen Vorschriften.

(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie informiert die
Länder frühzeitig über Neuordnungskonzepte und bezieht sie in die Ab-
stimmung ein.

§ 26

(1) Die Ausbildungsordnung hat festzulegen 

1. die Bezeichnung des Ausbildungsberufes, der anerkannt wird; sie
kann von der Gewerbebezeichnung abweichen, muss jedoch inhalt-
lich von der Gewerbebezeichnung abgedeckt sein,

2. die Ausbildungsdauer; sie soll nicht mehr als drei und nicht weniger
als zwei Jahre betragen,36
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3. die beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die mindes -
tens Gegenstand der Berufsausbildung sind (Ausbildungsberufsbild),

4. eine Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Vermitt-
lung der beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (Ausbil-
dungsrahmenplan),

5. die Prüfungsanforderungen.

(2) Die Ausbildungsordnung kann vorsehen, 

1. dass die Berufsausbildung in sachlich und zeitlich besonders geglie-
derten, aufeinander aufbauenden Stufen erfolgt; nach den einzelnen
Stufen soll ein Ausbildungsabschluss vorgesehen werden, der sowohl
zu einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit im Sinne des § 1 Abs. 3
des Berufsbildungsgesetzes befähigt, als auch die Fortsetzung der
Berufsausbildung in weiteren Stufen ermöglicht (Stufenausbildung),

2. dass die Gesellenprüfung in zwei zeitlich auseinander fallenden Tei-
len durchgeführt wird,

3. dass abweichend von § 25 Abs. 4 die Berufsausbildung in diesem
Ausbildungsberuf unter Anrechnung der bereits zurückgelegten Aus-
bildungszeit fortgesetzt werden kann, wenn die Vertragsparteien dies
vereinbaren,

4. dass auf die durch die Ausbildungsordnung geregelte Berufsausbil-
dung eine andere, einschlägige Berufsausbildung unter Berücksichti-
gung der hierbei erworbenen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und
Fähigkeiten angerechnet werden kann,

5. dass über das in Absatz 1 Nr. 3 beschriebene Ausbildungsberufsbild
hinaus zusätzliche berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkei-
ten vermittelt werden können, die die berufliche Handlungsfähigkeit
ergänzen oder erweitern,

6. dass Teile der Berufsausbildung in geeigneten Einrichtungen außer-
halb der Ausbildungsstätte durchgeführt werden, wenn und soweit es
die Berufsausbildung erfordert (überbetriebliche Berufsausbildung),

7. dass Lehrlinge (Auszubildende) einen schriftlichen Ausbildungsnach-
weis zu führen haben.

Im Rahmen der Ordnungsverfahren soll stets geprüft werden, ob Rege-
lungen nach Nummer 1, 2 und 4 sinnvoll und möglich sind.

§ 27

Zur Entwicklung und Erprobung neuer Ausbildungsberufe sowie Ausbil-
dungs- und Prüfungsformen kann das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung
und Forschung nach Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts
für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, Ausnahmen von § 25 Abs. 2 und 3 sowie den §§ 26,
31 und 39 zulassen, die auch auf eine bestimmte Art und Zahl von Ausbil-
dungsstätten beschränkt werden können. 37
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§ 27 a 

(1) Die Landesregierungen können nach Anhörung des Landesaus-
schusses für Berufsbildung durch Rechtsverordnung bestimmen, dass der
Besuch eines Bildungsganges berufsbildender Schulen oder die Berufs-
ausbildung in einer sonstigen Einrichtung ganz oder teilweise auf die Aus-
bildungszeit angerechnet wird. Die Ermächtigung kann durch Rechtsver-
ordnung auf oberste Landesbehörden weiter übertragen werden. 

(2) Die Anrechnung nach Absatz 1 bedarf des gemeinsamen Antrags
der Lehrlinge (Auszubildenden) und Ausbildenden. Der Antrag ist an die
Handwerkskammer zu richten. Er kann sich auf Teile des höchstzulässigen
Anrechnungszeitraums beschränken.

§ 27 b

(1) Auf gemeinsamen Antrag des Lehrlings (Auszubildenden) und des
Ausbildenden hat die Handwerkskammer die Ausbildungszeit zu kürzen,
wenn zu erwarten ist, dass das Ausbildungsziel in der gekürzten Zeit er-
reicht wird. Bei berechtigtem Interesse kann sich der Antrag auch auf die
Verkürzung der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit richten (Teil-
zeitberufsausbildung).

(2) In Ausnahmefällen kann die Handwerkskammer auf Antrag des
Lehrlings (Auszubildenden) die Ausbildungszeit verlängern, wenn die Ver-
längerung erforderlich ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Vor der
Entscheidung nach Satz 1 ist der Ausbildende zu hören.

(3) Für die Entscheidung über die Verkürzung oder Verlängerung der
Ausbildungszeit kann der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufs-
bildung Richtlinien erlassen.

§ 27 c

Werden in einem Betrieb zwei verwandte Handwerke ausgeübt, so kann
in beiden Handwerken in einer verkürzten Gesamtausbildungszeit gleich-
zeitig ausgebildet werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie bestimmt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Bildung und Forschung durch Rechtsverordnung, für welche verwandte
Handwerke eine Gesamtausbildungszeit vereinbart werden kann, und die
Dauer der Gesamtausbildungszeit.

DRITTER ABSCHNITT

Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse

§ 28

(1) Die Handwerkskammer hat zur Regelung, Überwachung, Förderung
und zum Nachweis der Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberu-
fen ein Verzeichnis der in ihrem Bezirk bestehenden Berufsausbildungs-
verhältnisse nach Maßgabe der Anlage D Abschnitt III zu diesem Gesetz38
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einzurichten und zu führen (Lehrlingsrolle). Die Eintragung ist für den Lehr-
ling (Auszubildenden) gebührenfrei.

(2) Die nach Absatz 1 gespeicherten Daten dürfen an öffentliche und
nicht öffentliche Stellen übermittelt werden, soweit dies zu den in Absatz 1
genannten Zwecken erforderlich ist. Werden Daten an nicht öffentliche
Stellen übermittelt, so ist der Betroffene hiervon zu benachrichtigen, es sei
denn, dass er von der Übermittlung auf andere Weise Kenntnis erlangt.

(3) Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für den Zweck verar-
beiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Bei
Übermittlungen an nicht öffentliche Stellen hat die übermittelnde Stelle den
Empfänger hiervon zu unterrichten.

(4) Für das Verändern und Sperren der Daten in der Lehrlingsrolle gel-
ten die Datenschutzgesetze der Länder.

(5) Die Eintragungen sind am Ende des Kalenderjahres, in dem das Be-
rufsausbildungsverhältnis beendet wird, in der Lehrlingsrolle zu löschen.

(6) Die nach Absatz 5 gelöschten Daten sind in einer gesonderten Datei
zu speichern, solange und soweit dies für den Nachweis der Berufsausbil-
dung erforderlich ist, höchstens jedoch 60 Jahre. Die Übermittlung von Da-
ten ist nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 zulässig.

(7) Zur Verbesserung der Ausbildungsvermittlung, zur Verbesserung der
Zuverlässigkeit und Aktualität der Ausbildungsvermittlungsstatistik sowie
zur Verbesserung der Feststellung von Angebot und Nachfrage auf dem
Ausbildungsmarkt darf die Handwerkskammer folgende Daten aus der
Lehrlingsrolle an die Bundesagentur für Arbeit übermitteln:

1. Name, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift des
Lehrlings (Auszubildenden),

2. Name und Anschrift der Ausbildungsstätte,

3. Ausbildungsberuf sowie

4. Datum des Beginns der Berufsausbildung.

Bei der Datenübermittlung sind dem jeweiligen Stand der Technik ent-
sprechende Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensi-
cherheit zu treffen, die insbesondere die Vertraulichkeit, Unversehrtheit
und Zurechenbarkeit der Daten gewährleisten. 

(8) Im Übrigen darf die Handwerkskammer Daten aus dem Berufsausbil-
dungsvertrag, die nicht nach Absatz 1 oder Absatz 6 gespeichert sind, nur
für die in Absatz 1 genannten Zwecke sowie in den Fällen des § 88 Abs. 2
des Berufsbildungsgesetzes übermitteln.

§ 29

(1) Ein Berufsausbildungsvertrag und Änderungen seines wesentlichen
Inhalts sind in die Lehrlingsrolle einzutragen, wenn

1. der Berufsausbildungsvertrag den gesetzlichen Vorschriften und der
Ausbildungsordnung entspricht, 39
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2. die persönliche und fachliche Eignung sowie die Eignung der Ausbil-
dungsstätte für das Einstellen und Ausbilden vorliegen und

3. für Auszubildende unter 18 Jahren die ärztliche Bescheinigung über
die Erstuntersuchung nach § 32 Abs. 1 des Jugendarbeitsschutzge-
setzes zur Einsicht vorgelegt wird.

(2) Die Eintragung ist abzulehnen oder zu löschen, wenn die Eintragungs-
voraussetzungen nicht vorliegen und der Mangel nicht nach § 23 Abs. 2 be-
hoben wird. Die Eintragung ist ferner zu löschen, wenn die ärztliche Beschei-
nigung über die erste Nachuntersuchung nach § 33 Abs. 1 des Jugendar-
beitsschutzgesetzes nicht spätestens am Tag der Anmeldung des Auszubil-
denden zur Zwischenprüfung oder zum ersten Teil der Gesellenprüfung zur
Einsicht vorgelegt und der Mangel nicht nach § 23 Abs. 2 behoben wird.

§ 30

(1) Der Ausbildende hat unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbil-
dungsvertrags die Eintragung in die Lehrlingsrolle zu beantragen. Der An-
trag kann schriftlich oder elektronisch gestellt werden; eine Kopie der Ver-
tragsniederschrift ist jeweils beizufügen. Auf einen betrieblichen Ausbil-
dungsplan im Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Berufsbil-
dungsgesetzes, der der zuständigen Stelle bereits vorliegt, kann dabei Be-
zug genommen werden. Entsprechendes gilt bei Änderungen des wesentli-
chen Vertragsinhalts.

(2) Der Ausbildende hat anzuzeigen

1. eine vorausgegangene allgemeine und berufliche Ausbildung des
Lehrlings (Auszubildenden),

2. die Bestellung von Ausbildern.

VIERTER ABSCHNITT

Prüfungswesen

§ 31

(1) In den anerkannten Ausbildungsberufen (Gewerbe der Anlage A
oder der Anlage B) sind Gesellenprüfungen durchzuführen. Die Prüfung
kann im Fall des Nichtbestehens zweimal wiederholt werden. Sofern die
Gesellenprüfung in zwei zeitlich auseinander fallenden Teilen durchgeführt
wird, ist der erste Teil der Gesellenprüfung nicht eigenständig wiederhol-
bar.

(2) Dem Prüfling ist ein Zeugnis auszustellen. Dem Ausbildenden wer-
den auf dessen Verlangen die Ergebnisse der Gesellenprüfung des Lehr-
lings (Auszubildenden) übermittelt. Sofern die Gesellenprüfung in zwei zeit-
lich auseinander fallenden Teilen durchgeführt wird, ist das Ergebnis der
Prüfungsleistung im ersten Teil der Gesellenprüfung dem Prüfling schrift-
lich mitzuteilen.40
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(3) Dem Zeugnis ist auf Antrag des Lehrlings (Auszubildenden) eine eng-
lischsprachige und eine französischsprachige Übersetzung beizufügen. Auf
Antrag des Lehrlings (Auszubildenden) kann das Ergebnis berufsschuli-
scher Leistungsfeststellungen auf dem Zeugnis ausgewiesen werden.

(4) Die Prüfung ist für den Lehrling (Auszubildenden) gebührenfrei.

§ 32

Durch die Gesellenprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die berufli-
che Handlungsfähigkeit im Sinne des § 1 Abs. 3 des Berufsbildungsgeset-
zes erworben hat. In ihr soll der Prüfling nachweisen, dass er die erforderli-
chen beruflichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen beruflichen
Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht
zu vermittelnden, für die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut
ist. Die Ausbildungsordnung ist zugrunde zu legen.

§ 33

(1) Für die Abnahme der Gesellenprüfung errichtet die Handwerkskam-
mer Prüfungsausschüsse. Mehrere Handwerkskammern können bei einer
von ihnen gemeinsame Prüfungsausschüsse errichten. Die Handwerks-
kammer kann Handwerksinnungen ermächtigen, Gesellenprüfungsaus-
schüsse zu errichten, wenn die Leistungsfähigkeit der Handwerksinnung
die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung sicherstellt.

(2) Werden von einer Handwerksinnung Gesellenprüfungsausschüsse
errichtet, so sind sie für die Abnahme der Gesellenprüfung aller Lehrlinge
(Auszubildenden) der in der Handwerksinnung vertretenen Handwerke ih-
res Bezirks zuständig, soweit nicht die Handwerkskammer etwas anderes
bestimmt.

(3) Der Prüfungsausschuss kann zur Bewertung einzelner, nicht münd-
lich zu erbringender Prüfungsleistungen gutachterliche Stellungnahmen
Dritter, insbesondere berufsbildender Schulen, einholen. 

(4) Im Rahmen der Begutachtung nach Absatz 3 sind die wesentlichen
Abläufe zu dokumentieren und die für die Bewertung erheblichen Tatsa-
chen festzuhalten.

§ 34

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern.
Die Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mit-
wirkung im Prüfungswesen geeignet sein.

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder für zulassungspflich-
tige Handwerke Arbeitgeber oder Betriebsleiter und Arbeitnehmer in glei-
cher Zahl, für zulassungsfreie Handwerke oder handwerksähnliche Gewer-
be Beauftragte der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie
mindestens ein Lehrer einer berufsbildenden Schule angehören. Mindes -
tens zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder müssen in zulassungs-
pflichtigen Handwerken Arbeitgeber und Arbeitnehmer, in zulassungsfreien
Handwerken oder handwerksähnlichen Gewerben Beauftragte der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer sein. Die Mitglieder haben Stellvertreter. Die 41
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Mitglieder und die Stellvertreter werden längstens für fünf Jahre berufen
oder gewählt.

(3) Die Arbeitgeber müssen in dem zulassungspflichtigen Handwerk, für
das der Prüfungsausschuss errichtet ist, die Meisterprüfung abgelegt ha-
ben oder zum Ausbilden berechtigt sein. In dem zulassungsfreien Hand-
werk oder in dem handwerksähnlichen Gewerbe, für das der Prüfungsaus-
schuss errichtet ist, müssen die Arbeitgeber oder die Beauftragten der Ar-
beitgeber die Gesellenprüfung oder eine entsprechende Abschlussprüfung
in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach § 4 Berufsbildungsgesetz be-
standen haben und in diesem Handwerk oder in diesem Gewerbe tätig
sein. Die Arbeitnehmer und die Beauftragten der Arbeitnehmer müssen die
Gesellenprüfung in dem zulassungspflichtigen oder zulassungsfreien
Handwerk oder in dem handwerksähnlichen Gewerbe, für das der Prü-
fungsausschuss errichtet ist, oder eine entsprechende Abschlussprüfung in
einem anerkannten Ausbildungsberuf nach § 4 des Berufsbildungsgeset-
zes bestanden haben und in diesem Handwerk oder in diesem Gewerbe
tätig sein. Arbeitnehmer, die eine entsprechende ausländische Befähigung
erworben haben und handwerklich tätig sind, können in den Prüfungsaus-
schuss berufen werden.

(4) Die Mitglieder werden von der Handwerkskammer berufen. Die
Arbeit nehmer und die Beauftragten der Arbeitnehmer der von der Hand-
werkskammer errichteten Prüfungsausschüsse werden auf Vorschlag der
Mehrheit der Gesellenvertreter in der Vollversammlung der Handwerks-
kammer berufen. Der Lehrer einer berufsbildenden Schule wird im Einver-
nehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle
berufen.

(5) Für die mit Ermächtigung der Handwerkskammer von der Handwerk-
sinnung errichteten Prüfungsausschüsse werden die Arbeitgeber und die Be-
auftragten der Arbeitgeber von der Innungsversammlung, die Arbeitnehmer
und die Beauftragten der Arbeitnehmer von dem Gesellenausschuss ge-
wählt. Der Lehrer einer berufsbildenden Schule wird im Einvernehmen mit
der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle nach An-
hörung der Handwerksinnung von der Handwerkskammer berufen.

(6) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach Anhörung der
an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen werden. Die
Absätze 4 und 5 gelten für die Stellvertreter entsprechend.

(7) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Aus-
lagen und für Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von an-
derer Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, de-
ren Höhe von der Handwerkskammer mit Genehmigung der obersten Lan-
desbehörde festgesetzt wird.

(8) Von Absatz 2 darf nur abgewichen werden, wenn anderenfalls die
erforderliche Zahl von Mitgliedern des Prüfungsausschusses nicht berufen
werden kann.42
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§ 35

Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und
dessen Stellvertreter. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sollen nicht
derselben Mitgliedergruppe angehören. Der Prüfungsausschuss ist be-
schlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindestens drei, mitwirken.
Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

§ 35 a

(1) Beschlüsse über die Noten zur Bewertung einzelner Prüfungsleistun-
gen, der Prüfung insgesamt sowie über das Bestehen und Nichtbestehen
der Gesellenprüfung werden vom Prüfungsausschuss gefasst.

(2) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung nach Absatz 1 kann der Vor-
sitzende mindestens zwei Mitglieder mit der Bewertung einzelner, nicht
mündlich zu erbringender Prüfungsleistungen beauftragen. Die Beauftrag-
ten sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören.

(3) Die nach Absatz 2 beauftragten Mitglieder dokumentieren die we-
sentlichen Abläufe und halten die für die Bewertung erheblichen Tatsachen
fest.

§ 36

(1) Zur Gesellenprüfung ist zuzulassen,

1. wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wessen Ausbildungs-
zeit nicht später als zwei Monate nach dem Prüfungstermin endet,

2. wer an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen teilgenommen sowie
vorgeschriebene schriftliche Ausbildungsnachweise geführt hat und

3. wessen Berufsausbildungsverhältnis in die Lehrlingsrolle eingetragen
oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den weder der Lehrling
(Auszubildende) noch dessen gesetzlicher Vertreter zu vertreten hat.

(2) Zur Gesellenprüfung ist ferner zuzulassen, wer in einer berufsbilden-
den Schule oder einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung ausgebildet
worden ist, wenn dieser Bildungsgang der Berufsausbildung in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf (Gewerbe der Anlage A oder der Anlage B) ent-
spricht. Ein Bildungsgang entspricht der Berufsausbildung in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf, wenn er

1. nach Inhalt, Anforderung und zeitlichem Umfang der jeweiligen Aus-
bildungsordnung gleichwertig ist,

2. systematisch, insbesondere im Rahmen einer sachlichen und zeitli-
chen Gliederung durchgeführt wird, und

3. durch Lernortkooperation einen angemessenen Anteil an fachprakti-
scher Ausbildung gewährleistet. 43
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§ 36 a

(1) Sofern die Gesellenprüfung in zwei zeitlich auseinander fallenden
Teilen durchgeführt wird, ist über die Zulassung jeweils gesondert zu ent-
scheiden.

(2) Zum ersten Teil der Gesellenprüfung ist zuzulassen, wer die in der
Ausbildungsordnung vorgeschriebene, erforderliche Ausbildungszeit zu -
rück gelegt hat und die Voraussetzungen des § 36 Abs. 1 Nr. 2 und 3 er-
füllt.

(3) Zum zweiten Teil der Gesellenprüfung ist zuzulassen, wer über die
Voraussetzungen in § 36 Abs. 1 hinaus am ersten Teil der Gesellenprü-
fung teilgenommen hat. Dies gilt nicht, wenn der Lehrling (Auszubildende)
aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, am ersten Teil der Gesellenprü-
fung nicht teilgenommen hat. In diesem Fall ist der erste Teil der Gesellen-
prüfung zusammen mit dem zweiten Teil abzulegen.

§ 37

(1) Der Lehrling (Auszubildende) kann nach Anhörung des Ausbilden-
den und der Berufsschule vor Ablauf seiner Ausbildungszeit zur Gesellen-
prüfung zugelassen werden, wenn seine Leistungen dies rechtfertigen.

(2) Zur Gesellenprüfung ist auch zuzulassen, wer nachweist, dass er
mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, die als Ausbildungszeit vor ge -
schrie ben ist, in dem Beruf tätig gewesen ist, in dem er die Prüfung ablegen
will. Als Zeiten der Berufstätigkeit gelten auch Ausbildungszeiten in einem
anderen, einschlägigen Ausbildungsberuf. Vom Nachweis der Mindestzeit
nach Satz 1 kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn durch Vor-
lage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft gemacht wird, dass
der Bewerber die berufliche Handlungsfähigkeit erworben hat, die die Zu-
lassung zur Prüfung rechtfertigt. Ausländische Bildungsabschlüsse und
Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland sind dabei zu berücksichtigen.

(3) Soldaten auf Zeit und ehemalige Soldaten sind nach Absatz 2 Satz 3
zur Gesellenprüfung zuzulassen, wenn das Bundesministerium der Vertei-
digung oder die von ihm bestimmte Stelle bescheinigt, dass der Bewerber
berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hat, welche
die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.

§ 37 a

(1) Über die Zulassung zur Gesellenprüfung entscheidet der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses. Hält er die Zulassungsvoraussetzungen
nicht für gegeben, so entscheidet der Prüfungsausschuss.

(2) Auszubildenden, die Elternzeit in Anspruch genommen haben, darf
bei der Entscheidung über die Zulassung hieraus kein Nachteil erwachsen.44
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§ 38

(1) Die Handwerkskammer hat eine Prüfungsordnung für die Gesellen-
prüfung zu erlassen. Die Prüfungsordnung bedarf der Genehmigung der
zuständigen obersten Landesbehörde.

(2) Die Prüfungsordnung muss die Zulassung, die Gliederung der Prü-
fung, die Bewertungsmaßstäbe, die Erteilung der Prüfungszeugnisse, die
Folgen von Verstößen gegen die Prüfungsordnung und die Wiederholungs-
prüfung regeln. Sie kann vorsehen, dass Prüfungsaufgaben, die überregio-
nal oder von einem Aufgabenerstellungsausschuss bei der Handwerks-
kammer erstellt oder ausgewählt werden, zu übernehmen sind, sofern die-
se Aufgaben von Gremien erstellt oder ausgewählt werden, die entspre-
chend § 34 Abs. 2 zusammengesetzt sind.

(3) Der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung erlässt
für die Prüfungsordnung Richtlinien.

§ 39

(1) Während der Berufsausbildung ist zur Ermittlung des Ausbildungs-
stands eine Zwischenprüfung entsprechend der Ausbildungsordnung
durchzuführen. Die §§ 31 bis 33 gelten entsprechend.

(2) Sofern die Ausbildungsordnung vorsieht, dass die Gesellenprüfung
in zwei zeitlich auseinander fallenden Teilen durchgeführt wird, findet Ab-
satz 1 keine Anwendung.

§ 39 a

(1) Zusätzliche berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach
§ 26 Abs. 2 Nr. 5 werden gesondert geprüft und bescheinigt. Das Ergebnis
der Prüfung nach § 31 bleibt unberührt.

(2) § 31 Abs. 3 und 4 sowie die §§ 33 bis 35 a und 38 gelten entsprechend.

§ 40

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung nach
Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung
durch Rechtsverordnung außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Ge-
setzes erworbene Prüfungszeugnisse den entsprechenden Zeugnissen
über das Bestehen der Gesellenprüfung gleichstellen, wenn die Berufsaus-
bildung und die in der Prüfung nachzuweisenden beruflichen Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten gleichwertig sind.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung nach
Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung
durch Rechtsverordnung im Ausland erworbene Prüfungszeugnisse den
entsprechenden Zeugnissen über das Bestehen der Gesellenprüfung
gleichstellen, wenn die in der Prüfung nachzuweisenden beruflichen Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten gleichwertig sind. 45
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§ 40 a

Ausländische Ausbildungsnachweise stehen der Gesellenprüfung im
Sinne dieses Gesetzes und der auf ihm beruhenden Rechtsverordnungen
gleich, wenn ihre Gleichwertigkeit festgestellt wurde. § 50 b Absatz 4 gilt
entsprechend. Die Vorschriften des Berufsqualifikationsfeststellungsgeset-
zes für nicht reglementierte Berufe sowie § 17 sind anzuwenden.

FÜNFTER ABSCHNITT

Regelung und Überwachung der Berufsausbildung

§ 41

Soweit Vorschriften nicht bestehen, regelt die Handwerkskammer die
Durchführung der Berufsausbildung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.

§ 41 a

(1) Die Handwerkskammer überwacht die Durchführung 

1. der Berufsausbildungsvorbereitung,

2. der Berufsausbildung und

3. der beruflichen Umschulung

und fördert diese durch Beratung der an der Berufsbildung beteiligten Perso-
nen. Sie hat zu diesem Zweck Berater zu bestellen. § 111 ist anzuwenden.

(2) Ausbildende, Umschulende und Anbieter von Maßnahmen der Be-
rufsausbildungsvorbereitung sind auf Verlangen verpflichtet, die für die
Überwachung notwendigen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzule-
gen sowie die Besichtigung der Ausbildungsstätten zu gestatten.

(3) Die Durchführung von Auslandsaufenthalten nach § 2 Abs. 3 des
 Berufsbildungsgesetzes überwacht und fördert die Handwerkskammer in
geeigneter Weise. Beträgt die Dauer eines Ausbildungsabschnitts im Aus-
land mehr als vier Wochen, ist hierfür ein mit der Handwerkskammer abge-
stimmter Plan erforderlich.

(4) Die Handwerkskammer teilt der Aufsichtsbehörde nach dem Jugend-
arbeitsschutzgesetz Wahrnehmungen mit, die für die Durchführung des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes von Bedeutung sein können.

SECHSTER ABSCHNITT

Berufliche Fortbildung, berufliche Umschulung

§ 42

(1) Als Grundlage für eine einheitliche berufliche Fortbildung kann das
Bundesministerium für Bildung und Forschung im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie nach Anhören des46
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Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsver-
ordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Fortbildungs-
abschlüsse anerkennen und hierfür Prüfungsregelungen erlassen (Fortbil-
dungsordnung).

(2) Die Fortbildungsordnung hat festzulegen

1. die Bezeichnung des Fortbildungsabschlusses,

2. das Ziel, den Inhalt und die Anforderungen der Prüfung,

3. die Zulassungsvoraussetzungen sowie

4. das Prüfungsverfahren.

§ 42 a

Soweit Rechtsverordnungen nach § 42 nicht erlassen sind, kann die
Handwerkskammer Fortbildungsprüfungsregelungen erlassen. Die Vor-
schriften über die Meisterprüfung bleiben unberührt. Die Handwerkskam-
mer regelt die Bezeichnung des Fortbildungsabschlusses, Ziel, Inhalt und
Anforderungen der Prüfungen, ihre Zulassungsvoraussetzungen sowie das
Prüfungsverfahren.

§ 42 b

Sofern die Fortbildungsordnung (§ 42) oder eine Regelung der Hand-
werkskammer (§ 42 a) Zulassungsvoraussetzungen vorsieht, sind auslän-
dische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland zu
berücksichtigen.

§ 42 c

(1) Für die Durchführung von Prüfungen im Bereich der beruflichen Fort-
bildung errichtet die Handwerkskammer Prüfungsausschüsse. § 31 Abs. 2
und 3 sowie die §§ 34 bis 35 a, 37 a und 38 gelten entsprechend.

(2) Der Prüfling ist auf Antrag von der Ablegung einzelner Prüfungsbe-
standteile durch die Handwerkskammer zu befreien, wenn er eine andere
vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bil-
dungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss erfolg-
reich abgelegt hat und die Anmeldung zur Fortbildungsprüfung innerhalb
von fünf Jahren nach der Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prü-
fung erfolgt.

§ 42 d

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung nach An-
hörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch
Rechtsverordnung außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Gesetzes
oder im Ausland erworbene Prüfungszeugnisse den entsprechenden Zeug-
nissen über das Bestehen einer Fortbildungsprüfung auf der Grundlage der
§§ 42 und 42 a gleichstellen, wenn die in der Prüfung nachzuweisenden
beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten gleichwertig sind. 47
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§ 42 e

Als Grundlage für eine geordnete und einheitliche berufliche Umschulung
kann das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie nach Anhörung
des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechts-
verordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,

1. die Bezeichnung des Umschulungsabschlusses,

2. das Ziel, den Inhalt, die Art und Dauer der Umschulung,

3. die Anforderungen der Umschulungsprüfung und ihre Zulassungsvor-
aussetzungen sowie

4. das Prüfungsverfahren der Umschulung unter Berücksichtigung der
besonderen Erfordernisse der beruflichen Erwachsenenbildung be-
stimmen (Umschulungsordnung).

§ 42 f

Soweit Rechtsverordnungen nach § 42 e nicht erlassen sind, kann die
Handwerkskammer Umschulungsprüfungsregelungen erlassen. Die Hand-
werkskammer regelt die Bezeichnung des Umschulungsabschlusses, Ziel,
Inhalt und Anforderungen der Prüfungen, ihre Zulassungsvoraussetzungen
sowie das Prüfungsverfahren unter Berücksichtigung der besonderen Er-
fordernisse beruflicher Erwachsenenbildung.

§ 42 g

Sofern sich die Umschulungsordnung (§ 42 e) oder eine Regelung der
Handwerkskammer (§ 42 f) auf die Umschulung für einen anerkannten
Ausbildungsberuf (Gewerbe der Anlage A oder der Anlage B) richtet, sind
das Ausbildungsberufsbild (§ 26 Abs. 1 Nr. 3), der Ausbildungsrahmenplan
(§ 26 Abs. 1 Nr. 4) und die Prüfungsanforderungen (§ 26 Abs. 1 Nr. 5) zu-
grunde zu legen. Die §§ 21 bis 24 gelten entsprechend.

§ 42 h

Sofern die Umschulungsordnung (§ 42 e) oder eine Regelung der Hand-
werkskammer (§ 42 f) Zulassungsvoraussetzungen vorsieht, sind ausländi-
sche Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland zu
berücksichtigen.

§ 42 i

(1) Maßnahmen der beruflichen Umschulung müssen nach Inhalt, Art,
Ziel und Dauer den besonderen Erfordernissen der beruflichen Erwachse-
nenbildung entsprechen.

(2) Der Umschulende hat die Durchführung der beruflichen Umschulung
unverzüglich vor Beginn der Maßnahme der Handwerkskammer schriftlich
anzuzeigen. Die Anzeigepflicht erstreckt sich auf den wesentlichen Inhalt
des Umschulungsverhältnisses. Bei Abschluss eines Umschulungsvertra-
ges ist eine Ausfertigung der Vertragsniederschrift beizufügen. 48
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(3) Für die Durchführung von Prüfungen im Bereich der beruflichen
Umschulung errichtet die Handwerkskammer Prüfungsausschüsse. § 31
Abs. 2 und 3 sowie die §§ 34 bis 35 a, 37 a und 38 gelten entsprechend. 

(4) Der Prüfling ist auf Antrag von der Ablegung einzelner Prüfungsbe-
standteile durch die Handwerkskammer zu befreien, wenn er eine andere
vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bil-
dungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss erfolg-
reich abgelegt hat und die Anmeldung zur Umschulungsprüfung innerhalb
von fünf Jahren nach der Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prü-
fung erfolgt.

§ 42 j

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung nach
 Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung
durch Rechtsverordnung außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Ge-
setzes oder im Ausland erworbene Prüfungszeugnisse den entsprechen-
den Zeugnissen über das Bestehen einer Umschulungsprüfung auf der
Grundlage der §§ 42 e und 42 f gleichstellen, wenn die in der Prüfung
nachzuweisenden beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
gleichwertig sind.

SIEBENTER ABSCHNITT

Berufliche Bildung behinderter Menschen,
Berufsbildungsvorbereitung

§ 42 k

Behinderte Menschen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch) sollen in anerkannten Ausbildungsberufen ausgebildet werden.

§ 42 l

(1) Regelungen nach den §§ 38 und 41 sollen die besonderen Verhält-
nisse behinderter Menschen berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die
zeitliche und sachliche Gliederung der Ausbildung, die Dauer von Prüfungs-
zeiten, die Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Hilfe-
leistungen Dritter, wie Gebärdendolmetscher für hörbehinderte Menschen.

(2) Der Berufsausbildungsvertrag mit einem behinderten Menschen ist
in die Lehrlingsrolle (§ 28) einzutragen. Der behinderte Mensch ist zur Ge-
sellenprüfung auch zuzulassen, wenn die Voraussetzungen des § 36
 Abs. 1 Nr. 2 und 3 nicht vorliegen.

§ 42 m

(1) Für behinderte Menschen, für die wegen Art und Schwere ihrer Be-
hinderung eine Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf nicht in
Betracht kommt, trifft die Handwerkskammer auf Antrag der behinderten
Menschen oder ihrer gesetzlichen Vertreter Ausbildungsregelungen ent- 49
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sprechend den Empfehlungen des Hauptausschusses des Bundesinstituts
für Berufsbildung. Die Ausbildungsinhalte sollen unter Berücksichtigung
von Lage und Entwicklung des allgemeinen Arbeitsmarktes aus den Inhal-
ten anerkannter Ausbildungsberufe entwickelt werden. Im Antrag nach
Satz 1 ist eine Ausbildungsmöglichkeit in dem angestrebten Ausbildungs-
gang nachzuweisen.

(2) § 42 l Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend.

§ 42 n

Für die berufliche Fortbildung und die berufliche Umschulung behinder-
ter Menschen gelten die §§ 42 k bis 42 m entsprechend, soweit Art und
Schwere der Behinderung dies erfordern.

§ 42 o

(1) Die Berufsausbildungsvorbereitung richtet sich an lernbeeinträchtigte
oder sozial benachteiligte Personen, deren Entwicklungsstand eine erfolg-
reiche Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf (Gewerbe der
Anlage A oder der Anlage B) noch nicht erwarten lässt. Sie muss nach In-
halt, Art, Ziel und Dauer den besonderen Erfordernissen des in Satz 1 ge-
nannten Personenkreises entsprechen und durch umfassende sozial-
pädagogische Betreuung und Unterstützung begleitet werden.

(2) Für die Berufsausbildungsvorbereitung, die nicht im Rahmen des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder anderer vergleichbarer, öffentlich
geförderter Maßnahmen durchgeführt wird, gelten die §§ 21 bis 24 ent-
sprechend.

§ 42 p

(1) Die Vermittlung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher Hand-
lungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz) kann insbesondere durch
inhaltlich und zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten erfolgen, die aus den In-
halten anerkannter Ausbildungsberufe (Gewerbe der Anlage A oder der
Anlage B) entwickelt werden (Qualifizierungsbausteine).

(2) Über vermittelte Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungs-
fähigkeit stellt der Anbieter der Berufsausbildungsvorbereitung eine Be-
scheinigung aus. Das Nähere regelt das Bundesministerium für Bildung
und Forschung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie nach Anhörung des Hauptausschusses des Bun-
desinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf,

§ 42 q

(1) Die nach Landesrecht zuständige Behörde hat die Berufsausbil-
dungsvorbereitung zu untersagen, wenn die Voraussetzungen des § 42 o
Abs. 1 nicht vorliegen.

(2) Der Anbieter hat die Durchführung von Maßnahmen der Berufsaus-
bildungsvorbereitung vor Beginn der Maßnahme der Handwerkskammer
schriftlich anzuzeigen. Die Anzeigepflicht erstreckt sich auf den wesentli-50
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chen Inhalt des Qualifizierungsvertrages sowie die nach § 88 Abs. 1 Nr. 5
des Berufsbildungsgesetzes erforderlichen Angaben.

(3) Die Absätze 1 und 2 sowie § 41 a finden keine Anwendung, soweit
die Berufsausbildungsvorbereitung im Rahmen des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch oder anderer vergleichbarer, öffentlich geförderter Maßnahmen
durchgeführt wird. 

ACHTER ABSCHNITT

Berufsbildungsausschuss

§ 43

(1) Die Handwerkskammer errichtet einen Berufsbildungsausschuss.
Ihm gehören sechs Arbeitgeber, sechs Arbeitnehmer und sechs Lehrer an
berufsbildenden Schulen an, die Lehrer mit beratender Stimme.

(2) Die Vertreter der Arbeitgeber werden von der Gruppe der Arbeitge-
ber, die Vertreter der Arbeitnehmer von der Gruppe der Vertreter der Ge-
sellen und der anderen Arbeitnehmer mit einer abgeschlossenen Berufs-
ausbildung in der Vollversammlung gewählt. Die Lehrer an berufsbildenden
Schulen werden von der nach Landesrecht zuständigen Behörde als Mit-
glieder berufen. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt längstens fünf Jahre.

(3) § 34 Abs. 7 gilt entsprechend.

(4) Die Mitglieder können nach Anhören der an ihrer Berufung Beteilig-
ten aus wichtigem Grund abberufen werden.

(5) Die Mitglieder haben Stellvertreter, die bei Verhinderung der Mitglie-
der an deren Stelle treten. Die Absätze 1 bis 4 gelten für die Stellvertreter
entsprechend.

(6) Der Berufsbildungsausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsit-
zenden und dessen Stellvertreter. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter
sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören.

§ 44

(1) Der Berufsbildungsausschuss ist in allen wichtigen Angelegenheiten
der beruflichen Bildung zu unterrichten und zu hören. Er hat im Rahmen
seiner Aufgaben auf eine stetige Entwicklung der Qualität der beruflichen
Bildung hinzuwirken.

(2) Wichtige Angelegenheiten, in denen der Berufsbildungsausschuss
anzuhören ist, sind insbesondere:

1. Erlass von Verwaltungsgrundsätzen über die Eignung von Ausbil-
dungs- und Umschulungsstätten, für das Führen von schriftlichen Aus-
bildungsnachweisen, für die Verkürzung der Ausbildungsdauer, für die
vorzeitige Zulassung zur Gesellenprüfung, für die Durchführung der
Prüfungen, zur Durchführung von über- und außerbetrieblicher Ausbil-
dung sowie Verwaltungsrichtlinien zur beruflichen Bildung, 51
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2. Umsetzung der vom Landesausschuss für Berufsbildung (§ 82 des
Berufsbildungsgesetzes) empfohlenen Maßnahmen,

3. wesentliche inhaltliche Änderungen des Ausbildungsvertragsmusters.

(3) Wichtige Angelegenheiten, in denen der Berufsbildungsausschuss
zu unterrichten ist, sind insbesondere:

1. Zahl und Art der der Handwerkskammer angezeigten Maßnahmen
der Berufsausbildungsvorbereitung und beruflichen Umschulung so-
wie der eingetragenen Berufsausbildungsverhältnisse,

2. Zahl und Ergebnisse von durchgeführten Prüfungen sowie hierbei ge-
wonnene Erfahrungen,

3. Tätigkeit der Berater und Beraterinnen nach § 41 a Abs. 1 Satz 2,

4. für den räumlichen und fachlichen Zuständigkeitsbereich der Hand-
werkskammer neue Formen, Inhalte und Methoden der Berufsbildung,

5. Stellungnahmen oder Vorschläge der Handwerkskammer gegenüber
anderen Stellen und Behörden, soweit sie sich auf die Durchführung
dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsvorschriften im Bereich der beruflichen Bildung beziehen,

6. Bau eigener überbetrieblicher Berufsbildungsstätten,

7. Beschlüsse nach Absatz 5 sowie beschlossene Haushaltsansätze zur
Durchführung der Berufsbildung mit Ausnahme der Personalkosten,

8. Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten aus Ausbildungsverhältnis-
sen,

9. Arbeitsmarktfragen, soweit sie die Berufsbildung im Zuständigkeitsbe-
reich der Handwerkskammer berühren.

(4) Vor einer Beschlussfassung in der Vollversammlung über Vorschrif-
ten zur Durchführung der Berufsbildung, insbesondere nach den §§ 41, 42,
42 a und 42 e bis 42 g, ist die Stellungnahme des Berufsbildungsaus-
schusses einzuholen. Der Berufsbildungsausschuss kann der Vollver-
sammlung auch von sich aus Vorschläge für Vorschriften zur Durchführung
der Berufsbildung vorlegen. Die Stellungnahmen und Vorschläge des Be-
rufsbildungsausschusses sind zu begründen.

(5) Die Vorschläge und Stellungnahmen des Berufsbildungsausschus-
ses gelten vorbehaltlich der Vorschrift des Satzes 2 als von der Vollver-
sammlung angenommen, wenn sie nicht mit einer Mehrheit von drei Vier-
teln der Mitglieder der Vollversammlung in ihrer nächsten Sitzung geändert
oder abgelehnt werden. Beschlüsse, zu deren Durchführung die für Berufs-
bildung im laufenden Haushalt vorgesehenen Mittel nicht ausreichen oder
zu deren Durchführung in folgenden Haushaltsjahren Mittel bereitgestellt
werden müssen, die die Ausgaben für Berufsbildung des laufenden Haus-
halts nicht unwesentlich übersteigen, bedürfen der Zustimmung der Voll-
versammlung.

(6) Abweichend von § 43 Abs. 1 haben die Lehrkräfte Stimmrecht bei
Beschlüssen zu Angelegenheiten der Berufsausbildungsvorbereitung und52
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Berufsausbildung, soweit sich die Beschlüsse unmittelbar auf die Organi-
sation der schulischen Berufsbildung (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 des Berufsbildungs-
gesetzes) auswirken.

§ 44 a

(1) Der Berufsbildungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die
Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Er beschließt mit
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(2) Zur Wirksamkeit eines Beschlusses ist es erforderlich, dass der Ge-
genstand bei der Einberufung des Ausschusses bezeichnet ist, es sei
denn, dass er mit Zustimmung von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mit-
glieder nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt wird.

§ 44 b

Der Berufsbildungausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. Sie kann
die Bildung von Unterausschüssen vorsehen und bestimmen, dass ihnen
nicht nur Mitglieder des Ausschusses angehören. Für die Unterausschüsse
gelten § 43 Abs. 2 bis 6 und § 44 a entsprechend.

DRITTER TEIL

Meisterprüfung, Meistertitel

ERSTER ABSCHNITT

Meisterprüfung in einem
zulassungspflichtigen Handwerk

§ 45

(1) Als Grundlage für ein geordnetes und einheitliches Meister prüfungs -
wesen für zulassungspflichtige Handwerke kann das Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung durch Rechtsverordnung, die nicht der
 Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmen,

1. welche Fertigkeiten und Kenntnisse in den einzelnen zulassungs-
pflichtigen Handwerken zum Zwecke der Meisterprüfung zu berück-
sichtigen (Meisterprüfungsberufsbild A)

2. welche Anforderungen in der Meisterprüfung zu stellen sind und

3. welche handwerksspezifischen Verfahrensregelungen in der Meister-
prüfung gelten.

(2) Durch die Meisterprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling befähigt
ist, ein zulassungspflichtiges Handwerk meisterhaft auszuüben und selbst-
ständig zu führen sowie Lehrlinge ordnungsgemäß auszubilden.

(3) Der Prüfling hat in vier selbstständigen Prüfungsteilen nachzuweisen,
dass er wesentliche Tätigkeiten seines Handwerks meisterhaft verrichten
kann (Teil I), die erforderlichen fachtheoretischen Kenntnisse (Teil II), die 53
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 erforderlichen betriebswirtschaftlichen, kaufmännischen und rechtlichen
Kenntnisse (Teil III) sowie die erforderlichen berufs- und arbeitspädagogi-
schen Kenntnisse (Teil IV) besitzt.

(4) Bei der Prüfung in Teil l können in der Rechtsverordnung Schwerpunkte
gebildet werden. In dem schwerpunktspezifischen Bereich hat der Prüfling
nachzuweisen, dass er wesentliche Tätigkeiten in dem von ihm gewählten
Schwerpunkt meisterhaft verrichten kann. Für den schwerpunkt übergreifenden
Bereich sind die Grundfertigkeiten und Grundkenntnisse nachzuweisen, die die
fachgerechte Ausübung auch dieser Tätigkeiten ermöglichen.

§ 46

(1) Der Prüfling ist von der Ablegung einzelner Teile der Meisterprüfung
befreit, wenn er eine dem jeweiligen Teil der Meisterprüfung vergleichbare
Prüfung auf Grund einer nach § 42 oder § 51 a Abs. 1 in Verbindung mit
Abs. 2 dieses Gesetzes oder § 53 des Berufsbildungsgesetzes erlassenen
Rechtsverordnung oder eine andere vergleichbare Prüfung vor einer öffentli-
chen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatli-
chen Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt hat. Er ist von der Ablegung
der Teile III und IV befreit, wenn er die Meisterprüfung in einem anderen zu-
lassungspflichtigen oder zulassungsfreien Handwerk oder in einem hand-
werksähnlichen Gewerbe bestanden hat.

(2) Prüflinge, die andere deutsche staatliche oder staatlich anerkannte
Prüfungen mit Erfolg abgelegt haben, sind auf Antrag durch den Meister-
prüfungsausschuss von einzelnen Teilen der Meisterprüfung zu befreien,
wenn bei diesen Prüfungen mindestens die gleichen Anforderungen ge-
stellt werden wie in der Meisterprüfung. Der Abschlussprüfung an einer
deutschen Hochschule gleichgestellt sind Diplome nach § 7 Abs. 2 Satz 4.

(3) Der Prüfling ist auf Antrag von der Ablegung der Prüfung in gleicharti-
gen Prüfungsbereichen, Prüfungsfächern oder Handlungsfeldern durch den
Meisterprüfungsausschuss zu befreien, wenn er die Meisterprüfung in ei-
nem anderen zulassungspflichtigen oder zulassungsfreien Handwerk oder
handwerksähnlichen Gewerbe bestanden hat oder eine andere vergleichba-
re Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrich-
tung oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt
hat.

(4) Der Meisterprüfungsausschuss entscheidet auf Antrag des Prüflings
auch über Befreiungen auf Grund ausländischer Bildungsabschlüsse.

§ 47

(1) Die Meisterprüfung wird durch Meisterprüfungsausschüsse abgenom-
men. Für die Handwerke werden Meisterprüfungsausschüsse als staatliche
Prüfungsbehörden am Sitz der Handwerkskammer für ihren Bezirk errichtet.
Die oberste Landesbehörde kann in besonderen Fällen die Errichtung eines
Meisterprüfungsausschusses für mehrere Handwerkskammerbezirke anord-
nen und hiermit die für den Sitz des Meisterprüfungsausschusses zuständi-
ge höhere Verwaltungsbehörde beauftragen. Soll der Meisterprüfungsaus-
schuss für Handwerkskammerbezirke mehrerer Länder zuständig sein, so
bedarf es hierfür des Einvernehmens der beteiligten obersten Landesbehör-54
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den. Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung
zu bestimmen, dass abweichend von Satz 3 an Stelle der obersten Landes-
behörde die höhere Verwaltungsbehörde zuständig ist. Sie können diese
Ermächtigung auf oberste Landesbehörden übertragen.

(2) Die höhere Verwaltungsbehörde errichtet die Meisterprüfungsaus-
schüsse nach Anhörung der Handwerkskammer und ernennt auf Grund ih-
rer Vorschläge die Mitglieder und die Stellvertreter für längstens fünf Jahre.
Die Geschäftsführung der Meisterprüfungsausschüsse liegt bei der Hand-
werkskammer.

§ 48

(1) Der Meisterprüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern; für die
Mitglieder sind Stellvertreter zu berufen. Die Mitglieder und die Stellvertre-
ter sollen das vierundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben.

(2) Der Vorsitzende braucht nicht in einem zulassungspflichtigen Hand-
werk tätig zu sein; er soll dem zulassungspflichtigen Handwerk, für wel-
ches der Meisterprüfungsausschuss errichtet ist, nicht angehören.

(3) Zwei Beisitzer müssen das Handwerk, für das der Meisterprüfungs-
ausschuss errichtet ist, mindestens seit einem Jahr selbstständig als stehen-
des Gewerbe betreiben und in diesem Handwerk die Meisterprüfung abge-
legt haben oder das Recht zum Ausbilden von Lehrlingen besitzen oder in
dem zulassungspflichtigen Handwerk als Betriebsleiter, die in ihrer Person
die Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle erfüllen, tätig
sein.

(4) Ein Beisitzer soll ein Geselle sein, der in dem zulassungspflichtigen
Handwerk, für das der Meisterprüfungsausschuss errichtet ist, die Meister-
prüfung abgelegt hat oder das Recht zum Ausbilden von Lehrlingen besitzt
und in dem betreffenden zulassungspflichtigen Handwerk tätig ist.

(5) Für die Abnahme der Prüfung in der wirtschaftlichen Betriebsführung
sowie in den kaufmännischen, rechtlichen und berufserzieherischen Kennt-
nissen soll ein Beisitzer bestellt werden, der in diesen Prüfungsgebieten
besonders sachkundig ist und dem Handwerk nicht anzugehören braucht.

(6) § 34 Abs. 6 Satz 1 und Abs. 7 gelten entsprechend.

§ 49

(1) Zur Meisterprüfung ist zuzulassen, wer eine Gesellenprüfung in dem
zulassungspflichtigen Handwerk, in dem er die Meisterprüfung ablegen
will, oder in einem damit verwandten zulassungspflichtigen Handwerk oder
eine entsprechende Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf oder eine Prüfung auf Grund einer nach § 45 oder § 51 a Abs. 1 in
Verbindung mit Abs. 2 erlassenen Rechtsverordnung bestanden hat oder
eine Gleichwertigkeitsfeststellung nach § 40 a für das entsprechende zu-
lassungspflichtige Handwerk oder ein verwandtes zulassungspflichtiges
Handwerk besitzt.

(2) Zur Meisterprüfung ist auch zuzulassen, wer eine andere Gesellen-
prüfung oder eine andere Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbil- 55
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dungsberuf bestanden hat und in dem zulassungspflichtigen Handwerk, in
dem er die Meisterprüfung ablegen will, eine mehrjährige Berufstätigkeit
ausgeübt hat. Für die Zeit der Berufstätigkeit dürfen nicht mehr als drei
Jahre gefordert werden. Ferner ist der erfolgreiche Abschluss einer Fach-
schule bei einjährigen Fachschulen mit einem Jahr, bei mehrjährigen Fach-
schulen mit zwei Jahren auf die Berufstätigkeit anzurechnen.

(3) Ist der Prüfling in dem zulassungspflichtigen Handwerk, in dem er
die Meisterprüfung ablegen will, als selbstständiger Handwerker, als Werk-
meister oder in ähnlicher Stellung tätig gewesen oder weist er eine der Ge-
sellentätigkeit gleichwer tige praktische Tätigkeit nach, so ist die Zeit dieser
Tätigkeit anzurechnen.

(4) Die Handwerkskammer kann auf Antrag

1. eine auf drei Jahre festgesetzte Dauer der Berufstätigkeit unter be-
sonderer Berücksichtigung der in der Gesellen- oder Abschlussprü-
fung und während der Zeit der Berufstätigkeit nachgewiesenen beruf-
lichen Befähigung abkürzen,

2. in Ausnahmefällen von den Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4
ganz oder teilweise befreien,

3. unter Berücksichtigung ausländischer Bildungsabschlüsse und Zeiten
der Berufstätigkeit im Ausland von den Voraussetzungen der Ab -
sätze 1 bis 4 ganz oder teilweise befreien.

Die Handwerkskammer kann eine Stellungnahme des Meisterprüfungsaus-
schusses einholen.

(5) Die Zulassung wird vom Vorsitzenden des Meisterprüfungsaus-
schusses ausgesprochen. Hält der Vorsitzende die Zulassungsvorausset-
zungen nicht für gegeben, so entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 50

(1) Die durch die Abnahme der Meisterprüfung entstehenden Kosten
trägt die Handwerkskammer. Das Zulassungsverfahren sowie das allge-
meine Prüfungsverfahren werden durch eine von der Handwerkskammer
mit Genehmigung der obersten Landesbehörde zu erlassende Meisterprü-
fungsordnung geregelt.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vor-
schriften über das Zulassungsverfahren sowie das allgemeine Prüfungs-
verfahren nach Absatz 1 Satz 2 zu erlassen. Die Rechtsverordnung kann
insbesondere die Zulassung zur Prüfung, das Bewertungssystem, die Er-
teilung der Prüfungszeugnisse, die Folgen von Verstößen gegen die Prü-
fungsvorschriften und die Wiederholungsprüfung regeln.

§ 50 a

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates im Ausland erwor -
bene Prüfungszeugnisse den entsprechenden Zeugnissen über das Beste-56
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hen einer deutschen Meisterprüfung in zulassungspflichtigen Handwerken
gleichstellen, wenn an den Bildungsgang und in den Prüfungen gleichwer -
tige Anforderungen gestellt werden. Die Vorschriften des Bundesvertriebe-
nengesetzes bleiben unberührt.

§ 50 b

(1) Die Gleichwertigkeit ist festzustellen,

1. wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller einen Ausbildungs-
nachweis besitzt, der im Ausland erworben wurde, und

2. dieser Ausbildungsnachweis – soweit erforderlich – unter Berücksich-
tigung sonstiger Befähigungsnachweise der Meisterprüfung in dem zu
betreibenden zulassungspflichtigen Handwerk gleichwertig ist.

Ausbildungsnachweise sind Prüfungszeugnisse und sonstige Befähi-
gungsnachweise, die von verantwortlichen Stellen für den Abschluss einer
erfolgreich absolvierten Berufsbildung ausgestellt werden.

(2) Ein Ausbildungsnachweis – soweit erforderlich – unter Berücksichti-
gung sonstiger Befähigungsnachweise ist als gleichwertig anzusehen, sofern

1. der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis, bezogen auf die
Meisterprüfung, in dem zu betreibenden zulassungspflichtigen Hand-
werk die Befähigung zu vergleichbaren beruflichen Tätigkeiten belegt,

2. die Antragstellerin oder der Antragsteller im Ausbildungsstaat zur
Ausübung des zu betreibenden zulassungspflichtigen Handwerks be-
rechtigt ist oder die Berechtigung zur Ausübung des zu betreibenden
Handwerks aus Gründen verwehrt wurde, die der Ausübung im Inland
nicht entgegenstehen, und

3. zwischen der nachgewiesenen Befähigung und der Meisterprüfung in
dem zu betreibenden zulassungspflichtigen Handwerk keine wesentli-
chen Unterschiede bestehen.

(3) Wesentliche Unterschiede zwischen der nachgewiesenen Befähi-
gung und der entsprechenden Meisterprüfung liegen vor, sofern

1. sich der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis auf Fertigkeiten
und Kenntnisse bezieht, die sich wesentlich von den Fertigkeiten und
Kenntnissen der entsprechenden Meisterprüfung unterscheiden; da-
bei sind Inhalt und Dauer der Ausbildung zu berücksichtigen,

2. die entsprechenden Fertigkeiten und Kenntnisse maßgeblich für die
Ausübung zumindest einer wesentlichen Tätigkeit des zulassungs-
pflichtigen Handwerks sind und

3. die Antragstellerin oder der Antragsteller diese Unterschiede nicht
durch sonstige Befähigungsnachweise oder nachgewiesene einschlä-
gige Berufserfahrung ausgeglichen hat.

(4) Kann die Antragstellerin oder der Antragsteller die für die Feststel-
lung der Gleichwertigkeit erforderlichen Nachweise nicht oder nur teilweise
vorlegen, bestehen Zweifel an der Echtheit oder Richtigkeit der Nachweise
oder sind diese inhaltlich nicht ausreichend, kann die Handwerkskammer,
insbesondere in Fällen, in denen bei der Gleichwertigkeitsfeststellung Be-
rufserfahrung herangezogen wird, die für einen Vergleich mit der Meister- 57
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prüfung in dem zu betreibenden zulassungspflichtigen Handwerk relevan-
ten beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Antragstelle-
rin oder des Antragstellers im Rahmen geeigneter Verfahren feststellen.
Geeignete Verfahren sind insbesondere Arbeitsproben, Fachgespräche so-
wie praktische und theoretische Prüfungen.

(5) Sofern die Gleichwertigkeit wegen wesentlicher Unterschiede zu der
entsprechenden Meisterprüfung nicht festgestellt werden kann, kann die
Handwerkskammer zur Feststellung der Gleichwertigkeit die Teilnahme an
einem Anpassungslehrgang, der Gegenstand einer Bewertung ist, oder
das Ablegen einer Eignungsprüfung verlangen.

(6) § 8 Absatz 2 und 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Im Übrigen sind
die Vorschriften des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes über regle-
mentierte Berufe sowie § 17 anzuwenden.

§ 51

Die Ausbildungsbezeichnung Meister/Meisterin in Verbindung mit einem
zulassungspflichtigen Handwerk oder in Verbindung mit einer anderen
Ausbildungsbezeichnung, die auf eine Tätigkeit in einem oder mehreren
zulassungspflichtigen Handwerken hinweist, darf nur führen, wer für dieses
zulassungspflichtige Handwerk oder für diese zulassungspflichtigen Hand-
werke die Meisterprüfung bestanden hat.

ZWEITER ABSCHNITT

Meisterprüfung in einem zulassungsfreien Handwerk
oder in einem handwerksähnlichen Gewerbe

§ 51 a

(1) Für zulassungsfreie Handwerke oder handwerksähnliche Gewerbe,
für die eine Ausbildungsordnung nach § 25 dieses Gesetzes oder nach § 4
des Berufsbildungsgesetzes erlassen worden ist, kann eine Meisterprüfung
abgelegt werden.

(2) Als Grundlage für ein geordnetes und einheitliches Meisterprüfungs-
wesen für Handwerke oder Gewerbe im Sinne des Absatzes 1 kann das
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Bildung und Forschung durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmen,

1. welche Fertigkeiten und Kenntnisse in den einzelnen zulassungsfreien
Handwerken oder handwerksähnlichen Gewerben zum Zwecke der
Meisterprüfung zu berücksichtigen sind (Meisterprüfungsberufsbild B),

2. welche Anforderungen in der Meisterprüfung zu stellen sind und

3. welche handwerks- und gewerbespezifischen Verfahrensregelungen
in der Meisterprüfung gelten.

(3) Durch die Meisterprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling eine beson-
dere Befähigung in einem zulassungsfreien Handwerk oder in einem hand-
werksähnlichen Gewerbe erworben hat und Lehrlinge ordnungsgemäß ausbil-
den kann. Zu diesem Zweck hat der Prüfling in vier selbstständigen Prüfungs-58
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teilen nachzuweisen, dass er Tätigkeiten seines zulassungsfreien Handwerks
oder seines handwerksähnlichen Gewerbes meis terhaft verrichten kann
(Teil l), besondere fachtheoretische Kenntnisse (Teil II), besondere betriebs-
wirtschaftliche, kaufmännische und rechtliche Kenntnisse (Teil III) sowie die
erforderlichen berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse (Teil IV) besitzt.

(4) Zum Nachweis der Fertigkeiten und Kenntnisse führt die Handwerks-
kammer Prüfungen durch und errichtet zu diesem Zweck Prüfungsaus-
schüsse. Die durch die Abnahme der Meisterprüfung entstehenden Kosten
trägt die Handwerkskammer.

(5) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer eine Gesellenprüfung oder eine Ab-
schlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf bestanden hat
oder eine Gleichwertigkeitsfeststellung nach § 40 a besitzt. Die Hand-
werkskammer kann auf Antrag in Ausnahmefällen von der Zulassungsvor-
aussetzung befreien. Für die Ablegung des Teils III der Meisterprüfung ent-
fällt die Zulassungsvoraussetzung.

(6) Für Befreiungen gilt § 46 entsprechend.

(7) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über das
Zulassungsverfahren sowie das allgemeine Prüfungsverfahren erlassen. Die
Rechtsverordnung kann insbesondere die Zulassung zur Prüfung, das Bewer-
tungssystem, die Erteilung der Prüfungszeugnisse, die Folgen von Verstößen
gegen die Prüfungsvorschriften und die Wiederholungsprüfung regeln.

§ 51 b

(1) Die Handwerkskammer errichtet an ihrem Sitz für ihren Bezirk Meis -
terprüfungsausschüsse. Mehrere Handwerkskammern können bei einer
von ihnen gemeinsame Meisterprüfungsausschüsse errichten.

(2) Der Meisterprüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern; für die
Mitglieder sind Stellvertreter zu berufen. Sie werden für längstens fünf Jah-
re ernannt.

(3) Der Vorsitzende braucht nicht in einem zulassungsfreien Handwerk
oder einem handwerksähnlichen Gewerbe tätig zu sein; er soll dem zulas-
sungsfreien Handwerk oder dem handwerksähnlichen Gewerbe, für wel-
ches der Meisterprüfungsausschuss errichtet ist, nicht angehören.

(4) Zwei Beisitzer müssen das zulassungsfreie Handwerk oder das
handwerksähnliche Gewerbe, für das der Meisterprüfungsausschuss er-
richtet ist, mindestens seit einem Jahr selbstständig als stehendes Gewer-
be betreiben und in diesem zulassungsfreien Handwerk oder in diesem
handwerksähnlichen Gewerbe die Meisterprüfung abgelegt haben oder
das Recht zum Ausbilden von Lehrlingen besitzen.

(5) Ein Beisitzer soll ein Geselle sein, der in dem zulassungsfreien
Handwerk oder in dem handwerksähnlichen Gewerbe, für das der Meister-
prüfungsausschuss errichtet ist, die Meisterprüfung abgelegt hat oder das
Recht zum Ausbilden von Lehrlingen besitzt und in dem betreffenden zu-
lassungsfreien Handwerk oder handwerksähnlichen Gewerbe tätig ist. 59
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(6) Für die Abnahme der Prüfung der betriebswirtschaftlichen, kaufmän-
nischen und rechtlichen Kenntnisse sowie der berufs- und arbeitspädagogi-
schen Kenntnisse soll ein Beisitzer bestellt werden, der in diesen Prüfungs-
gebieten besonders sachkundig ist und einem zulassungsfreien Handwerk
oder einem handwerksähnlichen Gewerbe nicht anzugehören braucht.

(7) § 34 Abs. 6 Satz 1 und Abs. 7 gilt entsprechend.

§ 51 c

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates im Ausland erworbe-
ne Prüfungszeugnisse den entsprechenden Zeugnissen über das Beste-
hen einer deutschen Meisterprüfung in einem zulassungsfreien Handwerk
oder handwerksähnlichen Gewerbe gleichstellen, wenn an den Bildungs-
gang und in den Prüfungen gleichwertige Anforderungen gestellt werden.
Die Vorschriften des Bundesvertriebenengesetzes bleiben unberührt.

§ 51 d

Die Ausbildungsbezeichnung Meister/Meisterin in Verbindung mit einem
zulassungsfreien Handwerk oder handwerksähnlichen Gewerbe darf nur
führen, wer die Prüfung nach § 51 a Abs. 3 in diesem Handwerk oder Ge-
werbe bestanden hat.

§ 51e

Im Fall der Gleichwertigkeit eines im Ausland erworbenen Ausbildungs-
nachweises mit der Meisterprüfung ist die Gleichwertigkeit festzustellen.
§ 50 b gilt entsprechend.

VIERTER TEIL

Organisation des Handwerks

ERSTER ABSCHNITT

Handwerksinnungen

§ 52

(1) Inhaber von Betrieben des gleichen zulassungspflichtigen Handwerks
oder des gleichen zulassungsfreien Handwerks oder des gleichen hand-
werksähnlichen Gewerbes oder solcher Handwerke oder handwerksähnlicher
Gewerbe, die sich fachlich oder wirtschaftlich nahe stehen, können zur Förde-
rung ihrer gemeinsamen gewerblichen Interessen innerhalb eines bestimmten
Bezirks zu einer Handwerksinnung zusammentreten. Voraussetzung ist, dass
für das jeweilige Gewerbe eine Ausbildungsordnung erlassen worden ist. Für
jedes Gewerbe kann in dem gleichen Bezirk nur eine Handwerksinnung gebil-
det werden; sie ist allein berechtigt, die Bezeichnung Innung in Verbindung
mit dem Gewerbe zu führen, für das sie errichtet ist.

60
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(2) Der Innungsbezirk soll unter Berücksichtigung einheitlicher Wirtschafts-
gebiete so abgegrenzt sein, dass die Zahl der Innungsmitglieder ausreicht,
um die Handwerksinnung leistungsfähig zu gestalten, und dass die Mitglieder
an dem Leben und den Einrichtungen der Handwerksinnung teilnehmen kön-
nen. Der Innungsbezirk hat sich mindestens mit dem Gebiet einer kreisfreien
Stadt oder eines Landkreises zu decken. Die Handwerkskammer kann unter
den Voraussetzungen des Satzes 1 eine andere Abgrenzung zulassen.

(3) Der Innungsbezirk soll sich nicht über den Bezirk einer Handwerkskam-
mer hinaus erstrecken. Soll der Innungsbezirk über den Bezirk einer Hand-
werkskammer hinaus erstreckt werden, so bedarf die Bezirksabgrenzung der
Genehmigung durch die oberste Landesbehörde. Soll sich der Innungsbezirk
auch auf ein anderes Land erstrecken, so kann die Genehmigung nur im Ein-
vernehmen mit den beteiligten obersten Landesbehörden erteilt werden.

§ 53

Die Handwerksinnung ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie
wird mit Genehmigung der Satzung rechtsfähig.

§ 54

(1) Aufgabe der Handwerksinnung ist, die gemeinsamen gewerblichen
Interessen ihrer Mitglieder zu fördern. Insbesondere hat sie

1. den Gemeingeist und die Berufsehre zu pflegen,

2. ein gutes Verhältnis zwischen Meistern, Gesellen und Lehrlingen
anzustreben,

3. entsprechend den Vorschriften der Handwerkskammer die Lehrlingsaus-
bildung zu regeln und zu überwachen sowie für die berufliche Ausbildung
der Lehrlinge zu sorgen und ihre charakterliche Entwicklung zu fördern,

4. die Gesellenprüfungen abzunehmen und hierfür Gesellenprüfungs-
ausschüsse zu errichten, sofern sie von der Handwerkskammer dazu
ermächtigt ist,

5. das handwerkliche Können der Meister und Gesellen zu fördern; zu
diesem Zweck kann sie insbesondere Fachschulen errichten oder un-
terstützen und Lehrgänge veranstalten,

6. bei der Verwaltung der Berufsschulen gemäß den bundes- und lan-
desrechtlichen Bestimmungen mitzuwirken,

7. das Genossenschaftswesen im Handwerk zu fördern,

8. über Angelegenheiten der in ihr vertretenen Handwerke den Behör-
den Gutachten und Auskünfte zu erstatten,

9. die sonstigen handwerklichen Organisationen und Einrichtungen in
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen,

10. die von der Handwerkskammer innerhalb ihrer Zuständigkeit erlasse-
nen Vorschriften und Anordnungen durchzuführen. 61
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(2) Die Handwerksinnung soll

1. zwecks Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Betriebe ihrer Mitglieder
Einrichtungen zur Verbesserung der Arbeitsweise und der Betriebs-
führung schaffen und fördern,

2. bei der Vergebung öffentlicher Lieferungen und Leistungen die Verge-
bungsstellen beraten,

3. das handwerkliche Pressewesen unterstützen.

(3) Die Handwerksinnung kann

1. Tarifverträge abschließen, soweit und solange solche Verträge nicht
durch den Innungsverband für den Bereich der Handwerksinnung ge-
schlossen sind,

2. für ihre Mitglieder und deren Angehörige Unterstützungskassen für
Fälle der Krankheit, des Todes, der Arbeitsunfähigkeit oder sonstiger
Bedürftigkeit errichten,

3. bei Streitigkeiten zwischen den Innungsmitgliedern und ihren Auftrag-
gebern auf Antrag vermitteln.

(4) Die Handwerksinnung kann auch sonstige Maßnahmen zur Förderung
der gemeinsamen gewerblichen Interessen der Innungsmitglieder durchführen.

(5) Die Errichtung und die Rechtsverhältnisse der Innungskrankenkassen
richten sich nach den hierfür geltenden bundesrechtlichen Bestimmungen.

§ 55

(1) Die Aufgaben der Handwerksinnung, ihre Verwaltung und die
Rechtsverhältnisse ihrer Mitglieder sind, soweit gesetzlich nichts darüber
bestimmt ist, durch die Satzung zu regeln.

(2) Die Satzung muss Bestimmungen enthalten über

1. den Namen, den Sitz und den Bezirk der Handwerksinnung sowie die
Handwerke, für welche die Handwerksinnung errichtet ist,

2. die Aufgaben der Handwerksinnung,

3. den Eintritt, den Austritt und den Ausschluss der Mitglieder,

4. die Rechte und Pflichten der Mitglieder sowie die Bemessungsgrund-
lage für die Erhebung der Mitgliedsbeiträge,

5. die Einberufung der Innungsversammlung, das Stimmrecht in ihr und
die Art der Beschlussfassung,

6. die Bildung des Vorstands,

7. die Bildung des Gesellenausschusses,

8. die Beurkundung der Beschlüsse der Innungsversammlung und des
Vorstands,

9. die Aufstellung des Haushaltsplans sowie die Aufstellung und Prüfung
der Jahresrechnung,62
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10. die Voraussetzungen für die Änderung der Satzung und für die Auflö-
sung der Handwerksinnung sowie den Erlass und die Änderung der
Nebensatzungen,

11. die Verwendung des bei der Auflösung der Handwerksinnung verblei-
benden Vermögens.

§ 56

(1) Die Satzung der Handwerksinnung bedarf der Genehmigung durch
die Handwerkskammer des Bezirks, in dem die Handwerksinnung ihren
Sitz nimmt.

(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn

1. die Satzung den gesetzlichen Vorschriften nicht entspricht,

2. die durch die Satzung vorgesehene Begrenzung des Innungsbezirks die
nach § 52 Abs. 3 Satz 2 erforderliche Genehmigung nicht erhalten hat.

§ 57

(1) Soll in der Handwerksinnung eine Einrichtung der im § 54 Abs. 3
Nr. 2 vorgesehenen Art getroffen werden, so sind die dafür erforderlichen
Bestimmungen in Nebensatzungen zusammenzufassen. Diese bedürfen
der Genehmigung der Handwerkskammer des Bezirks, in dem die Hand-
werksinnung ihren Sitz hat.

(2) Über die Einnahmen und Ausgaben solcher Einrichtungen ist ge-
trennt Rechnung zu führen und das hierfür bestimmte Vermögen gesondert
von dem Innungsvermögen zu verwalten. Das getrennt verwaltete Vermö-
gen darf für andere Zwecke nicht verwandt werden. Die Gläubiger haben
das Recht auf gesonderte Befriedigung aus diesem Vermögen.

§ 58

(1) Mitglied bei der Handwerksinnung kann jeder Inhaber eines Betriebs
eines Handwerks oder eines handwerksähnlichen Gewerbes werden, der
das Gewerbe ausübt, für welches die Handwerksinnung gebildet ist. Die
Handwerksinnung kann durch Satzung im Rahmen ihrer örtlichen Zuständig-
keit bestimmen, dass Gewerbetreibende, die ein dem Gewerbe, für welches
die Handwerksinnung gebildet ist, fachlich oder wirtschaftlich nahe stehen-
des handwerksähnliches Gewerbe ausüben, für das keine Ausbildungsord-
nung erlassen worden ist, Mitglied der Handwerksinnung werden können.

(2) Übt der Inhaber eines Betriebs eines Handwerks oder eines hand-
werksähnlichen Gewerbes mehrere Gewerbe aus, so kann er allen für die-
se Gewerbe gebildeten Handwerksinnungen angehören.

(3) Dem Inhaber eines Betriebs eines Handwerks oder eines hand-
werksähnlichen Gewerbes, das den gesetzlichen und satzungsmäßigen
Vorschriften entspricht, darf der Eintritt in die Handwerksinnung nicht ver-
sagt werden.

(4) Von der Erfüllung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Bedingun-
gen kann zugunsten einzelner nicht abgesehen werden. 63
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§ 59

Die Handwerksinnung kann Gastmitglieder aufnehmen, die dem Hand-
werk, für das die Innung gebildet ist, beruflich oder wirtschaftlich nahe ste-
hen. Ihre Rechte und Pflichten sind in der Satzung zu regeln. An der In-
nungsversammlung nehmen sie mit beratender Stimme teil.

§ 60

Die Organe der Handwerksinnung sind

1. die Innungsversammlung,

2. der Vorstand,

3. die Ausschüsse.

§ 61

(1) Die Innungsversammlung beschließt über alle Angelegenheiten der
Handwerksinnung, soweit sie nicht vom Vorstand oder den Ausschüssen
wahrzunehmen sind. Die Innungsversammlung besteht aus den Mitgliedern
der Handwerksinnung. Die Satzung kann bestimmen, dass die Innungsver-
sammlung aus Vertretern besteht, die von den Mitgliedern der Handwerk-
sinnung aus ihrer Mitte gewählt werden (Vertreterversammlung); es kann
auch bestimmt werden, dass nur einzelne Obliegenheiten der Innungsver-
sammlung durch eine Vertreterversammlung wahrgenommen werden.

(2) Der Innungsversammlung obliegt im Besonderen

1. die Feststellung des Haushaltsplans und die Bewilligung von Ausga-
ben, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind;

2. die Beschlussfassung über die Höhe der Innungsbeiträge und über
die Festsetzung von Gebühren; Gebühren können auch von Nichtmit-
gliedern, die Tätigkeiten oder Einrichtungen der Innung in Anspruch
nehmen, erhoben werden;

3. die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung;

4. die Wahl des Vorstands und derjenigen Mitglieder der Ausschüsse,
die der Zahl der Innungsmitglieder zu entnehmen sind;

5. die Einsetzung besonderer Ausschüsse zur Vorbereitung einzelner
Angelegenheiten;

6. der Erlass von Vorschriften über die Lehrlingsausbildung (§ 54 Abs. 1
Nr. 3);

7. die Beschlussfassung über

a) den Erwerb, die Veräußerung oder die dingliche Belastung von
Grundeigentum,

b) die Veräußerung von Gegenständen, die einen geschichtlichen,
wissenschaftlichen oder Kunstwert haben,

c) die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten,64
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d) den Abschluss von Verträgen, durch welche der Handwerksinnung
fortlaufende Verpflichtungen auferlegt werden, mit Ausnahme der
laufenden Geschäfte der Verwaltung,

e) die Anlegung des Innungsvermögens;

8. die Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und die Auflö-
sung der Handwerksinnung;

9. die Beschlussfassung über den Erwerb und die Beendigung der Mit-
gliedschaft beim Landesinnungsverband.

(3) Die nach Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 gefassten Beschlüsse bedürfen der
Genehmigung durch die Handwerkskammer.

§ 62

(1) Zur Gültigkeit eines Beschlusses der Innungsversammlung ist erfor-
derlich, dass der Gegenstand bei ihrer Einberufung bezeichnet ist, es sei
denn, dass er in der Innungsversammlung mit Zustimmung von drei Vier-
teln der erschienenen Mitglieder nachträglich auf die Tagesordnung ge-
setzt wird, sofern es sich nicht um einen Beschluss über eine Satzungsän-
derung oder Auflösung der Handwerksinnung handelt.

(2) Beschlüsse der Innungsversammlung werden mit einfacher Mehrheit
der erschienenen Mitglieder gefasst. Zu Beschlüssen über Änderungen der
Satzung der Handwerksinnung ist eine Mehrheit von drei Vierteln der er-
schienenen Mitglieder erforderlich. Der Beschluss auf Auflösung der Hand-
werksinnung kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der stimmbe-
rechtigten Mitglieder gefasst werden. Sind in der ersten Innungsversamm-
lung drei Viertel der Stimmberechtigten nicht erschienen, so ist binnen vier
Wochen eine zweite Innungsversammlung einzuberufen, in welcher der
Auflösungsbeschluss mit einer Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen
Mitglieder gefasst werden kann. Satz 3 gilt für den Beschluss zur Bildung
einer Vertreterversammlung (§ 61 Abs. 1 Satz 3) mit der Maßgabe, dass er
auch im Wege schriftlicher Abstimmung gefasst werden kann.

(3) Die Innungsversammlung ist in den durch die Satzung bestimmten
Fällen sowie dann einzuberufen, wenn das Interesse der Handwerksin-
nung es erfordert. Sie ist ferner einzuberufen, wenn der durch die Satzung
bestimmte Teil oder in Ermangelung einer Bestimmung der zehnte Teil der
Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der
Gründe verlangt; wird dem Verlangen nicht entsprochen oder erfordert es
das Interesse der Handwerksinnung, so kann die Handwerkskammer die
Innungsversammlung einberufen und leiten.

§ 63

Stimmberechtigt in der Innungsversammlung sind die Mitglieder der
Handwerksinnung im Sinne des § 58 Abs. 1. Für eine juristische Person
oder eine Personengesellschaft kann nur eine Stimme abgegeben werden,
auch wenn mehrere vertretungsberechtigte Personen vorhanden sind. 65
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§ 64

Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung die
Vornahme eines Rechtsgeschäfts oder die Einleitung oder Erledigung ei-
nes Rechtsstreits zwischen ihm und der Handwerksinnung betrifft.

§ 65

(1) Ein gemäß § 63 stimmberechtigtes Mitglied, das Inhaber eines Ne-
benbetriebs im Sinne des § 2 Nr. 2 oder 3 ist, kann sein Stimmrecht auf den
Leiter des Nebenbetriebs übertragen, falls dieser die Pflichten übernimmt,
die seinen Vollmachtgebern gegenüber der Handwerksinnung obliegen.

(2) Die Satzung kann die Übertragung der in Absatz 1 bezeichneten
Rechte unter den dort gesetzten Voraussetzungen auch in anderen Aus-
nahmefällen zulassen.

(3) Die Übertragung und die Übernahme der Rechte bedarf der schrift -
lichen Erklärung gegenüber der Handwerksinnung.

§ 66

(1) Der Vorstand der Handwerksinnung wird von der Innungsversamm-
lung für die in der Satzung bestimmte Zeit mit verdeckten Stimmzetteln ge-
wählt. Die Wahl durch Zuruf ist zulässig, wenn niemand widerspricht. Über
die Wahlhandlung ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Wahl des Vor-
stands ist der Handwerkskammer binnen einer Woche anzuzeigen.

(2) Die Satzung kann bestimmen, dass die Bestellung des Vorstands je-
derzeit widerruflich ist. Die Satzung kann ferner bestimmen, dass der Wi-
derruf nur zulässig ist, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; ein solcher Grund
ist insbesondere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit.

(3) Der Vorstand vertritt die Handwerksinnung gerichtlich und außergericht-
lich. Durch die Satzung kann die Vertretung einem oder mehreren Mitgliedern
des Vorstands oder dem Geschäftsführer übertragen werden. Als Ausweis
genügt bei allen Rechtsgeschäften die Bescheinigung der Handwerkskam-
mer, dass die darin bezeichneten Personen zurzeit den Vorstand bilden.

(4) Die Mitglieder des Vorstands verwalten ihr Amt als Ehrenamt unent-
geltlich; es kann ihnen nach näherer Bestimmung der Satzung Ersatz barer
Auslagen und eine Entschädigung für Zeitversäumnis gewährt werden.

§ 67

(1) Die Handwerksinnung kann zur Wahrnehmung einzelner Angelegen-
heiten Ausschüsse bilden.

(2) Zur Förderung der Berufsbildung ist ein Ausschuss zu bilden. Er be-
steht aus einem Vorsitzenden und mindestens vier Beisitzern, von denen
die Hälfte Innungsmitglieder, die in der Regel Gesellen oder Lehrlinge be-
schäftigen, und die andere Hälfte Gesellen sein müssen.

(3) Die Handwerksinnung kann einen Ausschuss zur Schlichtung von
Streitigkeiten zwischen Ausbildenden und Lehrlingen (Auszubildenden) er-
richten, der für alle Berufsausbildungsverhältnisse der in der Handwerksin-66
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nung vertretenen Handwerke ihres Bezirks zuständig ist. Die Handwerks-
kammer erlässt die hierfür erforderliche Verfahrensordnung.

§ 68

(1) Im Interesse eines guten Verhältnisses zwischen den Innungsmitglie-
dern und den bei ihnen beschäftigten Gesellen (§ 54 Abs. 1 Nr. 2) wird bei
der Handwerksinnung ein Gesellenausschuss errichtet. Der Gesellenaus-
schuss hat die Gesellenmitglieder der Ausschüsse zu wählen, bei denen die
Mitwirkung der Gesellen durch Gesetz oder Satzung vorgesehen ist.

(2) Der Gesellenausschuss ist zu beteiligen

1. bei Erlass von Vorschriften über die Regelung der Lehrlingsausbil-
dung (§ 54 Abs. 1 Nr. 3),

2. bei Maßnahmen zur Förderung und Überwachung der beruflichen
Ausbildung und zur Förderung der charakterlichen Entwicklung der
Lehrlinge (§ 54 Abs. 1 Nr. 3),

3. bei der Errichtung der Gesellenprüfungsausschüsse (§ 54 Abs. 1 Nr. 4),

4. bei Maßnahmen zur Förderung des handwerklichen Könnens der Gesel-
len, insbesondere bei der Errichtung oder Unterstützung der zu dieser
Förderung bestimmten Fachschulen und Lehrgänge (§ 54 Abs. 1 Nr. 5),

5. bei der Mitwirkung an der Verwaltung der Berufsschulen gemäß den
Vorschriften der Unterrichtsverwaltungen (§ 54 Abs. 1 Nr. 6),

6. bei der Wahl oder Benennung der Vorsitzenden von Ausschüssen,
bei denen die Mitwirkung der Gesellen durch Gesetz oder Satzung
vorgesehen ist,

7. bei der Begründung und Verwaltung aller Einrichtungen, für welche
die Gesellen Beiträge entrichten oder eine besondere Mühewaltung
übernehmen oder die zu ihrer Unterstützung bestimmt sind.

(3) Die Beteiligung des Gesellenausschusses hat mit der Maßgabe zu
erfolgen, dass

1. bei der Beratung und Beschlussfassung des Vorstands der Hand-
werksinnung mindestens ein Mitglied des Gesellenausschusses mit
vollem Stimmrecht teilnimmt,

2. bei der Beratung und Beschlussfassung der Innungsversammlung
seine sämtlichen Mitglieder mit vollem Stimmrecht teilnehmen,

3. bei der Verwaltung von Einrichtungen, für welche die Gesellen Auf-
wendungen zu machen haben, vom Gesellenausschuss gewählte Ge-
sellen in gleicher Zahl zu beteiligen sind wie die Innungsmitglieder.

(4) Zur Durchführung von Beschlüssen der Innungsversammlung in den
in Absatz 2 bezeichneten Angelegenheiten bedarf es der Zustimmung des
Gesellenausschusses. Wird die Zustimmung versagt oder nicht in ange-
messener Frist erteilt, so kann die Handwerksinnung die Entscheidung der
Handwerkskammer binnen eines Monats beantragen.

(5) Die Beteiligung des Gesellenausschusses entfällt in den Angelegen-
heiten, die Gegenstand eines von der Handwerksinnung oder von dem In-
nungsverband abgeschlossenen oder abzuschließenden Tarifvertrags sind. 67
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§ 69

(1) Der Gesellenausschuss besteht aus dem Vorsitzenden (Altgesellen)
und einer weiteren Zahl von Mitgliedern.

(2) Für die Mitglieder des Gesellenausschusses sind Stellvertreter zu
wählen, die im Falle der Verhinderung oder des Ausscheidens für den Rest
der Wahlzeit in der Reihenfolge der Wahl eintreten.

(3) Die Mitglieder des Gesellenausschusses werden mit verdeckten Stimm-
zetteln in allgemeiner, unmittelbarer und gleicher Wahl gewählt. Zum Zwecke
der Wahl ist eine Wahlversammlung einzuberufen; in der Versammlung kön-
nen durch Zuruf Wahlvorschläge gemacht werden. Führt die Wahlversamm-
lung zu keinem Ergebnis, so ist auf Grund von schriftlichen Wahlvorschlägen
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zu wählen; jeder Wahlvorschlag
muss die Namen von ebenso vielen Bewerbern enthalten, wie Mitglieder des
Gesellenausschusses zu wählen sind; wird nur ein gültiger Wahlvorschlag ein-
gereicht, so gelten die darin bezeichneten Bewerber als gewählt. Die Satzung
trifft die näheren Bestimmungen über die Zusammensetzung des Gesellenaus-
schusses und über das Wahlverfahren, insbesondere darüber, wie viele Unter-
schriften für einen gültigen schriftlichen Wahlvorschlag erforderlich sind.

(4) Die Mitglieder des Gesellenausschusses dürfen in der Ausübung ih-
rer Tätigkeit nicht behindert werden. Auch dürfen sie deswegen nicht be-
nachteiligt oder begünstigt werden. Die Mitglieder des Gesellenausschus-
ses sind, soweit es zur ordnungsgemäßen Durchführung der ihnen gesetz-
lich zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist und wichtige betriebliche
Gründe nicht entgegenstehen, von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minde-
rung des Arbeitsentgelts freizustellen.

(5) Das Ergebnis der Wahl der Mitglieder des Gesellenausschusses ist
in den für die Bekanntmachung der zuständigen Handwerkskammer be-
stimmten Organen zu veröffentlichen.

§ 70

Berechtigt zur Wahl des Gesellenausschusses sind die bei einem In-
nungsmitglied beschäftigten Gesellen.

§ 71

(1) Wählbar ist jeder Geselle, der

1. volljährig ist,

2. eine Gesellenprüfung oder eine entsprechende Abschlussprüfung ab-
gelegt hat und

3. seit mindestens drei Monaten in dem Betrieb eines der Handwerksin-
nung angehörenden selbstständigen Handwerkers beschäftigt ist.

(2) Über die Wahlhandlung ist eine Niederschrift anzufertigen.68
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§ 71 a

Eine kurzzeitige Arbeitslosigkeit lässt das Wahlrecht nach den §§ 70
und 71 unberührt, wenn diese zum Zeitpunkt der Wahl nicht länger als drei
Monate besteht.

§ 72

Mitglieder des Gesellenausschusses behalten, auch wenn sie nicht mehr bei
Innungsmitgliedern beschäftigt sind, solange sie im Bezirk der Handwerksin-
nung im Betrieb eines selbstständigen Handwerkers verbleiben, die Mitglied-
schaft noch bis zum Ende der Wahlzeit, jedoch höchstens für ein Jahr. Im Falle
eintretender Arbeitslosigkeit behalten sie ihr Amt bis zum Ende der Wahlzeit.

§ 73

(1) Die der Handwerksinnung und ihrem Gesellenausschuss erwach-
senden Kosten sind, soweit sie aus den Erträgen des Vermögens oder aus
anderen Einnahmen keine Deckung finden, von den Innungsmitgliedern
durch Beiträge aufzubringen. Zu den Kosten des Gesellenausschusses
zählen auch die anteiligen Lohn- und Lohnnebenkosten, die dem Arbeitge-
ber durch die Freistellung der Mitglieder des Gesellenausschusses von ih-
rer beruflichen Tätigkeit entstehen. Diese Kosten sind dem Arbeitgeber auf
Antrag von der Innung zu erstatten.

(2) Die Handwerksinnung kann für die Benutzung der von ihr getroffe-
nen Einrichtungen Gebühren erheben.

(3) Soweit die Handwerksinnung ihre Beiträge nach dem Gewerbesteuer-
messbetrag, Gewerbekapital, Gewerbeertrag, Gewinn aus Gewerbebetrieb
oder der Lohnsumme bemisst, gilt § 113 Abs. 2 Satz 2, 3 und 8 bis 11.

(4) Die Beiträge und Gebühren werden auf Antrag des Innungsvor-
stands nach den für die Beitreibung von Gemeindeabgaben geltenden lan-
desrechtlichen Vorschriften beigetrieben.

§ 74

Die Handwerksinnung ist für den Schaden verantwortlich, den der Vor-
stand, ein Mitglied des Vorstands oder ein anderer satzungsmäßig berufener
Vertreter durch eine in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen be-
gangene, zum Schadensersatz verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt.

§ 75

Die Aufsicht über die Handwerksinnung führt die Handwerkskammer, in
deren Bezirk die Handwerksinnung ihren Sitz hat. Die Aufsicht erstreckt
sich darauf, dass Gesetz und Satzung beachtet, insbesondere dass die der
Handwerksinnung übertragenen Aufgaben erfüllt werden.

§ 76

Die Handwerksinnung kann durch die Handwerkskammer nach An-
hörung des Landesinnungsverbands aufgelöst werden, 69
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70

1. wenn sie durch einen gesetzwidrigen Beschluss der Mitgliederver-
sammlung oder durch gesetzwidriges Verhalten des Vorstands das
Gemeinwohl gefährdet,

2. wenn sie andere als die gesetzlich oder satzungsmäßig zulässigen
Zwecke verfolgt,

3. wenn die Zahl ihrer Mitglieder so weit zurückgeht, dass die Erfüllung
der gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben gefährdet erscheint.

§ 77

(1) Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der
Handwerksinnung hat die Auflösung kraft Gesetzes zur Folge.

(2) Der Vorstand hat im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder der Über-
schuldung die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder des gerichtlichen
Vergleichsverfahrens zu beantragen. Wird die Stellung des Antrags verzö-
gert, so sind die Vorstandsmitglieder, denen ein Verschulden zur Last fällt,
den Gläubigern für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich; sie
haften als Gesamtschuldner.

§ 78

(1) Wird die Handwerksinnung durch Beschluss der Innungsversamm-
lung oder durch die Handwerkskammer aufgelöst, so wird das Innungsver-
mögen in entsprechender Anwendung der §§ 47 bis 53 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs liquidiert.

(2) Wird eine Innung geteilt oder wird der Innungsbezirk neu abge-
grenzt, so findet eine Vermögensauseinandersetzung statt, die der Geneh-
migung der für den Sitz der Innung zuständigen Handwerkskammer be-
darf; kommt eine Einigung über die Vermögensauseinandersetzung nicht
zustande, so entscheidet die für den Innungsbezirk zuständige Handwerks-
kammer. Erstreckt sich der Innungsbezirk auf mehrere Handwerkskammer-
bezirke, so kann die Genehmigung oder Entscheidung nur im Einverneh-
men mit den beteiligten Handwerkskammern ergehen.

ZWEITER ABSCHNITT

Innungsverbände

§ 79

(1) Der Landesinnungsverband ist der Zusammenschluss von Hand-
werksinnungen des gleichen Handwerks oder sich fachlich oder wirtschaft-
lich nahe stehender Handwerke im Bezirk eines Landes. Für mehrere Bun-
desländer kann ein gemeinsamer Landesinnungsverband gebildet werden.

(2) Innerhalb eines Landes kann in der Regel nur ein Landesinnungs-
verband für dasselbe Handwerk oder für sich fachlich oder wirtschaftlich
nahe stehende Handwerke gebildet werden. Ausnahmen können von der
obersten Landesbehörde zugelassen werden.
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71

(3) Durch die Satzung kann bestimmt werden, dass selbstständige
Handwerker dem Landesinnungsverband ihres Handwerks als Einzelmit-
glieder beitreten können.

§ 80

Der Landesinnungsverband ist eine juristische Person des privaten
Rechtes; er wird mit Genehmigung der Satzung rechtsfähig. Die Satzung
und ihre Änderung bedürfen der Genehmigung durch die oberste Landes-
behörde. Im Falle eines gemeinsamen Landesinnungsverbandes nach
§ 79 Abs. 1 Satz 2 ist die Genehmigung durch die für den Sitz des Lan-
desinnungsverbandes zuständige oberste Landesbehörde im Einverneh-
men mit den beteiligten obersten Landesbehörden zu erteilen. Die Satzung
muss den Bestimmungen des § 55 Abs. 2 entsprechen.

§ 81

(1) Der Landesinnungsverband hat die Aufgabe,

1. die Interessen des Handwerks wahrzunehmen, für das er gebildet ist,

2. die angeschlossenen Handwerksinnungen in der Erfüllung ihrer ge-
setzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben zu unterstützen,

3. den Behörden Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten sowie ih-
nen auf Verlangen Gutachten zu erstatten.

(2) Er ist befugt, Fachschulen und Fachkurse einzurichten oder zu fördern.

§ 82

Der Landesinnungsverband kann ferner die wirtschaftlichen und sozia-
len Interessen der den Handwerksinnungen angehörenden Mitglieder för-
dern. Zu diesem Zweck kann er insbesondere

1. Einrichtungen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Betriebe, vor
allem in technischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht, schaffen
oder unterstützen,

2. den gemeinschaftlichen Einkauf und die gemeinschaftliche Übernah-
me von Lieferungen und Leistungen durch die Bildung von Genossen-
schaften, Arbeitsgemeinschaften oder auf sonstige Weise im Rahmen
der allgemeinen Gesetze fördern,

3. Tarifverträge abschließen.

§ 83

(1) Auf den Landesinnungsverband finden entsprechende Anwendung:

1. § 55 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 bis 6, 8 bis 9 und hinsichtlich der Voraus-
setzungen für die Änderung der Satzung und für die Auflösung des
Landesinnungsverbandes Nummer 10 sowie Nummer 11,

14920_HWO_Inhalt_14920_HWO_Inhalt.qxd  11.12.2014  14:35  Seite 71



2. §§ 60, 61 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 und hinsichtlich der Beschlussfas-
sung über die Höhe der Beiträge zum Landesinnungsverband Num-
mer 2 sowie Nummern 3 bis 5 und 7 bis 8,

3. §§ 59, 62, 64, 66 und 74,

4. § 39 und §§ 41 bis 53 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

(2) Die Mitgliederversammlung besteht aus den Vertretern der ange-
schlossenen Handwerksinnungen und im Fall des § 79 Abs. 3 auch aus
den von den Einzelmitgliedern nach näherer Bestimmung der Satzung ge-
wählten Vertretern. Die Satzung kann bestimmen, dass die Handwerksin-
nungen und die Gruppe der Einzelmitglieder entsprechend der Zahl der
Mitglieder der Handwerksinnungen und der Einzelmitglieder mehrere Stim-
men haben und die Stimmen einer Handwerksinnung oder der Gruppe der
Einzelmitglieder uneinheitlich abgegeben werden können.

(3) Nach näherer Bestimmung der Satzung können bis zur Hälfte der
Mitglieder des Vorstands Personen sein, die nicht von der Mitgliederver-
sammlung gewählt sind.

§ 84

Durch die Satzung kann bestimmt werden, dass sich Vereinigungen von
Inhabern handwerksähnlicher Betriebe oder Inhaber handwerksähnlicher
Betriebe einem Landesinnungsverband anschließen können. In diesem
Falle obliegt dem Landesinnungsverband nach Maßgabe der §§ 81 und 82
auch die Wahrnehmung der Interessen des handwerksähnlichen Gewer-
bes. § 83 Abs. 2 gilt entsprechend für die Vertretung des handwerksähnli-
chen Gewerbes in der Mitgliederversammlung.

§ 85

(1) Der Bundesinnungsverband ist der Zusammenschluss von Landesin-
nungsverbänden des gleichen Handwerks oder sich fachlich oder wirt-
schaftlich nahe stehender Handwerke im Bundesgebiet.

(2) Auf den Bundesinnungsverband finden die Vorschriften dieses Ab-
schnitts sinngemäß Anwendung. Die nach § 80 erforderliche Genehmigung
der Satzung und ihrer Änderung erfolgt durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie.

DRITTER ABSCHNITT

Kreishandwerkerschaften

§ 86

Die Handwerksinnungen, die in einem Stadt- oder Landkreis ihren Sitz
haben, bilden die Kreishandwerkerschaft. Die Handwerkskammer kann ei-
ne andere Abgrenzung zulassen.72
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§ 87

Die Kreishandwerkerschaft hat die Aufgabe,

1. die Gesamtinteressen des selbstständigen Handwerks und des hand-
werksähnlichen Gewerbes sowie die gemeinsamen Interessen der
Handwerksinnungen ihres Bezirks wahrzunehmen,

2. die Handwerksinnungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen,

3. Einrichtungen zur Förderung und Vertretung der gewerblichen, wirt-
schaftlichen und sozialen Interessen der Mitglieder der Handwerksin-
nungen zu schaffen oder zu unterstützen,

4. die Behörden bei den das selbstständige Handwerk und das hand-
werksähnliche Gewerbe ihres Bezirks berührenden Maßnahmen zu un-
terstützen und ihnen Anregungen, Auskünfte und Gutachten zu erteilen,

5. die Geschäfte der Handwerksinnungen auf deren Ansuchen zu führen,

6. die von der Handwerkskammer innerhalb ihrer Zuständigkeit erlasse-
nen Vorschriften und Anordnungen durchzuführen; die Handwerks-
kammer hat sich an den hierdurch entstehenden Kosten angemessen
zu beteiligen.

§ 88

Die Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft besteht aus Ver-
tretern der Handwerksinnungen. Die Vertreter oder ihre Stellvertreter üben
das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Handwerksinnungen aus. Je-
de Handwerksinnung hat eine Stimme. Die Satzung kann bestimmen, dass
den Handwerksinnungen entsprechend der Zahl ihrer Mitglieder bis höchs -
tens zwei Zusatzstimmen zuerkannt und die Stimmen einer Handwerksin-
nung uneinheitlich abgegeben werden können.

§ 89

(1) Auf die Kreishandwerkerschaft finden entsprechende Anwendung:

1. § 53 und § 55 mit Ausnahme des Absatzes 2 Nummern 3 und 7 sowie
hinsichtlich der Voraussetzungen für die Änderung der Satzung § 55
Abs. 2 Nr. 10,

2. § 56 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1,

3. § 60 und § 61 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 bis 5, 7 und hinsichtlich der Be-
schlussfassung über die Änderung der Satzung Nr. 8; die nach § 61
Abs. 2 Nr. 1 bis 3, 7 und 8 gefassten Beschlüsse bedürfen der Ge-
nehmigung der Handwerkskammer,

4. § 62 Abs. 1, Abs. 2 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3,

5. §§ 64, 66, 67 Abs. 1 und §§ 73 bis 77.

(2) Wird die Kreishandwerkerschaft durch die Handwerkskammer aufge-
löst, so wird das Vermögen der Kreishandwerkerschaft in entsprechender
Anwendung der §§ 47 bis 53 des Bürgerlichen Gesetzbuchs liquidiert. § 78
Abs. 2 gilt entsprechend. 73
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VIERTER ABSCHNITT

Handwerkskammern

§ 90

(1) Zur Vertretung der Interessen des Handwerks werden Handwerks-
kammern errichtet; sie sind Körperschaften des öffentlichen Rechts.

(2) Zur Handwerkskammer gehören die Inhaber eines Betriebs eines
Handwerks und eines handwerksähnlichen Gewerbes des Handwerkskam-
merbezirks sowie die Gesellen, andere Arbeitnehmer mit einer abgeschlos-
senen Berufsausbildung und die Lehrlinge dieser Gewerbetreibenden.

(3) Zur Handwerkskammer gehören auch Personen, die im Kammerbe-
zirk selbstständig eine gewerbliche Tätigkeit nach § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1
ausüben, wenn

1. sie die Gesellenprüfung in einem zulassungspflichtigen Handwerk er-
folgreich abgelegt haben,

2. die betreffende Tätigkeit Bestandteil der Erstausbildung in diesem zu-
lassungspflichtigen Handwerk war und

3. die Tätigkeit den überwiegenden Teil der gewerblichen Tätigkeit aus-
macht.

Satz 1 gilt entsprechend auch für Personen, die ausbildungsvorbereitende
Maßnahmen erfolgreich absolviert haben, wenn diese Maßnahmen über-
wiegend Ausbildungsinhalte in Ausbildungsordnungen vermitteln, die nach
§ 25 erlassen worden sind und insgesamt einer abgeschlossenen Gesel-
lenausbildung im Wesentlichen entsprechen.

(4) Absatz 3 findet nur unter der Voraussetzung Anwendung, dass die
Tätigkeit in einer dem Handwerk entsprechenden Betriebsform erbracht
wird. Satz 1 und Absatz 3 gelten nur für Gewerbetreibende, die erstmalig
nach dem 30. Dezember 2003 eine gewerbliche Tätigkeit anmelden. Die
Handwerkskammer hat ein Verzeichnis zu führen, in welches die Personen
nach § 90 Abs. 3 und 4 ihres Bezirks nach Maßgabe der Anlage D Ab-
schnitt IV zu diesem Gesetz mit dem von ihnen betriebenen Gewerbe ein-
zutragen sind (Verzeichnis der Personen nach § 90 Abs. 3 und 4 der
Handwerksordnung).

(5) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung
Handwerkskammern zu errichten und die Bezirke der Handwerkskammern
zu bestimmen; die Bezirke sollen sich in der Regel mit denen der höheren
Verwaltungsbehörde decken. Wird der Bezirk einer Handwerkskammer nach
Satz 1 geändert, muss eine Vermögensauseinandersetzung erfolgen, wel-
che der Genehmigung durch die oberste Landesbehörde bedarf.
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§ 91

(1) Aufgabe der Handwerkskammer ist insbesondere,

1. die Interessen des Handwerks zu fördern und für einen gerechten
Ausgleich der Interessen der einzelnen Handwerke und ihrer Organi-
sationen zu sorgen,

2. die Behörden in der Förderung des Handwerks durch Anregungen,
Vorschläge und durch Erstattung von Gutachten zu unterstützen und
regelmäßig Berichte über die Verhältnisse des Handwerks zu
erstatten,

3. die Handwerksrolle (§ 6) zu führen,

4. die Berufsausbildung zu regeln (§ 41), Vorschriften hierfür zu erlas-
sen, ihre Durchführung zu überwachen (§ 41 a) sowie eine Lehrlings-
rolle (§ 28 Satz 1) zu führen,

4a. Vorschriften für Prüfungen im Rahmen einer beruflichen Fortbildung
oder Umschulung zu erlassen und Prüfungsausschüsse hierfür zu
errichten,

5. Gesellenprüfungsordnungen für die einzelnen Handwerke zu erlassen
(§ 38), Prüfungsausschüsse für die Abnahme der Gesellenprüfungen
zu errichten oder Handwerksinnungen zu der Errichtung von Gesel-
lenprüfungsausschüssen zu ermächtigen (§ 33) und die ordnungs-
mäßige Durchführung der Gesellenprüfungen zu überwachen,

6. Meisterprüfungsordnungen für die einzelnen Handwerke zu erlassen
(§ 50) und die Geschäfte des Meisterprüfungsausschusses (§ 47
Abs. 2) zu führen,

6a. die Gleichwertigkeit festzustellen (§§ 40 a, 50 b, 51 e)

7. die technische und betriebswirtschaftliche Fortbildung der Meister und
Gesellen zur Erhaltung und Steigerung der Leistungsfähigkeit des Hand-
werks in Zusammenarbeit mit den Innungsverbänden zu fördern, die er-
forderlichen Einrichtungen hierfür zu schaffen oder zu unterstützen und
zu diesem Zweck eine Gewerbeförderungsstelle zu unterhalten,

8. Sachverständige zur Erstattung von Gutachten über Waren, Leistun-
gen und Preise von Handwerkern zu bestellen und zu vereidigen,

9. die wirtschaftlichen Interessen des Handwerks und die ihnen dienenden
Einrichtungen, insbesondere das Genossenschaftswesen, zu fördern,

10. die Formgestaltung im Handwerk zu fördern,

11. Vermittlungsstellen zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Inha-
bern eines Betriebs eines Handwerks und ihren Auftraggebern einzu-
richten,

12. Ursprungszeugnisse über in Handwerksbetrieben gefertigte Erzeug-
nisse und andere dem Wirtschaftsverkehr dienende Bescheinigungen
auszustellen, soweit nicht Rechtsvorschriften diese Aufgaben anderen
Stellen zuweisen, 75
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13. die Maßnahmen zur Unterstützung notleidender Handwerker sowie
Gesellen und anderer Arbeitnehmer mit einer abgeschlossenen Be-
rufsausbildung zu treffen oder zu unterstützen.

(1a) Die Länder können durch Gesetz der Handwerkskammer die Auf-
gaben einer einheitlichen Stelle im Sinne des Verwaltungsverfahrens -
gesetzes übertragen. Das Gesetz regelt, welche Aufgabenbereiche von
der Zuweisung erfasst sind. Dabei kann das Gesetz vorsehen, dass die
Handwerkskammer auch für nicht Kammerzugehörige tätig wird. Das
 Gesetz regelt auch die Aufsicht.

(2) Die Handwerkskammer kann gemeinsam mit der Industrie- und Han-
delskammer Prüfungsausschüsse errichten.

(2a) Die Länder können durch Gesetz der Handwerkskammer ermög -
lichen, sich an einer Einrichtung zu beteiligen, die Aufgaben einer einheit -
lichen Stelle im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes erfüllt.

(3) Die Handwerkskammer soll in allen wichtigen das Handwerk und das
handwerksähnliche Gewerbe berührenden Angelegenheiten gehört werden.

(4) Absatz 1 Nr. 1, 2 und 7 bis 13 findet auf handwerksähnliche Gewer-
be entsprechende Anwendung.

§ 92

Die Organe der Handwerkskammer sind

1. die Mitgliederversammlung (Vollversammlung),

2. der Vorstand,

3. die Ausschüsse.

§ 93

(1) Die Vollversammlung besteht aus gewählten Mitgliedern. Ein Drittel
der Mitglieder müssen Gesellen oder andere Arbeitnehmer mit einer abge-
schlossenen Berufsausbildung sein, die in dem Betrieb eines Gewerbes der
Anlage A oder Betrieb eines Gewerbes der Anlage B beschäftigt sind.

(2) Durch die Satzung ist die Zahl der Mitglieder der Vollversammlung
und ihre Aufteilung auf die einzelnen in den Anlagen A und B zu diesem
Gesetz aufgeführten Gewerbe zu bestimmen. Die Satzung kann bestim-
men, dass die Aufteilung der Zahl der Mitglieder der Vollversammlung
auch die Personen nach § 90 Abs. 3 und 4 zu berücksichtigen hat.  Bei der
Aufteilung sollen die wirtschaftlichen Besonderheiten und die wirtschaftli-
che Bedeutung der einzelnen Gewerbe berücksichtigt werden.

(3) Für jedes Mitglied sind mindestens ein, aber höchstens zwei Stell-
vertreter zu wählen, die im Verhinderungsfall und im Falle des Ausschei-
dens der Mitglieder einzutreten haben.76
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(4) Die Vollversammlung kann sich nach näherer Bestimmung der Sat-
zung bis zu einem Fünftel der Mitgliederzahl durch Zuwahl von sachver-
ständigen Personen unter Wahrung der in Absatz 1 festgelegten Verhält-
niszahl ergänzen; diese haben gleiche Rechte und Pflichten wie die ge-
wählten Mitglieder der Vollversammlung. Die Zuwahl der sachverständigen
Personen, die auf das Drittel der Gesellen und anderer Arbeitnehmer mit
einer abgeschlossenen Berufsausbildung anzurechnen sind, erfolgt auf
Vorschlag der Mehrheit dieser Gruppe.

§ 94

Die Mitglieder der Vollversammlung sind Vertreter des gesamten Hand-
werks und des handwerksähnlichen Gewerbes und als solche an Aufträge
und Weisungen nicht gebunden. § 66 Abs. 4, § 69 Abs. 4 und § 73 Abs. 1
gelten entsprechend.

§ 95

(1) Die Mitglieder der Vollversammlung und ihre Stellvertreter werden
durch Listen in allgemeiner, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.
Die Wahlen zur Vollversammlung werden im Briefwahlverfahren durchge-
führt.

(2) Das Wahlverfahren regelt sich nach der diesem Gesetz als Anlage C
beigefügten Wahlordnung.

§ 96

(1) Berechtigt zur Wahl der Vertreter des Handwerks und des hand-
werksähnlichen Gewerbes sind die in der Handwerksrolle (§ 6) oder im
Verzeichnis nach § 19 eingetragenen natürlichen und juristischen Perso-
nen und Personengesellschaften sowie die in das Verzeichnis nach § 90
Abs. 4 Satz 2 eingetragenen natürlichen Personen. Die nach § 90 Abs. 4
Satz 2 eingetragenen Personen sind zur Wahl der Vertreter der Personen
nach § 90 Abs. 3 und 4 berechtigt, sofern die Satzung dies nach § 93 be-
stimmt. Das Wahlrecht kann nur von volljährigen Personen ausgeübt wer-
den. Juristische Personen und Personengesellschaften haben jeweils nur
eine Stimme.

(2) Nicht wahlberechtigt sind Personen, die infolge strafgerichtlicher Ver-
urteilung das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu
stimmen, nicht besitzen.

(3) An der Ausübung des Wahlrechts ist behindert,

1. wer wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche in einem psychia-
trischen Krankenhaus untergebracht ist,

2. wer sich in Straf- oder Untersuchungshaft befindet,

3. wer infolge gerichtlicher oder polizeilicher Anordnung in Verwahrung
gehalten wird.
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§ 97

(1) Wählbar als Vertreter der zulassungspflichtigen Handwerke sind

1. die wahlberechtigten natürlichen Personen, sofern sie

a) im Bezirk der Handwerkskammer seit mindestens einem Jahr
 ohne Unterbrechung ein Handwerk selbstständig betreiben,

b) die Befugnis zum Ausbilden von Lehrlingen besitzen,

c) am Wahltag volljährig sind;

2. die gesetzlichen Vertreter der wahlberechtigten juristischen Personen
und die vertretungsberechtigten Gesellschafter der wahlberechtigten
Personengesellschaften, sofern

a) die von ihnen vertretene juristische Person oder Personengesell-
schaft im Bezirk der Handwerkskammer seit mindestens einem
Jahr ein Handwerk selbstständig betreibt und

b) sie im Bezirk der Handwerkskammer seit mindestens einem Jahr oh-
ne Unterbrechung gesetzliche Vertreter oder vertretungsberechtigte
Gesellschafter einer in der Handwerksrolle eingetragenen juristischen
Person oder Personengesellschaft und am Wahltag volljährig sind.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung
öffentlicher Ämter oder infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit,
Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt.

(2) Bei der Berechnung der Fristen in Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a und
Nr. 2 Buchstabe b sind die Tätigkeiten als selbstständiger Handwerker in
einem zulassungspflichtigen Handwerk und als gesetzlicher Vertreter oder
vertretungsberechtigter Gesellschafter einer in der Handwerksrolle einge-
tragenen juristischen Person oder Personengesellschaft gegenseitig anzu-
rechnen.

(3) Für die Wahl der Vertreter der zulassungsfreien Handwerke, der
handwerksähnlichen Gewerbe und der Personen nach § 90 Abs. 3 und 4
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.

§ 98

(1) Berechtigt zur Wahl der Vertreter der Arbeitnehmer in der Hand-
werkskammer sind die Gesellen und die weiteren Arbeitnehmer mit abge-
schlossener Berufsausbildung, sofern sie am Tag der Wahl volljährig sind
und in einem Betrieb eines Handwerks oder eines handwerksähnlichen
Gewerbes beschäftigt sind. § 96 Abs. 2 und 3 findet Anwendung.

(2) Kurzzeitig bestehende Arbeitslosigkeit lässt das Wahlrecht un-
berührt, wenn diese zum Zeitpunkt der Wahl nicht länger als drei Monate
besteht.
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§ 99

Wählbar zum Vertreter der Arbeitnehmer in der Vollversammlung sind
die wahlberechtigten Arbeitnehmer im Sinne des § 90 Abs. 2, sofern sie

1. am Wahltag volljährig sind,

2. eine Gesellenprüfung oder eine andere Abschlussprüfung abgelegt
haben oder, wenn sie in einem Betrieb eines handwerksähnlichen Ge-
werbes beschäftigt sind, nicht nur vorübergehend mit Arbeiten betraut
sind, die gewöhnlich nur von einem Gesellen oder einem Arbeitneh-
mer ausgeführt werden, der einen Berufsabschluss hat.

§ 100

(1) Die Handwerkskammer prüft die Gültigkeit der Wahl ihrer Mitglieder
von Amts wegen.

(2) Das Ergebnis der Wahl ist öffentlich bekannt zu machen.

§ 101

(1) Gegen die Rechtsgültigkeit der Wahl kann jeder Wahlberechtigte in-
nerhalb von einem Monat nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses
Einspruch erheben; der Einspruch eines Inhabers eines Betriebs eines
Handwerks oder handwerksähnlichen Gewerbes kann sich nur gegen die
Wahl der Vertreter der Handwerke und hand werksähn  lichen Gewerbe, der
Einspruch eines Gesellen oder anderen Arbeitnehmers mit einer abge-
schlossenen Berufsausbildung nur gegen die Wahl der Vertreter der Ar-
beitnehmer richten.

(2) Der Einspruch gegen die Wahl eines Gewählten kann nur auf eine
Verletzung der Vorschriften der §§ 96 bis 99 gestützt werden.

(3) Richtet sich der Einspruch gegen die Wahl insgesamt, so ist er bin-
nen einem Monat nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses bei der
Handwerkskammer einzulegen. Er kann nur darauf gestützt werden, dass

1. gegen das Gesetz oder gegen die auf Grund des Gesetzes erlasse-
nen Wahlvorschriften verstoßen worden ist und

2. der Verstoß geeignet war, das Ergebnis der Wahl zu beeinflussen.

§ 102

(1) Der Gewählte kann die Annahme der Wahl nur ablehnen, wenn er

1. das sechzigste Lebensjahr vollendet hat oder

2. durch Krankheit oder Gebrechen verhindert ist, das Amt ordnungs-
mäßig zu führen.

(2) Ablehnungsgründe sind nur zu berücksichtigen, wenn sie binnen
zwei Wochen nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses bei der Hand-
werkskammer geltend gemacht worden sind.

(3) Mitglieder der Handwerkskammer können nach Vollendung des
sechzigsten Lebensjahrs ihr Amt niederlegen. 79
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§ 103

(1) Die Wahl zur Handwerkskammer erfolgt auf fünf Jahre. Eine Wieder-
wahl ist zulässig.

(2) Nach Ablauf der Wahlzeit bleiben die Gewählten solange im Amt, bis
ihre Nachfolger eintreten.

(3) Die Vertreter der Arbeitnehmer behalten, auch wenn sie nicht mehr
im Betrieb eines Handwerks oder handwerksähnlichen Gewerbes beschäf-
tigt sind, solange sie im Bezirk der Handwerkskammer verbleiben, das Amt
noch bis zum Ende der Wahlzeit, jedoch höchstens für ein Jahr. Im Falle
der Arbeitslosigkeit behalten sie das Amt bis zum Ende der Wahlzeit.

§ 104

(1) Mitglieder der Vollversammlung haben aus dem Amt auszuscheiden,
wenn sie durch Krankheit oder Gebrechen verhindert sind, das Amt ord-
nungsmäßig zu führen oder wenn Tatsachen eintreten, die ihre Wählbar-
keit ausschließen.

(2) Gesetzliche Vertreter juristischer Personen und vertretungsberech-
tigte Gesellschafter der Personengesellschaften haben ferner aus dem
Amt auszuscheiden, wenn

1. sie die Vertretungsbefugnis verloren haben,

2. die juristische Person oder die Personengesellschaft in der Hand-
werksrolle oder in dem Verzeichnis nach § 19 gelöscht worden ist.

(3) Weigert sich das Mitglied auszuscheiden, so ist es von der obersten
Landesbehörde nach Anhörung der Handwerkskammer seines Amtes zu
entheben.

§ 105

(1) Für die Handwerkskammer ist von der obersten Landesbehörde eine
Satzung zu erlassen. Über eine Änderung der Satzung beschließt die Voll-
versammlung; der Beschluss bedarf der Genehmigung durch die oberste
Landesbehörde.

(2) Die Satzung muss Bestimmungen enthalten über

1. den Namen, den Sitz und den Bezirk der Handwerkskammer,

2. die Zahl der Mitglieder der Handwerkskammer und der Stellvertreter
sowie die Reihenfolge ihres Eintritts im Falle der Behinderung oder
des Ausscheidens der Mitglieder,

3. die Verteilung der Mitglieder und der Stellvertreter auf die im Bezirk
der Handwerkskammer vertretenen Handwerke,

4. die Zuwahl zur Handwerkskammer,

5. die Wahl des Vorstands und seine Befugnisse,

6. die Einberufung der Handwerkskammer und ihrer Organe,

7. die Form der Beschlussfassung und die Beurkundung der Beschlüsse
der Handwerkskammer und des Vorstands,80
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8. die Erstellung einer mittelfristigen Finanzplanung und deren Übermitt-
lung an die Vollversammlung,

9. die Aufstellung und Genehmigung des Haushaltsplans,

10. die Aufstellung, Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung sowie
über die Übertragung der Prüfung auf eine unabhängige Stelle außer-
halb der Handwerkskammer,

11. die Voraussetzungen und die Form einer Änderung der Satzung,

12. die Organe, in denen die Bekanntmachungen der Handwerkskammer
zu veröffentlichen sind.

(3) Die Satzung darf keine Bestimmung enthalten, die mit den in diesem
Gesetz bezeichneten Aufgaben der Handwerkskammer nicht in Verbin-
dung steht oder gesetzlichen Vorschriften zuwiderläuft.

(4) Die Satzung nach Absatz 1 Satz 1 ist in dem amtlichen Organ der für
den Sitz der Handwerkskammer zuständigen höheren Verwaltungsbehörde
bekannt zu machen.

§ 106

(1) Der Beschlussfassung der Vollversammlung bleibt vorbehalten

1. die Wahl des Vorstands und der Ausschüsse,

2. die Zuwahl von sachverständigen Personen (§ 93 Abs. 4),

3. die Wahl des Geschäftsführers, bei mehreren Geschäftsführern des
Hauptgeschäftsführers und der Geschäftsführer,

4. die Feststellung des Haushaltsplans einschließlich des Stellenplans,
die Bewilligung von Ausgaben, die nicht im Haushaltsplan vorgesehen
sind, die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten und die dingliche
Belastung von Grundeigentum,

5. die Festsetzung der Beiträge zur Handwerkskammer und die Erhe-
bung von Gebühren,

6. der Erlass einer Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsordnung,

7. die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung und die Entscheidung
darüber, durch welche unabhängige Stelle die Jahresrechnung ge-
prüft werden soll,

8. die Beteiligung an Gesellschaften des privaten und öffentlichen
Rechts und die Aufrechterhaltung der Beteiligung,

8a. die Beteiligung an einer Einrichtung nach § 91 Abs. 2a,

9. der Erwerb und die Veräußerung von Grundeigentum,

10. der Erlass von Vorschriften über die Berufsausbildung, berufliche
Fortbildung und berufliche Umschulung (§ 91 Abs. 1 Nr. 4 und 4 a),

11. der Erlass der Gesellen- und Meisterprüfungsordnungen (§ 91 Abs. 1
Nr. 5 und 6), 81
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12. der Erlass der Vorschriften über die öffentliche Bestellung und Verei-
digung von Sachverständigen (§ 91 Abs. 1 Nr. 8),

13. die Festsetzung der den Mitgliedern zu gewährenden Entschädigung
(§ 94),

14. die Änderung der Satzung.

(2) Die nach Absatz 1 Nr. 3 bis 7, 10 bis 12 und 14 gefassten Beschlüs-
se bedürfen der Genehmigung durch die oberste Landesbehörde. Die
 Beschlüsse nach Absatz 1 Nr. 5, 10 bis 12 und 14 sind in den für die
 Bekanntmachungen der Handwerkskammern bestimmten Organen (§ 105
Abs. 2 Nr. 12) zu veröffentlichen.

§ 107

Die Handwerkskammer kann zu ihren Verhandlungen Sachverständige
mit beratender Stimme zuziehen.

§ 108

(1) Die Vollversammlung wählt aus ihrer Mitte den Vorstand. Ein Drittel
der Mitglieder müssen Gesellen oder andere Arbeitnehmer mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung sein.

(2) Der Vorstand besteht nach näherer Bestimmung der Satzung aus
dem Vorsitzenden (Präsidenten), zwei Stellvertretern (Vizepräsidenten),
von denen einer Geselle oder ein anderer Arbeitnehmer mit abgeschlosse-
ner Berufsausbildung sein muss, und einer weiteren Zahl von Mitgliedern.

(3) Der Präsident wird von der Vollversammlung mit absoluter Stimmen-
mehrheit der anwesenden Mitglieder gewählt. Fällt die Mehrzahl der Stim-
men nicht auf eine Person, so findet eine engere Wahl zwischen den bei-
den Personen statt, welche die meisten Stimmen erhalten haben.

(4) Die Wahl der Vizepräsidenten darf nicht gegen die Mehrheit der
Stimmen der Gruppe, der sie angehören, erfolgen. Erfolgt in zwei Wahl-
gängen keine Entscheidung, so entscheidet ab dem dritten Wahlgang die
Stimmenmehrheit der jeweils betroffenen Gruppe. Gleiches gilt für die
Wahl der weiteren Mitglieder des Vorstands.

(5) Die Wahl des Präsidenten und seiner Stellvertreter ist der obersten
Landesbehörde binnen einer Woche anzuzeigen.

(6) Als Ausweis des Vorstands genügt eine Bescheinigung der obersten
Landesbehörde, dass die darin bezeichneten Personen zurzeit den Vor-
stand bilden.

§ 109

Dem Vorstand obliegt die Verwaltung der Handwerkskammer; Präsident
und Hauptgeschäftsführer vertreten die Handwerkskammer gerichtlich und
außergerichtlich. Das Nähere regelt die Satzung, die auch bestimmen kann,
dass die Handwerkskammer durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten wird.82
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§ 110

Die Vollversammlung kann unter Wahrung der im § 93 Abs. 1 bestimm-
ten Verhältniszahl aus ihrer Mitte Ausschüsse bilden und sie mit besonde-
ren regelmäßigen oder vorübergehenden Aufgaben betrauen. § 107 findet
entsprechende Anwendung.

§ 111

(1) Die in die Handwerksrolle und in das Verzeichnis nach § 19 eingetra-
genen Gewerbetreibenden haben der Handwerkskammer die zur Durch-
führung von Rechtsvorschriften über die Berufsbildung und der von der
Handwerkskammer erlassenen Vorschriften, Anordnungen und der sonsti-
gen von ihr getroffenen Maßnahmen erforderlichen Auskünfte zu erteilen
und Unterlagen vorzulegen. Die Handwerkskammer kann für die Erteilung
der Auskunft eine Frist setzen.

(2) Die von der Handwerkskammer mit der Einholung von Auskünften
beauftragten Personen sind befugt, zu dem in Absatz 1 bezeichneten
Zweck die Betriebsräume, Betriebseinrichtungen und Ausbildungsplätze
sowie die für den Aufenthalt und die Unterkunft der Lehrlinge und Gesellen
bestimmten Räume oder Einrichtungen zu betreten und dort Prüfungen
und Besichtigungen vorzunehmen. Der Auskunftspflichtige hat die Maß-
nahme von Satz 1 zu dulden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

(3) Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche Fragen verwei-
gern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1
bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr straf-
gerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten aussetzen würde.

§ 112

(1) Die Handwerkskammer kann bei Zuwiderhandlungen gegen die von
ihr innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassenen Vorschriften oder Anordnun-
gen Ordnungsgeld bis zu fünfhundert Euro festsetzen.

(2) Das Ordnungsgeld muss vorher schriftlich angedroht werden. Die
Androhung und die Festsetzung des Ordnungsgelds sind dem Betroffenen
zuzustellen.

(3) Gegen die Androhung und die Festsetzung des Ordnungsgelds steht
dem Betroffenen der Verwaltungsrechtsweg offen.

(4) Das Ordnungsgeld fließt der Handwerkskammer zu. Es wird auf
Antrag des Vorstands der Handwerkskammer nach Maßgabe des § 113
 Abs. 3 Satz 1 beigetrieben.

§ 113

(1) Die durch die Errichtung und Tätigkeit der Handwerkskammer ent-
stehenden Kosten werden, soweit sie nicht anderweitig gedeckt sind, von
den Inhabern eines Betriebs eines Handwerks und eines handwerksähnli-
chen Gewerbes sowie den Mitgliedern der Handwerkskammer nach § 90 83
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Abs. 3 nach einem von der Handwerkskammer mit Genehmigung der
obers ten Landesbehörde festgesetzten Beitragsmaßstab getragen.

(2) Die Handwerkskammer kann als Beiträge auch Grundbeiträge, Zu-
satzbeiträge und außerdem Sonderbeiträge erheben. Die Beiträge können
nach der Leistungskraft der beitragspflichtigen Kammerzugehörigen
gestaffelt werden. Soweit die Handwerkskammer Beiträge nach dem Ge-
werbesteuermessbetrag, Gewerbeertrag oder Gewinn aus Gewerbebetrieb
bemisst, richtet sich die Zulässigkeit der Mitteilung der hierfür erforderli-
chen Besteuerungsgrundlagen durch die Finanzbehörden für die Beitrags-
bemessung nach § 31 der Abgabenordnung. Personen, die nach § 90 Abs. 3
Mitglied der Handwerkskammer sind und deren Gewerbeertrag nach dem
Gewerbesteuergesetz oder, soweit für das Bemessungsjahr ein Gewerbe-
steuermessbetrag nicht festgesetzt wird, deren nach dem Einkommen-
oder Körperschaftsteuergesetz ermittelter Gewinn aus Gewerbetrieb 5 200
Euro nicht übersteigt, sind vom Beitrag befreit. Natürliche Personen, die
erstmalig ein Gewerbe angemeldet haben, sind für das Jahr der Anmel-
dung von der Entrichtung des Grundbeitrages und des Zusatzbeitrages, für
das zweite und dritte Jahr von der Entrichtung der Hälfte des Grundbeitra-
ges und vom Zusatzbeitrag und für das vierte Jahr von der Entrichtung des
Zusatzbeitrages befreit, soweit deren Gewerbeertrag nach dem Gewerbe-
steuergesetz oder, soweit für das Bemessungsjahr ein Gewerbesteuer-
messbetrag nicht festgesetzt wird, deren nach dem Einkommensteuerge-
setz ermittelter Gewinn aus Gewerbebetrieb 25 000 Euro nicht übersteigt.
Die Beitragsbefreiung nach Satz 5 ist nur auf Kammerzugehörige anzu-
wenden, deren Gewerbeanzeige nach dem 31. Dezember 2003 erfolgt.
Wenn zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Haushaltssatzung zu besor-
gen ist, dass bei einer Kammer auf Grund der Besonderheiten der Wirt-
schaftsstruktur ihres Bezirks die Zahl der Beitragspflichtigen, die einen Bei-
trag zahlen, durch die in den Sätzen 4 und 5 geregelten Beitragsbefreiun-
gen auf weniger als 55 vom Hundert aller ihr zugehörigen Gewerbetreiben-
den sinkt, kann die Vollversammlung für das betreffende Haushaltsjahr
 eine entsprechende Herabsetzung der dort genannten Grenzen für den
Gewerbeertrag oder den Gewinn aus Gewerbebetrieb beschließen. Die
Handwerkskammern und ihre Gemeinschaftseinrichtungen, die öffentliche
Stellen im Sinne des § 2 Abs. 2 des Bundesdatenschutzgesetzes sind,
sind berechtigt, zur Festsetzung der Beiträge die genannten Bemessungs-
grundlagen bei den Finanzbehörden zu erheben. Bis zum 31. Dezember
1997 können die Beiträge in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages ge-
nannten Gebiet auch nach dem Umsatz, der Beschäftigtenzahl oder nach
der Lohnsumme bemessen werden. Soweit die Beiträge nach der Lohn-
summe bemessen werden, sind die beitragspflichtigen Kammerzugehöri-
gen verpflichtet, der Handwerkskammer Auskunft durch Übermittlung eines
Doppels des Lohnnachweises nach § 165 des Siebten Buches Sozialge-
setzbuch zu geben. Soweit die Handwerkskammer Beiträge nach der Zahl
der Beschäftigten bemisst, ist sie berechtigt, bei den beitragspflichtigen
Kammerzugehörigen die Zahl der Beschäftigten zu erheben. Die übermit-
telten Daten dürfen nur für Zwecke der Beitragsfestsetzung gespeichert
und genutzt sowie gemäß § 5 Nr. 7 des Statistikregistergesetzes zum Auf-
bau und zur Führung des Statistikregisters den Statistischen Ämtern der
Länder und dem Statistischen Bundesamt übermittelt werden. Die beitrags-84
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pflichtigen Kammerzugehörigen sind verpflichtet, der Handwerkskammer
Auskunft über die zur Festsetzung der Beiträge erforderlichen Grundlagen
zu erteilen; die Handwerkskammer ist berechtigt, die sich hierauf beziehen-
den Geschäftsunterlagen einzusehen und für die Erteilung der Auskunft
 eine Frist zu setzen.

(3) Die Beiträge der Inhaber von Betrieben eines Handwerks oder hand-
werksähnlichen Gewerbes oder der Mitglieder der Handwerkskammer
nach § 90 Abs. 3 werden von den Gemeinden auf Grund einer von der
Handwerkskammer aufzustellenden Aufbringungsliste nach den für Ge-
meindeabgaben geltenden landesrechtlichen Vorschriften eingezogen und
beigetrieben. Die Gemeinden können für ihre Tätigkeit eine angemessene
Vergütung von der Handwerkskammer beanspruchen, deren Höhe im
Streitfall die höhere Verwaltungsbehörde festsetzt. Die Landesregierung
kann durch Rechtsverordnung auf Antrag der Handwerkskammer eine an-
dere Form der Beitragseinziehung und Beitragsbeitreibung zulassen. Die
Landesregierung kann die Ermächtigung auf die zuständige oberste Lan-
desbehörde übertragen.

(4) Die Handwerkskammer kann für Amtshandlungen und für die Inan-
spruchnahme besonderer Einrichtungen oder Tätigkeiten mit Genehmi-
gung der obersten Landesbehörde Gebühren erheben. Für ihre Beitrei-
bung gilt Absatz 3.

§ 114*)

§ 115

(1) Die oberste Landesbehörde führt die Staatsaufsicht über die Hand-
werkskammer. Die Staatsaufsicht beschränkt sich darauf, soweit nichts an-
deres bestimmt ist, dass Gesetz und Satzung beachtet, insbesondere die
den Handwerkskammern übertragenen Aufgaben erfüllt werden.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann, falls andere Aufsichtsmittel nicht ausrei-
chen, die Vollversammlung auflösen, wenn sich die Kammer trotz wieder-
holter Aufforderung nicht im Rahmen der für sie geltenden Rechtsvorschrif-
ten hält. Innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der
Anordnung über die Auflösung ist eine Neuwahl vorzunehmen. Der bisheri-
ge Vorstand führt seine Geschäfte bis zum Amtsantritt des neuen Vor-
stands weiter und bereitet die Neuwahl der Vollversammlung vor.

§ 116

Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die
zuständigen Behörden abweichend von § 104 Abs. 3 und § 108 Abs. 6 zu
bestimmen. Sie können diese Ermächtigung auf oberste Landesbehörden
übertragen.

85*) Aufgehoben durch das Erste Gesetz zur Bereinigung des Verwaltungsverfahrensrechts.
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FÜNFTER TEIL

Bußgeld-, Übergangs- und Schlussvorschriften
ERSTER ABSCHNITT

Bußgeldvorschriften

§ 117

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1 ein dort genanntes Gewerbe als stehen-
des Gewerbe selbstständig betreibt oder

2. entgegen § 51 oder § 51 d die Ausbildungsbezeichnung „Meister/Meis -
 terin“ führt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 kann mit einer Geld-
buße bis zu zehntausend Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1
Nr. 2 kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

§ 118

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. eine Anzeige nach § 16 Abs. 2 oder § 18 Abs. 1 nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet,

2. entgegen § 17 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 2, § 111 Abs. 1 oder Abs. 2
Satz 2 oder § 113 Abs. 2 Satz 11, auch in Verbindung mit § 73 Abs. 3,
eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig erteilt, Unterlagen nicht vorlegt oder das Betreten von Grund-
stücken oder Geschäftsräumen oder die Vornahme von Prüfungen
oder Besichtigungen nicht duldet,

3. Lehrlinge (Auszubildende) einstellt oder ausbildet, obwohl er nach
§ 22 a Nr. 1 persönlich oder nach § 22 b Abs. 1 fachlich nicht geeig-
net ist,

4. entgegen § 22 Abs. 2 einen Lehrling (Auszubildenden) einstellt,

5. Lehrlinge (Auszubildende) einstellt oder ausbildet, obwohl ihm das
Einstellen oder Ausbilden nach § 24 untersagt worden ist,

6. entgegen § 30 die Eintragung in die Lehrlingsrolle nicht oder nicht
rechtzeitig beantragt oder eine Ausfertigung der Vertragsniederschrift
nicht beifügt,

7. einer Rechtsverordnung nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zuwiderhandelt,
soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1, 2, 6 und 7 können
mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro, die Ordnungswidrigkeiten nach
Absatz 1 Nr. 3 bis 5 können mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro
geahndet werden.86
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§ 118 a

Die zuständige Behörde unterrichtet die zuständige Handwerkskammer
über die Einleitung von und die abschließende Entscheidung in Verfahren
wegen Ordnungswidrigkeiten nach den §§ 117 und 118. Gleiches gilt für
Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Gesetz zur Bekämpfung
der Schwarzarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Januar
1982, zuletzt geändert durch Anlage I Kapitel VIII Sachgebiet E Nr. 3 des
Einigungsvertrages vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des
Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 1038), in seiner
jeweils geltenden Fassung, soweit Gegenstand des Verfahrens eine hand-
werkliche Tätigkeit ist.

ZWEITER ABSCHNITT

Übergangsvorschriften

§ 119*)

(1) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandene Berechtigung ei-
nes Gewerbetreibenden, ein Handwerk als stehendes Gewerbe selbststän-
dig zu betreiben, bleibt bestehen. Für juristische Personen, Personenge-
sellschaften und Betriebe im Sinne des § 7 Abs. 5 oder 6 gilt dies nur,
wenn und solange der Betrieb von einer Person geleitet wird, die am
1. April 1998 Betriebsleiter oder für die technische Leitung verantwortlicher
persönlich haftender Gesellschafter oder Leiter eines Betriebs im Sinne
des § 7 Abs. 5 und 6 ist; das Gleiche gilt für Personen, die eine dem Be-
triebsleiter vergleichbare Stellung haben. Soweit die Berechtigung zur Aus-
übung eines selbstständigen Handwerks anderen bundesrechtlichen Be-
schränkungen als den in diesem Gesetz bestimmten unterworfen ist, blei-
ben diese Vorschriften unberührt.

(2) Ist ein nach Absatz 1 Satz 1 berechtigter Gewerbetreibender bei In-
krafttreten dieses Gesetzes nicht in der Handwerksrolle eingetragen, so ist
er auf Antrag oder von Amts wegen binnen drei Monaten in die Hand-
werksrolle einzutragen. 

87

Fortsetzung auf Seite 89

*) Gemäß Anlage I Kapitel V Sachgebiet B Abschnitt III Nr. 1 des Gesetzes zu dem Vertrag vom
31. August 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen
Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands – Einigungsvertragsgesetz – und der
Vereinbarung vom 18. September 1990 vom 23. September 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 998)
gelten das Gesetz zur Ordnung des Handwerks und die auf Grund dieses Gesetzes nach § 7
Abs. 2, §§ 25, 27 a Abs. 1, §§ 40 und 46 Abs. 3 Satz 3 erlassenen Rechtsverordnungen in dem
in Artikel 3 des Vertrags genannten Gebiet mit folgenden Maßgaben:

„a) Eine am Tage des Wirksamwerdens des Beitritts in dem in Artikel 3 des Vertrags genannten
Gebiet bestehende Berechtigung,

aa) ein Handwerk als stehendes Gewerbe selbstständig zu betreiben,

bb) zum Einstellen oder zur Ausbildung von Lehrlingen in Handwerksbetrieben oder

cc) zur Führung des Meistertitels

bleibt bestehen.
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b) Einkaufs- und Liefergenossenschaften und Arbeitsgemeinschaften der Produktionsgenos-
senschaften des Handwerks bleiben Mitglied der Handwerkskammer, soweit sie Mitglied der
Handwerkskammer sind.

c) Gewerbetreibende, die am Tage des Wirksamwerdens des Beitritts in dem in Artikel 3 des
Vertrages genannten Gebiet berechtigt sind, ein Handwerk als Stehendes Gewerbe selbst-
ständig zu betreiben, werden auf Antrag oder von Amts wegen mit dem Handwerk der Anla-
ge A der Handwerksordnung in die Handwerksrolle eingetragen, das dem bisherigen Hand-
werk zugeordnet werden kann. Führen solche Gewerbetreibende rechtmäßig den Titel
 Meister des Handwerks, sind sie berechtigt, den Meistertitel des Handwerks der Anlage A
der Handwerksordnung zu führen.

d) Gewerbetreibende, die am Tage des Wirksamwerdens des Beitritts in dem in Artikel 3 des
Vertrages genannten Gebiet selbstständig ein stehendes Gewerbe betreiben, das dort nicht
als Handwerk eingestuft, jedoch in der Anlage A der Handwerksordnung als Handwerk auf-
geführt ist, werden auf Antrag oder von Amts wegen mit diesem Handwerk in die Hand-
werksrolle eingetragen.

e) Buchstabe c Satz 1 findet auf Gewerbetreibende, die ein handwerksähnliches Gewerbe be-
treiben, entsprechende Anwendung.

f) Die am Tage des Wirksamwerdens des Beitritts in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten
Gebiet bestehenden Organisationen des Handwerks sind bis 31. Dezember 1991 den Bestim-
mungen der Handwerksordnung entsprechend anzupassen; bis dahin gelten sie als Organisa-
tionen im Sinne der Handwerksordnung. Dasselbe gilt für die bestehenden Facharbeiter- und
Meisterprüfungskommissionen; bis zum 31. Dezember 1991 gelten sie als Prüfungsausschüsse
im Sinne der Handwerksordnung. Die Handwerkskammern haben unverzüglich, spätestens je-
doch bis zum 31. Dezember 1991, die Voraussetzungen für die Beteiligung der Gesellen ent-
sprechend den Bestimmungen der Handwerksordnung zu schaffen.

g) Am Tage des Wirksamwerdens des Beitritts bestehende Lehrverhältnisse werden nach den
bisherigen Vorschriften zu Ende geführt, es sei denn, die Parteien des Lehrvertrages verein-
baren die Fortsetzung der Berufsausbildung in einem Handwerk der Anlage A der Hand-
werksordnung.

h) Lehrlinge, die ihre Berufsausbildung nach bisherigem Recht durchlaufen, werden nach den
bisherigen Rechtsvorschriften geprüft, soweit nicht der Bundesminister für Wirtschaft im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Bildung und Wissenschaft durch Rechtsverordnung,
die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Übergangsvorschriften für Verfahren und
Zuständigkeit erlässt.

i) Die am Tage des Wirksamwerdens des Beitritts laufenden Prüfungsverfahren werden nach
den bisherigen Vorschriften zu Ende geführt.

k) Die Handwerkskammern können bis zum 1. Dezember 1995 Ausnahmen von den nach § 25
der Handwerksordnung erlassenen Rechtsverordnungen zulassen, wenn die gesetzten An-
forderungen noch nicht erfüllt werden können. Die Ausnahmen sind zu befristen. Der Bun-
desminister für Wirtschaft kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Bildung und
Wissenschaft durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
die Befugnis nach Satz 1 einschränken oder aufheben.

l) Die Rechtsverordnungen nach § 27 a Abs. 1 und § 40 der Handwerksordnung bedürfen der
gesonderten Inkraftsetzung durch den Bundesminister für Wirtschaft im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Bildung und Wissenschaft durch Rechtsverordnung, die nicht der
Zustimmung des Bundesrates bedarf. 

m) Der Bundesminister für Wirtschaft bestimmt durch Rechtsverordnung nach § 46 Abs. 3 der
Handwerksordnung, welche Prüfungen an Ausbildungseinrichtungen der Nationalen Volksar-
mee nach Maßgabe des § 3 Abs. 2 der Verordnung über die Anerkennung von Prüfungen
bei der Eintragung in die Handwerksrolle und bei der Ablegung der Meisterprüfung im Hand-
werk vom 2. November 1982 (BGBl. I S. 1475) als Voraussetzung für die Befreiung von
Teil II der Meisterprüfung im Handwerk anerkannt werden.

n) Der Bundesminister für Wirtschaft kann durch Rechtsverordnung nach § 7 Abs. 2 der Hand-
werksordnung bestimmen, welche Prüfungen von Meistern der volkseigenen Industrie, die
bis zum 31. Dezember 1991 abgelegt worden sind, mit welcher Maßgabe als ausreichende
Voraussetzung für die Eintragung in die Handwerksrolle anerkannt werden.

o) Prüfungszeugnisse nach der Systematik der Ausbildungsberufe sowie der Sys tematik der
Facharbeiterberufe in Handwerksberufen aus dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Ge-
biet stehen Gesellenprüfungszeugnisse nach § 31 Abs. 2 der Handwerksordnung gleich.“88
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89

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Gewerbe, die in die Anlage A zu die-
sem Gesetz aufgenommen werden, entsprechend. In diesen Fällen darf
nach dem Wechsel des Betriebsleiters einer juristischen Person oder eines
für die technische Leitung verantwortlichen persönlich haftenden Gesell-
schafters einer Personengesellschaft oder des Leiters eines Betriebs im
Sinne des § 7 Abs. 5 oder 6 der Betrieb für die Dauer von drei Jahren fort-
geführt werden, ohne dass die Voraussetzungen für die Eintragung in die
Handwerksrolle erfüllt sind. Zur Verhütung von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit kann die höhere Verwaltungsbehörde die Fortführung des Be-
triebs davon abhängig machen, dass er von einem Handwerker geleitet wird,
der die Voraussetzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt.

(4) Werden in der Anlage A zu diesem Gesetz aufgeführte Gewerbe
durch Gesetz oder durch eine nach § 1 Abs. 3 erlassene Rechtsverord-
nung zusammengefasst, so ist der selbstständige Handwerker, der eines
der zusammengefassten Handwerke betreibt, mit dem durch die Zusam-
menfassung entstandenen Handwerk in die Handwerksrolle einzutragen.

(5) Soweit durch Gesetz oder durch Rechtsverordnung nach § 1 Abs. 3
Handwerke oder handwerksähnliche Gewerbe zusammengefasst werden,
gelten die vor dem Inkrafttreten der jeweiligen Änderungsvorschrift nach
§ 25 dieses Gesetzes oder nach § 4 des Berufsbildungsgesetzes erlasse-
nen Ausbildungsordnungen und die nach § 45 Abs. 1 oder § 51 a Abs. 1 in
Verbindung mit Abs. 2 sowie die nach § 50 Abs. 2 oder § 51 a Abs. 7 die-
ses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bis zum Erlass neuer Rechts-
verordnungen nach diesem Gesetz fort. Satz 1 gilt entsprechend für noch
bestehende Vorschriften gemäß § 122 Abs. 2 und 4.

(6) Soweit durch Gesetz zulassungspflichtige Handwerke in die Anla-
ge B überführt werden, gilt für die Ausbildungsordnungen Absatz 5 ent-
sprechend. Die bis zum 31. Dezember 2003 begonnenen Meisterprüfungs-
verfahren sind auf Antrag des Prüflings nach den bis dahin geltenden Vor-
schriften von den vor dem 31. Dezember 2003 von der höheren Verwal-
tungsbehörde errichteten Meisterprüfungsausschüssen abzuschlie ßen.

(7) In den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 liegt ein Ausnahmefall nach § 8
Abs. 1 Satz 2 auch dann vor, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung für
das zu betreibende Handwerk eine Rechtsverordnung nach § 45 noch
nicht in Kraft getreten ist.

§ 120

(1) Die am 31. Dezember 2003 vorhandene Befugnis zur Einstellung
oder zur Ausbildung von Lehrlingen (Auszubildenden) in Handwerksbetrie-
ben bleibt erhalten.

(2) Wer bis zum 31. März 1998 die Befugnis zur Ausbildung von Lehr -
lingen (Auszubildenden) in einem Gewerbe erworben hat, das in die
 Anlage A zu diesem Gesetz aufgenommen wird, gilt im Sinne des § 22 b
Abs. 1 als fachlich geeignet.
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§ 121

Der Meisterprüfung im Sinne des § 45 bleiben die in § 133 Abs. 10 der
Gewerbeordnung bezeichneten Prüfungen gleichgestellt, sofern sie vor In-
krafttreten dieses Gesetzes abgelegt worden sind.

§ 122

(1) Werden zulassungspflichtige Handwerke durch Gesetz oder durch
eine nach § 1 Abs. 3 erlassene Rechtsverordnung getrennt oder zusam-
mengefasst, so können auch solche Personen als Beisitzer der Gesellen-
oder Meisterprüfungsausschüsse der durch die Trennung oder Zusammen-
fassung entstandenen Handwerke oder handwerksähnlichen Gewerbe be-
rufen werden, die in dem getrennten oder in einem der zusammengefass -
ten Handwerke oder handwerksähnlichen Gewerbe die Gesellen- oder
Meisterprüfung abgelegt haben oder das Recht zum Ausbilden von Lehrlin-
gen besitzen und im Falle des § 48 Abs. 3 seit mindestens einem Jahr in
dem Handwerk, für das der Meisterprüfungsausschuss errichtet ist, selbst-
ständig tätig sind.

(2) Die für die einzelnen Handwerke oder handwerksähnlichen Gewerbe
geltenden Gesellen-, Abschluss- und Meisterprüfungsvorschriften sind bis
zum Inkrafttreten der nach § 25 Abs. 1 und § 38 sowie § 45 Abs. 1 Nr. 2
dieses Gesetzes oder nach § 4 des Berufsbildungsgesetzes vorgesehenen
Prüfungsverordnungen anzuwenden, soweit sie nicht mit diesem Gesetz
im Widerspruch stehen. Dies gilt für die nach § 50 Abs. 1 Satz 2 erlasse-
nen Meisterprüfungsordnungen sowie für die nach § 50 Abs. 2 erlassene
Rechtsverordnung entsprechend.

(3) Die für die einzelnen Handwerke oder handwerksähnlichen Gewerbe
geltenden Berufsbilder oder Meisterprüfungsverordnungen sind bis zum In-
krafttreten von Rechtsverordnungen nach § 45 Abs. 1 und § 51 a Abs. 1 in
Verbindung mit Abs. 2 anzuwenden.

(4) Die für die einzelnen Handwerke oder handwerksähnlichen Gewerbe
geltenden fachlichen Vorschriften sind bis zum Inkrafttreten von Rechtsver-
ordnungen nach § 25 Abs. 1, § 45 Abs. 1 und § 51 a Abs. 1 in Verbindung
mit Abs. 2 anzuwenden.

§ 123

(1) Beantragt ein Gewerbetreibender, der bis zum 31. Dezember 2003
berechtigt ist, ein zulassungspflichtiges Handwerk als stehendes Gewerbe
selbstständig zu betreiben, in diesem Handwerk zur Meisterprüfung zuge-
lassen zu werden, so gelten für die Zulassung zur Prüfung die Bestimmun-
gen der §§ 49 und 50 entsprechend.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für ein Gewerbe, das in die Anlage A auf-
genommen wird.

§ 124

(1) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Handwerksinnun-
gen oder Handwerkerinnungen, Kreishandwerkerschaften oder Kreisin-
nungsverbände, Innungsverbände und Handwerkskammern sind nach den90
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Bestimmungen dieses Gesetzes bis zum 30. September 1954 umzubilden;
bis zu ihrer Umbildung gelten sie als Handwerksinnungen, Kreishandwer-
kerschaften, Innungsverbände und Handwerkskammern im Sinne dieses
Gesetzes. Wenn sie sich nicht bis zum 30. September 1954 umgebildet
haben, sind sie aufgelöst. Endet die Wahlzeit der Mitglieder einer Hand-
werkskammer vor dem 30. September 1954, so wird sie bis zu der Umbil-
dung der Handwerkskammer nach Satz 1, längstens jedoch bis zum
30. September 1954, verlängert.

(2) Die nach diesem Gesetz umgebildeten Handwerksinnungen, Kreis-
handwerkerschaften, Innungsverbände und Handwerkskammern gelten als
Rechtsnachfolger der entsprechenden bisher bestehenden Handwerksor-
ganisationen.

(3) Soweit für die bisher bestehenden Handwerksorganisationen eine
Rechtsnachfolge nicht eintritt, findet eine Vermögensauseinandersetzung
nach den für sie bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen statt. Bei
Meinungsverschiedenheiten entscheidet die nach dem geltenden Recht
zuständige Aufsichtsbehörde.

§ 124 a

Verfahren zur Wahl der Vollversammlung von Handwerkskammern, die
nach den Satzungsbestimmungen bis zum 31. Dezember 2004 zu begin-
nen sind, können nach den bisherigen Vorschriften zu Ende geführt wer-
den. Durch Beschluss der Vollversammlung kann die Wahlzeit nach Wah -
len, die entsprechend Satz 1 nach den bisherigen Vorschriften zu Ende ge-
führt werden, in Abweichung von § 103 Abs. 1 Satz 1 verkürzt werden.
Wahlzeiten, die nach den Satzungsbestimmungen bis zum 31. Dezember
2004 enden, können durch Beschluss der Vollversammlung bis zu einem
Jahr verlängert werden, um die Wahl zur Handwerkskammer nach den
neuen Vorschriften durchzuführen. Die Verlängerung oder Verkürzung der
Wahlzeiten sind der obersten Landesbehörde anzuzeigen.

§ 124 b

Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnungen
die nach diesem Gesetz den höheren Verwaltungsbehörden oder den
sons tigen nach Landesrecht zuständigen Behörden übertragenen Zustän-
digkeiten nach den §§ 7 a, 7 b, 8, 9, 22 b, 23, 24 und 42 q auf andere
Behörden oder auf Handwerkskammern zu übertragen. Satz 1 gilt auch für
die Zuständigkeiten nach § 16 Absatz 3; eine Übertragung auf Handwerks-
kammern ist jedoch ausgeschlossen. Die Staatsaufsicht nach § 115 Abs. 1
umfasst im Falle einer Übertragung von Zuständigkeiten nach den §§ 7 a,
7 b, 8 und 9 auch die Fachaufsicht.

DRITTER ABSCHNITT

Schlussvorschriften

§ 125

Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 91
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Anlage A
zu dem Gesetz zur Ordnung des Handwerks

(Handwerksordnung)

Verzeichnis der Gewerbe, die als zulassungspflichtige Handwerke
 betrieben werden können

(§ 1 Abs. 2)

Nr.
1 Maurer und Betonbauer
2 Ofen- und Luftheizungsbauer
3 Zimmerer
4 Dachdecker
5 Straßenbauer
6 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer
7 Brunnenbauer
8 Steinmetzen und Steinbildhauer
9 Stuckateure

10 Maler und Lackierer
11 Gerüstbauer
12 Schornsteinfeger
13 Metallbauer
14 Chirurgiemechaniker
15 Karosserie- und Fahrzeugbauer
16 Feinwerkmechaniker
17 Zweiradmechaniker
18 Kälteanlagenbauer
19 Informationstechniker
20 Kraftfahrzeugtechniker
21 Landmaschinenmechaniker
22 Büchsenmacher
23 Klempner
24 Installateur und Heizungsbauer
25 Elektrotechniker
26 Elektromaschinenbauer
27 Tischler
28 Boots- und Schiffbauer
29 Seiler
30 Bäcker
31 Konditoren
32 Fleischer
33 Augenoptiker
34 Hörgeräteakustiker
35 Orthopädietechniker
36 Orthopädieschuhmacher
37 Zahntechniker
38 Friseure
39 Glaser
40 Glasbläser und Glasapparatebauer
41 Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik92
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Anlage B
zu dem Gesetz zur Ordnung des Handwerks

(Handwerksordnung)

Verzeichnis der Gewerbe, die als zulassungsfreie Handwerke oder
 handwerksähnliche Gewerbe betrieben werden können

(§ 18 Abs. 2)

Abschnitt 1: Zulassungsfreie Handwerke

Nr.

1 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
2 Betonstein- und Terrazzohersteller
3 Estrichleger
4 Behälter- und Apparatebauer
5 Uhrmacher
6 Graveure
7 Metallbildner
8 Galvaniseure
9 Metall- und Glockengießer

10 Schneidwerkzeugmechaniker
11 Gold- und Silberschmiede
12 Parkettleger
13 Rollladen- und Sonnenschutztechniker
14 Modellbauer
15 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher
16 Holzbildhauer
17 Böttcher
18 Korb- und Flechtwerkgestalter
19 Maßschneider
20 Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker)
21 Modisten
22 (weggefallen)
23 Segelmacher
24 Kürschner
25 Schuhmacher
26 Sattler und Feintäschner
27 Raumausstatter
28 Müller
29 Brauer und Mälzer
30 Weinküfer
31 Textilreiniger
32 Wachszieher
33 Gebäudereiniger
34 Glasveredler
35 Feinoptiker
36 Glas- und Porzellanmaler
37 Edelsteinschleifer und -graveure
38 Fotografen
39 Buchbinder 93
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40 Drucker
41 Siebdrucker
42 Flexografen
43 Keramiker
44 Orgel- und Harmoniumbauer
45 Klavier- und Cembalobauer
46 Handzuginstrumentenmacher
47 Geigenbauer
48 Bogenmacher
49 Metallblasinstrumentenmacher
50 Holzblasinstrumentenmacher
51 Zupfinstrumentenmacher
52 Vergolder
53 Schilder- und Lichtreklamehersteller

Abschnitt 2: Handwerksähnliche Gewerbe

Nr.

1 Eisenflechter
2 Bautentrocknungsgewerbe
3 Bodenleger 
4 Asphaltierer (ohne Straßenbau)
5 Fuger (im Hochbau)
6 Holz- und Bautenschutzgewerbe 

(Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden)
7 Rammgewerbe (Einrammen von Pfählen im Wasserbau)
8 Betonbohrer und -schneider
9 Theater- und Ausstattungs maler

10 Herstellung von Drahtgestellen für Dekorationszwecke in Sonder -
anfertigung

11 Metallschleifer und Metallpolierer
12 Metallsägen-Schärfer
13 Tankschutzbetriebe (Korro sionsschutz von Öltanks für Feuerungs -

anlagen ohne chemische Verfahren)
14 Fahrzeugverwerter
15 Rohr- und Kanalreiniger
16 Kabelverleger im Hochbau (ohne Anschlussarbeiten)
17 Holzschuhmacher
18 Holzblockmacher
19 Daubenhauer
20 Holz-Leitermacher (Sonderanfertigung)
21 Muldenhauer
22 Holzreifenmacher
23 Holzschindelmacher
24 Einbau von genormten Baufertigteilen (z. B. Fenster, Türen, Zargen,

Regale)
25 Bürsten- und Pinselmacher
26 Bügelanstalten für Herren-Oberbekleidung
27 Dekorationsnäher (ohne Schaufensterdekoration)
28 Fleckteppichhersteller
29 (weggefallen)94
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Nr.

30 Theaterkostümnäher
31 Plisseebrenner
32 (weggefallen)
33 Stoffmaler
34 (weggefallen)
35 Textil-Handdrucker
36 Kunststopfer
37 Änderungsschneider
38 Handschuhmacher
39 Ausführung einfacher Schuhreparaturen
40 Gerber
41 Innerei-Fleischer (Kuttler)
42 Speiseeishersteller (mit Vertrieb von Speiseeis mit üblichem Zubehör)
43 Fleischzerleger, Ausbeiner
44 Appreteure, Dekateure
45 Schnellreiniger
46 Teppichreiniger
47 Getränkeleitungsreiniger
48 Kosmetiker
49 Maskenbildner
50 Bestattungsgewerbe
51 Lampenschirmhersteller (Sonderanfertigung)
52 Klavierstimmer
53 Theaterplastiker
54 Requisiteure
55 Schirmmacher
56 Steindrucker
57 Schlagzeugmacher

95
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Anlage C
zu dem Gesetz zur Ordnung des Handwerks 

(Handwerksordnung)

Wahlordnung für die Wahlen der Mitglieder der Vollversammlung
der Handwerkskammern

Inhaltsübersicht §§

1. Abschnitt: Zeitpunkt der Wahl, Wahlleiter und Wahlausschuss 1, 2

2. Abschnitt: Wahlbezirk 3

3. Abschnitt: Stimmbezirke 4

4. Abschnitt: Abstimmungsvorstand 5, 6

5. Abschnitt: Wahlvorschläge 7–11

6. Abschnitt: Wahl 12–18

7. Abschnitt: Engere Wahl 19

8. Abschnitt: Wegfall der Wahlhandlung 20

9. Abschnitt: Beschwerdeverfahren, Kosten 21, 22

Anlage: Muster des Wahlberechtigungsscheins

ERSTER ABSCHNITT

Zeitpunkt der Wahl, Wahlleiter und Wahlausschuss

§ 1

Der Vorstand der Handwerkskammer bestimmt den Tag der Wahl. Er
bestellt einen Wahlleiter sowie einen Stellvertreter, die nicht zu den Wahl-
berechtigten gemäß § 96 Abs. 1 und § 98 der Handwerksordnung gehören
und nicht Mitarbeiter der Handwerkskammer sein dürfen.

§ 2

(1) Der Wahlleiter beruft aus der Zahl der Wahlberechtigten vier Beisit-
zer und die erforderliche Zahl von Stellvertretern, die je zur Hälfte Wahlbe-
rechtigte nach § 96 Abs. 1 und nach § 98 der Handwerksordnung sein
müssen. Der Wahlleiter und die Beisitzer bilden den Wahlausschuss; den
Vorsitz führt der Wahlleiter.

(2) Der Wahlausschuss ist beschlussfähig, wenn außer dem Wahlleiter
oder seinem Stellvertreter mindestens je ein Wahlberechtigter nach § 96
Abs. 1 und § 98 der Handwerksordnung als Beisitzer anwesend sind. Er
beschließt mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Wahlleiters.96
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(3) Die in den Wahlausschuss berufenen Beisitzer und Stellvertreter
werden von dem Vorsitzenden auf unparteiische und gewissenhafte Erfül-
lung ihres Amtes sowie zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amt-
lichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, insbesondere über alle
dem Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten verpflichtet.

(4) Die Stellvertreter werden für abwesende oder ausgeschiedene Bei-
sitzer herangezogen.

(5) Zu den Verhandlungen des Wahlausschusses bestellt der Vorsitzen-
de einen Schriftführer, den er auf unparteiische und gewissenhafte Erfül-
lung seines Amtes verpflichtet; der Schriftführer ist nicht stimmberechtigt
und soll nicht zu den Wahlberechtigten gemäß § 96 Abs. 1 und § 98 der
Handwerksordnung gehören.

(6) Ort und Zeit der Sitzungen bestimmt der Vorsitzende. Die Beisitzer
und der Schriftführer werden zu den Sitzungen eingeladen.

(7) Der Wahlausschuss entscheidet in öffentlicher Sitzung.

(8) Öffentlich sind diese Sitzungen auch dann, wenn Zeit, Ort und Ge-
genstand der Sitzung vorher durch Aushang am Eingang des Sitzungshau-
ses mit dem Hinweis bekannt gegeben worden sind, dass der Zutritt zur
Sitzung den Stimmberechtigten offen steht.

(9) Die Beisitzer des Wahlausschusses erhalten keine Vergütung; es
wird ihnen für bare Auslagen und Zeitversäumnis eine Entschädigung nach
den für die Mitglieder der Handwerkskammer festgesetzten Sätzen ge-
währt. Die Arbeitnehmer sind, soweit es zur ordnungsgemäßen Durch-
führung der ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist und
wichtige betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, von ihrer beruflichen
Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts gemäß § 69 Abs. 4 Satz 3
freizustellen.

ZWEITER ABSCHNITT

Wahlbezirk

§ 3

Der Handwerkskammerbezirk bildet einen Wahlbezirk.

DRITTER ABSCHNITT

Stimmbezirke

§ 4

Zur Aufteilung der Mitglieder der Vollversammlung können die Hand-
werkskammern in ihrer Satzung gemäß § 93 Abs. 2 der Handwerksord-
nung Gruppen bilden. 97

14920_HWO_Inhalt_14920_HWO_Inhalt.qxd  11.12.2014  14:35  Seite 97



VIERTER ABSCHNITT

Abstimmungsvorstand

§ 5
(aufgehoben)

§ 6
(aufgehoben)

FÜNFTER ABSCHNITT

Wahlvorschläge

§ 7

Der Wahlleiter hat spätestens drei Monate vor dem Wahltag in den für
die Bekanntmachungen der Handwerkskammer bestimmten Organen zur
Einreichung von Wahlvorschlägen aufzufordern und dabei die Erfordernis-
se dieser Wahlvorschläge (§§ 8 bis 10) bekannt zu geben.

§ 8

(1) Die Wahlvorschläge gelten für den Wahlbezirk (§ 3); sie sind ge-
trennt für die Wahl der Vertreter des Handwerks und des handwerksähnli-
chen Gewerbes und für die Wahl der Vertreter der Gesellen und anderen
Arbeitnehmer mit abgeschlossener Berufsausbildung in Form von Listen
einzureichen und müssen die Namen von so vielen Bewerbern enthalten,
als Mitglieder und Stellvertreter in dem Wahlbezirk zu wählen sind.

(2) Die Bewerber sind mit Vor- und Zunamen, Beruf, Wohnort und Woh-
nung so deutlich zu bezeichnen, dass über die Person kein Zweifel be-
steht. In gleicher Weise sind für jedes einzelne Mitglied der oder die Stell-
vertreter deutlich zu bezeichnen, sodass zweifelsfrei hervorgeht, wer als
Mitglied und wer als Stellvertreter vorgeschlagen wird. Bei zwei Stellvertre-
tern für jedes einzelne Mitglied muss aus der Bezeichnung zweifelsfrei her-
vorgehen, wer als erster oder zweiter Stellvertreter vorgeschlagen wird.

(3) Die Verteilung der Bewerber des Handwerks und des hand-
werksähnlichen Gewerbes sowie der Gesellen und anderen Arbeitnehmer
mit abgeschlossener Berufsausbildung muss den Bestimmungen der Sat-
zung der Handwerkskammer entsprechen.

(4) Auf jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und ein
Stellvertreter bezeichnet sein, die bevollmächtigt sind, dem Wahlleiter ge-
genüber Erklärungen abzugeben. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt der ers -
te Unterzeichnete als Vertrauensperson, der zweite als sein Stellvertreter.

(5) Die Wahlvorschläge müssen mindestens von der zweifachen Anzahl
der jeweils für die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite in der Vollversamm-
lung zu besetzenden Sitze an Wahlberechtigten, höchstens aber von 70
Wahlberechtigten, unterzeichnet sein.98
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99

(6) Die Unterzeichner der Wahlvorschläge müssen bei der Unterschrift
auch Beruf, Wohnort und Wohnung angeben. Die Unterschriften müssen
leserlich sein.

§ 9

Die Wahlvorschläge müssen spätestens am fünfunddreißigsten Tag vor
dem Wahltag bei dem Wahlleiter eingereicht sein.

§ 10

(1) Mit jedem Wahlvorschlag sind einzureichen:

1. die Erklärung der Bewerber, dass sie der Aufnahme ihrer Namen in
den Wahlvorschlag zustimmen,

2. die Bescheinigung der Handwerkskammer, dass bei den Bewerbern
die Voraussetzungen

a) auf Seiten der Inhaber eines Betriebs eines Handwerks oder
handwerks ähnlichen Gewerbes des § 97,

b) auf Seiten der Gesellen und anderen Arbeitnehmern mit abge-
schlossener Berufsausbildung des § 99 

der Handwerksordnung vorliegen und

3. die Bescheinigung der Handwerkskammer, dass die Unterzeichner
des Wahlvorschlags

a) bei den Inhabern eines Betriebs eines Handwerks und eines
handwerks ähnlichen Gewerbes in dem Wählerverzeichnis (§ 12
Abs. 1) eingetragen sind,

b) bei den Gesellen und anderen Arbeitnehmern mit abgeschlosse-
ner Berufsausbildung, die die Voraussetzungen für die Wahlbe-
rechtigung (§ 98) erfüllen.

(2) Die Bescheinigungen sind gebührenfrei auszustellen.

§ 11

(1) Weisen die Wahlvorschläge Mängel auf, so fordert der Wahlleiter die
Vertrauenspersonen unter Setzung einer angemessenen Frist zu deren
Beseitigung auf.

(2) Spätestens am zwanzigsten Tag vor dem Wahltag entscheidet der
Wahlausschuss (§ 2) über die Zulassung der Wahlvorschläge.

(3) Die Vertrauenspersonen der Wahlvorschläge sind über Ort, Zeit und
Gegenstand der Sitzung zu benachrichtigen.

(4) Nicht zuzulassen sind Wahlvorschläge, die zu spät eingereicht sind
oder den gesetzlichen Voraussetzungen nicht entsprechen.

(5) Nachdem die Wahlvorschläge festgesetzt sind, können sie nicht
mehr geändert werden.
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(6) Der Wahlleiter veröffentlicht spätestens am fünfzehnten Tag vor dem
Wahltag die zugelassenen Wahlvorschläge in den für die Bekanntmachung
der Handwerkskammer bestimmten Organen in der zugelassenen Form,
aber ohne die Namen der Unterzeichner. Jeder Wahlvorschlag soll eine
fortlaufende Nummer und ein Kennwort erhalten, das ihn von allen ande-
ren Wahlvorschlägen deutlich unterscheidet.

SECHSTER ABSCHNITT

Wahl

§ 12

(1) Für die Wahl der Vertreter des Handwerks und des handwerksähnli-
chen Gewerbes dient als Wahlunterlage ein von der Handwerkskammer
herzustellender und zu beglaubigender Auszug aus der Handwerksrolle
und dem Verzeichnis nach § 19 der Handwerksordnung, der alle am Wahl-
tag Wahlberechtigten enthält (Wahlverzeichnis). Wählen kann nur, wer in
dem Wahlverzeichnis eingetragen ist.

(2) Das Wahlverzeichnis ist öffentlich auszulegen. Die Auslegungszeit
und den Ort bestimmt der Wahlleiter. Innerhalb der Auslegungsfrist ist das
Anfertigen von Auszügen aus dem Wahlverzeichnis durch Wahlberechtigte
zulässig, soweit dies im Zusammenhang mit der Prüfung des Wahlrechts
einzelner bestimmter Personen steht. Die Auszüge dürfen nur für diesen
Zweck verwendet und unbeteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht wer-
den.

(3) Wer das Wahlverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann
dagegen bis zum Ablauf der Auslegungsfrist bei der Handwerkskammer
oder einem von ihr ernannten Beauftragten schriftlich oder zur Nieder-
schrift Einspruch einlegen. Soweit die Richtigkeit seiner Behauptung nicht
offenkundig ist, hat er für sie Beweismittel beizubringen.

(4) Wenn der Einspruch nicht für begründet erachtet wird, entscheidet
über ihn die höhere Verwaltungsbehörde.

(5) Die Entscheidung muss spätestens am vorletzten Tag vor dem Ab-
stimmungstag gefällt und den Beteiligten bekannt gegeben sein.

(6) Wenn die Auslegungsfrist abgelaufen ist, können Stimmberechtigte
nur auf rechtzeitig angebrachte Einsprüche aufgenommen oder gestrichen
werden.

(7) Wird das Wahlverzeichnis berichtigt, so sind die Gründe der Strei-
chungen in Spalte „Bemerkungen“ anzugeben. Wenn das Stimmrecht ruht
oder der Stimmberechtigte in der Ausübung des Stimmrechts behindert ist,
so ist dies in dem Wahlverzeichnis besonders zu bezeichnen. Ergänzun-
gen sind als Nachtrag aufzunehmen.

(8) Das Wahlverzeichnis ist bis zum Wahltag fortzuführen.
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§ 13

(1) Die ihr Wahlrecht wahrnehmenden Gesellen und Arbeitnehmer mit
abgeschlossener Berufsausbildung weisen dem Wahlleiter ihre Wahlbe-
rechtigung durch eine die Unterschrift des Betriebsrates, soweit dieser in
Betrieben vorhanden ist, in allen übrigen Betrieben durch eine die Unter-
schrift des Betriebsinhabers oder seines gesetzlichen Vertreters tragende
Bescheinigung (Wahlberechtigungsschein) nach.

(2) Wählen kann nur, wer sich durch eine solche Bescheinigung als
Wahlberechtigter legitimiert oder wer von kurzzeitiger Arbeitslosigkeit
(§ 98) betroffen ist. Diese ist dem Wahlleiter durch Vorlage  einer Beschei-
nigung der Agentur für Arbeit nachzuweisen.

§ 14

(1) Bei der Wahl sind nur solche Stimmen gültig, die unverändert auf ei-
nen der vom Wahlausschuss zugelassenen und vom Wahlleiter veröffent-
lichten Vorschläge lauten.

(2) Zur Gültigkeit des Stimmzettels genügt es, dass er den Wahlvor-
schlag nach der vom Wahlleiter veröffentlichten Nummer und dem Kenn-
wort bezeichnet.

§ 15

Bei der Wahl dürfen nur von der Handwerkskammer amtlich hergestellte
Stimmzettel und die zugehörigen amtlich hergestellten Umschläge verwen-
det werden. Sie sind von der Handwerkskammer zu beschaffen. Die Um-
schläge sind mit dem Stempel der Handwerkskammer zu versehen. Die
Stimmzettel sollen für die Wahl der Wahlberechtigten nach § 96 Abs. 1 und
der Wahlberechtigten nach § 98 der Handwerksordnung in verschiedener
Farbe hergestellt sein. Sie enthalten den Namen oder das Kennwort der
nach § 11 zugelassenen Wahlvorschläge.

§ 16

(1) Die Kammer übermittelt den nach § 96 der Handwerksordnung
Wahlberechtigten folgende Unterlagen:

a) einen Nachweis der Berechtigung zur Ausübung des Wahlrechts
(Wahlschein),

b) einen Stimmzettel,

c) einen neutralen Umschlag der Bezeichnung „Handwerkskammer-
Wahl“ (Wahlumschlag) und

d) einen Umschlag für die Rücksendung der Wahlunterlagen (Rücksen-
deumschlag).

Die nach § 98 der Handwerksordnung Wahlberechtigten erhalten die Wahl-
unterlagen vom Wahlleiter nach Vorlage des Wahlberechtigungsscheins
(§ 13).
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(2) Der Wahlberechtigte kennzeichnet den von ihm gewählten Wahlvor-
schlag dadurch, dass er dessen Namen auf dem Wahlvorschlag ankreuzt.
Er darf nur eine Liste ankreuzen.

(3) Der Wahlberechtigte hat den von ihm gemäß Absatz 2 gekennzeich-
neten Stimmzettel in dem verschlossenen Wahlumschlag unter Beifügung
des von ihm unterzeichneten Wahlscheins in dem Rücksendeumschlag so
rechtzeitig an den Wahlleiter zurückzusenden, dass die Unterlagen am
Wahltag bis spätestens 18.00 Uhr bei der Handwerkskammer eingehen. Ist
der Wahltag ein Sonn- oder Feiertag, müssen die Wahlunterlagen am
 ersten darauf folgenden Werktag bis spätestens 18.00 Uhr bei der Hand-
werkskammer eingehen. Die rechtzeitig bei der Kammer eingegangenen
Wahlumschläge werden nach Prüfung der Wahlberechtigung unverzüglich
ungeöffnet in die Wahlurne gelegt.

§ 17

(1) Nach Schluss der Abstimmung beruft der Wahlleiter den Wahlaus-
schuss ein. Der Wahlausschuss hat unverzüglich das Ergebnis der Wahl
zu ermitteln.

(2) Ungültig sind Stimmzettel,

1. die nicht in einem amtlich abgestempelten Umschlag oder die in ei-
nem mit Kennzeichen versehenen Umschlag übergeben worden sind,

2. die als nicht amtlich hergestellte erkennbar sind,

3. aus deren Beantwortung oder zulässiger Kennzeichnung der Wille
des Abstimmenden nicht unzweifelhaft zu erkennen ist,

4. denen ein durch den Umschlag deutlich fühlbarer Gegenstand beige-
fügt ist,

5. die mit Vermerken oder Vorbehalten versehen sind.

(3) Mehrere in einem Umschlag enthaltene Zettel gelten als eine Stim-
me, wenn sie gleich lautend sind oder wenn nur einer von ihnen eine
Stimmabgabe enthält; sonst sind sie ungültig.

(4) Die Stimmzettel, über deren Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahl-
ausschuss Beschluss gefasst hat, sind mit fortlaufender Nummer zu verse-
hen und der Niederschrift beizufügen. In der Niederschrift sind die Gründe
kurz anzugeben, aus denen die Stimmzettel für gültig oder ungültig erklärt
worden sind.

(5) Ist ein Stimmzettel wegen der Beschaffenheit des Umschlags für
ungültig erklärt worden, so ist auch der Umschlag beizufügen.

(6) Alle gültigen Stimmzettel, die nicht nach den Absätzen 4 und 5 der
Abstimmungsniederschrift beigefügt sind, hat der Wahlausschuss in Papier
einzuschlagen, zu versiegeln und dem Wahlleiter zu übergeben, der sie
verwahrt, bis die Abstimmung für gültig erklärt oder eine neue Wahl ange-
ordnet ist. Das Gleiche gilt für die Wahlberechtigungsscheine der Arbeit-
nehmer.

(7) Das Wählerverzeichnis wird dem Wahlleiter übergeben.
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(8) Über die Sitzung des Wahlausschusses ist eine Niederschrift zu ferti-
gen. Diese ist zusammen mit den Wahlunterlagen aufzubewahren und der
Aufsichtsbehörde auf Anforderung vorzulegen.

§ 17 a

(1) Das Wählerverzeichnis, die Wahlberechtigungsscheine und sonsti-
gen Wahlunterlagen sind so zu verwahren, dass sie gegen Einsichtnahme
durch Unbefugte geschützt sind.

(2) Nach der Wahl sind die in Absatz 1 genannten Unterlagen bis zur
Unanfechtbarkeit der Wahl aufzubewahren und danach zu vernichten.

(3) Auskünfte aus den in Absatz 1 genannten Unterlagen dürfen nur
Behörden, Gerichten und sonstigen öffentlichen Stellen und nur dann er-
teilt werden, wenn diese die Auskünfte zur Erfüllung von Aufgaben benöti-
gen, die sich auf die Vorbereitung, Durchführung oder Überprüfung der
Wahl sowie die Verfolgung von Wahlstraftaten, Wahlprüfungsangelegen-
heiten oder auf wahlstatistische Arbeiten beziehen.

§ 18

(1) Nach Übergabe der Unterlagen an den Wahlleiter stellt der Wahlaus-
schuss das Gesamtergebnis der Wahl fest, das durch den Wahlleiter in
den für die Bekanntmachung der Handwerkskammer bestimmten Organen
öffentlich bekannt zu machen und der Aufsichtsbehörde anzuzeigen ist.
Die Wahlunterlagen sind aufzubewahren und der Aufsichtsbehörde auf An-
forderung vorzulegen.

(2) Als gewählt gelten die Bewerber desjenigen Wahlvorschlags, der die
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten hat.

SIEBENTER ABSCHNITT

Engere Wahl

§ 19
(aufgehoben)
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ACHTER ABSCHNITT

Wegfall der Wahlhandlung

§ 20

Wird für den Wahlbezirk nur ein Wahlvorschlag zugelassen, so gelten
die darauf bezeichneten Bewerber als gewählt, ohne dass es einer Wahl-
handlung bedarf.

NEUNTER ABSCHNITT

Beschwerdeverfahren, Kosten

§ 21

Beschwerden über die Ernennung der Beisitzer des Wahlausschusses
entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde.

§ 22

Die Kosten der Wahl trägt die Handwerkskammer.
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Muster

Anlage
zur Wahlordnung für die Wahlen 

der Mitglieder der Vollversammlung der Handwerkskammer

Wahlberechtigungsschein 
zur Vornahme der Wahl der Arbeitnehmermitglieder 

der Vollversammlung der Handwerkskammer

(§ 13 Abs. 1 der Wahlordnung für die Wahlen 
der Mitglieder der Vollversammlung der Handwerkskammer)

Der Inhaber dieses Wahlberechtigungsscheins 

Herr/Frau _____________________________________ Arbeitnehmer/-in

wohnhaft in PLZ ________ Ort __________________________________,

Str. ______________________________________ Str. Nr. ___________,

hat eine abgeschlossene Berufsausbildung und ist/war bis zum _________

als Mitarbeiter/-in im Unternehmen (Name des Unternehmens)

___________________________________________________________,

PLZ __________ Ort __________________________________________,

Str. ____________________________________ Str. Nr. _____________,

beschäftigt.

Sie/Er ist berechtigt, das Stimmrecht zur Wahl der Arbeitnehmermitglieder

der Vollversammlung der Handwerkskammer _______________________

auszuüben.

_________________________________, den ______________________

__________________________________________________________ *)

*) Unterschrift des Betriebsrates, soweit dieser in den Betrieben vorhanden ist, in allen übrigen Be-
trieben des Betriebsinhabers oder seines gesetzlichen Vertreters (§ 13 Abs. 1 der Wahlordnung).
Im Falle der Arbeitslosigkeit kann der Wahlberechtigungsschein auch durch das Arbeitsamt aus-
gestellt werden.
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Anlage D
zu dem Gesetz zur Ordnung des Handwerks

(Handwerksordnung)

Art der personenbezogenen Daten in der Handwerksrolle,
in dem Verzeichnis der Inhaber eines zulassungsfreien Handwerks 

oder handwerksähnlichen Gewerbes und in der Lehrlingsrolle

I.

In der Handwerksrolle dürfen folgende Daten gespeichert werden:

1. bei natürlichen Personen

a) Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum und Staatsan-
gehörigkeit des Betriebsinhabers, bei nicht voll geschäftsfähigen
Personen auch der Name, Vorname des gesetzlichen Vertreters;
im Falle des § 4 Abs. 2 oder im Falle des § 7 Abs. 1 Satz 1 der
Handwerksordnung sind auch Name, Vorname, Geburtsdatum
und Staatsangehörigkeit des Betriebsleiters sowie die für ihn in
Betracht kommenden Angaben nach Buchstabe e einzutragen;

b) die Firma, wenn der selbstständige Handwerker eine Firma führt,
die sich auf den Handwerksbetrieb bezieht;

c) Ort und Straße der gewerblichen Niederlassung;

d) das zu betreibende Handwerk oder bei Ausübung mehrerer Hand-
werke diese Handwerke;

e) die Bezeichnung der Rechtsvorschriften, nach denen der selbst-
ständige Handwerker die Voraussetzungen für die Eintragung in
die Handwerksrolle erfüllt und in dem zu betreibenden Handwerk
zur Ausbildung von Lehrlingen befugt ist; hat der selbstständige
Handwerker die zur Ausübung des zu betreibenden Handwerks
notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten durch eine Prüfung
nachgewiesen, so sind auch Art, Ort und Zeitpunkt dieser Prüfung
sowie die Stelle, vor der die Prüfung abgelegt wurde, einzutragen;

f) der Zeitpunkt der Eintragung in die Handwerksrolle;

2. bei juristischen Personen

a) die Firma oder der Name der juristischen Person sowie Ort und
Straße der gewerblichen Niederlassung;

b) Name, Vorname, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit der ge-
setzlichen Vertreter;

c) das zu betreibende Handwerk oder bei Ausübung mehrerer Hand-
werke diese Handwerke;

d) Name, Vorname, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit des Be-
triebsleiters sowie die für ihn in Betracht kommenden Angaben
nach Nummer 1 Buchstabe e;

e) der Zeitpunkt der Eintragung in die Handwerksrolle;

14920_HWO_Inhalt_14920_HWO_Inhalt.qxd  11.12.2014  14:35  Seite 106



107

3. bei Personengesellschaften

a) bei Personenhandelsgesellschaften die Firma, bei Gesellschaften
des Bürgerlichen Rechts die Bezeichnung, unter der sie das Hand-
werk betreiben, sowie der Ort und die Straße der gewerblichen
Niederlassung;

b) Name, Vorname, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit des für die
technische Leitung des Betriebs verantwortlichen persönlich haften-
den Gesellschafters oder im Falle des § 7 Abs. 1 Satz 1 des Be-
triebsleiters, Angaben über eine Vertretungsbefugnis und die für ihn
in Betracht kommenden Angaben nach Nummer 1 Buchstabe e;

c) Name, Vorname, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit der übri-
gen Gesellschafter, Angaben über eine Vertretungsbefugnis und
die für sie in Betracht kommenden Angaben nach Nummer 1
Buchstabe e;

d) das zu betreibende Handwerk oder bei Ausübung mehrerer Hand-
werke diese Handwerke;

e) der Zeitpunkt der Eintragung in die Handwerksrolle;

4. bei handwerklichen Nebenbetrieben

a) Angaben über den Inhaber des Nebenbetriebs in entsprechender
Anwendung der Nummer 1 Buchstabe a bis c, Nummer 2 Buchsta-
be a und b und Nummer 3 Buchstabe a und c;

b) das zu betreibende Handwerk oder bei Ausübung mehrerer Hand-
werke diese Handwerke;

c) Bezeichnung oder Firma und Gegenstand sowie Ort und Straße
der gewerblichen Niederlassung des Unternehmens, mit dem der
Nebenbetrieb verbunden ist;

d) Bezeichnung oder Firma sowie Ort und Straße der gewerblichen
Niederlassung des Nebenbetriebs;

e) Name, Vorname, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit des Lei-
ters des Nebenbetriebes und die für ihn in Betracht kommenden
Angaben nach Nummer 1 Buchstabe e;

f) der Zeitpunkt der Eintragung in die Handwerksrolle.

II.

Abschnitt I gilt entsprechend für das Verzeichnis der Inhaber von Betrieben
in zulassungsfreien Handwerken oder handwerksähnlichen Gewerben. Die-
ses Verzeichnis braucht nicht die gleichen Angaben wie die Handwerksrolle
zu enthalten. Mindestinhalt sind die wesentlichen betrieblichen Verhältnisse
einschließlich der wichtigsten persönlichen Daten des Betriebs inhabers.

III.

In der Lehrlingsrolle dürfen folgende personenbezogene Daten gespei-
chert werden:
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1. bei den Ausbildenden

a) die in der Handwerksrolle eingetragen sind:

Die Eintragungen in der Handwerksrolle, soweit sie für die Zwecke
der Führung der Lehrlingsrolle erforderlich sind,

b) die nicht in der Handwerksrolle eingetragen sind:

Die der Eintragung nach Abschnitt I Nummer 1 Buchstabe a ent-
sprechenden Daten mit Ausnahme der Daten zum Betriebsleiter,
zum Zeitpunkt der Eintragung in die Handwerksrolle und der Anga-
ben zu Abschnitt I Nummer 1 Buchstabe e, soweit sie für die
Zwecke der Lehrlingsrolle erforderlich sind;

2. bei den Ausbildern:

Name, Geburtsname, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Art der
fachlichen Eignung;

3.*) bei den Auszubildenden

a) beim Lehrling:

Name, Geburtsname, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum,
Staatsangehörigkeit, allgemeinbildender Schulabschluss, voraus-
gegangene Teilnahme an berufsvorbereitender Qualifizierung oder
beruflicher Grundbildung, berufliche Vorbildung, Anschrift des
Lehrlings,

b) erforderlichenfalls bei gesetzlichen Vertretern:

Name, Vorname und Anschrift;

4.*) beim Ausbildungsverhältnis:

Ausbildungsberuf einschließlich Fachrichtung, Datum des Abschlus-
ses des Ausbildungsvertrages, Ausbildungsdauer, Datum des Be-
ginns der Berufsausbildung, Dauer der Probezeit, bei überwiegend öf-
fentlich, insbesondere auf Grund des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch geförderten Berufsausbildungsverhältnissen, Art der Förderung,
Anschrift der Ausbildungsstätte, wenn diese vom Betriebssitz ab-
weicht, Wirtschaftszweig, Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst.

IV.

In das Verzeichnis der Unternehmer nach § 90 Abs. 3 und 4 der Hand-
werksordnung werden die Personen nach § 90 Abs. 3 und der 4 der Hand-
werksordnung mit den nach Abschnitt I Nummer 1 Buchstabe a und c ge-
forderten Angaben für natürliche Personen sowie der Zeitpunkt der Gewer-
beanmeldung eingetragen.
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Übergangsgesetz aus Anlass des Zweiten Gesetzes
zur Änderung der Handwerksordnung und
anderer handwerksrechtlicher Vorschriften

Vom 25. März 1998 (BGBl. I S. 596)

Geändert durch Art. 2 des Dritten Gesetzes zur Änderung der   
Handwerksordnung und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften

vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2934)

§ 1

(1) Die wesentliche Tätigkeit Herstellung und Reparatur von Zie-
geldächern des Gewerbes Nummer 4 Dachdecker der Anlage A zur Hand-
werksordnung wird auch dem Gewerbe Nummer 3 Zimmerer der Anlage A
zur Handwerksordnung als wesentliche Tätigkeit zugeordnet.

(2) Die wesentliche Tätigkeit Herstelllung und Reparatur von Dach-
stühlen des Gewerbes Nummer 3 Zimmerer der Anlage A zur Handwerks-
ordnung wird auch dem Gewerbe Nummer 4 Dachdecker der Anlage A zur
Handwerksordnung als wesentliche Tätigkeit zugeordnet.

(3) Die wesentliche Tätigkeit Lackierung von Karosserien und Fahrzeu-
gen des Gewerbes Nummer 10 Maler und Lackierer der Anlage A zur
Handwerksordnung wird auch den Gewerben Nummer 15 Karosserie- und
Fahrzeugbauer und Nummer 20 Kraftfahrzeugtechniker der Anlage A zur
Handwerksordnung als wesentliche Tätigkeit zugeordnet. Die wesentliche
Tätigkeit Reparatur von Karosserien und Fahrzeugen der Gewerbe Num-
mer 15 Karosserie und Fahrzeugbauer und Nummer 20 Kraftfahrzeugtech-
niker der Anlage A zur Handwerksordnung wird auch dem Gewerbe Num-
mer 10 Maler und Lackierer der Anlage A zur Handwerksordnung als we-
sentliche Tätigkeit zugeordnet, soweit dies zur Vorbereitung der Lackie-
rung von Fahrzeugen und Karosserien erforderlich ist.

(4) Die wesentliche Tätigkeit Aufstellen von Arbeits- und Schutzgerüsten
des Gewerbes Nummer 11 Gerüstbauer der Anlage A zur Handwerksord-
nung wird auch den Gewerben Nummer 1 Maurer und Betonbauer, 3 Zim-
merer, 4 Dachdecker, 5 Straßenbauer, 6 Wärme-, Kälte- und Schall-
schutzisolierer, 7 Brunnenbauer, 8 Steinmetzen und Steinbildhauer, 9
Stuckateure, 10 Maler und Lackierer, 12 Schornsteinfeger, 13 Metallbauer,
18 Kälteanlagenbauer, 23 Klempner, 24 Installateur und Heizungsbauer,
25 Elektrotechniker, 27 Tischler und 39 Glaser der Anlage A zur Hand-
werksordnung als wesentliche Tätigkeit zugeordnet. Die wesentliche Tätig-
keit Aufstellen von Arbeits- und Schutzgerüsten des Gewerbes Nummer 11
Gerüstbauer der Anlage A zur Handwerksordnung dürfen auch die Gewer-
be Nummer 1 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Nummer 2 Betonstein-
und Terrazzohersteller, Nummer 3 Estrichleger, Nummer 33 Gebäudereini-
ger sowie Nummer 53 Schilder- und Lichtreklamehersteller der Anlage B
Abschnitt 1 zur Handwerksordnung ausüben, mit der Maßgabe, dass § 1
Abs. 1 Satz 1 der Handwerksordnung insoweit nicht anzuwenden ist.

(5) Das Gewerbe Nummer 22 Informationstechniker umfasst nicht die
strukturierte Verkabelung als wesentliche Tätigkeit.
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(6) Die wesentliche Tätigkeit Herstellung und Reparatur von Energiever-
sorgungsanschlüssen des Gewerbes Nummer 24 Installateur und Hei-
zungsbauer der Anlage A zur Handwerksordnung wird auch dem Gewerbe
Nummer 2 Ofen- und Luftheizungsbauer der Anlage A zur Handwerksord-
nung als wesentliche Tätigkeit zugeordnet.

(7) Der Akustik- und Trockenbau ist keine wesentliche Tätigkeit eines
der in der Anlage A zur Handwerksordnung aufgeführten Gewerbe.

§ 2

Soweit durch Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Hand-
werksordnung und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften vom
25. März 1998 (BGBl. I S. 596) Gewerbe in der Anlage A zur Handwerks-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Dezember 1965
(BGBl. 1966 I S. 1), die zuletzt durch Artikel 2 Abs. 21 des Gesetzes vom
17. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3108) geändert worden ist, zu Gewerben
zusammengefasst werden, werden die wesentlichen Tätigkeiten der bishe-
rigen Gewerbe beibehalten, soweit in § 1 nicht etwas anderes bestimmt ist.
Satz 1 gilt entsprechend, soweit Gewerbe eine neue Bezeichnung erhalten.

§ 3

Wer ein zulassungsfreies Handwerk nach § 18 Abs. 2 Satz 1 der Hand-
werksordnung betreibt und am 31. Dezember 2003 berechtigt war, ein zu-
lassungspflichtiges Handwerk auszuüben, kann hierbei auch Arbeiten in
zulassungspflichtigen Handwerken nach § 1 Abs. 1 der Handwerksordnung
ausüben, wenn sie mit dem Leistungsangebot seines Gewerbes technisch
oder fachlich zusammenhängen oder es wirtschaftlich ergänzen.
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Auszug*) aus dem:

Vertrag
zwischen der Bundesrepublik Deutschland

und der Deutschen Demokratischen Republik

über die Herstellung der Einheit Deutschlands
— Einigungsvertrag —

(BGBl. II S. 885) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
21. Januar 2013 (BGBl. I S. 91)

.....

Kapitel I
Wirkung des Beitritts

Artikel 1
Länder

(1) Mit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokrati-
schen Republik zur Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des
Grundgesetzes am 3. Oktober 1990 werden die Länder Brandenburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Länder
der Bundesrepublik Deutschland. Für die Bildung und die Grenzen dieser
Länder untereinander sind die Bestimmungen des Verfassungsgesetzes
zur Bildung von Ländern in der Deutschen Demokratischen Republik vom
22. Juli 1990 — Ländereinführungsgesetz — (GBl. I Nr. 51 S. 955) gemäß
Anlage II maßgebend.

(2) Die 23 Bezirke von Berlin bilden das Land Berlin.

. . . . .

Kapitel II
Grundgesetz

Artikel 3
Inkrafttreten des Grundgesetzes

Mit dem Wirksamwerden des Beitritts tritt das Grundgesetz für die Bun-
desrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 21. Dezember 1983 (BGBl. I S. 1481), in den Ländern
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen sowie in dem Teil des Landes Berlin, in dem es bisher nicht galt,
mit den sich aus Artikel 4 ergebenden Änderungen in Kraft, soweit in diesem
Vertrag nichts anderes bestimmt ist.

. . . . .

*) Abgedruckt werden nur die Bestimmmungen des Einigungsvertrages, die einen Bezug zur Hand-
werksordnung und zum Berufsbildungsgesetz haben. Im Übrigen wird auf den Abschnitt VI. „Das
Handwerk im vereinten Deutschland“ auf Seite 15 hingewiesen.
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Kapitel III
Rechtsangleichung

Artikel 8
Überleitung von Bundesrecht

Mit dem Wirksamwerden des Beitritts tritt in dem in Artikel 3 genannten Ge-
biet Bundesrecht in Kraft, soweit es nicht in seinem Geltungsbereich auf be-
stimmte Länder oder Landesteile der Bundesrepublik Deutschland be-
schränkt ist und soweit durch diesen Vertrag, insbesondere dessen Anlage I,
nichts anderes bestimmt wird.

Artikel 9
Fortgeltendes Recht der Deutschen Demokratischen Republik

(1) Das im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrags geltende Recht
der Deutschen Demokratischen Republik, das nach der Kompetenzord-
nung des Grundgesetzes Landesrecht ist, bleibt in Kraft, soweit es mit dem
Grundgesetz ohne Berücksichtigung des Artikels 143, mit in dem in Artikel 3
genannten Gebiet in Kraft gesetztem Bundesrecht sowie mit dem unmittel-
bar geltenden Recht der Europäischen Gemeinschaften vereinbar ist und
soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt wird. Recht der Deut-
schen Demokratischen Republik, das nach der Kompetenzordnung des
Grundgesetzes Bundesrecht ist und das nicht bundeseinheitlich geregelte
Gegenstände betrifft, gilt unter den Voraussetzungen des Satzes 1 bis zu
einer Regelung durch den Bundesgesetzgeber als Landesrecht fort.

(2) Das in Anlage II aufgeführte Recht der Deutschen Demokratischen
Republik bleibt mit den dort genannten Maßgaben in Kraft, soweit es mit
dem Grundgesetz unter Berücksichtigung dieses Vertrags sowie mit dem
 unmittelbar geltenden Recht der Europäischen Gemeinschaften vereinbar ist.

(3) Nach Unterzeichnung dieses Vertrags erlassenes Recht der Deut-
schen Demokratischen Republik bleibt in Kraft, sofern es zwischen den Ver-
tragsparteien vereinbart wird. Absatz 2 bleibt unberührt.

(4) Soweit nach den Absätzen 2 und 3 fortgeltendes Recht Gegenstände
der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes betrifft, gilt es als Bundes-
recht fort. Soweit es Gegenstände der konkurrierenden Gesetzgebung oder
der Rahmengesetzgebung betrifft, gilt es als Bundesrecht fort, wenn und
soweit es sich auf Sachgebiete bezieht, die im übrigen Geltungs bereich
des Grundgesetzes bundesrechtlich geregelt sind.

(5) Das gemäß Anlage II von der Deutschen Demokratischen Republik
erlassene Kirchensteuerrecht gilt in den in Artikel 1 Abs. 1 genannten Län-
dern als Landesrecht fort.

. . . . .

Artikel 37
Bildung

(1) In der Deutschen Demokratischen Republik erworbene oder staatlich
anerkannte schulische, berufliche und akademische Abschlüsse oder Be-
fähigungsnachweise gelten in dem in Artikel 3 genannten Gebiet weiter. In
dem in Artikel 3 genannten Gebiet oder in den anderen Ländern der Bun-
desrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) abgelegte Prüfungen
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oder erworbene Befähigungsnachweise stehen einander gleich und verlei-
hen die gleichen Berechtigungen, wenn sie gleichwertig sind. Die Gleich-
wertigkeit wird auf Antrag von der jeweils zuständigen Stelle festgestellt.
Rechtliche Regelungen des Bundes und der Europäischen Gemeinschaften
über die Gleichstellung von Prüfungen oder Befähigungsnachweisen sowie
besondere Regelungen in diesem Vertrag haben Vorrang. Das Recht auf
Führung erworbener, staatlich anerkannter oder verliehener akademischer
Berufsbezeichnungen, Grade und Titel bleibt in jedem Fall unberührt.

(2) Für Lehramtsprüfungen gilt das in der Kultusministerkonferenz übli-
che Anerkennungsverfahren. Die Kultusministerkonferenz wird entspre-
chende Übergangsregelungen treffen.

(3) Prüfungszeugnisse nach der Systematik der Ausbildungsberufe und
der Systematik der Facharbeiterberufe und Abschlussprüfung und Gesel-
lenprüfungen in anerkannten Ausbildungsberufen stehen einander gleich.

(4) Die bei der Neugestaltung des Schulwesens in dem in Artikel 3 ge-
nannten Gebiet erforderlichen Regelungen werden von den in Artikel 1 ge-
nannten Ländern getroffen. Die notwendigen Regelungen zur Anerkennung
von Abschlüssen schulrechtlicher Art werden in der Kultusministerkonferenz
vereinbart. In beiden Fällen sind Basis das Hamburger Abkommen und die
weiteren einschlägigen Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz.

(5) Studenten, die vor Abschluss eines Studiums die Hochschule wech-
seln, werden bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen nach den
Grundsätzen des § 7 der Allgemeinen Bestimmungen für Diplomprüfungs-
ordnungen (ABD) oder im Rahmen der für die Zulassung zu Staatsprüfun-
gen geltenden Vorschriften anerkannt.

(6) Die auf Abschlusszeugnissen der Ingenieur- und Fachschulen der
Deutschen Demokratischen Republik bestätigten Hochschulzugangsbe-
rechtigungen gelten gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
10. Mai 1990 und seiner Anlage B. Weitergehende Grundsätze und Ver-
fahren für die Anerkennung von Fachschul- und Hochschulabschlüssen für
darauf aufbauende Schul- und Hochschulausbildungen sind im Rahmen
der Kultusministerkonferenz zu entwickeln.

. . . . .

Artikel 45
Inkrafttreten des Vertrags

(1) Dieser Vertrag einschließlich des anliegenden Protokolls und der An-
lagen I bis III tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Regierungen der Bundes-
republik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik einan-
der mitgeteilt haben, dass die erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzun-
gen für das Inkrafttreten erfüllt sind.

(2) Der Vertrag bleibt nach Wirksamwerden des Beitritts als Bundesrecht
geltendes Recht.

GESCHEHEN zu Berlin am 31. August 1990
in zwei Urschriften in deutscher Sprache.

Für die Für die
Bundesrepublik Deutschland Deutsche Demokratische Republik

Dr. Wolfgang Schäuble Dr. Günther Krause
. . . . .
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.. . . . Anlage I

Besondere Bestimmungen
zur Überleitung von Bundesrecht

gemäß Artikel 8 und Artikel 11 des Vertrages

. . . . .

Kapitel V
Geschäftsbereich des Bundesministers

für Wirtschaft

. . . . .

Abschnitt III*)

Kapitel XVI
Geschäftsbereich des Bundesministers

für Bildung und Wissenschaft

. . . . .

Sachgebiet C: Berufliche Bildung

Abschnitt II

Bundesrecht wird wie folgt geändert:

1. Nach § 108 des Berufsbildungsgesetzes vom 14. August 1969 (BGBl. I
S. 1112), das zuletzt durch § 19 des Gesetzes vom 23. Dezember 1981
(BGBl. I. S. 1692) geändert worden ist, wird eingefügt

„§ 108 a

Gleichstellung von Abschlusszeugnissen
im Rahmen der deutschen Einheit

Prüfungszeugnisse nach der Systematik der Ausbildungsberufe und der
Systematik der Facharbeiterberufe und Prüfungszeugnisse nach § 34
Abs. 2 stehen einander gleich.“

Abschnitt III**)

. . . . .

*) Abschnitt III Nr. 1: Nicht mehr anzuwenden gemäß Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Januar 2013
(BGBl. I S. 91).

**) Abschnitt III Nr. 1 Buchstaben a–k: Nicht mehr anzuwenden gemäß Artikel 1 des Gesetzes vom
21. Januar 2013 (BGBl. I S. 91).
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Anlage II

Besondere Bestimmungen
für fortgeltendes Recht

der Deutschen Demokratischen Republik
. . . . .

Kapitel V
Geschäftsbereich des Bundesministers

für Wirtschaft

Sachgebiet A: Allgemeines Wirtschaftsrecht,
Wirtschaftspolitik, Wettbewerbs- und Preisrecht

. . . . .

Abschnitt III

. . . . .

4. Verordnung über die Gründung, Tätigkeit und Umwandlung von Pro-
duktionsgenossenschaften des Handwerks vom 8. März 1990 (GBl. I
Nr. 18 S. 64)

mit folgender Maßgabe:

Produktionsgenossenschaften des Handwerks sind mit Wirkung vom
31. Dezember 1992 aufgelöst, sofern ihre Umwandlung nach den Vor -
schriften dieser Verordnung in eine der in § 4 Abs. 1 genannten Rechts-
formen einschließlich der eingetragenen Genossenschaft nicht bis zu
diesem Zeitpunkt vollzogen ist.

. . . . .

Kapitel XVI

Geschäftsbereich des Bundesministers
für Bildung und Wissenschaft

Sachgebiet A: Ausbildungsförderung

Abschnitt III

Folgendes Recht der Deutschen Demokratischen Republik bleibt mit fol-
genden Maßgaben in Kraft:

1. Verordnung über Ausbildungsbeihilfen für Schüler der erweiterten allge-
meinbildenden polytechnischen Oberschulen sowie der Spezialschulen
im Bereich der Volksbildung vom 11. Juni 1981 (GBl. I Nr. 17 S. 232),

2. Verordnung über die Gewährung von Stipendien an Direktstudenten der
Universitäten, Hoch- und Fachschulen der Deutschen Demokra tischen
Republik — Stipendienverordnung — vom 11. Juni 1981 (GBl. I Nr. 17
S. 229), zuletzt geändert durch die Verordnung über die Erhöhung der
Unterstützung für Studenten und Lehrlinge mit Kindern vom 16. Juli 1985
(GBl. I Nr. 21 S. 249),

3. Anordnung über die Gewährung von Stipendien an Direktstudenten,
Forschungsstudenten und Aspiranten der Universitäten, Hoch- und

§§
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Fachschulen — Stipendienanordnung — vom 29. Juni 1990 (GBl. I
Nr. 53 S. 1079),

4. Anordnung Nr. 2 über die Gewährung von Stipendien an Direktstu-
denten, Forschungsstudenten und Aspiranten der Universitäten,
Hoch- und Fachschulen (Stipendienanordnung Nr. 2) vom 17. August
1990,

5. Anordnung über die Gewährung von Stipendien an zur Aus- und Wei-
terbildung in andere Staaten delegierte Bürger der DDR vom 16. Juni
1982 (GBl. I Nr. 29 S. 542) und

6. § 6 der Anordnung über die Durchführung einjähriger Bildungsgänge für
Jugendliche an Berufsschulen vom 14. August 1990

jeweils mit folgender Maßgabe:

Die aufgeführten Rechtsvorschriften sind bis zum 31. Dezember 1990
anzuwenden.
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Berufsbildungsgesetz
vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) zuletzt geändert durch Artikel 22

des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur
Änderung weiterer Vorschriften vom 25. 7. 2013 (BGBl. I S. 2749)

INHALTSÜBERSICHT

§§

Teil 1 Allgemeine Vorschriften
Ziele und Begriffe der Berufsbildung =1
Lernorte der Berufsbildung =2
Anwendungsbereich =3

Teil 2 Berufsausbildung

Kapitel 1 Berufsausbildung

Abschnitt 1 Ordnung der Berufsausbildung;
Anerkennung von Ausbildungsberufen

Anerkennung von Ausbildungsberufen =4
Ausbildungsordnung =5
Erprobung neuer Ausbildungsberufe, 
Ausbildungs- und Prüfungsformen =6
Anrechnung beruflicher Vorbildung auf
die Ausbildungszeit =7
Abkürzung und Verlängerung
der Ausbildungszeit =8
Regelungsbefugnis =9

Abschnitt 2 Berufsausbildungsverhältnis

Unterabschnitt 1: Begründung des Ausbildungsver hältnisses

Vertrag 10
Vertragsniederschrift 11
Nichtige Vereinbarungen 12

Unterabschnitt 2: Pflichten der Auszubildenden

Verhalten während der Berufsausbildung 13

Unterabschnitt 3: Pflichten der Ausbildenden

Berufsausbildung 14
Freistellung 15
Zeugnis 16

Unterabschnitt 4: Vergütung

Vergütungsanspruch 17
Bemessung und Fälligkeit der Vergütung 18
Fortzahlung der Vergütung 19

Unterabschnitt 5: Beginn und Beendigung des 
Ausbildungsverhältnisses

Probezeit 20
Beendigung 21
Kündigung 22
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Schadensersatz bei vorzeitiger 
Beendigung 23
Unterabschnitt 6: Sonstige Vorschriften

Weiterarbeit 24
Unabdingbarkeit 25
Andere Vertragsverhältnisse 26

Abschnitt 3 Eignung von Ausbildungsstätte 
und Ausbildungspersonal
Eignung der Ausbildungsstätte 27
Eignung von Ausbildenden und 
Ausbildern oder Ausbilderinnen 28
Persönliche Eignung 29
Fachliche Eignung 30
Europaklausel 31
Sonstige ausländische Vorqualifikationen 31 a
Überwachung der Eignung 32
Untersagung des Einstellens 
und Ausbildens 33

Abschnitt 4 Verzeichnis der 
Berufsausbildungsverhältnisse
Einrichten, Führen 34
Eintragen, Ändern, Löschen 35
Antrag 36

Abschnitt 5 Prüfungswesen
Abschlussprüfung 37
Prüfungsgegenstand 38
Prüfungsausschüsse 39
Zusammensetzung, Berufung 40
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 41
Beschlussfassung, Bewertung der 
Abschlussprüfung 42
Zulassung zur Abschlussprüfung 43
Zulassung der Abschlussprüfung bei 
zeitlich auseinander fallenden Teilen 44
Zulassung in besonderen Fällen 45
Entscheidung über die Zulassung 46
Prüfungsordnung 47
Zwischenprüfung 48
Zusatzqualifikationen 49
Gleichstellung von Prüfungszeugnissen 50
Gleichwertigkeit ausländischer Berufs-
qualifikationen 50 a

Abschnitt 6 Interessenvertretung
Interessenvertretung 51
Verordnungsermächtigung 52

Kapitel 2 Berufliche Fortbildung
Fortbildungsordnung 53
Fortbildungsprüfungsregelungen
der zuständigen Stellen 54
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Berücksichtigung ausländischer 
Vorqualifikationen 55
Fortbildungsprüfungen 56
Gleichstellung von Prüfungszeugnissen 57

Kapitel 3 Berufliche Umschulung
Umschulungsordnung 58
Umschulungsprüfungsregelungen der
zuständigen Stellen 59
Umschulung für einen anerkannten 
Ausbildungsberuf 60
Berücksichtigung ausländischer Vor-
qualifikationen 61

Umschulungsmaßnahmen; 
Umschulungsprüfungen 62
Gleichstellung von Prüfungszeugnissen 63

Kapitel 4 Berufsbildung für besondere Personengruppen

Abschnitt 1 Berufsbildung behinderter Menschen
Berufsausbildung 64
Berufsausbildung in anerkannten 
Ausbildungsberufen 65
Ausbildungsregelungen der
zuständigen Stellen 66
Berufliche Fortbildung, 
berufliche Umschulung 67

Abschnitt 2 Berufsbildungsvorbereitung
Personenkreis und Anforderungen 68
Qualifizierungsbausteine, Bescheinigung 69
Überwachung, Beratung 70

Teil 3 Organisation der Berufsbildung

Kapitel 1 Zuständige Stellen; zuständige Behörden
Abschnitt 1 Bestimmung der zuständigen Stelle

Zuständige Stellen 71
Bestimmung durch Rechtsverordnung 72
Zuständige Stellen im Bereich des 
öffentlichen Dienstes 73
Erweiterte Zuständigkeit 74
Zuständige Stellen im Bereich der Kirchen
und sonstigen Religionsgemeinschaften
des öffentlichen Rechts 75

Abschnitt 2 Überwachung der Berufsbildung
Überwachung, Beratung 76

Abschnitt 3 Berufsbildungsausschuss der zuständigen Stelle
Errichtung 77
Beschlussfähigkeit, Abstimmung 78
Aufgaben 79
Geschäftsordnung 80

Abschnitt 4 Zuständige Behörden
Zuständige Behörden 81
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Kapitel 2 Landesausschüsse für Berufsbildung

Errichtung, Geschäftsordnung, 
Abstimmung 82
Aufgaben 83

Teil 4 Berufsbildungsforschung, Planung und Statistik

Ziele der Berufsbildungsforschung 84
Ziele der Berufsbildungsplanung 85
Berufsbildungsbericht 86
Zweck und Durchführung der 
Berufsbildungsstatistik 87
Erhebungen 88

Teil 5 Bundesinstitut für Berufsbildung

Bundesinstitut für Berufsbildung 89
Aufgaben 90
Organe 91
Hauptausschuss 92
Präsident oder Präsidentin 93
Wissenschaftlicher Beirat 94
Ausschuss für Fragen 
behinderter Menschen 95
Finanzierung des Bundesinstituts 
für Berufsbildung 96
Haushalt 97
Satzung 98
Personal 99
Aufsicht über das Bundesinstitut 
für Berufsbildung 100
Auskunftspflicht 101

Teil 6 Bußgeldvorschriften
Bußgeldvorschriften 102

Teil 7 Übergangs- und Schlussvorschriften

Gleichstellung von Abschlusszeugnissen 
im Rahmen der deutschen Einheit 103
Fortgeltung bestehender Regelungen 104
Übertragung von Zuständigkeiten 105

TEIL 1

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Ziele und Begriffe der Berufsbildung

(1) Berufsbildung im Sinne dieses Gesetzes sind die Berufsausbildungs-
vorbereitung, die Berufsausbildung, die berufliche Fortbildung und die be-
rufliche Umschulung.
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(2) Die Berufsausbildungsvorbereitung dient dem Ziel, durch die Vermitt-
lung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit an
 eine Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf heranzu-
führen.

(3) Die Berufsausbildung hat die für die Ausübung einer qualifizierten
beruflichen Tätigkeit in einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen be-
ruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungs-
fähigkeit) in einem geordneten Ausbildungsgang zu vermitteln. Sie hat fer-
ner den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrungen zu ermöglichen.

(4) Die berufliche Fortbildung soll es ermöglichen, die berufliche Hand-
lungsfähigkeit zu erhalten und anzupassen oder zu erweitern und beruflich
aufzusteigen.

(5) Die berufliche Umschulung soll zu einer anderen beruflichen Tätig-
keit befähigen.

§ 2

Lernorte der Berufsbildung

(1) Berufsbildung wird durchgeführt

1. in Betrieben der Wirtschaft, in vergleichbaren Einrichtungen außer-
halb der Wirtschaft, insbesondere des öffentlichen Dienstes, der An-
gehörigen freier Berufe und in Haushalten (betriebliche Berufsbil-
dung),

2. in berufsbildenden Schulen (schulische Berufsbildung) und 

3. sonstigen Berufsbildungseinrichtungen außerhalb der schulischen
und betrieblichen Berufsbildung (außerbetriebliche Berufsbildung).

(2) Die Lernorte nach Absatz 1 wirken bei der Durchführung der Berufs-
bildung zusammen (Lernortkooperation).

(3) Teile der Berufsausbildung können im Ausland durchgeführt werden,
wenn dies dem Ausbildungsziel dient. Ihre Gesamtdauer soll ein Viertel der
in der Ausbildungsordnung festgelegten Ausbildungsdauer nicht über-
schreiten.

§ 3

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Berufsbildung, soweit sie nicht in berufsbil-
denden Schulen durchgeführt wird, die den Schulgesetzen der Länder un-
terstehen.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für

1. die Berufsbildung, die in berufsqualifizierenden oder vergleichbaren
Studiengängen an Hochschulen auf der Grundlage des Hochschul-
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rahmengesetzes und der Hochschulgesetze der Länder durchgeführt
wird,

2. die Berufsbildung in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis,

3. die Berufsbildung auf Kauffahrteischiffen, die nach dem Flaggen-
rechtsgesetz die Bundesflagge führen, soweit es sich nicht um Schiffe
der kleinen Hochseefischerei oder der Küstenfischerei handelt.

(3) Für die Berufsbildung in Berufen der Handwerksordnung gelten die
§§ 4 bis 9, 27 bis 49, 53 bis 70, 76 bis 80 sowie 102 nicht; insoweit gilt die
Handwerksordnung.

TEIL 2

Berufsbildung

Kapitel 1

Berufsausbildung

ABSCHNITT 1

Ordnung der Berufsausbildung; Anerkennung von 
Ausbildungsberufen

§ 4 

Anerkennung von Ausbildungsberufen

(1) Als Grundlage für eine geordnete und einheitliche Berufsausbildung
kann das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder das sonst
zuständige Fachministerium im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Bildung und Forschung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, Ausbildungsberufe staatlich anerkennen
und hierfür Ausbildungsordnungen nach § 5 erlassen.

(2) Für einen anerkannten Ausbildungsberuf darf nur nach der Ausbil-
dungsordnung ausgebildet werden.

(3) In anderen als anerkannten Ausbildungsberufen dürfen Jugendliche
unter 18 Jahren nicht ausgebildet werden, soweit die Berufsausbildung
nicht auf den Besuch weiterführender Bildungsgänge vorbereitet.

(4) Wird die Ausbildungsordnung eines Ausbildungsberufes aufgeho-
ben, so gelten für bestehende Berufsausbildungsverhältnisse die bisheri-
gen Vorschriften. 

(5) Das zuständige Fachministerium informiert die Länder frühzeitig über
Neuordnungskonzepte und bezieht sie in die Abstimmung ein.

§ 5 

Ausbildungsordnung

(1) Die Ausbildungsordnung hat festzulegen 
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1. die Bezeichnung des Ausbildungsberufes, der anerkannt wird,

2. die Ausbildungsdauer; sie soll nicht mehr als drei und nicht weniger
als zwei Jahre betragen,

3. die beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die mindes -
tens Gegenstand der Berufsausbildung sind (Ausbildungsberufsbild),

4. eine Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Vermitt-
lung der beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (Ausbil-
dungsrahmenplan),

5. die Prüfungsanforderungen.

(2) Die Ausbildungsordnung kann vorsehen,

1. dass die Berufsausbildung in sachlich und zeitlich besonders geglie-
derten, aufeinander aufbauenden Stufen erfolgt; nach den einzelnen
Stufen soll ein Ausbildungsabschluss vorgesehen werden, der sowohl
zu einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit im Sinne des § 1 Abs. 3
befähigt, als auch die Fortsetzung der Berufsausbildung in weiteren
Stufen ermöglicht (Stufenausbildung),

2. dass die Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinander fallenden Tei-
len durchgeführt wird,

3. dass abweichend von § 4 Abs. 4 die Berufsausbildung in diesem Aus-
bildungsberuf unter Anrechnung der bereits zurückgelegten Ausbil-
dungszeit fortgesetzt werden kann, wenn die Vertragsparteien dies
vereinbaren,

4. dass auf die durch die Ausbildungsordnung geregelte Berufsausbil-
dung eine andere, einschlägige Berufsausbildung unter Berücksichti-
gung der hierbei erworbenen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und
Fähigkeiten angerechnet werden kann,

5. dass über das in Absatz 1 Nr. 3 beschriebene Ausbildungsberufsbild
hinaus zusätzliche berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkei-
ten vermittelt werden können, die die berufliche Handlungsfähigkeit
ergänzen oder erweitern,

6. dass Teile der Berufsausbildung in geeigneten Einrichtungen außer-
halb der Ausbildungsstätte durchgeführt werden, wenn und soweit es
die Berufsausbildung erfordert (überbetriebliche Berufsausbildung),

7. dass Auszubildende einen schriftlichen Ausbildungsnachweis zu
führen haben.

Im Rahmen der Ordnungsverfahren soll stets geprüft werden, ob Rege-
lungen nach Nummer 1, 2 und 4 sinnvoll und möglich sind.

§ 6

Erprobung neuer Ausbildungsberufe, 
Ausbildungs- und Prüfungsformen

Zur Entwicklung und Erprobung neuer Ausbildungsberufe sowie Ausbil-
dungs- und Prüfungsformen kann das Bundesministerium für Wirtschaft und
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Technologie oder das sonst zuständige Fachministerium im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung nach Anhörung des
Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsver-
ordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Ausnahmen von
§ 4 Abs. 2 und 3 sowie den §§ 5, 37 und 48 zulassen, die auch auf eine be-
stimmte Art und Zahl von Ausbildungsstätten beschränkt werden können.

§ 7

Anrechnung beruflicher Vorbildung auf die Ausbildungszeit

(1) Die Landesregierungen können nach Anhörung des Landesaus-
schusses für Berufsbildung durch Rechtsverordnung bestimmen, dass der
Besuch eines Bildungsganges berufsbildender Schulen oder die Berufs-
ausbildung in einer sonstigen Einrichtung ganz oder teilweise auf die Aus-
bildungszeit angerechnet wird. Die Ermächtigung kann durch Rechtsver-
ordnung auf oberste Landesbehörden weiter übertragen werden. 

(2) Die Anrechnung nach Absatz 1 bedarf des gemeinsamen Antrags
der Auszubildenden und Ausbildenden. Der Antrag ist an die zuständige
Stelle zu richten. Er kann sich auf Teile des höchstzulässigen Anrech-
nungszeitraums beschränken.

§ 8

Abkürzung und Verlängerung der Ausbildungszeit

(1) Auf gemeinsamen Antrag der Auszubildenden und Ausbildenden hat
die zuständige Stelle die Ausbildungszeit zu kürzen, wenn zu erwarten ist,
dass das Ausbildungsziel in der gekürzten Zeit erreicht wird. Bei berechtig-
tem Interesse kann sich der Antrag auch auf die Verkürzung der täglichen
oder wöchentlichen Ausbildungszeit richten (Teilzeitberufsausbildung).

(2) In Ausnahmefällen kann die zuständige Stelle auf Antrag Auszubil-
dender die Ausbildungszeit verlängern, wenn die Verlängerung erforderlich
ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Vor der Entscheidung nach Satz 1
sind die Ausbildenden zu hören.

(3) Für die Entscheidung über die Verkürzung oder Verlängerung der
Ausbildungszeit kann der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufs-
bildung Richtlinien erlassen.

§ 9 

Regelungsbefugnis

Soweit Vorschriften nicht bestehen, regelt die zuständige Stelle die
Durchführung der Berufsausbildung im Rahmen dieses Gesetzes.
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ABSCHNITT 2

Berufsausbildungsverhältnis

Unterabschnitt 1
Begründung des Ausbildungsverhältnisses

§ 10

Vertrag

(1) Wer andere Personen zur Berufsausbildung einstellt (Ausbildende),
hat mit den Auszubildenden einen Berufsausbildungsvertrag zu schließen.

(2) Auf den Berufsausbildungsvertrag sind, soweit sich aus seinem Wesen
und Zweck und aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, die für den Arbeits-
vertrag geltenden Rechtsvorschriften und Rechtsgrundsätze anzuwenden.

(3) Schließen die gesetzlichen Vertreter oder Vertreterinnen mit ihrem
Kind einen Berufsausbildungsvertrag, so sind sie von dem Verbot des
§ 181 des Bürgerlichen Gesetzbuches befreit.

(4) Ein Mangel in der Berechtigung, Auszubildende einzustellen oder
auszubilden, berührt die Wirksamkeit des Berufsausbildungsvertrages nicht.

(5) Zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen der Ausbildenden
können mehrere natürliche oder juristische Personen in einem Ausbil-
dungsverbund zusammenwirken, soweit die Verantwortlichkeit für die ein-
zelnen Ausbildungsabschnitte sowie für die Ausbildungszeit insgesamt
 sichergestellt ist (Verbundausbildung).

§ 11 

Vertragsniederschrift

(1) Ausbildende haben unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbil-
dungsvertrages, spätestens vor Beginn der Berufsausbildung, den wesent-
lichen Inhalt des Vertrages gemäß Satz 2 schriftlich niederzulegen; die
elektronische Form ist ausgeschlossen. In die Niederschrift sind mindes -
tens aufzunehmen

1. Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbil-
dung, insbesondere die Berufstätigkeit, für die ausgebildet werden soll,

2. Beginn und Dauer der Berufsausbildung,

3. Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte,

4. Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit,

5. Dauer der Probezeit,

6. Zahlung und Höhe der Vergütung,

7. Dauer des Urlaubs,

8. Voraussetzungen, unter denen der Berufsausbildungsvertrag gekün-
digt werden kann, 
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9. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Be-
triebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf das Berufsausbildungsver-
hältnis anzuwenden sind.

(2) Die Niederschrift ist von den Ausbildenden, den Auszubildenden und
deren gesetzlichen Vertretern und Vertreterinnen zu unterzeichnen.

(3) Ausbildende haben den Auszubildenden und deren gesetzlichen
Vertretern und Vertreterinnen eine Ausfertigung der unterzeichneten Nie-
derschrift unverzüglich auszuhändigen.

(4) Bei Änderungen des Berufsausbildungsvertrages gelten die Absätze 1
bis 3 entsprechend.

§ 12 

Nichtige Vereinbarungen

(1) Eine Vereinbarung, die Auszubildende für die Zeit nach Beendigung
des Berufsausbildungsverhältnisses in der Ausübung ihrer beruflichen
Tätigkeit beschränkt, ist nichtig. Dies gilt nicht, wenn sich Auszubildende
innerhalb der letzten sechs Monate des Berufsausbildungsverhältnisses
dazu verpflichten, nach dessen Beendigung mit den Ausbildenden ein Ar-
beitsverhältnis einzugehen.

(2) Nichtig ist eine Vereinbarung über

1. die Verpflichtung Auszubildender, für die Berufsausbildung eine Ent-
schädigung zu zahlen,

2. Vertragsstrafen,

3. den Ausschluss oder die Beschränkung von Schadensersatzan-
sprüchen,

4. die Festsetzung der Höhe eines Schadensersatzes in Pauschbeträgen.

Unterabschnitt 2
Pflichten der Auszubildenden

§ 13 

Verhalten während der Berufsausbildung

Auszubildende haben sich zu bemühen, die berufliche Handlungsfähig-
keit zu erwerben, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist.
Sie sind insbesondere verpflichtet,

1. die ihnen im Rahmen ihrer Berufsausbildung aufgetragenen Aufgaben
sorgfältig auszuführen,

2. an Ausbildungsmaßnahmen teilzunehmen, für die sie nach § 15 frei-
gestellt werden,

*) Das Bundesverfassungsgericht hat am 14. Mai 19
1 und 2 des Berufsbildungsgesetzes vom 14. Au
des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 137 
vereinbar und daher nicht anzuwenden, soweit Be
gen Religionsgesellschaften des öffentlichen Re
scheidungsformel hat gemäß § 31 Abs. 2 des Ges
setzeskraft (vgl. BGBl. 1986 I S. 1161).
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3. den Weisungen zu folgen, die ihnen im Rahmen der Berufsausbildung
von Ausbildenden, von Ausbildern oder Ausbilderinnen oder von an-
deren weisungsberechtigten Personen erteilt werden,

4. die für die Ausbildungsstätte geltende Ordnung zu beachten,

5. Werkzeug, Maschinen und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behan-
deln,

6. über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren.

Unterabschnitt 3 
Pflichten der Ausbildenden

§ 14 

Berufsausbildung

(1) Ausbildende haben

1. dafür zu sorgen, dass den Auszubildenden die berufliche Handlungs-
fähigkeit vermittelt wird, die zum Erreichen des Ausbildungszieles er-
forderlich ist, und die Berufsausbildung in einer durch ihren Zweck ge-
botenen Form planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert so durchzu-
führen, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungs-
zeit erreicht werden kann,

2. selbst auszubilden oder einen Ausbilder oder eine Ausbilderin aus-
drücklich damit zu beauftragen, 

3. Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel, insbesondere Werk-
zeuge und Werkstoffe zur Verfügung zu stellen, die zur Berufsausbil-
dung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfungen, auch
soweit solche nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses
stattfinden, erforderlich sind,

4. Auszubildende zum Besuch der Berufsschule sowie zum Führen von
schriftlichen Ausbildungsnachweisen anzuhalten, soweit solche im
Rahmen der Berufsausbildung verlangt werden, und diese durchzuse-
hen,

5. dafür zu sorgen, dass Auszubildende charakterlich gefördert sowie
sittlich und körperlich nicht gefährdet werden.

(2) Auszubildenden dürfen nur Aufgaben übertragen werden, die dem
Ausbildungszweck dienen und ihren körperlichen Kräften angemessen sind.

§ 15 

Freistellung

Ausbildende haben Auszubildende für die Teilnahme am Berufsschulun-
terricht und an Prüfungen freizustellen. Das Gleiche gilt, wenn Ausbil-
dungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen sind.
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§ 16 

Zeugnis

(1) Ausbildende haben den Auszubildenden bei Beendigung des Berufs-
ausbildungsverhältnisses ein schriftliches Zeugnis auszustellen. Die elek-
tronische Form ist ausgeschlossen. Haben Ausbildende die Berufsausbil-
dung nicht selbst durchgeführt, so soll auch der Ausbilder oder die Ausbil-
derin das Zeugnis unterschreiben.

(2) Das Zeugnis muss Angaben enthalten über Art, Dauer und Ziel der
Berufsausbildung sowie über die erworbenen beruflichen Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten der Auszubildenden. Auf Verlangen Auszubil-
dender sind auch Angaben über Verhalten und Leistung aufzunehmen.

Unterabschnitt 4 
Vergütung

§ 17 

Vergütungsanspruch

(1) Ausbildende haben Auszubildenden eine angemessene Vergütung
zu gewähren. Sie ist nach dem Lebensalter der Auszubildenden so zu be-
messen, dass sie mit fortschreitender Berufsausbildung, mindestens jähr-
lich, ansteigt.

(2) Sachleistungen können in Höhe der nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch festgesetzten Sachbezugswerte an-
gerechnet werden, jedoch nicht über 75 Prozent der Bruttovergütung hin-
aus.

(3) Eine über die vereinbarte regelmäßige tägliche Ausbildungszeit hin-
ausgehende Beschäftigung ist besonders zu vergüten oder durch entspre-
chende Freizeit auszugleichen.

§ 18 

Bemessung und Fälligkeit der Vergütung

(1) Die Vergütung bemisst sich nach Monaten. Bei Berechnung der Ver-
gütung für einzelne Tage wird der Monat zu dreißig Tagen gerechnet.

(2) Die Vergütung für den laufenden Kalendermonat ist spätestens am
letzten Arbeitstag des Monats zu zahlen.

§ 19 

Fortzahlung der Vergütung

(1) Auszubildenden ist die Vergütung auch zu zahlen

1. für die Zeit der Freistellung (§ 15),

2. bis zur Dauer von sechs Wochen, wenn sie

a) sich für die Berufsausbildung bereithalten, diese aber ausfällt oder

14920_HWO_Inhalt_14920_HWO_Inhalt.qxd  11.12.2014  14:35  Seite 128



129

b) aus einem sonstigen, in ihrer Person liegenden Grund unverschul-
det verhindert sind, ihre Pflichten aus dem Berufsausbildungsver-
hältnis zu erfüllen.

(2) Können Auszubildende während der Zeit, für welche die Vergütung
fortzuzahlen ist, aus berechtigtem Grund Sachleistungen nicht abnehmen,
so sind diese nach den Sachbezugswerten (§ 17 Abs. 2) abzugelten.

Unterabschnitt 5 
Beginn und Beendigung des Ausbildungsverhältnisses

§ 20 

Probezeit

Das Berufsausbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit. Sie muss
mindestens einen Monat und darf höchstens vier Monate betragen.

§ 21 

Beendigung

(1) Das Berufsausbildungsverhältnis endet mit dem Ablauf der Ausbil-
dungszeit. Im Falle der Stufenausbildung endet es mit Ablauf der letzten
Stufe.

(2) Bestehen Auszubildende vor Ablauf der Ausbildungszeit die Ab-
schlussprüfung, so endet das Berufsausbildungsverhältnis mit Bekannt -
gabe des Ergebnisses durch den Prüfungsausschuss.

(3) Bestehen Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, so verlängert
sich das Berufsausbildungsverhältnis auf ihr Verlangen bis zur nächstmög-
lichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr.

§ 22

Kündigung

(1) Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis jeder-
zeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden.

(2) Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur
gekündigt werden

1. aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist,

2. von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn
sie die Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere Berufs -
tätigkeit ausbilden lassen wollen.

(3) Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des Absatzes 2
 unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen.

(4) Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die
ihr zugrunde liegenden Tatsachen dem zur Kündigung Berechtigten länger
als zwei Wochen bekannt sind. Ist ein vorgesehenes Güteverfahren vor ei-
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ner außergerichtlichen Stelle eingeleitet, so wird bis zu dessen Beendigung
der Lauf dieser Frist gehemmt.

§ 23

Schadensersatz bei vorzeitiger Beendigung

(1) Wird das Berufsausbildungsverhältnis nach der Probezeit vorzeitig
gelöst, so können Ausbildende oder Auszubildende Ersatz des Schadens
verlangen, wenn die andere Person den Grund für die Auflösung zu vertre-
ten hat. Dies gilt nicht im Falle des § 22 Abs. 2 Nr. 2.

(2) Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten  nach
Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses geltend gemacht wird.

Unterabschnitt 6 
Sonstige Vorschriften

§ 24 

Weiterarbeit

Werden Auszubildende im Anschluss an das Berufsausbildungsverhält-
nis beschäftigt, ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden
ist, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.

§ 25 

Unabdingbarkeit

Eine Vereinbarung, die zuungunsten Auszubildender von den Vorschrif-
ten dieses Teils des Gesetzes abweicht, ist nichtig.

§ 26 

Andere Vertragsverhältnisse

Soweit nicht ein Arbeitsverhältnis vereinbart ist, gelten für Personen, die
eingestellt werden, um berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse, Fähigkeiten
oder berufliche Erfahrungen zu erwerben, ohne dass es sich um eine Be-
rufsausbildung im Sinne dieses Gesetzes handelt, die §§ 10 bis 23 und 25
mit der Maßgabe, dass die gesetzliche Probezeit abgekürzt, auf die Ver-
tragsniederschrift verzichtet und bei vorzeitiger Lösung des Vertragsver-
hältnisses nach Ablauf der Probezeit abweichend von § 23 Abs. 1 Satz 1
Schadensersatz nicht verlangt werden kann.

ABSCHNITT 3

Eignung von Ausbildungsstätte 
und Ausbildungspersonal

§ 27

Eignung der Ausbildungsstätte

(1) Auszubildende dürfen nur eingestellt und ausgebildet werden, wenn
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1. die Ausbildungsstätte nach Art und Einrichtung für die Berufsausbil-
dung geeignet ist, und

2. die Zahl der Auszubildenden in einem angemessenen Verhältnis zur
Zahl der Ausbildungsplätze oder zur Zahl der beschäftigten Fachkräf-
te steht, es sei denn, dass anderenfalls die Berufsausbildung nicht ge-
fährdet wird.

(2) Eine Ausbildungsstätte, in der die erforderlichen beruflichen Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nicht im vollen Umfang vermittelt wer-
den können, gilt als geeignet, wenn diese durch Ausbildungsmaßnahmen
außerhalb der Ausbildungsstätte vermittelt werden.

(3) Eine Ausbildungsstätte ist nach Art und Einrichtung für die Berufs-
ausbildung in Berufen der Landwirtschaft, einschließlich der ländlichen
Hauswirtschaft, nur geeignet, wenn sie von der nach Landesrecht zustän-
digen Behörde als Ausbildungsstätte anerkannt ist. Das Bundesministeri-
um für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz kann im Ein -
vernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung nach
Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates be-
darf, Mindestanforderungen für die Größe, die Einrichtung und den Bewirt-
schaftungszustand der Ausbildungsstätte festsetzen.

(4) Eine Ausbildungsstätte ist nach Art und Einrichtung für die Berufs-
ausbildung in Berufen der Hauswirtschaft nur geeignet, wenn sie von der
nach Landesrecht zuständigen Behörde als Ausbildungsstätte anerkannt
ist. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung nach An-
hörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
Mindestanforderungen für die Größe, die Einrichtung und den Bewirtschaf-
tungszustand der Ausbildungsstätte festsetzen.

§ 28

Eignung von Ausbildenden und Ausbildern oder Ausbilderinnen

(1) Auszubildende darf nur einstellen, wer persönlich geeignet ist. Aus-
zubildende darf nur ausbilden, wer persönlich und fachlich geeignet ist.

(2) Wer fachlich nicht geeignet ist oder wer nicht selbst ausbildet, darf
Auszubildende nur dann einstellen, wenn er persönlich und fachlich geeig-
nete Ausbilder oder Ausbilderinnen bestellt, die die Ausbildungsinhalte in
der Ausbildungsstätte unmittelbar, verantwortlich und in wesentlichem Um-
fang vermitteln.

(3) Unter der Verantwortung des Ausbilders oder der Ausbilderin kann
bei der Berufsausbildung mitwirken, wer selbst nicht Ausbilder oder Ausbil-
derin ist, aber abweichend von den besonderen Voraussetzungen des § 30
die für die Vermittlung von Ausbildungsinhalten erforderlichen beruflichen
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und persönlich geeignet ist.
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§ 29 

Persönliche Eignung

Persönlich nicht geeignet ist insbesondere, wer

1. Kinder und Jugendliche nicht beschäftigen darf oder

2. wiederholt oder schwer gegen dieses Gesetz oder die auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Vorschriften und Bestimmungen verstoßen hat.

§ 30 

Fachliche Eignung

(1) Fachlich geeignet ist, wer die beruflichen sowie die berufs- und ar-
beitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, die
für die Vermittlung der Ausbildungsinhalte erforderlich sind.

(2) Die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkei-
ten besitzt, wer 

1. die Abschlussprüfung in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden
Fachrichtung bestanden hat,

2. eine anerkannte Prüfung an einer Ausbildungsstätte oder vor einer
Prüfungsbehörde oder  eine Abschlussprüfung an einer staatlichen
oder staatlich anerkannten Schule in einer dem Ausbildungsberuf ent-
sprechenden Fachrichtung bestanden hat,

3. eine Abschlussprüfung an einer deutschen Hochschule in einer dem
Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung bestanden hat oder

4. im Ausland einen Bildungsabschluss in einer dem Ausbildungsberuf
entsprechenden Fachrichtung erworben hat, dessen Gleichwertigkeit
nach dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz oder anderen recht-
lichen Regelungen festgestellt worden ist

und eine angemessene Zeit in seinem Beruf praktisch tätig gewesen ist.

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder das
sonst zuständige Fachministerium kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung nach Anhörung des Hauptaus-
schusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung,
die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, in den Fällen des Ab-
satzes 2  Nr. 2  bestimmen, welche Prüfungen für welche Ausbildungsbe -
rufe anerkannt werden.

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder das
sonst zuständige Fachministerium kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung nach Anhörung des Hauptaus-
schusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung,
die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, für einzelne Aus -
bildungsberufe bestimmen, dass abweichend von Absatz 2 die für die
 fachliche Eignung erforderlichen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und
Fähigkeiten nur besitzt, wer
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1. die Voraussetzungen des Absatzes 2 Nr. 2 oder 3 erfüllt und eine an-
gemessene Zeit in seinem Beruf praktisch tätig gewesen ist, oder 

2. wer die Voraussetzungen des Absatzes 2 Nr. 3 erfüllt und eine ange-
messene Zeit in seinem Beruf praktisch tätig gewesen ist oder 

3. für die Ausübung eines freien Berufes zugelassen oder in ein öffent -
liches Amt bestellt ist.

(5) Das Bundesministerium für Bildung und Forschung kann nach An-
hörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, be-
stimmen, dass der Erwerb berufs- und arbeitspädagogischer Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten gesondert nachzuweisen ist. Dabei können In-
halt, Umfang und Abschluss der Maßnahmen für den Nachweis geregelt
werden.

(6) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann Personen, die die
Voraussetzungen der Absätze 2, 4 oder 5 nicht erfüllen, die fachliche Eig-
nung nach Anhörung der zuständigen Stelle widerruflich zuerkennen.

§ 31 

Europaklausel

(1) In den Fällen des § 30 Abs. 2 und 4 besitzt die für die fachliche Eig-
nung erforderlichen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
auch, wer die Voraussetzungen für die Anerkennung seiner Berufsquali -
fikation nach der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsquali-
fikationen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22) erfüllt, sofern er eine angemessene
Zeit in seinem Beruf praktisch tätig gewesen ist. § 30 Abs. 4 Nr. 3 bleibt
unberührt.

(2) Die Anerkennung kann unter den in Artikel 14 der in Absatz 1 genann-
ten Richtlinie aufgeführten Voraussetzungen davon abhängig  gemacht
werden, dass der Antragsteller oder die Antragstellerin zunächst einen
höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang ableistet oder eine  Eignungs -
prüfung ablegt.

(3) Die Entscheidung über die Anerkennung trifft die zuständige Stelle.
Sie kann die Durchführung von Anpassungslehrgängen und Eignungsprü-
fungen regeln.

§ 31 a

Sonstige ausländische Vorqualifikationen

In den Fällen des § 30 Absatz 2 und 4 besitzt die für die fachliche Eig-
nung erforderlichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, wer die Vo -
raussetzungen von § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 9 des Berufsqualifika-
tionsfeststellungsgesetzes erfüllt und nicht in einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Europäi-
schen Wirtschaftsraums oder der Schweiz seinen Befähigungsnachweis
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erworben hat, sofern er eine angemessene Zeit in seinem Beruf praktisch
tätig gewesen ist. § 30 Absatz 4 Nummer 3 bleibt unberührt.

§ 32 

Überwachung der Eignung

(1) Die zuständige Stelle hat darüber zu wachen, dass die Eignung der
Ausbildungsstätte sowie die persönliche und fachliche Eignung vorliegen.

(2) Werden Mängel der Eignung festgestellt, so hat die zuständige Stel-
le, falls der Mangel zu beheben und eine Gefährdung Auszubildender nicht
zu erwarten ist, Ausbildende aufzufordern, innerhalb einer von ihr gesetz-
ten Frist den Mangel zu beseitigen. Ist der Mangel der Eignung nicht zu be-
heben oder ist eine Gefährdung Auszubildender zu erwarten oder wird der
Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, so hat die zuständige
Stelle dies der nach Landesrecht zuständigen Behörde mitzuteilen.

§ 33 

Untersagung des Einstellens und Ausbildens

(1) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann für eine bestimmte
Ausbildungsstätte das Einstellen und Ausbilden untersagen, wenn die Vor-
aussetzungen nach § 27 nicht oder nicht mehr vorliegen.

(2) Die nach Landesrecht zuständige Behörde hat das Einstellen und
Ausbilden zu untersagen, wenn die persönliche oder fachliche Eignung
nicht oder nicht mehr vorliegt.

(3) Vor der Untersagung sind die Beteiligten und die zuständige Stelle
zu hören. Dies gilt nicht im Falle des § 29 Nr. 1. 

ABSCHNITT 4

Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse

§ 34

Einrichten, Führen

(1) Die zuständige Stelle hat für anerkannte Ausbildungsberufe ein Ver-
zeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse einzurichten und zu führen, in
das der wesentliche Inhalt des Berufsausbildungsvertrages einzutragen ist.
Die Eintragung ist für Auszubildende gebührenfrei.

(2) Die Eintragung umfasst für jedes Berufsausbildungsverhältnis

1. Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift der Auszubildenden;

2. Geschlecht, Staatsangehörigkeit, allgemeinbildender Schulabschluss,
vorausgegangene Teilnahme an berufsvorbereitender Qualifizierung
oder beruflicher Grundbildung, berufliche Vorbildung;

3. erforderlichenfalls Name, Vorname und Anschrift der gesetzlichen
Vertreter oder Vertreterinnen; 
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4. Ausbildungsberuf einschließlich Fachrichtung;

5. Datum des Abschlusses des Ausbildungsvertrages, Ausbildungsdauer,
Dauer der Probezeit;

6. Datum des Beginns der Berufsausbildung;

7. Art der Förderung bei überwiegend öffentlich, insbesondere auf Grund
des Dritten Buches Sozial gesetzbuch geförderten Berufsausbildungs-
verhältnissen;

8. Name und Anschrift der Ausbildenden, Anschrift der Ausbildungs -
stätte, Wirtschaftszweig, Zuge hörig keit zum öffentlichen Dienst;

9. Name, Vorname, Geschlecht und Art der fachlichen Eignung der Aus-
bilder und Ausbilderinnen.

§ 35

Eintragen, Ändern, Löschen

(1) Ein Berufsausbildungsvertrag und Änderungen seines wesentlichen
Inhalts sind in das Verzeichnis einzutragen, wenn

1. der Berufsausbildungsvertrag diesem Gesetz und der Ausbildungs-
ordnung entspricht,

2. die persönliche und fachliche Eignung sowie die Eignung der Ausbil-
dungsstätte für das Einstellen und Ausbilden vorliegen und

3. für Auszubildende unter 18 Jahren die ärztliche Bescheinigung über
die Erstuntersuchung nach § 32 Abs. 1 des Jugendarbeitsschutzge-
setzes zur Einsicht vorgelegt wird.

(2) Die Eintragung ist abzulehnen oder zu löschen, wenn die Eintra-
gungsvoraussetzungen nicht vorliegen und der Mangel nicht nach § 32
Abs. 2 behoben wird. Die Eintragung ist ferner zu löschen, wenn die ärzt -
liche Bescheinigung über die erste Nachuntersuchung nach § 33 Abs. 1
des Jugendarbeitsschutzgesetzes nicht spätestens am Tage der Anmel-
dung der Auszubildenden zur Zwischenprüfung oder zum ersten Teil der
Abschlussprüfung zur Einsicht vorgelegt und der Mangel nicht nach § 32
Abs. 2 behoben wird.

(3) Die nach § 34 Abs. 2 Nr. 1, 4, 6 und 8 erhobenen Daten dürfen zur
Verbesserung der Ausbildungsvermittlung, zur Verbesserung der Zuverläs-
sigkeit und Aktualität der Ausbildungsvermittlungsstatistik sowie zur Ver-
besserung der Feststellung von Angebot und Nachfrage auf dem Ausbil-
dungsmarkt an die Bundesagentur für Arbeit übermittelt werden. Bei der
Datenübermittlung sind dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende
Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit zu
treffen, die insbesondere die Vertraulichkeit, Unversehrtheit und Zurechen-
barkeit der Daten gewährleisten.
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§ 36

Antrag und Mitteilungspflichten

(1) Ausbildende haben unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbil-
dungsvertrages die Eintragung in das Verzeichnis zu beantragen. Der An-
trag kann schriftlich oder elektronisch gestellt werden; eine Kopie der Ver-
tragsniederschrift ist jeweils beizufügen. Auf einen betrieblichen Ausbil-
dungsplan im Sinne von § 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, der der zuständi-
gen Stelle bereits vorliegt, kann dabei Bezug genommen werden.

(2) Ausbildende und Auszubildende sind verpflichtet, den zuständigen
Stellen die zur Eintragung nach § 34 erforderlichen Tatsachen auf Verlan-
gen mitzuteilen.

ABSCHNITT 5

Prüfungswesen

§ 37 

Abschlussprüfung

(1) In den anerkannten Ausbildungsberufen sind Abschlussprüfungen
durchzuführen. Die Abschlussprüfung kann im Fall des Nichtbestehens
zweimal wiederholt werden. Sofern die Abschlussprüfung in zwei zeitlich
auseinander fallenden Teilen durchgeführt wird, ist der erste Teil der Ab-
schlussprüfung nicht eigenständig wiederholbar.

(2) Dem Prüfling ist ein Zeugnis auszustellen. Ausbildenden werden  auf
deren Verlangen die Ergebnisse der Abschlussprüfung der Auszubildenden
übermittelt. Sofern die Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinander fallen-
den Teilen durchgeführt wird, ist das Ergebnis der Prüfungsleistungen im
ers ten Teil der Abschlussprüfung dem Prüfling schriftlich mitzuteilen.

(3) Dem Zeugnis ist auf Antrag der Auszubildenden eine englischspra-
chige und eine französischsprachige Übersetzung beizufügen. Auf Antrag
der Auszubildenden kann das Ergebnis berufsschulischer Leistungsfest-
stellungen auf dem Zeugnis ausgewiesen werden.

(4) Die Abschlussprüfung ist für Auszubildende gebührenfrei.

§ 38 

Prüfungsgegenstand

Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die berufli-
che Handlungsfähigkeit erworben hat. In ihr soll der Prüfling nachweisen,
dass er die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten beherrscht, die notwen-
digen beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt und mit dem im Be-
rufsschulunterricht zu vermittelnden, für die Berufsausbildung wesentlichen
Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbildungsordnung ist zugrunde zu legen.
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§ 39 

Prüfungsausschüsse

(1) Für die Abnahme der Abschlussprüfung errichtet die zuständige Stel-
le Prüfungsausschüsse. Mehrere zuständige Stellen können bei einer von
ihnen gemeinsame Prüfungsausschüsse errichten.

(2) Der Prüfungsausschuss kann zur Bewertung einzelner, nicht münd-
lich zu erbringender Prüfungsleistungen gutachterliche Stellungnahmen
Dritter, insbesondere berufsbildender Schulen, einholen.

(3) Im Rahmen der Begutachtung nach Absatz 2 sind die wesentlichen
Abläufe zu dokumentieren und die für die Bewertung erheblichen Tatsa-
chen festzuhalten.

§ 40 

Zusammensetzung, Berufung

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern.
Die Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mit-
wirkung im Prüfungswesen geeignet sein.

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauftragte der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie mindestens eine Lehrkraft
einer berufsbildenden Schule angehören. Mindestens zwei Drittel der Ge-
samtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer sein. Die Mitglieder haben Stellvertreter oder Stellvertreterinnen.

(3) Die Mitglieder werden von der zuständigen Stelle längstens für fünf
Jahre berufen. Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden auf Vorschlag der
im Bezirk der zuständigen Stelle bestehenden Gewerkschaften und selbst-
ständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer
Zwecksetzung berufen. Die Lehrkraft einer berufsbildenden Schule wird im
Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten
Stelle berufen. Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl inner-
halb einer von der zuständigen Stelle gesetzten angemessenen Frist vorge-
schlagen, so beruft die zuständige Stelle insoweit nach pflichtgemäßem Er-
messen. Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach Anhören der
an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen werden. Die
Sätze 1 bis 5 gelten für die stellvertretenden Mitglieder entsprechend.

(4) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Aus-
lagen und für Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von an-
derer Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, de-
ren Höhe von der zuständigen Stelle mit Genehmigung der obersten Lan-
desbehörde festgesetzt wird.

(5) Von Absatz 2 darf nur abgewichen werden, wenn anderenfalls die
erforderliche Zahl von Mitgliedern des Prüfungsausschusses nicht berufen
werden kann.
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§ 41 

Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den Vorsitz führt und
ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz stellvertretend übernimmt. Der Vor-
sitz und das ihn stellvertretende Mitglied sollen nicht derselben Mitglieder-
gruppe angehören.

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mit-
glieder, mindestens drei, mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des vorsit-
zenden Mitglieds den Ausschlag.

§ 42

Beschlussfassung, Bewertung der Abschlussprüfung

(1) Beschlüsse über die Noten zur Bewertung einzelner Prüfungsleistun-
gen, der Prüfung insgesamt sowie über das Bestehen und Nichtbestehen
der Abschlussprüfung werden durch den Prüfungsausschuss gefasst.

(2) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung nach Absatz 1 kann der Vor-
sitz mindestens zwei Mitglieder mit der Bewertung einzelner, nicht münd-
lich zu erbringender Prüfungsleistungen beauftragen. Die Beauftragten sol-
len nicht derselben Mitgliedergruppe angehören.

(3) Die nach Absatz 2 beauftragten Mitglieder dokumentieren die wesent-
lichen Abläufe und halten die für die Bewertung erheblichen Tatsachen fest.

§ 43 

Zulassung zur Abschlussprüfung

(1) Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen,

1. wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wessen Ausbildungs-
zeit nicht später als zwei Monate nach dem Prüfungstermin endet,

2. wer an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen teilgenommen sowie
vorgeschriebene schriftliche Ausbildungsnachweise geführt hat und 

3. wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der Berufs-
ausbildungsverhältnisse eingetragen oder aus einem Grund nicht ein-
getragen ist, den weder die Auszubildenden noch deren gesetzliche
Vertreter oder Vertreterinnen zu vertreten haben.

(2) Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen, wer in einer berufsbil-
denden Schule oder einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung ausgebildet
worden ist, wenn dieser Bildungsgang der Berufsausbildung in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf entspricht. Ein Bildungsgang entspricht der Be-
rufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf, wenn er

1. nach Inhalt, Anforderung und zeitlichem Umfang der jeweiligen Aus-
bildungsordnung gleichwertig ist,
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2. systematisch, insbesondere im Rahmen einer sachlichen und zeitli-
chen Gliederung durchgeführt wird, und

3. durch Lernortkooperation einen angemessenen Anteil an fachprakti-
scher Ausbildung gewährleistet.

§ 44

Zulassung zur Abschlussprüfung bei 
zeitlich auseinander fallenden Teilen

(1) Sofern die Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinander fallenden
Teilen durchgeführt wird, ist über die Zulassung jeweils gesondert zu ent-
scheiden.

(2) Zum ersten Teil der Abschlussprüfung ist zuzulassen, wer die in der
Ausbildungsordnung vorgeschriebene, erforderliche Ausbildungszeit zu rück -
 gelegt hat und die Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 Nr. 2 und 3 erfüllt.

(3) Zum zweiten Teil der Abschlussprüfung ist zuzulassen, wer über die
Voraussetzungen in § 43 Abs. 1 hinaus am ersten Teil der Abschlussprü-
fung teilgenommen hat. Dies gilt nicht, wenn Auszubildende aus Gründen,
die sie nicht zu vertreten haben, am ersten Teil der Abschlussprüfung nicht
teilgenommen haben. In diesem Fall ist der erste Teil der Abschlussprü-
fung zusammen mit dem zweiten Teil abzulegen.

§ 45 

Zulassung in besonderen Fällen

(1) Auszubildende können nach Anhörung der Ausbildenden und der
Berufsschule vor Ablauf ihrer Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung zuge-
lassen werden, wenn ihre Leistungen dies rechtfertigen.

(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer nachweist, dass er
mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, die als Ausbildungszeit vor -
geschrieben ist, in dem Beruf tätig gewesen ist, in dem die Prüfung abge-
legt werden soll. Als Zeiten der Berufstätigkeit gelten auch Ausbildungszei-
ten in einem anderen, einschlägigen Ausbildungsberuf. Vom Nachweis der
Mindestzeit nach Satz 1 kann ganz oder teilweise abgesehen werden,
wenn durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft ge-
macht wird, dass der Bewerber oder die Bewerberin die berufliche Hand-
lungsfähigkeit erworben hat, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigt.
Ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Aus-
land sind dabei zu berücksichtigen.

(3) Soldaten oder Soldatinnen auf Zeit und ehemalige Soldaten oder
Soldatinnen sind nach Absatz 2 Satz 3 zur Abschlussprüfung zuzulassen,
wenn das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte
Stelle bescheinigt, dass der Bewerber oder die Bewerberin berufliche Fer-
tigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hat, welche die Zulassung
zur Prüfung rechtfertigen.

14920_HWO_Inhalt_14920_HWO_Inhalt.qxd  11.12.2014  14:35  Seite 139



140

§ 46 

Entscheidung über die Zulassung

(1) Über die Zulassung zur Abschlussprüfung entscheidet die zuständi-
ge Stelle. Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen nicht für gegeben, so
entscheidet der Prüfungsausschuss.

(2) Auszubildenden, die Elternzeit in Anspruch genommen haben, darf
bei der Entscheidung über die Zulassung hieraus kein Nachteil erwachsen.

§ 47

Prüfungsordnung

(1) Die zuständige Stelle hat eine Prüfungsordnung für die Abschluss -
prüfung zu erlassen. Die Prüfungsordnung bedarf der Genehmigung der
zuständigen obersten Landesbehörde.

(2) Die Prüfungsordnung muss die Zulassung, die Gliederung der Prü-
fung, die Bewertungsmaßstäbe, die Erteilung der Prüfungszeugnisse, die
Folgen von Verstößen gegen die Prüfungsordnung und die Wiederholungs-
prüfung regeln. Sie kann vorsehen, dass Prüfungsaufgaben, die überregio-
nal oder von einem Aufgabenerstellungsausschuss bei der zuständigen
Stelle erstellt oder ausgewählt werden, zu übernehmen sind, sofern diese
Aufgaben von Gremien erstellt oder ausgewählt werden, die entsprechend
§ 40 Abs. 2 zusammengesetzt sind.

(3) Der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung erlässt
für die Prüfungsordnung Richtlinien.

§ 48 

Zwischenprüfungen

(1) Während der Berufsausbildung ist zur Ermittlung des Ausbildungs-
standes eine Zwischenprüfung entsprechend der Ausbildungsordnung
durchzuführen. Die §§ 37 bis 39 gelten entsprechend.

(2) Sofern die Ausbildungsordnung vorsieht, dass die Abschlussprüfung
in zwei zeitlich auseinander fallenden Teilen durchgeführt wird, findet Ab-
satz 1 keine Anwendung.

§ 49 

Zusatzqualifikationen

(1) Zusätzliche berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach
§ 5 Abs. 2 Nr. 4 werden gesondert geprüft und bescheinigt. Das Ergebnis
der Prüfung nach § 37 bleibt unberührt.

(2) § 37 Abs. 3 und 4 sowie die §§ 39 bis 42 und 47 gelten entspre-
chend.
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§ 50 

Gleichstellung von Prüfungszeugnissen

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder das
sonst zuständige Fachministerium kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung nach Anhörung des Hauptaus-
schusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung
außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Gesetzes erworbene Prü-
fungszeugnisse den entsprechenden Zeugnissen über das Bestehen der
Abschlussprüfung gleichstellen, wenn die Berufsausbildung und die in der
Prüfung nachzuweisenden beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig-
keiten gleichwertig sind.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder das
sonst zuständige Fachministerium kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung nach Anhörung des Hauptaus-
schusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung
im Ausland erworbene Prüfungszeugnisse den entsprechenden Zeugnis-
sen über das Bestehen der Abschlussprüfung gleichstellen, wenn die in
der Prüfung nachzuweisenden beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und
Fähigkeiten gleichwertig sind.

§ 50 a

Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen

Ausländische Berufsqualifikationen stehen einer bestandenen Aus- oder
Fortbildungsprüfung nach diesem Gesetz gleich, wenn die Gleichwertigkeit
der beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach dem Berufs-
qualifikationsfeststellungsgesetz festgestellt wurde. 

ABSCHNITT 6
Interessenvertretung

§ 51 

Interessenvertretung

(1) Auszubildende, deren praktische Berufsbildung in einer sonstigen
Berufsbildungseinrichtung außerhalb der schulischen und betrieblichen Be-
rufsbildung (§ 2 Abs. 1 Nr. 3) mit in der Regel mindestens fünf Auszubil-
denden stattfindet und die nicht wahlberechtigt zum Betriebsrat nach § 7
des Betriebsverfassungsgesetzes, zur Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung nach § 60 des Betriebsverfassungsgesetzes oder zur Mitwirkungsver-
tretung nach § 36 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind (außerbe-
triebliche Auszubildende), wählen eine besondere Interessenvertretung.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Berufsbildungseinrichtungen
von Religionsgemeinschaften sowie auf andere Berufsbildungseinrichtun-
gen, soweit sie eigene gleichwertige Regelungen getroffen haben.
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§ 52 

Verordnungsermächtigung

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung kann durch Rechts-
verordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Fragen
bestimmen, auf die sich die Beteiligung erstreckt, die Zusammensetzung
und die Amtszeit der Interessenvertretung, die Durchführung der Wahl, ins-
besondere die Feststellung der Wahlberechtigung und der Wählbarkeit so-
wie Art und Umfang der Beteiligung.

KAPITEL 2
Berufliche Fortbildung

§ 53 

Fortbildungsordnung

(1) Als Grundlage für eine einheitliche berufliche Fortbildung kann das
Bundesministerium für Bildung und Forschung im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder dem sonst zustän-
digen Fachministerium nach Anhörung des Hauptausschusses des Bun-
desinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, Fortbildungsabschlüsse anerkennen
und hierfür Prüfungsregelungen erlassen (Fortbildungsordnung).

(2) Die Fortbildungsordnung hat festzulegen

1. die Bezeichnung des Fortbildungsabschlusses,

2. das Ziel, den Inhalt und die Anforderungen der Prüfung,

3. die Zulassungsvoraussetzungen sowie

4. das Prüfungsverfahren.

(3) Abweichend von Absatz 1 werden Fortbildungsordnungen in Berufen
der Landwirtschaft, einschließlich der ländlichen Hauswirtschaft, durch das
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung,
Fortbildungsordnungen in Berufen der Hauswirtschaft durch das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung erlassen.

§ 54

Fortbildungsprüfungsregelungen der 
zuständigen Stellen

Soweit Rechtsverordnungen nach § 53 nicht erlassen sind, kann die zu-
ständige Stelle Fortbildungsprüfungsregelungen erlassen. Die zuständige
Stelle regelt die Bezeichnung des Fortbildungsabschlusses, Ziel, Inhalt und
Anforderungen der Prüfungen, die Zulassungsvoraussetzungen sowie das
Prüfungsverfahren.
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§ 55 

Berücksichtigung ausländischer Vorqualifikationen

Sofern die Fortbildungsordnung (§ 53) oder eine Regelung der zuständi-
gen Stelle (§ 54) Zulassungsvoraussetzungen vorsieht, sind ausländische
Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland zu berück-
sichtigen.

§ 56

Fortbildungsprüfungen

(1) Für die Durchführung von Prüfungen im Bereich der beruflichen
Fortbildung errichtet die zuständige Stelle Prüfungsausschüsse. § 37
Abs. 2 und 3 sowie die §§ 40 bis 42, 46 und 47 gelten entsprechend.

(2) Der Prüfling ist auf Antrag von der Ablegung einzelner Prüfungsbe-
standteile durch die zuständige Stelle zu befreien, wenn er eine andere
vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bil-
dungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss erfolg-
reich abgelegt hat und die Anmeldung zur Fortbildungsprüfung innerhalb
von fünf Jahren nach der Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prü-
fung erfolgt. 

§ 57 

Gleichstellung von Prüfungszeugnissen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder das sonst
zuständige Fachministerium kann im Einvernehmen mit dem Bundes -
ministerium für Bildung und Forschung nach Anhörung des Hauptaus-
schusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung
außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Gesetzes oder im Ausland
 erworbene Prüfungszeugnisse den entsprechenden Zeugnissen über das
Bestehen einer Fortbildungsprüfung auf der Grundlage der §§ 53 und 54
gleichstellen, wenn die in der Prüfung nachzuweisenden beruflichen Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten gleichwertig sind.

KAPITEL 3 
Berufliche Umschulung

§ 58 

Umschulungsordnung

Als Grundlage für eine geordnete und einheitliche berufliche Umschu-
lung kann das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder
dem sonst zuständigen Fachministerium nach Anhörung des Hauptaus-
schusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung,
die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,

1. die Bezeichnung des Umschulungsabschlusses,

2. das Ziel, den Inhalt, die Art und Dauer der Umschulung,
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3. die Anforderungen der Umschulungsprüfung und die Zulassungsvor-
aussetzungen sowie

4. das Prüfungsverfahren der Umschulung

unter Berücksichtigung der besonderen Erfordernisse der beruflichen Er-
wachsenenbildung bestimmen (Umschulungsordnung).

§ 59

Umschulungsprüfungsregelungen der 
zuständigen Stellen

Soweit Rechtsverordnungen nach § 58 nicht erlassen sind, kann die zu-
ständige Stelle Umschulungsprüfungsregelungen erlassen. Die zuständige
Stelle regelt die Bezeichnung des Umschulungsabschlusses, Ziel, Inhalt
und Anforderungen der Prüfungen, die Zulassungsvoraussetzungen sowie
das Prüfungsverfahren unter Berücksichtigung der besonderen Erforder-
nisse beruflicher Erwachsenenbildung.

§ 60

Umschulung für einen anerkannten 
Ausbildungsberuf

Sofern sich die Umschulungsordnung (§ 58) oder eine Regelung der zu-
ständigen Stelle (§ 59) auf die Umschulung für einen anerkannten Ausbil-
dungsberuf richtet, sind das Ausbildungsberufsbild (§ 5 Abs. 1 Nr. 3), der
Ausbildungsrahmenplan (§ 5 Abs. 1 Nr. 4) und die Prüfungsanforderungen
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5) zugrunde zu legen. Die §§ 27 bis 33 gelten entsprechend.

§ 61 

Berücksichtigung ausländischer Vorqualifikationen

Sofern die Umschulungsordnung (§ 58) oder eine Regelung der zustän-
digen Stelle (§ 59) Zulassungsvoraussetzungen vorsieht, sind ausländi-
sche Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland zu
berücksichtigen.

§ 62 

Umschulungsmaßnahmen; Umschulungsprüfungen

(1) Maßnahmen der beruflichen Umschulung müssen nach Inhalt, Art,
Ziel und Dauer den besonderen Erfordernissen der beruflichen Erwachse-
nenbildung entsprechen.

(2) Umschulende haben die Durchführung der beruflichen Umschulung
vor Beginn der Maßnahme der zuständigen Stelle schriftlich anzuzeigen.
Die Anzeigepflicht erstreckt sich auf den wesentlichen Inhalt des Umschu-
lungsverhältnisses. Bei Abschluss eines Umschulungsvertrages ist eine
Ausfertigung der Vertragsniederschrift beizufügen.

(3) Für die Durchführung von Prüfungen im Bereich der beruflichen  Um-
schulung errichtet die zuständige Stelle Prüfungsausschüsse. § 37 Abs. 2
und 3 sowie die §§ 40 bis 42, 46 und 47 gelten entsprechend.
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(4) Der Prüfling ist auf Antrag von der Ablegung einzelner Prüfungsbe-
standteile durch die zuständige Stelle zu befreien, wenn er eine andere ver-
gleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bil-
dungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss erfolgreich
abgelegt hat und die Anmeldung zur Umschulungsprüfung innerhalb von fünf
Jahren nach der Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prüfung erfolgt.

§ 63 

Gleichstellung von Prüfungszeugnissen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie oder das sonst
zuständige Fachministerium kann im Einvernehmen mit dem Bundesminis -
terium für Bildung und Forschung nach Anhörung des Hauptausschusses
des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung außerhalb
des Anwendungsbereichs dieses Gesetzes oder im Ausland erworbene
Prüfungszeugnisse den entsprechenden Zeugnissen über das Bestehen
einer Umschulungsprüfung auf der Grundlage der §§ 58 und 59 gleichstel-
len, wenn die in der Prüfung nachzuweisenden beruflichen Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten gleichwertig sind.

145

14920_HWO_Inhalt_14920_HWO_Inhalt.qxd  11.12.2014  14:35  Seite 145



KAPITEL 4 
Berufsbildung für besondere Personengruppen

ABSCHNITT 1
Berufsbildung behinderter Menschen

§ 64

Berufsausbildung

Behinderte Menschen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch) sollen in anerkannten Ausbildungsberufen ausgebildet werden.

§ 65 

Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen

(1) Regelungen nach den §§ 9 und 47 sollen die besonderen Verhältnisse
behinderter Menschen berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die zeitli-
che und sachliche Gliederung der Ausbildung, die Dauer von Prüfungszeiten,
die Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen
Dritter wie Gebärdensprachdolmetscher für hörbehinderte Menschen.

(2) Der Berufsausbildungsvertrag mit einem behinderten Menschen ist
in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse (§ 34) einzutragen.
Der behinderte Mensch ist zur Abschlussprüfung auch zuzulassen, wenn
die Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 Nr. 2 und 3 nicht vorliegen.

§ 66 

Ausbildungsregelungen der zuständigen Stellen

(1) Für behinderte Menschen, für die wegen Art und Schwere ihrer Be-
hinderung eine Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf nicht in
Betracht kommt, treffen die zuständigen Stellen auf Antrag der behinderten
Menschen oder ihrer gesetzlichen Vertreter oder Vertreterinnen Ausbil-
dungsregelungen entsprechend den Empfehlungen des Hauptausschus-
ses des Bundesinstituts für Berufsbildung. Die Ausbildungsinhalte sollen
unter Berücksichtigung von Lage und Entwicklung des allgemeinen Ar-
beitsmarktes aus den Inhalten anerkannter Ausbildungsberufe entwickelt
werden. Im Antrag nach Satz 1 ist eine Ausbildungsmöglichkeit in dem an-
gestrebten Ausbildungsgang nachzuweisen.

(2) § 65 Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend.

§ 67 

Berufliche Fortbildung, berufliche Umschulung

Für die berufliche Fortbildung und die berufliche Umschulung behinder-
ter Menschen gelten die §§ 64 bis 66 entsprechend, soweit es Art und
Schwere der Behinderung erfordern.146
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ABSCHNITT 2
Berufsausbildungsvorbereitung

§ 68 

Personenkreis und Anforderungen

(1) Die Berufsausbildungsvorbereitung richtet sich an lernbeeinträchtigte
oder sozial benachteiligte Personen, deren Entwicklungsstand eine erfolg-
reiche Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf noch nicht
 erwarten lässt. Sie muss nach Inhalt, Art, Ziel und Dauer den besonderen
Erfordernissen des in Satz 1 genannten Personenkreises entsprechen und
durch umfassende sozialpädagogische Betreuung und Unterstützung be-
gleitet werden.

(2) Für die Berufsausbildungsvorbereitung, die nicht im Rahmen des Drit-
ten Buches Sozialgesetzbuch oder anderer vergleichbarer, öffentlich geför-
derter Maßnahmen durchgeführt wird, gelten die §§ 27 bis 33 entsprechend.

§ 69 

Qualifizierungsbausteine, Bescheinigung

(1) Die Vermittlung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher Hand-
lungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2) kann insbesondere durch inhaltlich und zeitlich
abgegrenzte Lerneinheiten erfolgen, die aus den Inhalten anerkannter Aus-
bildungsberufe entwickelt werden (Qualifizierungsbausteine).

(2) Über vermittelte Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungs-
fähigkeit stellt der Anbieter der Berufsausbildungsvorbereitung eine Be-
scheinigung aus. Das Nähere regelt das Bundesministerium für Bildung
und Forschung im Einvernehmen mit den für den Erlass von Ausbildungs-
ordnungen zuständigen Fachministerien nach Anhörung des Hauptaus-
schusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung,
die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

§ 70

Überwachung, Beratung

(1) Die nach Landesrecht zuständige Behörde hat die Berufsausbil-
dungsvorbereitung zu untersagen, wenn die Voraussetzungen des § 68
Abs. 1 nicht vorliegen.

(2) Der Anbieter hat die Durchführung von Maßnahmen der Berufsaus-
bildungsvorbereitung vor Beginn der Maßnahme der zuständigen Stelle
schriftlich anzuzeigen. Die Anzeigepflicht erstreckt sich auf den wesentli-
chen Inhalt des Qualifizierungsvertrages sowie die nach § 88 Abs. 1 Nr. 5
erforderlichen Angaben.

(3) Die Absätze 1 und 2 sowie § 76 finden keine Anwendung, soweit die
Berufsausbildungsvorbereitung im Rahmen des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch oder anderer vergleichbarer, öffentlich geförderter Maßnahmen
durchgeführt wird. 147
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Teil 3

Organisation der Berufsbildung

Kapitel 1 

Zuständige Stellen; zuständige Behörden

ABSCHNITT 1

Bestimmung der zuständigen Stelle

§ 71

Zuständige Stellen

(1) Für die Berufsbildung in Berufen der Handwerksordnung ist die
Handwerkskammer zuständige Stelle im Sinne dieses Gesetzes.

(2) Für die Berufsbildung in nicht handwerklichen Gewerbeberufen ist
die Industrie- und Handelskammer zuständige Stelle im Sinne dieses Ge-
setzes.

(3) Für die Berufsbildung in Berufen der Landwirtschaft, einschließlich
der ländlichen Hauswirtschaft, ist die Landwirtschaftskammer zuständige
Stelle im Sinne dieses Gesetzes.

(4) Für die Berufsbildung der Fachangestellten im Bereich der Rechts-
pflege sind jeweils für ihren Bereich die Rechtsanwalts-, Patentanwalts-
und Notarkammern und für ihren Tätigkeitsbereich die Notarkassen zu-
ständige Stelle im Sinne dieses Gesetzes.

(5) Für die Berufsbildung der Fachangestellten im Bereich der Wirt-
schaftsprüfung und Steuerberatung sind jeweils für ihren Bereich die Wirt-
schaftsprüferkammern und die Steuerberaterkammern zuständige Stelle im
Sinne dieses Gesetzes.

(6) Für die Berufsbildung der Fachangestellten im Bereich der Gesund-
heitsdienstberufe sind jeweils für ihren Bereich die Ärzte-, Zahnärzte-,
Tierärzte- und Apothekerkammern zuständige Stelle im Sinne dieses Ge-
setzes.

(7) Soweit die Berufsausbildungsvorbereitung, die Berufsausbildung und
die berufliche Umschulung in Betrieben zulassungspflichtiger Handwerke,
zulassungsfreier Handwerke und handwerksähnlicher Gewerbe durchge-
führt wird, ist abweichend von den Absätzen 2 bis 6 die Handwerkskammer
zuständige Stelle im Sinne dieses Gesetzes.

(8) Soweit Kammern für einzelne Berufsbereiche der Absätze 1 bis 6
nicht bestehen, bestimmt das Land die zuständige Stelle.

(9) Mehrere Kammern können vereinbaren, dass die ihnen durch Ge-
setz zugewiesenen Aufgaben im Bereich der Berufsbildung durch eine von
ihnen wahrgenommen wird. Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung
durch die zuständige oberste Bundes- oder Landesbehörde.148
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§ 72 

Bestimmung durch Rechtsverordnung

Das zuständige Fachministerium kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates für Berufsbereiche, die durch § 71 nicht ge-
regelt sind, die zuständige Stelle bestimmen.

§ 73

Zuständige Stellen im Bereich des öffentlichen Dienstes

(1) Im öffentlichen Dienst bestimmt für den Bund die oberste Bundes-
behörde für ihren Geschäftsbereich die zuständige Stelle

1. in den Fällen der §§ 32, 33 und 76 sowie der §§ 23, 24 und 41 a der
Handwerksordnung,

2. für die Berufsbildung in anderen als den durch die §§ 71 und 72
erfass ten Berufsbereichen; 

dies gilt auch für die der Aufsicht des Bundes unterstehenden Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.

(2) Im öffentlichen Dienst bestimmen die Länder für ihren Bereich sowie
für die Gemeinden und Gemeindeverbände die zuständige Stelle für die
Berufsbildung in anderen als den durch §§ 71 und 72 erfass ten Berufsbe-
reichen. Dies gilt auch für die der Aufsicht der Länder unterstehenden Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.

§ 74 

Erweiterte Zuständigkeit

§ 73 gilt entsprechend für Ausbildungsberufe, in denen im Bereich der
Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts
oder außerhalb des öffentlichen Dienstes nach Ausbildungsordnungen des
öffentlichen Dienstes ausgebildet wird.

§ 75

Zuständige Stellen im Bereich der Kirchen
und sonstigen Religionsgemeinschaften des

öffentlichen Rechts

Die Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften des öffentlichen
Rechts bestimmen für ihren Bereich die zuständige Stelle für die Berufsbil-
dung in anderen als den durch die §§ 71, 72 und 74 erfassten Berufsberei-
chen. Die §§ 77 bis 80 finden keine Anwendung. 149
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ABSCHNITT 2

Überwachung der Berufsbildung

§ 76

Überwachung, Beratung

(1) Die zuständige Stelle überwacht die Durchführung

1. der Berufsausbildungsvorbereitung,

2. der Berufsausbildung und

3. der beruflichen Umschulung

und fördert diese durch Beratung der an der Berufsbildung beteiligten Per-
sonen. Sie hat zu diesem Zweck Berater oder Beraterinnen zu bestellen.

(2) Ausbildende, Umschulende und Anbieter von Maßnahmen der Be-
rufsausbildungsvorbereitung sind auf Verlangen verpflichtet, die für die
Überwachung notwendigen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzule-
gen sowie die Besichtigung der Ausbildungsstätten zu gestatten.

(3) Die Durchführung von Auslandsaufenthalten nach § 2 Abs. 3 über-
wacht und fördert die zuständige Stelle in geeigneter Weise. Beträgt die
Dauer eines Ausbildungsabschnitts im Ausland mehr als vier Wochen, ist
hierfür ein mit der zuständigen Stelle abgestimmter Plan erforderlich.

(4) Auskunftspflichtige können die Auskunft auf solche Fragen verwei-
gern, deren Beantwortung sie selbst oder einen der in § 52 der Strafpro-
zessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Ver-
folgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkei-
ten aussetzen würde.

(5) Die zuständige Stelle teilt der Aufsichtsbehörde nach dem Jugendar-
beitsschutzgesetz Wahrnehmungen mit, die für die Durchführung des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes von Bedeutung sein können.

ABSCHNITT 3

Berufsbildungsausschuss der zuständigen Stelle

§ 77

Errichtung

(1) Die zuständige Stelle errichtet einen Berufsbildungsausschuss. Ihm
gehören sechs Beauftragte der Arbeitgeber, sechs Beauftragte der Arbeit-
nehmer und sechs Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen an, die Lehrkräf-
te mit beratender Stimme.

(2) Die Beauftragten der Arbeitgeber werden auf Vorschlag der zustän-
digen Stelle, die Beauftragten der Arbeitnehmer auf Vorschlag der im Be-
zirk der zuständigen Stelle bestehenden Gewerkschaften und selbstständi-
gen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer
Zwecksetzung, die Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen von der nach150
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Landesrecht zuständigen Behörde längstens für vier Jahre als Mitglieder
berufen.

(3) Die Tätigkeit im Berufsbildungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare
Auslagen und für Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von
anderer Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen,
deren Höhe von der zuständigen Stelle mit Genehmigung der obersten
Landesbehörde festgesetzt wird.

(4) Die Mitglieder können nach Anhören der an ihrer Berufung Beteilig-
ten aus wichtigem Grund abberufen werden. 

(5) Die Mitglieder haben Stellvertreter oder Stellvertreterinnen. Die Ab-
sätze 1 bis 4 gelten für die Stellvertreter und Stellvertreterinnen entspre-
chend.

(6) Der Berufsbildungsausschuss wählt ein Mitglied, das den Vorsitz
führt, und ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz stellvertretend übernimmt.
Der Vorsitz und seine Stellvertretung sollen nicht derselben Mitgliedergrup-
pe angehören.

§ 78 

Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(1) Der Berufsbildungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die
Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Er beschließt mit
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(2) Zur Wirksamkeit eines Beschlusses ist es erforderlich, dass der Ge-
genstand bei der Einberufung des Ausschusses bezeichnet ist, es sei
denn, dass er mit Zustimmung von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mit-
glieder nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt wird.

§ 79 

Aufgaben

(1) Der Berufsbildungsausschuss ist in allen wichtigen Angelegenheiten
der beruflichen Bildung zu unterrichten und zu hören. Er hat im Rahmen
seiner Aufgaben auf eine stetige Entwicklung der Qualität der beruflichen
Bildung hinzuwirken.

(2) Wichtige Angelegenheiten, in denen der Berufsbildungsausschuss
anzuhören ist, sind insbesondere:

1. Erlass von Verwaltungsgrundsätzen über die Eignung von Ausbil-
dungs- und Umschulungsstätten, für das Führen von schriftlichen
Ausbildungsnachweisen, für die Verkürzung der Ausbildungsdauer,
für die vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung, für die Durch-
führung der Prüfungen, zur Durchführung von über- und außerbetrieb-
licher Ausbildung sowie Verwaltungsrichtlinien zur beruflichen Bil-
dung,

2. Umsetzung der vom Landesausschuss für Berufsbildung empfohle-
nen Maßnahmen, 151
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3. wesentliche inhaltliche Änderungen des Ausbildungsvertragsmusters.

(3) Wichtige Angelegenheiten, in denen der Berufsbildungsausschuss
zu unterrichten ist, sind insbesondere:

1. Zahl und Art der der zuständigen Stelle angezeigten Maßnahmen der
Berufsausbildungsvorbereitung und beruflichen Umschulung sowie
der eingetragenen Berufsausbildungsverhältnisse,

2. Zahl und Ergebnisse von durchgeführten Prüfungen sowie hierbei ge-
wonnene Erfahrungen,

3. Tätigkeit der Berater und Beraterinnen nach § 76 Abs. 1 Satz 2,

4. für den räumlichen und fachlichen Zuständigkeitsbereich der zuständi-
gen Stelle neue Formen, Inhalte und Methoden der Berufsbildung,

5. Stellungnahmen oder Vorschläge der zuständigen Stelle gegenüber
anderen Stellen und Behörden, soweit sie sich auf die Durchführung
dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsvorschriften beziehen,

6 Bau eigener überbetrieblicher Berufsbildungsstätten,

7. Beschlüsse nach Absatz 5 sowie beschlossene Haushaltsansätze zur
Durchführung der Berufsbildung mit Ausnahme der Personalkosten,

8. Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten aus Ausbildungsverhältnis-
sen,

9. Arbeitsmarktfragen, soweit sie die Berufsbildung im Zuständigkeitsbe-
reich der zuständigen Stelle berühren.

(4) Der Berufsbildungsausschuss hat die auf Grund dieses Gesetzes
von der zuständigen Stelle zu erlassenden Rechtsvorschriften für die
Durchführung der Berufsbildung zu beschließen. Gegen Beschlüsse, die
gegen Gesetz oder Satzung verstoßen, kann die zur Vertretung der zu-
ständigen Stelle berechtigte Person innerhalb einer Woche Einspruch ein-
legen. Der Einspruch ist zu begründen und hat aufschiebende Wirkung.
Der Berufsbildungsausschuss hat seinen Beschluss zu überprüfen und er-
neut zu beschließen.

(5) Beschlüsse, zu deren Durchführung die für Berufsbildung im laufen-
den Haushalt vorgesehenen Mittel nicht ausreichen, bedürfen für ihre Wirk-
samkeit der Zustimmung der für den Haushaltsplan zuständigen Organe.
Das Gleiche gilt für Beschlüsse, zu deren Durchführung in folgenden Haus-
haltsjahren Mittel bereitgestellt werden müssen, die die Ausgaben für Be-
rufsbildung des laufenden Haushalts nicht unwesentlich übersteigen.

(6) Abweichend von § 77 Abs. 1 haben die Lehrkräfte Stimmrecht bei
Beschlüssen zu Angelegenheiten der Berufsausbildungsvorbereitung und
Berufsausbildung, soweit sich die Beschlüsse unmittelbar auf die Organi-
sation der schulischen Berufsbildung auswirken.152
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§ 80 

Geschäftsordnung

Der Berufsbildungsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. Sie
kann die Bildung von Unterausschüssen vorsehen und bestimmen, dass
ihnen nicht nur Mitglieder des Ausschusses angehören. Für die Unteraus-
schüsse gelten § 77 Abs. 2 bis 6 und § 78 entsprechend.

ABSCHNITT 4

Zuständige Behörden

§ 81

Zuständige Behörden

(1) Im Bereich des Bundes ist die oberste Bundesbehörde oder die von
ihr bestimmte Behörde die zuständige Behörde im Sinne des § 30 Abs. 6,
der §§ 32, 33,40 Abs. 4 und der §§ 47, 77 Abs. 2 und 3.

(2) Ist eine oberste Bundesbehörde oder eine oberste Landesbehörde
zuständige Stelle im Sinne dieses Gesetzes, so bedarf es im Falle des
§ 40 Abs. 4 sowie der §§ 47 und 77 Abs. 3 keiner Genehmigung.

Kapitel 2 

Landesausschüsse für Berufsbildung

§ 82

Errichtung, Geschäftsordnung, Abstimmung

(1) Bei der Landesregierung wird ein Landesausschuss für Berufsbil-
dung errichtet. Er setzt sich zusammen aus einer gleichen Zahl von Beauf-
tragten der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der obersten Landesbehör-
den. Die Hälfte der Beauftragten der obersten Landesbehörden muss in
Fragen des Schulwesens sachverständig sein.

(2) Die Mitglieder des Landesausschusses werden längstens für vier
Jahre von der Landesregierung berufen, die Beauftragten der Arbeitgeber
auf Vorschlag der auf Landesebene bestehenden Zusammenschlüsse der
Kammern, der Arbeitgeberverbände und der Unternehmerverbände, die
Beauftragten der Arbeitnehmer auf Vorschlag der auf Landesebene beste-
henden Gewerkschaften und selbstständigen Vereinigungen von Arbeit-
nehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung. Die Tätigkeit im
Landesausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für Zeitver-
säumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt
wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe von der
Landesregierung oder der von ihr bestimmten obersten Landesbehörde
festgesetzt wird. Die Mitglieder können nach Anhören der an ihrer Beru-
fung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen werden. Der Ausschuss
wählt ein Mitglied, das den Vorsitz führt, und ein weiteres Mitglied, das den 153
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Vorsitz stellvertretend übernimmt. Der Vorsitz und seine Stellvertretung
sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören.

(3) Die Mitglieder haben Stellvertreter oder Stellvertreterinnen. Die Ab-
sätze 1 und 2 gelten für die Stellvertreter und Stellvertreterinnen entspre-
chend.

(4) Der Landesausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Ge-
nehmigung der Landesregierung oder der von ihr bestimmten obersten
Landesbehörde bedarf. Sie kann die Bildung von Unterausschüssen vorse-
hen und bestimmen, dass ihnen nicht nur Mitglieder des Landesausschus-
ses angehören. Absatz 2 Satz 2 gilt für die Unterausschüsse hinsichtlich
der Entschädigung entsprechend. An den Sitzungen des Landesausschus-
ses und der Unterausschüsse können Vertreter der beteiligten obersten
Landesbehörden, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der
Agentur für Arbeit teilnehmen.

(5) Der Landesausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte
seiner Mitglieder anwesend ist. Er beschließt mit der Mehrheit der abgege-
benen Stimmen.

§ 83 

Aufgaben

(1) Der Landesausschuss hat die Landesregierung in den Fragen der
Berufsbildung zu beraten, die sich für das Land ergeben. Er hat im Rah-
men seiner Aufgaben auf eine stetige Entwicklung der Qualität der berufli-
chen Bildung hinzuwirken.

(2) Er hat insbesondere im Interesse einer einheitlichen Berufsbildung
auf eine Zusammenarbeit zwischen der schulischen Berufsbildung und der
Berufsbildung nach diesem Gesetz sowie auf eine Berücksichtigung der
Berufsbildung bei der Neuordnung und Weiterentwicklung des Schulwe-
sens hinzuwirken. Der Landesausschuss kann zur Stärkung der regionalen
Ausbildungs- und Beschäftigungssituation Empfehlungen zur inhaltlichen
und organisatorischen Abstimmung und zur Verbesserung der Ausbil-
dungsangebote aussprechen.

Teil 4

Berufsbildungsforschung, Planung und Statistik

§ 84

Ziele der Berufsbildungsforschung

Die Berufsbildungsforschung soll

1. Grundlagen der Berufsbildung klären,

2. inländische, europäische und internationale Entwicklungen in der Be-
rufsbildung beobachten,

3. Anforderungen an Inhalte und Ziele der Berufsbildung ermitteln,154
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4. Weiterentwicklungen der Berufsbildung in Hinblick auf gewandelte
wirtschaftliche, gesellschaftliche und technische Erfordernisse vorbe-
reiten,

5. Instrumente und Verfahren der Vermittlung von Berufsbildung sowie
den Wissens- und Technologietransfer fördern.

§ 85 

Ziele der Berufsbildungsplanung

(1) Durch die Berufsbildungsplanung sind Grundlagen für eine abge-
stimmte und den technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anfor-
derungen entsprechende Entwicklung der beruflichen Bildung zu schaffen.

(2) Die Berufsbildungsplanung hat insbesondere dazu beizutragen, dass
die Ausbildungsstätten nach Art, Zahl, Größe und Standort ein qualitativ
und quantitativ ausreichendes Angebot an beruflichen Ausbildungsplätzen
gewährleisten und dass sie unter Berücksichtigung der voraussehbaren
Nachfrage und des langfristig zu erwartenden Bedarfs an Ausbildungsplät-
zen möglichst günstig genutzt werden.

§ 86 

Berufsbildungsbericht

(1) Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat Entwicklungen
in der beruflichen Bildung ständig zu beobachten und darüber bis zum 1. April
jeden Jahres der Bundesregierung einen Bericht (Berufsbildungsbericht) vor-
zulegen. In dem Bericht sind Stand und voraussichtliche Weiterentwicklungen
der Berufsbildung darzustellen. Erscheint die Sicherung eines regional und
sektoral ausgewogenen Angebots an Ausbildungsplätzen als gefährdet, sol-
len in den Bericht Vorschläge für die Behebung aufgenommen werden.

(2) Der Bericht soll angeben

1. für das vergangene Kalenderjahr

a) auf der Grundlage von Angaben der zuständigen Stellen die in das
Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse nach diesem Ge-
setz oder der Handwerksordnung eingetragenen Berufsausbildungs-
verträge, die vor dem 1. Oktober des vergangenen Jahres in den
vorangegangenen zwölf Monaten abgeschlossen worden sind und
am 30. September des vergangenen Jahres noch bestehen, sowie

b) die Zahl der am 30. September des vergangenen Jahres nicht be-
setzten, der Bundesagentur für Arbeit zur Vermittlung angebote-
nen Ausbildungsplätze und die Zahl der zu diesem Zeitpunkt bei
der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Ausbildungsplätze su-
chenden Personen;

2. für das laufende Kalenderjahr

a) die bis zum 30. September des laufenden Jahres zu erwartende
Zahl der Ausbildungsplätze suchenden Personen,

b) eine Einschätzung des bis zum 30. September des laufenden Jah-
res zu erwartenden Angebots an Ausbildungsplätzen. 155
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§ 87

Zweck und Durchführung der Berufsbildungsstatistik

(1) Für Zwecke der Planung und Ordnung der Berufsbildung wird eine
Bundesstatistik durchgeführt.

(2) Das Bundesinstitut für Berufsbildung und die Bundesagentur für Ar-
beit unterstützen das Statistische Bundesamt bei der technischen und me-
thodischen Vorbereitung der Statistik.

(3) Das Erhebungs- und Aufbereitungsprogramm ist im Benehmen mit
dem Bundesinstitut für Berufsbildung so zu gestalten, dass die erhobenen
Daten für Zwecke der Planung und Ordnung der Berufsbildung im Rahmen
der jeweiligen Zuständigkeiten Verwendung finden können.

§ 88

Erhebungen

(1) Die jährliche Bundesstatistik erfasst

1. für jeden Auszubildenden und jede Auszubildende:

a) Geschlecht, Geburtsjahr, Staatsangehörigkeit;

b) allgemeinbildender Schulabschluss, vorausgegangene Teilnahme
an berufsvorbereitender Qualifizierung oder beruflicher Grundbil-
dung, berufliche Vorbildung;

c) Ausbildungsberuf einschließlich Fachrichtung;

d) Ort der Ausbildungsstätte, Wirtschaftszweig, Zugehörigkeit zum
 öffentlichen Dienst;

e) Ausbildungsjahr, Abkürzung der Ausbildungsdauer, Dauer der
Probezeit;

f) Monat und Jahr des Beginns der Berufsausbildung, Monat und
Jahr der vorzeitigen Auflösung des Berufsausbildungsverhältnisses;

g) Anschlussvertrag bei Stufenausbildung mit Angabe des Ausbil-
dungsberufs;

h) Art der Förderung bei überwiegend öffentlich, insbesondere auf
Grund des Dritten Buches Sozialgesetzbuch geförderten Berufs-
ausbildungsverhältnissen;

i) Monat und Jahr der Abschlussprüfung, Art der Zulassung zur Prü-
fung, Monat und Jahr der Wiederholungsprüfung, Prüfungserfolg;

2. für jeden Prüfungsteilnehmer und jede Prüfungsteilnehmerin in der
beruflichen Bildung mit Ausnahme der durch Nummer 1 erfassten
Auszubildenden;

Geschlecht, Geburtsjahr, Berufsrichtung, Vorbildung, Wiederholungs-
prüfung, Art der Prüfung, Prüfungserfolg;156
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3. für jeden Ausbilder und jede Ausbilderin:

Geschlecht, Geburtsjahr, Art der fachlichen Eignung;

4. für jeden Ausbildungsberater und jede Ausbildungsberaterin:

Geschlecht, Geburtsjahr, Vorbildung, Art der Beratertätigkeit, fach -
liche Zuständigkeit, durchgeführte Besuche von Ausbildungsstätten;

5. für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin an einer Berufsausbil-
dungsvorbereitung, soweit der Anbieter der Anzeigepflicht des § 70
Abs. 2 unterliegt

Geschlecht, Geburtsjahr, Staatsangehörigkeit, Berufsrichtung.

(2) Hilfsmerkmale sind Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen. Sie
sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens nach Abschluss der wie-
derkehrenden Erhebung zu löschen.

(3) Auskunftspflichtig sind die zuständigen Stellen.

(4) Zu Zwecken der Erstellung des Berufsbildungsberichts sowie zur
Durchführung der Berufsbildungsforschung nach § 84 sind die nach Absatz
1 Nr. 1 bis 5 erhobenen Einzelangaben vom Statis tischen Bundesamt und
den statistischen Ämtern der Länder an das Bundesinstitut für Berufs -
bildung zu übermitteln. Hierzu wird beim Bundesinstitut für Berufsbildung
eine Organisationseinheit eingerichtet, die räumlich, organisatorisch und
personell von anderen Aufgabenbereichen des Bundesinstituts für Berufs-
bildung zu trennen ist. Die in der Organisationseinheit tätigen Personen
müssen Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichte-
te sein. Sie dürfen die aus ihrer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse nur
zur Erstellung des Berufsbildungsberichts sowie zur Durchführung der Be-
rufsbildungsforschung verwenden. Die nach Satz 2 übermittelten Daten
dürfen nicht mit anderen personenbezogenen Daten zusammengeführt
werden. Das Nähere zur Ausführung der Sätze 2 und 3 regelt das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung durch Erlass.

Teil 5

Bundesinstitut für Berufsbildung

§ 89

Bundesinstitut für Berufsbildung

Das Bundesinstitut für Berufsbildung ist eine bundesunmittelbare rechts-
fähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Es hat seinen Sitz in Bonn.

§ 90 

Aufgaben

(1) Das Bundesinstitut für Berufsbildung führt seine Aufgaben im Rah-
men der Bildungspolitik der Bundesregierung durch.

(2) Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat die Aufgabe, durch wissen-
schaftliche Forschung zur Berufsbildungsforschung beizutragen. Die For- 157
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schung wird auf der Grundlage eines jährlichen Forschungsprogramms
durchgeführt; das Forschungsprogramm bedarf der Genehmigung des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung. Weitere Forschungsaufgaben
können dem Bundesinstitut für Berufsbildung von obersten Bundesbehör-
den im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und For-
schung übertragen werden. Die wesentlichen Ergebnisse der Forschungs-
arbeit des Bundesinstituts für Berufsbildung sind zu veröffentlichen.

(3) Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat die sonstigen Aufgaben:

1. nach Weisung des zuständigen Bundesministeriums

a) an der Vorbereitung von Ausbildungsordnungen und sonstigen
Rechtsverordnungen, die nach diesem Gesetz oder nach dem
zweiten Teil der Handwerksordnung zu erlassen sind, mitzuwirken,

b) an der Vorbereitung des Berufsbildungsberichts mitzuwirken,

c) an der Durchführung der Berufsbildungsstatistik nach Maßgabe
des § 87 mitzuwirken,

d) Modellversuche einschließlich wissenschaftlicher Begleituntersu-
chungen zu fördern,

e) an der internationalen Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung
mitzuwirken,

f) weitere Verwaltungsaufgaben des Bundes zur Förderung der Be-
rufsbildung zu übernehmen;

2. nach allgemeinen Verwaltungsvorschriften des zuständigen Bundes-
ministeriums die Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten
durchzuführen und die Planung, Errichtung und Weiterentwicklung
dieser Einrichtungen zu unterstützen;

3. das Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe zu führen und zu
veröffentlichen;

4. die im Fernunterrichtsschutzgesetz beschriebenen Aufgaben nach
den vom Hauptausschuss erlassenen und vom zuständigen Bundes-
ministerium genehmigten Richtlinien wahrzunehmen und durch För-
derung von Entwicklungsvorhaben zur Verbesserung und Ausbau des
berufsbildenden Fernunterrichts beizutragen.

(4) Das Bundesinstitut für Berufsbildung kann mit Zustimmung des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung mit Stellen außerhalb der Bun-
desverwaltung Verträge zur Übernahme weiterer Aufgaben schließen.

§ 91 

Organe

Die Organe des Bundesinstituts für Berufsbildung sind:

1. der Hauptausschuss,

2. der Präsident oder die Präsidentin.158
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§ 92 

Hauptausschuss

(1) Der Hauptausschuss hat neben den ihm durch sonstige Vorschriften
dieses Gesetzes zugewiesenen Aufgaben folgende weitere Aufgaben:

1. er beschließt über die Angelegenheiten des Bundesinstituts für Be-
rufsbildung, soweit sie nicht dem Präsidenten oder der Präsidentin
übertragen sind;

2. er berät die Bundesregierung in grundsätzlichen Fragen der Berufsbil-
dung und kann eine Stellungnahme zu dem Entwurf des Berufsbil-
dungsberichts abgeben;

3. er beschließt das jährliche Forschungsprogramm;

4. er kann Empfehlungen zur einheitlichen Anwendung dieses Gesetzes
geben;

5. er kann zu den vom Bundesinstitut vorbereiteten Entwürfen der Ver-
ordnungen gemäß § 4 Abs. 1 unter Berücksichtigung der entspre-
chenden Entwürfe der schulischen Rahmenlehrpläne Stellung neh-
men;

6. er beschließt über die in § 90 Abs. 3 Nr. 3 und 4 sowie § 97 Abs. 4
genannten Angelegenheiten des Bundesinstituts für Berufsbildung.

(2) Der Präsident oder die Präsidentin unterrichtet den Hauptausschuss un-
verzüglich über erteilte Weisungen zur Durchführung von Aufgaben nach § 90
Abs. 3 Nr. 1 und erlassene Verwaltungsvorschriften nach § 90 Abs. 3 Nr. 2.

(3) Dem Hauptausschuss gehören je acht Beauftragte der Arbeitgeber, der
Arbeitnehmer und der Länder sowie fünf Beauftragte des Bundes an. Die Be-
auftragten des Bundes führen acht Stimmen, die nur einheitlich abgegeben
werden können; bei der Beratung der Bundesregierung in grundsätzlichen
Fragen der Berufsbildung, bei der Stellungnahme zum Entwurf des Berufsbil-
dungsberichts und im Rahmen von Anhörungen nach diesem Gesetz haben
sie kein Stimmrecht. An den Sitzungen des Hauptausschusses können je ein
Beauftragter oder eine Beauftragte der Bundesagentur für Arbeit, der auf Bun-
desebene bestehenden kommunalen Spitzenverbände sowie des wissen-
schaftlichen Beirates mit beratender Stimme teilnehmen.

(4) Die Beauftragten der Arbeitgeber werden auf Vorschlag der auf Bun-
desebene bestehenden Zusammenschlüsse der Kammern, Arbeitgeber-
verbände und Unternehmensverbände, die Beauftragten der Arbeitnehmer
auf Vorschlag der auf Bundesebene bestehenden Gewerkschaften, die Be-
auftragten des Bundes auf Vorschlag der Bundesregierung und die Beauf-
tragten der Länder auf Vorschlag des Bundesrates vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung längstens für vier Jahre berufen.

(5) Der Hauptausschuss wählt auf die Dauer eines Jahres ein Mitglied,
das den Vorsitz führt und ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz stellvertre-
tend übernimmt. Der oder die Vorsitzende wird der Reihe nach von den
Beauftragten der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer, der Länder und des Bun-
des vorgeschlagen. 159
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(6) Die Tätigkeit im Hauptausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Ausla-
gen und Verdienstausfälle ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer
Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren
Höhe vom Bundesinstitut für Berufsbildung mit Genehmigung des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung festgesetzt wird. Die Genehmi-
gung ergeht im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen.

(7) Die Mitglieder können nach Anhören der an ihrer Berufung Beteilig-
ten aus wichtigem Grund abberufen werden.

(8) Die Beauftragen haben Stellvertreter oder Stellvertreterinnen. Die
Absätze 4, 6 und 7 gelten entsprechend.

(9) Der Hauptausschuss kann nach näherer Regelung der Satzung Un-
terausschüsse einsetzen, denen auch andere als Mitglieder des Hauptaus-
schusses angehören können. Den Unterausschüssen sollen Beauftragte
der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer, der Länder und des Bundes an-
gehören. Die Absätze 4 bis 7 gelten für die Unterausschüsse entspre-
chend.

(10) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterliegt der Hauptaus-
schuss keinen Weisungen.

§ 93 

Präsident oder Präsidentin

(1) Der Präsident oder die Präsidentin vertritt das Bundesinstitut für Be-
rufsbildung gerichtlich und außergerichtlich. Er oder sie verwaltet das Bun-
desinstitut und führt dessen Aufgaben durch. Soweit er oder sie nicht Wei-
sungen und allgemeine Verwaltungsvorschriften des zuständigen Bundes-
ministeriums zu beachten hat (§ 90 Abs. 3 Nr. 1 und 2), führt er oder sie
die Aufgaben nach Richtlinien des Hauptausschusses durch. 

(2) Der Präsident oder die Präsidentin wird auf Vorschlag der Bundesre-
gierung, der Ständige Vertreter oder die Ständige Vertreterin des Präsiden-
ten oder der Präsidentin auf Vorschlag des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung im Benehmen mit dem Präsidenten oder der Präsidentin
unter Berufung in das Beamtenverhältnis von dem Bundespräsidenten
oder der Bundespräsidentin ernannt.

§ 94 

Wissenschaftlicher Beirat

(1) Der wissenschaftliche Beirat berät die Organe des Bundesinstituts
für Berufsbildung durch Stellungnahmen und Empfehlungen

1. zum Forschungsprogramm des Bundesinstituts für Berufsbildung,

2. zur Zusammenarbeit des Instituts mit Hochschulen und anderen For-
schungseinrichtungen und

3. zu den jährlichen Berichten über die wissenschaftlichen Ergebnisse
des Bundesinstituts für Berufsbildung.160
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(2) Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben werden dem Beirat von dem
Präsidenten oder der Präsidentin des Bundesinstituts für Berufsbildung die
erforderlichen Auskünfte erteilt. Auf Wunsch werden ihm einmal jährlich im
Rahmen von Kolloquien die wissenschaftlichen Arbeiten des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung erläutert.

(3) Dem Beirat gehören bis zu sieben anerkannte Fachleute auf dem Ge-
biet der Berufsbildungsforschung aus dem In- und Ausland an, die nicht An-
gehörige des Bundesinstituts für Berufsbildung sind. Sie werden von dem
Präsidenten oder der Präsidentin des Bundesinstituts für Berufsbildung im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung auf
vier Jahre bestellt. Einmalige Wiederberufung in Folge ist möglich. An den Sit-
zungen des wissenschaftlichen Beirats können vier Mitglieder des Hauptaus-
schusses, und zwar je ein Beauftragter oder eine Beauftragte der Arbeitgeber,
der Arbeitnehmer, der Länder und des Bundes ohne Stimmrecht teilnehmen.

(4) Der wissenschaftliche Beirat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

(5) § 92 Abs. 6 gilt entsprechend.

§ 95 

Ausschuss für Fragen behinderter Menschen

(1) Zur Beratung des Bundesinstituts für Berufsbildung bei seinen Auf-
gaben auf dem Gebiet der beruflichen Bildung behinderter Menschen wird
ein ständiger Unterausschuss des Hauptausschusses errichtet. Der Aus-
schuss hat darauf hinzuwirken, dass die besonderen Belange der behin-
derten Menschen in der beruflichen Bildung berücksichtigt werden und die
berufliche Bildung behinderter Menschen mit den übrigen Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben koordiniert wird. Das Bundesinstitut für Berufsbil-
dung trifft Entscheidungen über die Durchführung von Forschungsvorha-
ben, die die berufliche Bildung behinderter Menschen betreffen, unter
Berücksichtigung von Vorschlägen des Ausschusses.

(2) Der Ausschuss besteht aus 17 Mitgliedern, die von dem Präsidenten
oder der Präsidentin längstens für vier Jahre berufen werden. Eine Wieder-
berufung ist zulässig. Die Mitglieder des Ausschusses werden auf Vor-
schlag des Beirats für die Teilhabe behinderter Menschen (§ 64 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch) berufen, und zwar 

ein Mitglied, das die Arbeitnehmer vertritt, 
ein Mitglied, das die Arbeitgeber vertritt,
drei Mitglieder, die Organisationen behinderter Menschen vertreten,
ein Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt, 
ein Mitglied, das die gesetzliche Rentenversicherung vertritt,
ein Mitglied, das die gesetzliche Unfallversicherung vertritt, 
ein Mitglied, das die Freie Wohlfahrtspflege vertritt, 
zwei Mitglieder, die Einrichtungen der beruflichen 
Rehabilitation vertreten,
sechs weitere für die berufliche Bildung behinderter Menschen
sachkundige Personen, die in Bildungsstätten oder ambulanten
Diensten für behinderte Menschen tätig sind. 161
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(3) Der Ausschuss kann behinderte Menschen, die beruflich ausgebil-
det, fortgebildet oder umgeschult werden, zu den Beratungen hinzuziehen.

§ 96 

Finanzierung des Bundesinstituts für Berufsbildung

(1) Die Ausgaben für die Errichtung und Verwaltung des Bundesinstituts
für Berufsbildung werden durch Zuschüsse des Bundes gedeckt. Die Höhe
der Zuschüsse des Bundes regelt das Haushaltsgesetz.

(2) Die Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen nach § 90 Abs. 2
Satz 3 und von Aufgaben nach § 90 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe f werden
durch das beauftragende Bundesministerium gedeckt. Die Ausgaben zur
Durchführung von Verträgen nach § 90 Abs. 4 sind durch den Vertrags-
partner zu decken.

§ 97 

Haushalt

(1) Der Haushaltsplan wird von dem Präsidenten oder der Präsidentin
aufgestellt. Der Hauptausschuss stellt den Haushaltsplan fest.

(2) Der Haushaltsplan bedarf der Genehmigung des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung. Die Genehmigung erstreckt sich auch auf
die Zweckmäßigkeit der Ansätze.

(3) Der Haushaltsplan soll rechtzeitig vor Einreichung der Voranschläge
zum Bundeshaushalt, spätestens zum 15. Oktober des vorhergehenden Jah-
res, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung vorgelegt werden.

(4) Über- und außerplanmäßige Ausgaben können vom Hauptaus-
schuss auf Vorschlag des Präsidenten oder der Präsidentin bewilligt wer-
den. Die Bewilligung bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung und des Bundesministeriums der Finanzen. Die
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen, durch die für das Bun-
desinstitut für Berufsbildung Verpflichtungen entstehen können, für die
Ausgaben im Haushaltsplan nicht veranschlagt sind.

(5) Nach Ende des Haushaltsjahres wird die Rechnung von dem Präsi-
denten oder der Präsidentin aufgestellt. Die Entlastung obliegt dem
Hauptausschuss. Sie bedarf nicht der Genehmigung nach § 109 Abs. 3 der
Bundeshaushaltsordnung.

§ 98 

Satzung

(1) Durch die Satzung des Bundesinstituts für Berufsbildung sind

1. die Art und Weise der Aufgabenerfüllung (§ 90 Abs. 2 und 3) sowie

2. die Organisation

näher zu regeln.
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(2) Der Hauptausschuss beschließt mit einer Mehrheit von vier Fünfteln
der Stimmen seiner Mitglieder die Satzung. Sie bedarf der Genehmigung
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und ist im Bundesan-
zeiger bekannt zu geben.

(3) Absatz 2 gilt für Satzungsänderungen entsprechend.

§ 99 

Personal

(1) Die Aufgaben des Bundesinstituts für Berufsbildung werden von Be-
amten, Beamtinnen und Dienstkräften, die als Angestellte, Arbeiter und Ar-
beiterinnen beschäftigt sind, wahrgenommen. Es ist Dienstherr im Sinne
des § 121 Nr. 2 des Beamtenrechtsrahmengesetzes. Die Beamten und Be-
amtinnen sind mittelbare Bundesbeamte und Bundesbeamtinnen.

(2) Das Bundesministerium für Bildung und Forschung ernennt und  ent-
lässt die Beamten und Beamtinnen des Bundesinstituts, soweit das Recht
zur Ernennung und Entlassung der Beamten und Beamtinnen, deren Amt
in der Bundesbesoldungsordnung B aufgeführt ist, nicht von dem Bundes -
präsidenten oder der Bundespräsidentin ausgeübt wird. Das zuständige
Bundesministerium kann seine Befugnisse auf den Präsidenten oder die
Präsidentin übertragen.

(3) Oberste Dienstbehörde für die Beamten und Beamtinnen des Bun-
desinstituts ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Es kann
seine Befugnisse auf den Präsidenten oder die Präsidentin übertragen.
§ 187 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes und § 83 Abs. 1 des Bundes-
disziplinargesetzes bleiben unberührt.

(4) Auf die Angestellten, Arbeiter und Arbeiterinnen des Bundesinstituts
sind die für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen des Bundes geltenden
Tarifverträge und sonstigen Bestimmungen anzuwenden. Ausnahmen be-
dürfen der vorherigen Zustimmung des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung; die Zustimmung ergeht im Einvernehmen mit dem Bun -
des ministerium des Innern und dem Bundesministerium der Finanzen.

§ 100

Aufsicht über das Bundesinstitut 
für Berufsbildung

Das Bundesinstitut für Berufsbildung unterliegt, soweit in diesem Gesetz
nicht weitergehende Aufsichtsbefugnisse vorgesehen sind, der Rechtsauf-
sicht des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

§ 101 

Auskunftspflicht

(1) Natürliche und juristische Personen sowie Behörden, die Berufsbil-
dung durchführen, haben den Beauftragten des Bundesinstituts für Berufs-
bildung auf Verlangen die zur Durchführung ihrer Forschungsaufgaben er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen, die dafür notwendigen Unterlagen vor- 163
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zulegen und während der üblichen Betriebs- und Geschäftszeit Besichti-
gungen der Betriebsräume, der Betriebseinrichtungen und der Aus- und
Weiterbildungsplätze zu gestatten. Arbeitsrechtliche und dienstrechtliche
Verschwiegenheitspflichten bleiben unberührt.

(2) Auskunftspflichtige können die Auskunft über solche Fragen verwei-
gern, deren Beantwortung sie selbst oder einen der in § 52 der Strafpro-
zessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Ver-
folgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkei-
ten aussetzen würde.

(3) Die Auskunft ist unentgeltlich zu geben, soweit nichts anderes be-
stimmt ist.

(4) Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse, die
dem Bundesinstitut auf Grund des Absatzes 1 bekannt werden, sind, so-
weit durch Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist, geheim zu hal-
ten. Veröffentlichungen von Ergebnissen auf Grund von Erhebungen und
Untersuchungen dürfen keine Einzelangaben enthalten.

Teil 6

Bußgeldvorschriften

§ 102

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 4, den
wesentlichen Inhalt des Vertrages oder eine wesentliche Änderung
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig niederlegt,

2. entgegen § 11 Abs. 3, auch in Verbindung mit Absatz 4, eine Ausferti-
gung der Niederschrift nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt,

3. entgegen § 14 Abs. 2 Auszubildenden eine Verrichtung überträgt, die
dem Ausbildungszweck nicht dienen,

4. entgegen § 15 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, Auszubildende
nicht freistellt,

5. entgegen § 28 Abs. 1 oder 2 Auszubildende einstellt oder ausbildet,

6. einer vollziehbaren Anordnung nach § 33 Abs. 1 oder 2 zuwiderhandelt,

7. entgegen § 36 Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit
Satz 3, die Eintragung in das dort genannte Verzeichnis nicht oder
nicht rechtzeitig beantragt oder eine Ausfertigung der Vertragsnieder-
schrift nicht beifügt oder

8. entgegen § 76 Abs. 2 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig erteilt, eine Unterlage nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt oder eine Besichtigung
nicht oder nicht rechtzeitig gestattet.164
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3
bis 6 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den übrigen Fällen
mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet werden.

Teil 7

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 103

Gleichstellung von Abschlusszeugnissen im 
Rahmen der deutschen Einheit

Prüfungszeugnisse nach der Systematik der Ausbildungsberufe und der
Systematik der Facharbeiterberufe und Prüfungszeugnisse nach § 37 Abs. 2
stehen einander gleich.

§ 104 

Fortgeltung bestehender Regelungen

(1) Die vor dem 1. September 1969 anerkannten Lehrberufe und Anlern-
berufe oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberufe gelten als Ausbil-
dungsberufe im Sinne des § 4. Die Berufsbilder, die Berufsbildungspläne,
die Prüfungsanforderungen und die Prüfungsordnungen für diese Berufe
sind bis zum Erlass von Ausbildungsordnungen nach § 4 und der Prü-
fungsordnungen nach § 47 anzuwenden.

(2) Die vor dem 1. September 1969 erteilten Prüfungszeugnisse in Beru-
fen, die nach Absatz 1 als anerkannte Ausbildungsberufe gelten, stehen
Prüfungszeugnissen nach § 37 Abs. 2 gleich.

§ 105 

Übertragung von Zuständigkeiten

Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die
nach diesem Gesetz den nach Landesrecht zuständigen Behörden über-
tragenen Zuständigkeiten nach den §§ 27, 30, 32, 33 und 70 auf zuständi-
ge Stellen zu übertragen.
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Gesetz zur Förderung der beruflichen
Aufstiegsfortbildung 

in der Fassung der Neubekanntmachung vom 8. Oktober 2012
(BGBl. I Seite 2126)

§ 1

Ziel der Förderung

Ziel der individuellen Förderung nach diesem Gesetz ist es, Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung
durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt fi-
nanziell zu unterstützen. Leistungen zum Lebensunterhalt werden gewährt,
soweit die dafür erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung ste-
hen.

§ 2

Anforderungen an Maßnahmen beruflicher Aufstiegsfortbildungen

(1) Förderfähig ist die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen öffentli-
cher und privater Träger, die 

1. einen Abschluss in einem nach § 4 des Berufsbildungsgesetzes oder
nach § 25 der Handwerksordnung anerkannten Ausbildungsberuf, ei-
nen vergleichbaren bundes- oder landesrechtlich geregelten Berufs-
abschluss oder eine diesen Berufsabschlüssen entsprechende beruf -
liche Qualifikation voraussetzen und

2. in einer fachlichen Richtung gezielt vorbereiten auf (Fortbildungsziel) 

a) Fortbildungsabschlüsse zu öffentlich-rechtlich geregelten Prüfun-
gen auf der Grundlage der §§ 53 und 54 des Berufsbildungsgeset-
zes oder der §§ 42, 42a, 45, 51 a und 122 der Handwerksordnung,

b) gleichwertige Fortbildungsabschlüsse nach bundes- oder landes-
rechtlichen Regelungen oder

c) gleichwertige Fortbildungsabschlüsse an anerkannten Ergän-
zungsschulen auf der Grundlage staatlich genehmigter Prüfungs-
ordnungen.

Liegen keine bundes- oder landesrechtlichen Regelungen vor, ist auch die
Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen förderfähig, die auf gleichwertige
Fortbildungsabschlüsse nach den Weiterbildungsempfehlungen der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft vorbereiten.

(2) Maßnahmen, deren Durchführung öffentlich-rechtlichen Vorschriften
nicht unterliegt, müssen nach der Dauer der Maßnahme, der Gestaltung
des Lehrplans, den Unterrichtsmethoden, der Ausbildung und Berufserfah-
rung der Lehrkräfte und den Lehrgangsbedingungen eine erfolgreiche be-
rufliche Fortbildung erwarten lassen. Dies wird in der Regel angenommen,
sofern keine Umstände vorliegen, die der Eignung der Maßnahme zur Vor-
bereitung auf die Abschlussprüfung nach Absatz 1 Nummer 2 entgegen-
stehen.
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(3) Maßnahmen sind förderfähig 

1. in Vollzeitform, wenn 

a) sie mindestens 400 Unterrichtsstunden umfassen (Mindestdauer),

b) sie innerhalb von 36 Kalendermonaten abgeschlossen werden
(maximaler Zeitrahmen) und

c) in der Regel in jeder Woche an vier Werktagen mindestens 25 Un-
terrichtsstunden stattfinden (Fortbildungsdichte);

2. in Teilzeitform, wenn 

a) sie mindestens 400 Unterrichtsstunden umfassen (Mindestdauer),

b) sie innerhalb von 48 Kalendermonaten abgeschlossen werden
(maximaler Zeitrahmen) und

c) in der Regel innerhalb von acht Monaten mindestens 150 Unter-
richtsstunden stattfinden (Fortbildungsdichte).

Jeweils 45 Minuten einer Lehrveranstaltung gelten als Unterrichtsstunde.
Unterrichtsstunden sind Präsenzlehrveranstaltungen, in denen die nach
den Fortbildungsregelungen und Lehrplänen vorgesehenen beruflichen
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten durch hierzu qualifizierte Lehr-
kräfte planmäßig geordnet vermittelt werden. Stunden einer fachprakti-
schen Unterweisung werden als Unterrichtsstunden anerkannt, wenn ihre
Inhalte in der Prüfungsregelung verbindlich vorgegeben sind, sie unter An-
leitung einer Lehrkraft in der Regel in der Fortbildungsstätte durchgeführt
und durch theoretischen Unterricht in nennenswertem Umfang begleitet
werden. Zusätzlich werden die im Lehrplan des Bildungsträgers verbindlich
vorgesehenen Klausurenkurse und Prüfungssimulationen mit bis zu 10 Pro -
zent der nach diesem Gesetz förderfähigen Gesamtstunden der Unter-
richtsstunden, höchstens aber 50 Stunden, als förderfähig anerkannt.
 Förderfähig ist nur die für das Erreichen des jeweiligen Fortbildungsziels
angemessene Anzahl von Unterrichtsstunden. Besteht die Maßnahme aus
mehreren Maßnahmeabschnitten, ist für die Ermittlung des maximalen
Zeitrahmens und der Fortbildungsdichte die Gesamtmaßnahme ausschlag-
gebend. Dabei sind alle Maßnahmeabschnitte der Lehrgangskonzeption
einschließlich der dazwischen liegenden unterrichtsfreien Zeiten zu berück-
sichtigen. Die Sätze 1 bis 8 gelten auch für den von dem Teilnehmer oder
der Teilnehmerin gewählten Lehrgangsablauf.

(4) Die Maßnahmen können aus mehreren in sich selbstständigen Ab-
schnitten (Maßnahmeabschnitte) bestehen.

(5) Unterrichtsfreie Ferienzeiten gemäß § 11 Absatz 4 sowie individuelle
Verkürzungen der Maßnahme durch Anrechnung bereits absolvierter Aus-
oder Fortbildungen bleiben außer Betracht.

§ 2 a

Anforderungen an Träger der Maßnahmen

Der Träger muss für die Durchführung der Fortbildungsmaßnahme ge-
eignet sein. Die Eignung liegt vor, wenn es sich um einen öffentlichen Trä- 167
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ger oder eine Einrichtung handelt, die unter staatlicher Aufsicht steht oder
staatlich anerkannt ist, oder durch ein Zertifikat nachgewiesen wird, dass
der Träger oder die Einrichtung 

1. nach der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung – Weiterbildung –
anerkannt worden ist oder

2. ein System zur Sicherung der Qualität anwendet und

auch im Übrigen keine Umstände vorliegen, die der Eignung des Trägers
oder der Einrichtung entgegenstehen.

§ 3

Ausschluss der Förderung

Die Teilnahme an einer Maßnahme wird nach diesem Gesetz nicht ge-
fördert, wenn 

1. für sie Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz geleistet wird,

2. für sie Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung nach dem Drit-
ten Buch Sozialgesetzbuch oder nach § 6 Absatz 1 des Beruflichen
Rehabilitierungsgesetzes geleistet wird,

3. Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit nach dem Dritten Buch Sozialge-
setzbuch geleistet wird und es sich um eine Maßnahme in Vollzeit-
form handelt, es sei denn, die Agentur für Arbeit hat mit dem Teilneh-
mer oder der Teilnehmerin vereinbart, dass die Maßnahme abge-
schlossen werden kann,

4. ein Gründungszuschuss nach den §§ 93 und 94 des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch geleistet wird und es sich um eine Maßnahme in
Vollzeitform handelt oder

5. Leistungen zur Rehabilitation nach den für einen Rehabilitationsträger
im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch geltenden Vorschrif-
ten erbracht werden.

Der Anspruch auf Förderung nach diesem Gesetz ist auf die Leistungen
zum Lebensunterhalt beschränkt, wenn die Kosten der Maßnahme nach
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch für Personen ohne Vorbeschäftigungs-
zeit übernommen werden.

§ 4

Fernunterricht

Die Teilnahme an einem Fernunterrichtslehrgang ist förderfähig, wenn
der Lehrgang nach § 12 des Fernunterrichtsschutzgesetzes zugelassen ist
oder, ohne unter die Bestimmungen des Fernunterrichtsschutzgesetzes zu
fallen, von einem öffentlich-rechtlichen Träger veranstaltet wird und die
Voraussetzungen des § 2 erfüllt werden. Die Mindestdauer nach § 2 Ab-
satz 3 und die Förderungshöchstdauer nach § 11 Absatz 1 sind nach der
Anzahl der durchschnittlich für die Bearbeitung der Fernlehrbriefe benötig-168
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ten Zeitstunden und der Anzahl der für Präsenzphasen vorgesehenen Un-
terrichtsstunden zu bemessen.

§ 4 a

Mediengestützter Unterricht

Eine Maßnahme, die teilweise unter Einsatz elektronischer Medien
durchgeführt wird und die nicht als Fernunterricht nach § 12 des Fernunter-
richtsschutzgesetzes zulassungspflichtig ist, wird gefördert, wenn sie durch
Präsenzunterricht oder eine diesem vergleichbare und verbindliche me-
diengestützte Kommunikation ergänzt wird und regelmäßige Erfolgskon-
trollen durchgeführt werden. Unter mediengestützter Kommunikation sind
alle mit einem Präsenzunterricht vergleichbaren Unterrichtsformen sowie
Unterrichtsformen zu verstehen, die auf einer Online-Lernplattform abge-
wickelt werden, bei der der Lernprozess von der Lehrkraft aktiv gesteuert
und der Lernfortschritt von ihr regelmäßig kontrolliert wird. Die Mindestdau-
er nach § 2 Absatz 3 und die Förderungshöchstdauer nach § 11 Absatz 1
bemessen sich in diesen Fällen nach der Anzahl der für den Präsenzunter-
richt und den für die mediengestützte Kommunikation vorgesehenen Unter-
richtsstunden im Sinne des § 2 Absatz 3.

§ 5

Fortbildung im In- und Ausland

(1) Förderfähig ist vorbehaltlich des Absatzes 2 die Teilnahme an Maß-
nahmen, die im Inland durchgeführt werden.

(2) Die Teilnahme an Maßnahmen, die vollständig oder teilweise in an-
deren Mitgliedstaaten der Europäischen Union durchgeführt werden, wird
gefördert, wenn sie auf der Grundlage von Vereinbarungen der in den je-
weiligen Mitgliedstaaten für die Fortbildungsprüfungen zuständigen Stellen
durchgeführt wird.

§ 6

Förderfähige Fortbildung, Fortbildungsplan

(1) Förderung wird vorbehaltlich Absatz 3 nur für die gezielte Vorberei-
tung auf ein Fortbildungsziel im Sinne von § 2 Absatz 1 Nummer 2 und nur
für die Teilnahme an einer einzigen Maßnahme im Sinne dieses Gesetzes
geleistet. Förderung wird nicht geleistet, wenn der Antragsteller oder die
Antragstellerin bereits einen staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schulabschluss oder einen nach dem Hochschulrecht der Länder als
gleichwertig anerkannten sonstigen Abschluss erworben hat. Bereits vor-
handene privatrechtlich zertifizierte Fortbildungsabschlüsse stehen einer
Förderung nicht entgegen. Besteht die Maßnahme aus mehreren Abschnit-
ten (Maßnahmeabschnitte), sind diese im ersten Förderantrag in einem
Fortbildungsplan anzugeben. In den Fällen des Satzes 4 umfasst die För-
derung vorbehaltlich § 2 Absatz 3 alle Maßnahmeabschnitte, die als Teile
der im Fortbildungsplan genannten Fortbildungsprüfung anerkannt werden.
Es können auch Maßnahmeabschnitte, die mit einer eigenständigen Prü-
fung abschließen, gefördert werden, wenn sie zugleich zur Befreiung von 169
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einem oder mehreren Teilen der im Fortbildungsplan genannten Fortbil-
dungsprüfung eines glaubhaft gemachten übergeordneten Fortbildungs-
ziels führen.

(2) Die Teilnahme an einem Maßnahmeabschnitt, der von dem Fortbil-
dungsplan abweicht, wird nur gefördert, wenn er 

1. inhaltlich einem im Fortbildungsplan angegebenen Maßnahmeab-
schnitt entspricht,

2. eine sinnvolle Ergänzung des Fortbildungsplans darstellt oder

3. einen im Fortbildungsplan angegebenen Maßnahmeabschnitt, der
nicht mehr angeboten wird, weitgehend ersetzt

und die geänderte Gesamtmaßnahme weiterhin die Fördervoraussetzun-
gen des § 2 Absatz 3 erfüllt und die Förderungshöchstdauer nach § 11 Ab-
satz 1 nicht überschritten wird.

(3) Die Vorbereitung auf ein weiteres Fortbildungsziel im Sinne von § 2
Absatz 1 Nummer 2 wird gefördert, wenn dem Teilnehmer oder der Teil-
nehmerin der Zugang erst durch den erfolgreichen Abschluss der nach die-
sem Gesetz geförderten Maßnahme eröffnet worden ist. Abweichend von
Satz 1 kann die Vorbereitung auf ein weiteres Fortbildungsziel auch dann
gefördert werden, wenn besondere Umstände des Einzelfalls dies rechtfer-
tigen. Besondere Umstände des Einzelfalls sind insbesondere dann gege-
ben, wenn ein wichtiger Grund der Ausübung des Berufs entgegensteht, zu
dem die erste Fortbildung qualifiziert hat.

§ 7

Kündigung, Abbruch, Unterbrechung und Wiederholung

(1) Abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 2 endet die Förderung, wenn
die Maßnahme vor dem Ablauf der vertraglichen Dauer vom Teilnehmer
oder der Teilnehmerin abgebrochen oder vom Träger gekündigt wurde.

(2) Wird nach einem Abbruch aus wichtigem Grund oder nach einer
Kündigung des Trägers, die der Teilnehmer oder die Teilnehmerin nicht zu
vertreten hat, eine Maßnahme mit demselben Fortbildungsziel unverzüg-
lich nach Wegfall des wichtigen Grundes oder der Beendigung der Maß-
nahme infolge der Kündigung wieder aufgenommen, wird der Teilnehmer
oder die Teilnehmerin hierfür erneut gefördert.

(3) Förderung für eine Maßnahme, die auf ein anderes Fortbildungsziel
vorbereitet, wird geleistet, wenn für die Aufgabe des früheren Fortbildungs-
ziels ein wichtiger Grund maßgebend war.

(3a) Nach Unterbrechung einer Maßnahme wegen Krankheit, Schwan-
gerschaft oder aus anderem wichtigen Grund wird die Förderung bei Wie-
deraufnahme fortgesetzt. Während der Unterbrechungsphase besteht vor-
behaltlich Absatz 4 Satz 1 kein Anspruch auf Förderung.

(4) Solange die Teilnahme an der Maßnahme wegen Krankheit oder
Schwangerschaft nicht möglich ist, wird die Förderung bei Krankheit bis zu
drei Monate und bei Schwangerschaft bis zu vier Monate weitergeleistet.170
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Solange die Fortsetzung einer Maßnahme durch von dem Teilnehmer oder
der Teilnehmerin nicht zu vertretende Wartezeiten, die die Ferienzeiten
nach § 11 Absatz 4 überschreiten, nicht möglich ist, gilt die Maßnahme als
unterbrochen.

(5) Die Wiederholung einer gesamten Maßnahme wird nur einmal geför-
dert, wenn 

1. die besonderen Umstände des Einzelfalles dies rechtfertigen und

2. eine zumutbare Möglichkeit nicht besteht, Fortbildungsstoff im Rah-
men einer Verlängerung der Förderungshöchstdauer nach § 11 Ab-
satz 1 Satz 2 nachzuholen.

(6) In den Fällen der Absätze 2 und 5 sollen bereits absolvierte Maßnah-
meteile berücksichtigt werden.

(7) Die Absätze 1, 2, 4 und 5 gelten für Maßnahmeabschnitte entspre-
chend.

(8) Wechselt der Teilnehmer oder die Teilnehmerin unter Beibehaltung
des früheren Fortbildungsziels die Fortbildungsstätte, so gelten die Absät-
ze 5 bis 7 entsprechend.

ZWEITER ABSCHNITT

Persönliche Voraussetzungen

§ 8

Staatsangehörigkeit

(1) Förderung wird geleistet 

1. Deutschen im Sinne des Grundgesetzes,

2. Unionsbürgern, die ein Recht auf Daueraufenthalt im Sinne des Frei-
zügigkeitsgesetzes/EU besitzen, sowie anderen Ausländern, die eine
Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt
nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen,

3. Ehegatten, Lebenspartnern und Kindern von Unionsbürgern, die unter
den Voraussetzungen des § 3 Absatz 1 und 4 des Freizügigkeitsge-
setzes/EU gemeinschaftsrechtlich freizügigkeitsberechtigt sind oder
denen diese Rechte als Kinder nur deshalb nicht zustehen, weil sie 
21 Jahre oder älter sind und von ihren Eltern oder deren Ehegatten
oder Lebenspartnern keinen Unterhalt erhalten,

4. Unionsbürgern, die Ehegatte, Lebenspartner oder Kind eines Deut-
schen oder einer Deutschen sind, unter den Voraussetzungen des § 2
Absatz 2 des Freizügigkeitsgesetzes/EU freizügigkeitsberechtigt sind
und ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben,

5. Unionsbürgern, die vor dem Beginn der Fortbildung im Inland in ei-
nem Beschäftigungsverhältnis gestanden haben, dessen Gegenstand
mit dem der Fortbildung in inhaltlichem Zusammenhang steht, 171
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6. Staatsangehörigen eines anderen Vertragsstaates des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum unter den Voraussetzungen
der Nummern 2 bis 5,

7. Ausländern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und
die außerhalb des Bundesgebiets als Flüchtlinge im Sinne des Ab-
kommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951
(BGBl. 1953 II S. 559) anerkannt und im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland nicht nur vorübergehend zum Aufenthalt berechtigt sind,

8. heimatlosen Ausländern im Sinne des Gesetzes über die Rechtsstel-
lung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 243-1, veröffentlichten bereinigten
Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 30. Juli
2004 (BGBl. I S. 1950).

(2) Anderen Ausländern wird Förderung geleistet, wenn sie ihren ständi-
gen Wohnsitz im Inland haben und 

1. eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22, 23 Absatz 1 oder 2, den 
§§ 23a, 25 Absatz 1 oder 2, den §§ 25 a, 28, 37, 38 Absatz 1 Num-
mer 2, § 104 a oder als Ehegatte, Lebenspartner oder Kind eines
Ausländers mit Niederlassungserlaubnis eine Aufenthaltserlaubnis
nach § 30 oder den §§ 32 bis 34 des Aufenthaltsgesetzes besitzen,

2. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3, 4 Satz 2 oder Absatz 5,
§ 31 des Aufenthaltsgesetzes oder als Ehegatte, Lebenspartner oder
Kind eines Ausländers mit Aufenthaltserlaubnis eine Aufenthaltser-
laubnis nach § 30 oder den §§ 32 bis 34 des Aufenthaltsgesetzes be-
sitzen und sich seit mindestens vier Jahren in Deutschland ununter-
brochen rechtmäßig, gestattet oder geduldet aufhalten.

(3) Im Übrigen wird Ausländern Förderung geleistet, wenn sie selbst
sich vor Beginn der Maßnahme insgesamt drei Jahre im Inland 

1. aufgehalten haben und

2. rechtmäßig erwerbstätig waren.

Als Erwerbstätigkeit gilt auch die Zeit in einem Berufsausbildungsverhältnis
in einem nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung an-
erkannten Ausbildungsberuf oder einem vergleichbaren Berufsausbil-
dungsverhältnis.

(4) Teilnehmer, die nach Absatz 1 oder 2 als Ehegatten oder Lebens-
partner persönlich förderungsberechtigt sind, verlieren den Anspruch auf
Förderung nicht dadurch, dass sie dauernd getrennt leben oder die Ehe
oder Lebenspartnerschaft aufgelöst worden ist, wenn sie sich weiterhin
rechtmäßig in Deutschland aufhalten.

(5) Rechts- und Verwaltungsvorschriften, nach denen anderen Auslän-
dern Förderung zu leisten ist, bleiben unberührt.172
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§ 9

Eignung

Die Leistungen des Teilnehmers oder der Teilnehmerin müssen erwar-
ten lassen, dass die Maßnahme erfolgreich abgeschlossen werden kann.
Dies wird in der Regel angenommen, solange er oder sie regelmäßig an
der Maßnahme teilnimmt, die Maßnahme zügig und ohne Unterbrechung
absolviert und er oder sie sich um einen erfolgreichen Abschluss bemüht.
Er oder sie muss bis zum letzten Unterrichtstag der Maßnahme die Vo -
raus setzungen für die Zulassung zur Prüfung erfüllen können. Der Teilneh-
mer oder die Teilnehmerin ist verpflichtet, nach der Hälfte der Laufzeit der
Maßnahme, spätestens nach sechs Monaten, einen Nachweis des Bil-
dungsträgers über die regelmäßige Teilnahme an der Maßnahme zu er-
bringen. Bei längeren Maßnahmen, Maßnahmen mit mehreren Maßnah-
meabschnitten oder in besonderen Fällen können darüber hinaus weitere
Teilnahmenachweise gefordert werden. Die Förderung wird insoweit unter
dem Vorbehalt der Einstellung und Rückforderung geleistet.

DRITTER ABSCHNITT

Leistungen

§ 10

Umfang der Förderung

(1) Während der Teilnahme an einer Maßnahme wird ein Beitrag zu den
Kosten der Lehrveranstaltung (Maßnahmebeitrag) geleistet. Soweit für
denselben Zweck Leistungen aus öffentlichen Mitteln, vom Arbeitgeber
oder von Fördereinrichtungen bezogen werden, wird der Maßnahmebeitrag
nach den um diese Leistungen geminderten Kosten bemessen.

(2) Bei Maßnahmen in Vollzeitform im Sinne des § 2 Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 wird darüber hinaus ein Beitrag zur Deckung des Unterhaltsbe-
darfs (Unterhaltsbeitrag) geleistet. Als monatlicher Unterhaltsbedarf gilt für
einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin der Bedarfssatz nach § 13 Ab-
satz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 2 und § 13a des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes. § 13 Absatz 3 des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes ist entsprechend anzuwenden. Der Unterhaltsbedarf erhöht
sich für den Teilnehmer oder die Teilnehmerin um 52 Euro, für den jeweili-
gen Ehegatten oder Lebenspartner um 215 Euro und für jedes Kind, für
das er oder sie einen Anspruch auf Kindergeld nach dem Einkommensteu-
ergesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz hat, um 210 Euro. Auf den
Unterhaltsbedarf sind Einkommen und Vermögen des Antragstellers oder
der Antragstellerin und Einkommen des jeweiligen Ehegatten oder Lebens-
partners in dieser Reihenfolge anzurechnen.

(3) Alleinerziehende, die in einem Haushalt mit Kindern, die das zehnte
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder mit behinderten Kindern le-
ben, erhalten bei Voll- und Teilzeitmaßnahmen bis zum Ablauf des Monats, 173
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in dem planmäßig der letzte Unterricht abgehalten wird, einen Kinderbe-
treuungszuschlag in Höhe von 113 Euro für jeden Monat je Kind.

§ 11

Förderungsdauer

(1) Eine Teilnahme an Maßnahmen in Vollzeitform wird bis zur Dauer
von 24 Kalendermonaten, in Teilzeitform bis zur Dauer von 48 Kalender-
monaten gefördert (Förderungshöchstdauer). Abweichend von Satz 1 wird
die Förderungshöchstdauer angemessen verlängert, soweit 

1. eine Schwangerschaft, die Erziehung und Pflege eines Kindes bis zur
Vollendung des zehnten Lebensjahres, die Betreuung eines behinder-
ten Kindes, eine Behinderung oder schwere Krankheit des Teilneh-
mers oder der Teilnehmerin, die Pflege eines im Sinne der §§ 14 und
15 Absatz 1 Nummer 2 und 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch
pflegebedürftigen, in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozess -
ordnung bezeichneten nahen Angehörigen, die nicht von einem oder
einer anderen im Haushalt lebenden Angehörigen übernommen wer-
den kann, oder

2. andere besondere Umstände des Einzelfalles

dies rechtfertigen oder 

3. die längere Dauer der Vorbereitung auf das Fortbildungsziel rechtlich
vorgeschrieben ist.

In den Fällen des Satzes 2 Nummer 1 und 2 darf die Förderungshöchst-
dauer längstens um zwölf Kalendermonate verlängert werden.

(2) Der Unterhaltsbeitrag und der Kinderbetreuungszuschlag werden
von Beginn des Monats an geleistet, in dem mit dem Unterricht tatsächlich
begonnen wird, frühestens jedoch vom Beginn des Antragsmonats an. Die-
se Leistungen enden mit Ablauf des Monats, in dem planmäßig der letzte
Unterricht abgehalten wird; für Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich
nachweislich und unverzüglich zur Prüfung angemeldet haben, werden die-
se Leistungen auf Antrag bis zum Ablauf des Monats gewährt, in dem der
letzte Prüfungstag liegt, jedoch höchstens für drei weitere Monate (Prü-
fungsvorbereitungsphase).

(3) Liegt bei Maßnahmen in Vollzeitform zwischen dem Ende eines Ab-
schnitts und dem Beginn eines anderen nur ein Monat, so gilt der neue Ab-
schnitt als bereits zu Beginn dieses Monats aufgenommen.

(4) Die Förderungsdauer umfasst bei Maßnahmen in Vollzeitform auch
Ferienzeiten bis zu 77 Ferienwerktagen im Maßnahmejahr.

§ 12

Förderungsart

(1) Der Maßnahmebeitrag nach § 10 Absatz 1 besteht aus einem An-
spruch auf 

1. Förderung der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren bis zu einem Ge-
samtbetrag von 10 226 Euro und174
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2. Förderung der Erstellung der fachpraktischen Arbeit in der Meisterprü-
fung des Handwerks sowie vergleichbarer Arbeiten in anderen Wirt-
schaftsbereichen bis zur Hälfte der notwendigen Kosten, höchstens
jedoch bis zu einem Gesamtbetrag von 1 534 Euro.

Der Maßnahmebeitrag nach Satz 1 Nummer 1 wird in Höhe von 30,5 Pro-
zent als Zuschuss geleistet. Darüber hinaus besteht der Maßnahmebeitrag
vorbehaltlich Absatz 4 aus einem Anspruch auf Abschluss eines Darle-
hensvertrags mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau nach Maßgabe des 
§ 13.

(2) Der Zuschussanteil am Unterhaltsbeitrag beträgt 44 Prozent. Dabei
bleiben die Erhöhungsbeträge nach § 10 Absatz 2 sowie ein Pauschalbe-
trag in Höhe von 103 Euro außer Betracht. Der Erhöhungsbetrag für jedes
Kind nach § 10 Absatz 2 Satz 4 wird zur Hälfte und der Kinderbetreuungs-
zuschlag nach § 10 Absatz 3 in voller Höhe als Zuschuss geleistet. Die Zu-
schüsse nach den Sätzen 1 bis 3 werden bis zum Ablauf des Monats, in
dem planmäßig der letzte Unterricht abgehalten wird, gewährt. Im Übrigen
besteht vorbehaltlich Absatz 4 ein Anspruch auf Abschluss eines Darle-
hensvertrags mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau nach Maßgabe des 
§ 13. Abweichend von den Sätzen 1 bis 5 wird der Unterhaltsbeitrag in den
Fällen des § 11 Absatz 1 Nummer 1 für den Zeitraum, um den die Förde-
rungshöchstdauer verlängert worden ist, in voller Höhe als Zuschuss geleis -
tet.

(3) Während der Prüfungsvorbereitungsphase nach § 11 Absatz 2 Satz 2
zweiter Halbsatz besteht für den Unterhaltsbeitrag einschließlich der Er-
höhungsbeträge sowie für den Kinderbetreuungszuschlag vorbehaltlich Ab-
satz 4 ein Anspruch auf Abschluss eines Darlehensvertrags mit der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau nach Maßgabe des § 13.

(4) Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin kann den Abschluss eines
Darlehensvertrags innerhalb von drei Monaten verlangen. Die Frist beginnt
mit dem auf die Bekanntgabe des Bescheids folgenden Monat.

§ 13

Darlehensbedingungen

(1) Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat auf Verlangen des Antragstel-
lers oder der Antragstellerin mit diesem oder dieser einen privatrechtlichen
Vertrag über ein Darlehen in der im Bescheid angegebenen Höhe zu
schließen. Der Darlehensvertrag kann auch über einen von dem Antrag-
steller oder der Antragstellerin bestimmten geringeren, durch Hundert teil-
baren Betrag geschlossen werden. Soweit das im Bescheid angegebene
Darlehen geändert wird, wird der Vertrag entsprechend angepasst. Im Fal-
le einer Änderung zugunsten des Antragstellers oder der Antragstellerin gilt
dies nur, soweit dieser oder diese es verlangt. Zu Unrecht gezahlte Darle-
hensbeträge sind unverzüglich an die Kreditanstalt für Wiederaufbau
zurückzuzahlen. Der Darlehensvertrag muss die in den Absätzen 2 bis 7
und § 13 b Absatz 1 bis 3 genannten Bedingungen enthalten.

(2) Das Darlehen nach Absatz 1 ist zu verzinsen. Als Zinssatz gilt jeweils
für sechs Monate – vorbehaltlich des Gleichbleibens der Rechtslage – der 175
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European Interbank Offered Rate (EURIBOR) für die Geldbeschaffung von
ersten Adressaten in den Teilnehmerstaaten der Europäischen Währungs-
union mit einer Laufzeit von sechs Monaten nach dem Stand vom 1. April
und 1. Oktober, zuzüglich eines Verwaltungskostenaufschlags in Höhe von
1 vom Hundert. Fallen die in Satz 2 genannten Stichtage nicht auf einen
Tag, an dem ein EURIBOR-Satz ermittelt wird, so gilt der nächste festge-
legte EURIBOR-Satz. Ab dem Beginn der Rückzahlungspflicht nach Ab-
satz 5 ist auf Verlangen des Darlehensnehmers oder der Darlehensnehme-
rin zum 1. April oder 1. Oktober eines Jahres für die restliche Laufzeit des
Darlehens, längstens für zehn Jahre, ein Festzins zu vereinbaren. Die
Festzinsvereinbarung muss einen Monat im Voraus verlangt werden. Im
Falle des Satzes 4 gilt – vorbehaltlich des Gleichbleibens der Rechtslage –
der Zinssatz für Bankschuldverschreibungen mit einer der Dauer der Zins-
festschreibung entsprechenden Laufzeit, zuzüglich eines Verwaltungskos -
tenaufschlags in Höhe von bis zu 1 vom Hundert. Ab Beginn der Rückzah-
lungspflicht nach Absatz 5 erhöhen sich die Zinssätze nach den Sätzen 2
und 6 um einen Risikozuschlag in Höhe von bis zu 0,7 vom Hundert.

(3) Das Darlehen ist während der Dauer der Maßnahme und einer
anschließenden Karenzzeit von zwei Jahren, längstens jedoch während ei-
nes Zeitraums von sechs Jahren, für den Darlehensnehmer oder die Darle-
hensnehmerin zins- und tilgungsfrei.

(4) Das Darlehen nach § 12 Absatz 2 ist bis zu der im Bescheid angege-
benen Höhe unbar monatlich im Voraus zu zahlen. Abweichend von Satz 1
werden Darlehen bis zu 30 Euro monatlich für den Bewilligungszeitraum in
einem Betrag im Voraus gezahlt. Darlehensbeträge für bereits abgelaufene
Monate sind mit dem für den nächsten Monat fälligen Betrag, sonst unver-
züglich, zu zahlen. Das Darlehen nach § 12 Absatz 1 ist mit Ausnahme der
Kosten für die Prüfungsgebühr bis zu der im Bescheid angegebenen Höhe,
in der Regel höchstens bis zu einem Betrag von 4 000 Euro unbar in einem
Betrag zu zahlen. Die Erstattung der Prüfungsgebühr erfolgt nach Maßga-
be des § 24 Absatz 1 Satz 4. Über die Auszahlung höherer Darlehen trifft
die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit dem Darlehensnehmer oder der
Darlehensnehmerin eine Vereinbarung unter Berücksichtigung der Fällig-
keit der Lehrgangsgebühren.

(5) Das Darlehen ist nach Ablauf der Karenzzeit innerhalb von zehn
Jahren – vorbehaltlich des Gleichbleibens der Rechtslage – in monatlichen
Raten von grundsätzlich mindestens 128 Euro zurückzuzahlen. Die Kredit-
anstalt für Wiederaufbau kann die Zahlung für jeweils drei aufeinanderfol-
gende Monate in einem Betrag geltend machen, es sei denn, der Darle-
hensnehmer oder die Darlehensnehmerin verlangt eine monatliche Raten-
zahlung. Die Rückzahlungsraten sind bei monatlicher Zahlungsweise je-
weils am Ende des Monats, bei vierteljährlicher Zahlungsweise jeweils am
Ende des dritten Monats zu leisten. Der Rückzahlungsbetrag wird von der
Kreditanstalt für Wiederaufbau im Lastschrifteinzugsverfahren eingezogen.
Das Darlehen kann auch in Teilbeträgen von vollen 500 Euro vorzeitig
zurückgezahlt werden.

(6) 30 Tage vor dem Beginn der Rückzahlung teilt die Kreditanstalt für
Wiederaufbau dem Darlehensnehmer oder der Darlehensnehmerin – un-
beschadet der Fälligkeit der ersten Rückzahlungsrate nach Absatz 3 – die176
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Höhe der Darlehensschuld, die zu diesem Zeitpunkt geltende Zinsrege-
lung, die Höhe der monatlichen Rückzahlungsrate und den Tilgungszeit-
raum mit.

(7) Mit dem Tod des Darlehensnehmers oder der Darlehensnehmerin
erlischt die Darlehensrestschuld, soweit sie noch nicht fällig ist.

(8) Mit der Eröffnung des gerichtlichen Insolvenzverfahrens über das
Vermögen einer natürlichen Person oder nach der Abweisung des Antrags
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse werden die Darle-
hensrestschuld und Zinsschuld zur sofortigen Rückzahlung fällig. Die Ab-
sätze 3, 5 und 6 sowie § 13 b finden keine Anwendung.

§ 13 a

Einkommensabhängige Rückzahlung

Von der Verpflichtung zur Rückzahlung ist der Darlehensnehmer oder
die Darlehensnehmerin auf seinen oder ihren Antrag durch die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau freizustellen, soweit das Einkommen monatlich den
Betrag nach § 18 a Absatz 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes
nicht übersteigt. Sofern der übersteigende Betrag geringer ist als die mo-
natlich zurückzuzahlende Mindestrate von 128 Euro, ist die Rückzahlungs-
rate auf den übersteigenden Betrag zu reduzieren. Die Freistellung ist in
diesen Fällen auf die Differenz zwischen dem übersteigenden Betrag und
der Mindestrate beschränkt. § 18 a Absatz 2 bis 5 des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes ist entsprechend anzuwenden.

§ 13 b

Erlass und Stundung

(1) Hat der Darlehensnehmer oder die Darlehensnehmerin die Fortbil-
dungsprüfung bestanden, wird ihm oder ihr gegen Vorlage des Prüfungs-
zeugnisses 25 Prozent des zu diesem Zeitpunkt noch nicht fällig geworde-
nen Darlehens für die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren nach § 12 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 erlassen.

(2) Hat der Darlehensnehmer oder die Darlehensnehmerin innerhalb
von drei Jahren nach Beendigung der Maßnahme im Inland ein Unterneh-
men oder eine freiberufliche Existenz gegründet oder übernommen oder
einen bestehenden Gewerbebetrieb erweitert und trägt er oder sie dafür
überwiegend die unternehmerische Verantwortung, wird auf Antrag und
gegen Vorlage der erforderlichen Nachweise das bis zu diesem Zeitpunkt
noch nicht fällig gewordene, auf die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren
entfallende Restdarlehen nach § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 teilweise
erlassen, wenn er oder sie 

1. die Fortbildungsprüfung bestanden hat,

2. das Unternehmen, die freiberufliche Existenz oder den erweiterten
Gewerbebetrieb mindestens ein Jahr führt und

3. spätestens am Ende des dritten Jahres nach der Gründung oder
Übernahme des Unternehmens oder der freiberuflichen Existenz oder 177
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der Erweiterung des Gewerbebetriebs mindestens eine Person zu-
sätzlich eingestellt hat und zum Zeitpunkt der Antragstellung noch be-
schäftigt.

Die Höhe des Erlasses beträgt im Einzelnen: 

a) 33 Prozent für einen zusätzlichen Auszubildenden oder eine zusätzli-
che Auszubildende, dessen oder deren Ausbildungsverhältnis seit
mindestens zwölf Monaten besteht,

b) 33 Prozent für einen zusätzlichen Arbeitnehmer oder eine zusätzliche
Arbeitnehmerin, dessen oder deren sozialversicherungspflichtiges un-
befristetes Vollzeitarbeitsverhältnis zum Zeitpunkt der Antragstellung
seit mindestens sechs Monaten besteht und ungekündigt ist, oder

c) 66 Prozent für einen zusätzlichen Auszubildenden oder eine zusätzli-
che Auszubildende und einen zusätzlichen Arbeitnehmer oder eine
zusätzliche Arbeitnehmerin oder für zwei zusätzliche Arbeitnehmer
oder Arbeitnehmerinnen, sofern die jeweiligen Beschäftigungsvoraus-
setzungen nach den Buchstaben a und b erfüllt sind.

Insgesamt dürfen nicht mehr als 66 Prozent des noch nicht fällig geworde-
nen Restdarlehens für die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren erlassen
werden.

In den ersten drei Jahren nach der Existenzgründung fällige Rückzah-
lungsraten werden auf Antrag des Darlehensnehmers oder der Darlehens-
nehmerin in Höhe von maximal 66 Prozent des noch nicht fällig geworde-
nen Restdarlehens für die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren gestundet.
Die Darlehensschuld erhöht sich um die nach Satz 4 gestundeten Zinsen,
wenn die Voraussetzungen für einen Erlass nach Absatz 2 nicht erfüllt wer-
den.

(3) Für jeden Monat, für den der Darlehensnehmer oder die Darlehens-
nehmerin glaubhaft macht, dass 

1. sein oder ihr Einkommen den Betrag nach § 18a Absatz 1 des Bun-
desausbildungsförderungsgesetzes nicht übersteigt,

2. er oder sie ein Kind, das das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet
hat, pflegt oder erzieht oder ein behindertes Kind betreut und

3. er oder sie nicht oder wöchentlich nicht mehr als 30 Stunden erwerbs -
tätig ist,

wird auf Antrag die Rückzahlungsrate nach § 13 Absatz 5 längstens für ei-
nen Zeitraum von zunächst zwölf Monaten gestundet. Der Darlehensneh-
mer oder die Darlehensnehmerin ist verpflichtet, während der Dauer der
Stundung jede nach dem Zeitpunkt der Antragstellung eintretende Ände-
rung der Verhältnisse nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 der Kreditanstalt für
Wiederaufbau schriftlich mitzuteilen. Kommt der Darlehensnehmer oder die
Darlehensnehmerin dieser Verpflichtung nicht nach, gerät er oder sie mit
jeder zu Unrecht gestundeten Rate auch ohne Mahnung in Verzug. Nach
Ablauf des Stundungszeitraums werden auf Antrag die gestundeten Raten
erlassen, soweit der Darlehensnehmer oder die Darlehensnehmerin nach-
weist, dass zum Zeitpunkt der Antragstellung die Voraussetzungen des178
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Satzes 1 Nummer 1 bis 3 noch gegeben sind. Kind des Darlehensnehmers
oder der Darlehensnehmerin ist ein Kind, für das er oder sie einen An-
spruch auf Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder dem Bun-
deskindergeldgesetz hat, soweit das Kind das zehnte Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, sowie Kinder im Sinne des § 32 Absatz 4 Nummer 3
des Einkommensteuergesetzes oder des § 2 Absatz 2 Nummer 3 des Bun-
deskindergeldgesetzes.

(4) Über den Antrag des Darlehensnehmers oder der Darlehensnehme-
rin auf Stundung und Erlass entscheidet in den Fällen der Absätze 1 bis 3
die Kreditanstalt für Wiederaufbau.

§ 14

Kreditanstalt für Wiederaufbau

(1) Bis zum Ende des vierten Jahres nach Beginn der Darlehensrück-
zahlung wird der Kreditanstalt für Wiederaufbau auf Verlangen die Darle-
hens- und Zinsschuld eines Darlehensnehmers oder einer Darlehensneh-
merin erstattet, von dem oder von der eine termingerechte Zahlung nicht
zu erwarten ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn 

1. der Darlehensnehmer oder die Darlehensnehmerin die Rückzahlungs-
rate für sechs aufeinanderfolgende Monate nicht geleistet hat oder für
diesen Zeitraum mit einem Betrag in Höhe des Vierfachen der monat-
lichen Rückzahlungsrate im Rückstand ist,

2. der Darlehensvertrag von der Kreditanstalt für Wiederaufbau entspre-
chend den geltenden Bestimmungen wirksam gekündigt worden ist,

3. die Rückzahlung des Darlehens infolge der Erwerbs- oder Arbeitsun-
fähigkeit oder einer Erkrankung des Darlehensnehmers oder der
Darlehensnehmerin von mehr als einem Jahr Dauer nachhaltig er-
schwert oder unmöglich geworden ist,

4. der Darlehensnehmer oder die Darlehensnehmerin zahlungsunfähig
geworden ist oder Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften
Buch Sozialgesetzbuch oder Leistungen zur Sicherung des Lebens -
unterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch erhält oder

5. der Aufenthalt des Darlehensnehmers oder der Darlehensnehmerin
seit mehr als sechs Monaten nicht ermittelt werden konnte.

Mit der Zahlung nach Satz 1 geht der Anspruch aus dem Darlehensvertrag
auf den Bund über.

(2) Der Kreditanstalt für Wiederaufbau werden jeweils zum 30. März, 
30. Juni, 30. September und 30. Dezember eines Jahres erstattet: 

1. Zinsen, von deren Zahlung der Darlehensnehmer oder die Darlehens-
nehmerin nach § 13 Absatz 3 freigestellt ist,

2. Beträge, die sie nach § 13b erlassen hat,

3. Beträge, die ihr nach Absatz 1 zu erstatten sind, 179
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4. Zinsen für die nach § 13 b gestundeten Rückzahlungsraten in Höhe
des nach § 13 Absatz 2 Satz 2 geltenden EURIBOR-Satzes,

5. Darlehensforderungen, die wegen des Todes des Darlehensnehmers
oder der Darlehensnehmerin nach § 13 Absatz 7 erloschen sind.

Wird ein Darlehen mit einem festen Zinssatz nach § 13 Absatz 5 Satz 5
vorzeitig zurückgezahlt, erhält die Kreditanstalt für Wiederaufbau eine Vor-
fälligkeitsentschädigung in Höhe des ihr entstandenen Wiederanlagescha-
dens.

(3) Für die Verwaltung und Einziehung der Darlehen nach § 18 erhält
die Kreditanstalt für Wiederaufbau neben den notwendigen Kosten der
Rechtsverfolgung jeweils für zwölf Monate eine Verwaltungskostenpau-
schale in Höhe von 2,5 vom Hundert des Restdarlehens, höchstens jedoch
128 Euro.

§ 15

Aufrechnung

Mit einem Anspruch auf Erstattung von Zuschüssen kann gegen den An-
spruch auf entsprechende Leistungen in voller Höhe aufgerechnet werden.

§ 16

Rückzahlungspflicht

(1) Haben die Voraussetzungen für die Leistung an keinem Tag des
Kalen dermonats vorgelegen, für den sie gezahlt worden ist, so ist – außer
in den Fällen der §§ 44 bis 50 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch – in-
soweit der Bewilligungsbescheid aufzuheben und der Förderungsbetrag zu
erstatten als 

1. der Teilnehmer oder die Teilnehmerin, der jeweilige Ehegatte oder Le-
benspartner Einkommen erzielt hat, das bei der Bewilligung nicht
berücksichtigt worden ist; Regelanpassungen gesetzlicher Renten
und Versorgungsbezüge bleiben hierbei außer Betracht,

2. Förderung unter dem Vorbehalt der Rückforderung geleistet worden
ist.

(2) Der Förderungsbetrag ist für den Kalendermonat oder den Teil eines
Kalendermonats zurückzuzahlen, in dem der Teilnehmer oder die Teilneh-
merin die Maßnahme aus einem von ihm oder ihr zu vertretenden Grund
unterbrochen hat.

VIERTER ABSCHNITT

Einkommens- und Vermögensanrechnung

§ 17

Einkommens- und Vermögensanrechnung

(1) Für die Anrechnung des Einkommens und des Vermögens nach
§ 10 Absatz 2 gelten mit Ausnahme des § 29 des Bundesausbildungsför-180
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derungsgesetzes und der Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverord-
nungen in § 21 Absatz 3 Nummer 4 die Abschnitte IV und V des Bundes-
ausbildungsförderungsgesetzes sowie die Verordnung zur Bezeichnung
der als Einkommen geltenden sonstigen Einnahmen nach § 21 Absatz 3
Nummer 4 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes mit der Maßgabe
entsprechend, dass an die Stelle des Amtes für Ausbildungsförderung die
für dieses Gesetz zuständige Behörde tritt und dass in den Fällen des § 24
Absatz 2 und 3 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes über den An-
trag ohne Vorbehalt der Rückforderung entschieden wird. § 11 Absatz 4
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes ist entsprechend anzuwenden.

(2) Als Ehegatte oder Lebenspartner im Sinne dieses Gesetzes gilt der
nicht dauerhaft getrennt lebende Ehegatte oder Lebenspartner, sofern die-
ses Gesetz nichts anderes bestimmt.

§ 17 a

Freibeträge vom Vermögen

(1) Von dem Vermögen bleiben anrechnungsfrei 

1. für den Teilnehmer oder die Teilnehmerin selbst 35 800 Euro,

2. für den jeweiligen Ehegatten oder Lebenspartner 1 800 Euro,

3. für jedes Kind des Teilnehmers oder der Teilnehmerin 1 800 Euro.

(2) Zur Vermeidung unbilliger Härten kann ein weiterer Teil des Vermö-
gens anrechnungsfrei bleiben.

FUNFTER ABSCHNITT

Organisation

§ 18

Übergegangene Darlehensforderungen

Die nach § 14 Absatz 1 auf den Bund übergegangenen Darlehensforde-
rungen werden von der Kreditanstalt für Wiederaufbau verwaltet und ein-
gezogen.

SECHSTER ABSCHNITT

Verfahren

§ 19

Antrag

(1) Über die Förderungsleistung einschließlich der Höhe der Darlehens-
summe entscheidet die zuständige Behörde auf schriftlichen Antrag. Der
Maßnahmebeitrag muss spätestens bis zum Ende der Maßnahme, bei 181
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mehreren in sich selbstständigen Abschnitten bis zum Ende des jeweiligen
Maßnahmeabschnittes beantragt werden.

(2) Soweit für die Erhebung der für Entscheidungen nach diesem Ge-
setz erforderlichen Tatsachen Vordrucke vorgesehen sind, sind diese zu
benutzen.

§ 19 a

Örtliche Zuständigkeit

Für die Entscheidung über die Förderungsleistungen ist die von den
Ländern für die Durchführung dieses Gesetzes bestimmte Behörde des
Bezirks zuständig, in dem der Teilnehmer oder die Teilnehmerin seinen
oder ihren ständigen Wohnsitz hat. Hat der Teilnehmer oder die Teilneh-
merin im Inland keinen ständigen Wohnsitz, so ist die Behörde zuständig,
in deren Bezirk die Fortbildungsstätte liegt.

§ 20

Mitteilungspflicht

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau unterrichtet die zuständige Behörde
über den Abschluss eines Darlehensvertrages nach § 13 Absatz 1. Die zu-
ständige Behörde unterrichtet in diesen Fällen die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau über Änderungen des Bescheids, die zu einer Verringerung der
Leis tungen nach diesem Gesetz führen.

§ 21

Auskunftspflichten

(1) Die Träger der Maßnahmen sind verpflichtet, den zuständigen
Behörden auf Verlangen alle Auskünfte zu erteilen und Urkunden vorzule-
gen sowie die Besichtigung der Fortbildungsstätte zu gestatten, soweit die
Durchführung dieses Gesetzes es erfordert. Sie sind verpflichtet, für die
Förderung relevante Veränderungen ihres Geschäftsbetriebs und der Maß-
nahme, das Einstellen eines Lehrgangs, den Nichtantritt, die vorzeitige Be-
endigung, die nicht regelmäßige Teilnahme, den Abbruch der Maßnahme
durch den Teilnehmer oder die Teilnehmerin oder eine Kündigung der
Maßnahme vor Ablauf der vertraglichen Dauer nach § 7 Absatz 1 den zu-
ständigen Behörden unverzüglich mitzuteilen, sobald ihnen diese Umstän-
de bekannt werden.

(2) § 60 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Ersten Buches Sozialgesetz-
buch gilt entsprechend für denjenigen oder diejenige, der oder die Leistun-
gen zu erstatten hat und den jeweiligen Ehegatten oder Lebenspartner des
Antragstellers oder der Antragstellerin.

(3) Öffentliche und nicht öffentliche Stellen dürfen personenbezogene
Informationen, die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlich sind, den
für die Durchführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden auf deren
Verlangen übermitteln, soweit hierdurch schutzwürdige Belange des oder
der Betroffenen nicht beeinträchtigt werden oder das öffentliche Interesse182
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das Geheimhaltungsinteresse des oder der Betroffenen überwiegt. Die
Übermittlung unterbleibt, wenn dem besondere gesetzliche Verwendungs-
regelungen entgegenstehen.

(4) Soweit dies zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlich ist, hat 

1. der jeweilige Arbeitgeber auf Verlangen dem Teilnehmer oder der
Teilnehmerin und dem jeweiligen Ehegatten oder Lebenspartner so-
wie der zuständigen Behörde eine Bescheinigung über den Arbeits-
lohn und den als Lohnsteuerabzugsmerkmal mitgeteilten Freibetrag
auszustellen,

2. die jeweilige Zusatzversorgungseinrichtung des öffentlichen Dienstes
oder öffentlich-rechtliche Zusatzversorgungseinrichtung auf Verlangen
der zuständigen Behörde Auskünfte über die von ihr geleistete Alters-
und Hinterbliebenenversorgung des Teilnehmers oder der Teilnehme-
rin und des jeweiligen Ehegatten oder Lebenspartners zu erteilen.

(5) Die zuständige Behörde kann den in den Absätzen 1 bis 3 bezeich-
neten Institutionen und Personen eine angemessene Frist zur Erteilung
von Auskünften und Vorlage von Urkunden setzen.

§ 22

Ersatzpflicht des Ehegatten oder Lebenspartners

Hat der Ehegatte oder Lebenspartner des Teilnehmers oder der Teil-
nehmerin die Leistung von Förderung an diesen oder diese dadurch her-
beigeführt, dass er oder sie vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche oder
unvollständige Angaben gemacht oder eine Anzeige nach § 21 Absatz 2
unterlassen hat, so hat er oder sie den zu Unrecht geleisteten Förderungs-
betrag zu ersetzen. Der Betrag ist vom Zeitpunkt der zu Unrecht erfolgten
Leistung an mit 3 vom Hundert über dem Basiszinssatz nach § 247 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs für das Jahr zu verzinsen.

§ 23

Bescheid

(1) Entscheidungen nach diesem Gesetz sind dem Antragsteller oder
der Antragstellerin schriftlich mitzuteilen (Bescheid). Ist in einem Bescheid
dem Grunde nach über die Förderung einer Maßnahme entschieden wor-
den, so gilt diese Entscheidung für alle Maßnahmeabschnitte.

(2) In dem Bescheid sind anzugeben: 

1. die Höhe des Zuschussanteils zum Maßnahmebeitrag nach § 12 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 und Satz 2,

2. die Höhe des Maßnahmedarlehens nach § 12 Absatz 1 Satz 1 und 3,

3. die Dauer der Zins- und Tilgungsfreiheit nach § 13 Absatz 3,

4. die Frist nach § 12 Absatz 4, bis zu der der Abschluss eines Darle-
hensvertrags verlangt werden kann,

5. das Ende der Förderungshöchstdauer nach § 11 und 183
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6. der Zeitpunkt zur Vorlage des Teilnahmenachweises sowie die
Rechtsfolgen der Nichtvorlage und der nicht regelmäßigen Teilnahme
nach § 9.

Bei Maßnahmen in Vollzeitform sind zusätzlich anzugeben: 

1. die Höhe des Zuschussanteils zum Unterhaltsbeitrag nach § 12 Ab-
satz 2 Satz 1 und 2,

2. die Höhe des Zuschussanteils zum Erhöhungsbetrag für Kinder nach
§ 12 Absatz 2 Satz 3,

3. die Höhe des Unterhaltsdarlehens nach § 12 Absatz 2 Satz 5,

4. die Höhe des Einkommens des Teilnehmers oder der Teilnehmerin,
des jeweiligen Ehegatten oder Lebenspartners sowie die Höhe des
Vermögens des Teilnehmers oder der Teilnehmerin nach § 17,

5. die Höhe der bei der Ermittlung des Einkommens berücksichtigten
Steuern und Abzüge zur Abgeltung der Aufwendungen für die soziale
Sicherung nach § 17,

6. die Höhe der gewährten Freibeträge nach den §§ 17 und 17 a,

7. die Höhe der auf den Bedarf angerechneten Beträge vom Einkommen
und Vermögen des Teilnehmers oder der Teilnehmerin sowie vom
Einkommen des jeweiligen Ehegatten oder Lebenspartners nach § 10
Absatz 2 Satz 5 und § 17.

Bei Alleinerziehenden ist zusätzlich der Zuschuss für den Kinderbetreu-
ungszuschlag nach § 10 Absatz 3 anzugeben.

Bei Gewährung einer Förderung für die Prüfungsvorbereitungsphase ist
zusätzlich anzugeben: 

1. die Höhe des Unterhaltsdarlehens sowie

2. bei Alleinerziehenden die Höhe des Darlehens für den Kinderbetreu-
ungszuschlag nach § 12 Absatz 3.

(3) Über die Förderung wird für die Dauer einer Maßnahme oder eines
Maßnahmeabschnitts (Bewilligungszeitraum), bei Vollzeitmaßnahmen
längstens für einen Zeitraum von 24 Monaten, bei Teilzeitmaßnahmen
längstens für einen Zeitraum von 48 Monaten, entschieden.

(4) Auf Antrag hat die zuständige Behörde vorab zu entscheiden, ob für
die Teilnahme an einer Maßnahme nach fachlicher Richtung, Ziel (§ 2 Ab-
satz 1 Nummer 2), zeitlicher und inhaltlicher Gestaltung und Art des Trägers
dem Grunde nach die Förderungsvoraussetzungen vorliegen. Die zuständi-
ge Behörde ist an die Entscheidung nicht mehr gebunden, wenn mit der
Maßnahme nicht binnen eines Jahres nach Antragstellung begonnen wird.

§ 24

Zahlweise

(1) Die Zuschussanteile am Unterhaltsbeitrag nach § 12 Absatz 2 und
der Zuschuss für die Kinderbetreuung nach § 10 Absatz 3 und § 12 Absatz184
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2 Satz 3 sind unbar monatlich im Voraus zu zahlen. Der Zuschussanteil
zum Maßnahmebeitrag nach § 12 Absatz 1 Satz 2 kann bis zu der im Be-
scheid angegebenen Höhe, höchstens bis zu einem Betrag von 2 600 Eu-
ro, in einem Betrag gezahlt werden. Die nach § 19 zuständige Stelle kann
unter Berücksichtigung der Fälligkeit der Lehrgangsgebühren die Auszah-
lung eines höheren Betrages bewilligen. Der Maßnahmebeitrag für die Prü-
fungsgebühr wird erst bei Fälligkeit und gegen Vorlage der Rechnung oder
des Gebührenbescheids ausgezahlt. Die Auszahlung der Bankdarlehen er-
folgt nach Maßgabe des § 13 durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau.

(2) Die monatlichen Zuschussanteile am Unterhaltsbeitrag und der Zu-
schuss für die Kinderbetreuung nach § 10 Absatz 3 und § 12 Absatz 2 Satz
3 werden bei Restbeträgen bis zu 0,49 Euro auf volle Euro abgerundet und
bei Restbeträgen ab 0,50 Euro auf volle Euro aufgerundet.

(3) Monatliche Zuschussbeträge unter 16 Euro werden nicht geleistet.

§ 25

Änderung des Bescheides

Ändert sich ein für die Leistung der Förderung maßgeblicher Umstand,
so wird der Bescheid geändert 

1. zugunsten des Teilnehmers oder der Teilnehmerin vom Beginn des
Monats, in dem die Änderung eingetreten ist, rückwirkend jedoch
höchstens für die drei Monate vor dem Monat, in dem sie der zustän-
digen Behörde mitgeteilt wurde,

2. zuungunsten des Teilnehmers oder der Teilnehmerin vom Beginn des
Monats, der auf den Eintritt der Änderung folgt,

wenn diese Änderung zu einer Erhöhung oder Minderung des Unterhalts-
beitrages oder des Maßnahmebeitrags um wenigstens 16 Euro führt. Nicht
als Änderung im Sinne des Satzes 1 gelten Regelanpassungen gesetzli-
cher Renten und Versorgungsbezüge. § 48 des Zehnten Buches Sozialge-
setzbuch findet keine Anwendung; Erstattungen richten sich nach § 50 des
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch. Abweichend von Satz 1 wird der Be-
scheid vom Beginn des Bewilligungszeitraums geändert, wenn in den Fäl-
len des § 22 Absatz 2 und des § 24 Absatz 3 des Bundesausbildungsför-
derungsgesetzes eine Änderung des Einkommens des Teilnehmers oder
der Teilnehmerin, des jeweiligen Ehegatten oder Lebenspartners oder in
den Fällen des § 25 Absatz 6 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes
eine Änderung des Freibetrags eingetreten ist.

§ 26

Rechtsweg

Für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist der Ver-
waltungsrechtsweg, für Streitigkeiten aus dem Darlehensvertrag der or-
dentliche Rechtsweg gegeben. 185
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§ 27

Statistik

(1) Über die Förderung nach diesem Gesetz wird eine Bundesstatistik
durchgeführt.

(2) Die Statistik erfasst jährlich für das vorausgegangene Kalenderjahr
die Zahl der Geförderten (Erst- und Folgegeförderte), der Anträge und Be-
willigungen (Erst- und Folgebewilligungen), der Ablehnungen, der bewillig-
ten und ausgezahlten Darlehen sowie Zahl und Höhe der nach § 13 a ge-
währten Freistellungen und der nach § 13 b gewährten Darlehenserlasse
und Stundungen und für jeden Geförderten folgende Erhebungsmerkmale: 

1. von dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin: Geschlecht, Geburtsjahr,
Staatsangehörigkeit, Art des ersten berufsqualifizierenden Ausbil-
dungsabschlusses, Fortbildungsziel, Fortbildungsstätte nach Art und
rechtlicher Stellung, Monat und Jahr des Beginns und des Endes der
Förderungshöchstdauer, Art, Höhe und Zusammensetzung des Maß-
nahmebeitrages nach § 12 Absatz 1,

2. von dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin an Maßnahmen in Voll-
zeitform zusätzlich: Familienstand, Unterhaltsberechtigtenverhältnis
der Kinder, Höhe und Zusammensetzung des monatlichen Gesamtbe-
darfs des Teilnehmers oder der Teilnehmerin, auf den Bedarf anzu-
rechnende Beträge vom Einkommen und Vermögen des Teilnehmers
oder der Teilnehmerin, Monat und Jahr des Beginns und Endes des
Bewilligungszeitraums sowie Art, Zusammensetzung und Höhe des
Unterhaltsbeitrages während der Maßnahme nach § 12 Absatz 2 so-
wie während der Prüfungsvorbereitungsphase nach § 12 Absatz 3,
gegliedert nach Monaten, Höhe und Zusammensetzung des Einkom-
mens nach § 21 und den Freibetrag nach § 23 Absatz 1 Satz 2 sowie,
wenn eine Vermögensanrechnung erfolgt, die Höhe des Vermögens
nach § 27 und des Härtefreibetrages nach § 29 Absatz 3 des Bundes-
ausbildungsförderungsgesetzes,

3. von alleinerziehenden Teilnehmern und Teilnehmerinnen zusätzlich:
Art, Höhe und Zusammensetzung des Kinderbetreuungszuschlags,

4. von dem jeweiligen Ehegatten oder Lebenspartner des Teilnehmers
oder der Teilnehmerin an Maßnahmen in Vollzeitform: Höhe und Zu-
sammensetzung des Einkommens und des Freibetrags vom Einkom-
men und der vom Einkommen auf den Bedarf des Teilnehmers oder
der Teilnehmerin anzurechnende Betrag.

(3) Hilfsmerkmale sind Name und Anschrift der zuständigen Behörden.

(4) Für die Durchführung der Statistik besteht Auskunftspflicht. Aus-
kunftspflichtig sind die zuständigen Behörden und die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau.186
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§ 27 a

Anwendung des Sozialgesetzbuches

Soweit dieses Gesetz keine abweichenden Regelungen enthält, finden
die §§ 1 bis 3, 11 bis 17, 30 bis 67 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch
und das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch Anwendung; wird eine Leistung
auf das Konto des Teilnehmers bei einem Kreditinstitut überwiesen, gilt bei
fehlender Deckung des Kontos § 850 k Absatz 6 der Zivilprozessordnung
entsprechend.

SIEBTER ABSCHNITT

Aufbringung der Mittel

§ 28

Aufbringung der Mittel

(1) Die Ausgaben nach diesem Gesetz, einschließlich der Erstattung an
die Kreditanstalt für Wiederaufbau nach § 14 Absatz 2, werden vom Bund
zu 78 vom Hundert und von den Ländern zu 22 vom Hundert getragen.

(2) Die Kreditanstalt für Wiederaufbau führt 22 vom Hundert des von ihr
nach § 18 für den Bund eingezogenen Darlehensbetrages an das Land ab,
in dem der Darlehensnehmer oder die Darlehensnehmerin seinen oder
ihren Wohnsitz hat.

ACHTER ABSCHNITT

Bußgeld-, Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 29

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 21 Absatz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erteilt, eine Urkunde nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt oder eine Mitteilung
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder

2. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch,
auch in Verbindung mit § 21 Absatz 2, eine Angabe oder eine Ände-
rungsmitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig macht oder eine Beweisurkunde nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig vorlegt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu dreitausend
Euro geahndet werden. 187
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§ 30

Übergangsvorschriften

(1) Für bis zum 30. Juni 2009 begonnene Maßnahmen oder Maßnah-
meabschnitte der beruflichen Aufstiegsfortbildung sind die Vorschriften die-
ses Gesetzes mit Ausnahme des § 13 b Absatz 2 in der bis zum Ablauf
des 30. Juni 2009 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

(2) § 2 Absatz 1 Nummer 2 Satz 3 gilt für Maßnahmen oder Maßnahme-
abschnitte, die bis zum 30. Juni 2012 begonnen werden.

(3) § 2 a gilt für Maßnahmen oder Maßnahmeabschnitte, die ab dem 
1. Juli 2010 beginnen.

(4) Für nach diesem Gesetz geförderte Maßnahmen oder Maßnahme-
abschnitte, die vor dem 28. Oktober 2010 begonnen haben, sind die Vor-
schriften dieses Gesetzes in der bis zum 28. Oktober 2010 geltenden Fas-
sung anzuwenden.

188
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Gesetz zur Bekämpfung
der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz

in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 2004
(BGBl. I S. 1842), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes 

zur Stärkung der Tarifautonomie
vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348)

Abschnitt 1

Zweck

§ 1

Zweck des Gesetzes

(1) Zweck des Gesetzes ist die Intensivierung der Bekämpfung der
Schwarzarbeit.

(2) Schwarzarbeit leistet, wer Dienst- oder Werkleistungen erbringt oder
ausführen lässt und dabei 

1. als Arbeitgeber, Unternehmer oder versicherungspflichtiger Selbst-
ständiger seine sich auf Grund der Dienst- oder Werkleistungen erge-
benden sozialversicherungsrechtlichen Melde-, Beitrags- oder Auf-
zeichnungspflichten nicht erfüllt,

2. als Steuerpflichtiger seine sich auf Grund der Dienst- oder Werkleis -
tungen ergebenden steuerlichen Pflichten nicht erfüllt,

3. als Empfänger von Sozialleistungen seine sich auf Grund der Dienst-
oder Werkleistungen ergebenden Mitteilungspflichten gegenüber dem
Sozialleistungsträger nicht erfüllt,

4. als Erbringer von Dienst- oder Werkleistungen seiner sich daraus er-
gebenden Verpflichtung zur Anzeige vom Beginn des selbstständigen
Betriebes eines stehenden Gewerbes (§ 14 der Gewerbeordnung)
nicht nachgekommen ist oder die erforderliche Reisegewerbekarte 
(§ 55 der Gewerbeordnung) nicht erworben hat,

5. als Erbringer von Dienst- oder Werkleistungen ein zulassungspflichti-
ges Handwerk als stehendes Gewerbe selbstständig betreibt, ohne in
der Handwerksrolle eingetragen zu sein (§ 1 der Handwerksordnung).

(3) Absatz 2 findet keine Anwendung für nicht nachhaltig auf Gewinn ge-
richtete Dienst- oder Werkleistungen, die 

1. von Angehörigen im Sinne des § 15 der Abgabenordnung oder Le-
benspartnern,

2. aus Gefälligkeit,

3. im Wege der Nachbarschaftshilfe oder 189
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4. im Wege der Selbsthilfe im Sinne des § 36 Abs. 2 und 4 des Zweiten
Wohnungsbaugesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. August 1994 (BGBl. I S. 2137) oder als Selbsthilfe im Sinne des 
§ 12 Abs. 1 Satz 2 des Wohnraumförderungsgesetzes vom 13. Sep-
tember 2001 (BGBl. I S. 2376), zuletzt geändert durch Artikel 7 des
Gesetzes vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076),

erbracht werden. Als nicht nachhaltig auf Gewinn gerichtet gilt insbesonde-
re eine Tätigkeit, die gegen geringes Entgelt erbracht wird.

Abschnitt 2

Prüfungen

§ 2

Prüfungsaufgaben

(1) Die Behörden der Zollverwaltung prüfen, ob 

1. die sich aus den Dienst- oder Werkleistungen ergebenden Pflichten
nach § 28 a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch erfüllt werden oder
wurden,

2. auf Grund der Dienst- oder Werkleistungen Sozialleistungen nach 
dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder Leistungen
nach dem Altersteilzeitgesetz zu Unrecht bezogen werden oder wur-
den,

3. die Angaben des Arbeitgebers, die für die Sozialleistungen nach dem
Dritten Buch Sozialgesetzbuch erheblich sind, zutreffend bescheinigt
wurden,

4. Ausländer nicht

a) entgegen § 284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder
§ 4 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Aufenthaltsgesetzes und nicht zu
ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Ar-
beitnehmer oder Arbeitnehmerinnen beschäftigt werden oder wur-
den, oder

b) entgegen § 4 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Aufenthaltsgesetzes mit
entgeltlichen Dienst- oder Werkleistungen beauftragt werden oder
wurden

und

5. Arbeitsbedingungen nach Maßgabe des Mindestlohngesetzes, des
Arbeitnehmer-Entsende gesetzes und des § 10 Absatz 5 des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes eingehalten werden oder wurden.

Die Prüfung der Erfüllung steuerlicher Pflichten im Sinne von § 1 Abs. 2 
Nr. 2 obliegt den zuständigen Landesfinanzbehörden. Die Behörden der
Zollverwaltung sind zur Mitwirkung an Prüfungen der Landesfinanzbehör-
den berechtigt. Die Behörden der Zollverwaltung prüfen zur Erfüllung ihrer190
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Mitteilungspflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 3 Nr. 4, ob
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Steuerpflichtige den sich aus den
Dienst- oder Werkleistungen ergebenden steuerlichen Pflichten nicht nach-
gekommen sind. Grundsätze der Zusammenarbeit werden von den obers -
ten Finanzbehörden des Bundes und der Länder im gegenseitigen Einver-
nehmen geregelt.

(1a) Die nach Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach diesem Gesetz zuständigen Behörden prüfen, ob 

1. der Verpflichtung zur Anzeige vom Beginn des selbstständigen Betrie-
bes eines stehenden Gewerbes (§ 14 der Gewerbeordnung) nachge-
kommen oder die erforderliche Reisegewerbekarte (§ 55 der Gewer-
beordnung) erworben wurde,

2. ein zulassungspflichtiges Handwerk als stehendes Gewerbe selbst-
ständig betrieben wird und die Eintragung in die Handwerksrolle vor-
liegt.

(2) Die Behörden der Zollverwaltung werden bei den Prüfungen nach
Absatz 1 unterstützt von 

1. den Finanzbehörden,

2. der Bundesagentur für Arbeit,

2a. der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post
und Eisenbahnen,

3. den Einzugsstellen (§ 28 i des Vierten Buches Sozialgesetzbuch),

4. den Trägern der Rentenversicherung,

5. den Trägern der Unfallversicherung,

6. den Trägern der Sozialhilfe,

7. den nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuständigen Behörden,

8. den in § 71 Abs. 1 bis 3 des Aufenthaltsgesetzes genannten Behör-
den,

8a. dem Bundesamt für Güterverkehr,

9. den für den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden,

10. den Polizeivollzugsbehörden der Länder auf Ersuchen im Einzelfall
und

11. den nach Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach diesem Gesetz zuständigen Behörden.

Die Aufgaben dieser Stellen nach anderen Rechtsvorschriften bleiben
unberührt. Die Prüfungen können mit anderen Prüfungen der in diesem
Absatz genannten Stellen verbunden werden; die Vorschriften über die Un-
terrichtung und Zusammenarbeit bleiben hiervon unberührt. Verwaltungs-
kosten der unterstützenden Stellen werden nicht erstattet. 191
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§ 2 a

Mitführungs- und Vorlagepflicht von Ausweispapieren

(1) Bei der Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen sind die in fol-
genden Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen tätigen Personen
verpflichtet, ihren Personalausweis, Pass, Passersatz oder Ausweisersatz
mitzuführen und den Behörden der Zollverwaltung auf Verlangen vorzule-
gen: 

1. im Baugewerbe,

2. im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe,

3. im Personenbeförderungsgewerbe,

4. im Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe,

5. im Schaustellergewerbe,

6. bei Unternehmen der Forstwirtschaft,

7. im Gebäudereinigungsgewerbe,

8. bei Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Aus-
stellungen beteiligen,

9. in der Fleischwirtschaft.

(2) Der Arbeitgeber hat jeden und jede seiner Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen nachweislich und schriftlich auf die Pflicht nach Absatz 1 hin-
zuweisen, diesen Hinweis für die Dauer der Erbringung der Dienst- oder
Werkleistungen aufzubewahren und auf Verlangen bei den Prüfungen
nach § 2 Abs. 1 vorzulegen.

§ 3

Befugnisse bei der Prüfung von Personen

(1) Zur Durchführung der Prüfungen nach § 2 Abs. 1 sind die Behörden
der Zollverwaltung und die sie gemäß § 2 Abs. 2 unterstützenden Stellen
befugt, Geschäftsräume und Grundstücke des Arbeitgebers und des Auf-
traggebers von selbstständig tätigen Personen sowie des Entleihers im
Rahmen einer Prüfung nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 während der Arbeits-
zeit der dort tätigen Personen zu betreten und dabei 

1. von diesen Auskünfte hinsichtlich ihrer Beschäftigungsverhältnisse
oder ihrer Tätigkeiten einzuholen und

2. Einsicht in von ihnen mitgeführte Unterlagen zu nehmen, von denen
anzunehmen ist, dass aus ihnen Umfang, Art oder Dauer ihrer Be-
schäftigungsverhältnisse oder Tätigkeiten hervorgehen oder abgelei-
tet werden können.

(2) Ist eine Person zur Ausführung von Dienst- oder Werkleistungen bei
Dritten tätig, gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Die Behörden der Zollverwaltung und die sie gemäß § 2 Abs. 2 un-
terstützenden Stellen sind zur Durchführung der Prüfungen nach § 2 Abs. 1
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ermächtigt, die Personalien der in den Geschäftsräumen oder auf dem
Grundstück des Arbeitgebers, Auftraggebers oder des Dritten sowie des
Entleihers im Rahmen einer Prüfung nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 tätigen
Personen zu überprüfen. Sie können zu diesem Zweck die in Satz 1 ge-
nannten Personen anhalten, sie nach ihren Personalien (Vor-, Familien-
und Geburtsnamen, Ort und Tag der Geburt, Beruf, Wohnort, Wohnung
und Staatsangehörigkeit) befragen und verlangen, dass sie mitgeführte
Ausweispapiere zur Prüfung aushändigen.

(4) Im Verteidigungsbereich darf ein Betretensrecht nur im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Verteidigung ausgeübt werden.

(5) Die Bediensteten der Zollverwaltung dürfen Beförderungsmittel an-
halten. Führer von Beförderungsmitteln haben auf Verlangen zu halten und
den Zollbediensteten zu ermöglichen, in das Beförderungsmittel zu gelan-
gen und es wieder zu verlassen. Die Zollverwaltung unterrichtet die Polizei-
vollzugsbehörden über groß angelegte Kontrollen.

§ 4

Befugnisse bei der Prüfung von Geschäftsunterlagen

(1) Zur Durchführung der Prüfungen nach § 2 Abs. 1 sind die Behörden
der Zollverwaltung und die sie gemäß § 2 Abs. 2 unterstützenden Stellen
befugt, Geschäftsräume und Grundstücke des Arbeitgebers und Auftragge-
bers von Dienst- oder Werkleistungen sowie des Entleihers im Rahmen ei-
ner Prüfung nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 während der Geschäftszeit zu
betreten und dort Einsicht in die Lohn- und Meldeunterlagen, Bücher und
andere Geschäftsunterlagen zu nehmen, aus denen Umfang, Art oder
Dauer von Beschäftigungsverhältnissen hervorgehen oder abgeleitet wer-
den können.

(2) Die Behörden der Zollverwaltung sind zur Durchführung der Prüfun-
gen nach § 2 Abs. 1 befugt, Einsicht in die Unterlagen zu nehmen, aus de-
nen die Vergütung der Dienst- oder Werkleistungen hervorgeht, die natürli-
che oder juristische Personen oder Personenvereinigungen in Auftrag ge-
geben haben. Satz 1 gilt im Rahmen der Durchführung der Prüfung nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 5 entsprechend für Unterlagen, aus denen die Ver-
gütung des Leiharbeitsverhältnisses hervorgeht.

(3) Die Behörden der Zollverwaltung sind zur Durchführung der Prüfun-
gen nach § 2 Abs. 1 befugt, bei dem Auftraggeber, der nicht Unternehmer
im Sinne des § 2 des Umsatzsteuergesetzes 1999 ist, Einsicht in die Rech-
nungen, einen Zahlungsbeleg oder eine andere beweiskräftige Unterlage
über ausgeführte Werklieferungen oder sonstige Leistungen im Zusam-
menhang mit einem Grundstück zu nehmen.

§ 5

Duldungs- und Mitwirkungspflichten

(1) Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Auftraggeber und
Dritte, die bei einer Prüfung nach § 2 Abs. 1, sowie Entleiher, die bei einer
Prüfung nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 angetroffen werden, haben die Prü- 193
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fung zu dulden und dabei mitzuwirken, insbesondere für die Prüfung erheb-
liche Auskünfte zu erteilen und die in den §§ 3 und 4 genannten Unterlagen
vorzulegen. In den Fällen des § 3 Abs. 1 und 2 sowie des § 4 Abs. 1 und 2
haben sie auch das Betreten der Grundstücke und der Geschäftsräume zu
dulden. Auskünfte, die die verpflichtete Person oder eine ihr nahe stehende
Person (§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung) der Gefahr aus-
setzen, wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden,
können verweigert werden. Ausländer sind ferner verpflichtet, ihren Pass,
Passersatz oder Ausweisersatz und ihren Aufenthaltstitel, ihre Duldung oder
ihre Aufenthaltsgestattung den Behörden der Zollverwaltung auf Verlangen
vorzulegen und, sofern sich Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen auslän-
derrechtliche Vorschriften ergeben, zur Weiterleitung an die zuständige
Ausländerbehörde zu überlassen. Werden die Dokumente einbehalten, er-
hält der betroffene Ausländer eine Bescheinigung, welche die einbehaltenen
Dokumente und die Ausländerbehörde bezeichnet, an die die Dokumente
weitergeleitet werden. Der Ausländer ist verpflichtet, unverzüglich mit der
Bescheinigung bei der Ausländerbehörde zu erscheinen. Darauf ist in der
Bescheinigung hinzuweisen. Gibt die Ausländerbehörde die einbehaltenen
Dokumente zurück oder werden Ersatzdokumente ausgestellt oder vorge-
legt, behält die Ausländerbehörde die Bescheinigung ein.

(2) In Fällen des § 4 Abs. 3 haben die Auftraggeber, die nicht Unterneh-
mer im Sinne des § 2 des Umsatzsteuergesetzes 1999 sind, eine Prüfung
nach § 2 Abs. 1 zu dulden und dabei mitzuwirken, insbesondere die für die
Prüfung erheblichen Auskünfte zu erteilen und die in § 4 Abs. 3 genannten
Unterlagen vorzulegen. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) In Datenverarbeitungsanlagen gespeicherte Daten haben der Arbeit-
geber und der Auftraggeber sowie der Entleiher im Rahmen einer Prüfung
nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 auszusondern und den Behörden der Zollver-
waltung auf deren Verlangen auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern
oder in Listen zu übermitteln. Der Arbeitgeber und der Auftraggeber sowie
der Entleiher im Rahmen einer Prüfung nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 dürfen
automatisiert verarbeitbare Datenträger oder Datenlisten, die die erforderli-
chen Daten enthalten, ungesondert zur Verfügung stellen, wenn die Ausson-
derung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre und über-
wiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegenstehen.
In diesem Fall haben die Behörden der Zollverwaltung die Daten zu trennen
und die nicht nach Satz 1 zu übermittelnden Daten zu löschen. Soweit die
übermittelten Daten für Zwecke der Ermittlung von Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten, der Ermittlung von steuerlich erheblichen Sachverhalten
oder der Festsetzung von Sozialversicherungsbeiträgen oder Sozialleistun-
gen nicht benötigt werden, sind die Datenträger oder Listen nach Abschluss
der Prüfungen nach § 2 Abs. 1 auf Verlangen des Arbeitgebers oder des
Auftraggebers zurückzugeben oder die Daten unverzüglich zu löschen.

§ 6

Unterrichtung und Zusammenarbeit von Behörden

(1) Die Behörden der Zollverwaltung und die sie gemäß § 2 Abs. 2 un-
terstützenden Stellen sind verpflichtet, einander die für deren Prüfungen194
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erforderlichen Informationen einschließlich personenbezogener Daten und
die Ergebnisse der Prüfungen zu übermitteln, soweit deren Kenntnis für die
Erfüllung der Aufgaben der Behörden oder Stellen erforderlich ist. Die
Behörden der Zollverwaltung einerseits und die Strafverfolgungsbehörden
und die Polizeivollzugsbehörden andererseits übermitteln einander die er-
forderlichen Informationen für die Verhütung und Verfolgung von Straftaten
und Ordnungswidrigkeiten, die in Zusammenhang mit einem der in § 2
Abs. 1 genannten Prüfgegenstände stehen. An Strafverfolgungsbehörden
und Polizeivollzugsbehörden dürfen personenbezogene Daten nur übermit-
telt werden, sofern tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die
Daten für die Verhütung und Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswid-
rigkeiten, die in Zusammenhang mit einem der in § 2 Abs. 1 genannten
Prüfgegenstände stehen, erforderlich sind.

(2) Die Behörden der Zollverwaltung dürfen zur Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben nach § 2 Abs. 1 sowie zur Verfolgung von Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten die Datenbestände der Bundesagentur für Arbeit über
erteilte Arbeitsgenehmigungen-EU und Zustimmungen zur Beschäftigung
sowie über im Rahmen von Werkvertragskontingenten beschäftigte auslän-
dische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen automatisiert abrufen; die
Strafverfolgungsbehörden sind zum automatisierten Abruf nur berechtigt,
soweit dies zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten erfor-
derlich ist. § 79 Abs. 2 bis 4 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch gilt
entsprechend.

(3) Die Behörden der Zollverwaltung unterrichten die jeweils zuständi-
gen Stellen, wenn sich bei der Durchführung ihrer Aufgaben nach diesem
Gesetz Anhaltspunkte ergeben für Verstöße gegen 

1. dieses Gesetz,

2. das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,

3. Bestimmungen des Vierten und Siebten Buches Sozialgesetzbuch zur
Zahlung von Beiträgen,

4. die Steuergesetze,

5. das Aufenthaltsgesetz,

6. die Mitwirkungspflicht nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Ersten
Buches Sozialgesetzbuch oder die Meldepflicht nach § 8 a des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes,

7. die Handwerks- oder Gewerbeordnung,

7a. das Güterkraftverkehrsgesetz,

8. sonstige Strafgesetze,

9. das Arbeitnehmer-Entsendegesetz oder

10. das Mindestlohngesetz.

Nach § 5 Abs. 1 Satz 4 in Verwahrung genommene Urkunden sind der
Ausländerbehörde unverzüglich zu übermitteln. 195
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(4) Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass eine nach § 5 Abs. 1 Satz 4 in
Verwahrung genommene Urkunde unecht oder verfälscht ist, ist sie an die
zuständige Polizeivollzugsbehörde zu übermitteln.

§ 6 a

Übermittlung personenbezogener Daten
an Mitgliedstaaten der Europäischen Union

(1) Die Behörden der Zollverwaltung können personenbezogene Daten,
die in Zusammenhang mit einem der in § 2 Absatz 1 genannten Prüfge-
genstände stehen, zum Zweck der Verhütung von Straftaten an eine für die
Verhütung und Verfolgung zuständige Behörde eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union übermitteln. Dabei ist eine Übermittlung personenbe-
zogener Daten ohne Ersuchen nur zulässig, wenn im Einzelfall die Gefahr
der Begehung einer Straftat im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 des Rahmen-
beschlusses 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäi-
schen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten
(ABl. L 190 vom 18.7.2002, S. 1), der zuletzt durch den Rahmenbeschluss
2009/299/JI (ABl. L 81 vom 27.3.2009, S. 24) geändert worden ist, besteht
und konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Übermittlung dieser
personenbezogenen Daten dazu beitragen könnte, eine solche Straftat zu
verhindern.

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten nach Absatz 1 ist nur
zulässig, wenn das Ersuchen mindestens folgende Angaben enthält: 

1. die Bezeichnung und die Anschrift der ersuchenden Behörde,

2. die Bezeichnung der Straftat, zu deren Verhütung die Daten benötigt
werden,

3. die Beschreibung des Sachverhalts, der dem Ersuchen zugrunde
liegt,

4. die Benennung des Zwecks, zu dem die Daten erbeten werden,

5. der Zusammenhang zwischen dem Zweck, zu dem die Informationen
oder Erkenntnisse erbeten werden, und der Person, auf die sich diese
Informationen beziehen,

6. Einzelheiten zur Identität der betroffenen Person, sofern sich das Er-
suchen auf eine bekannte Person bezieht, und

7. Gründe für die Annahme, dass sachdienliche Informationen und Er-
kenntnisse im Inland vorliegen.

(3) Die Datenübermittlung nach Absatz 1 unterbleibt, wenn 

1. hierdurch wesentliche Sicherheitsinteressen des Bundes oder der
Länder beeinträchtigt würden,

2. die Übermittlung der Daten unverhältnismäßig wäre oder die Daten
für die Zwecke, für die sie übermittelt werden sollen, nicht erforderlich
sind,196
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3. die zu übermittelnden Daten bei der ersuchten Behörde nicht vorhan-
den sind und nur durch das Ergreifen von Zwangsmaßnahmen erlangt
werden können oder

4. besondere bundesgesetzliche Verwendungsregelungen entgegenste-
hen; die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungs-
pflichten oder von Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen, die
nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt.

(4) Die Übermittlung kann unterbleiben, wenn 

1. die Tat, zu deren Verhütung die Daten übermittelt werden sollen, nach
deutschem Recht mit einer Freiheitsstrafe von im Höchstmaß einem
Jahr oder weniger bedroht ist,

2. die übermittelten Daten als Beweismittel vor einer Justizbehörde ver-
wendet werden sollen,

3. die zu übermittelnden Daten bei der ersuchten Behörde nicht vorhan-
den sind, jedoch ohne das Ergreifen von Zwangsmaßnahmen erlangt
werden können, oder

4. der Erfolg laufender Ermittlungen oder Leib, Leben oder Freiheit einer
Person gefährdet würde.

(5) Personenbezogene Daten, die nach dem Rahmenbeschluss
2006/960/JI des Rates vom 18. Dezember 2006 über die Vereinfachung
des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen zwischen den Straf-
verfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ABl. 
L 386 vom 29.12.2006, S. 89, L 75 vom 15.3.2007, S. 26) an die Behörden
der Zollverwaltung übermittelt worden sind, dürfen ohne Zustimmung des
übermittelnden Staates nur für die Zwecke, für die sie übermittelt wurden,
oder zur Abwehr einer gegenwärtigen und erheblichen Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit verwendet werden. Für einen anderen Zweck oder als
Beweismittel in einem gerichtlichen Verfahren dürfen sie nur verwendet
werden, wenn der übermittelnde Staat zugestimmt hat. Von dem übermit-
telnden Staat für die Verwendung der Daten gestellte Bedingungen sind zu
beachten.

(6) Die Behörden der Zollverwaltung erteilen dem übermittelnden Staat
auf dessen Ersuchen zu Zwecken der Datenschutzkontrolle Auskunft darü-
ber, wie die übermittelten Daten verwendet wurden.

(7) Die Absätze 1 bis 6 finden auch Anwendung auf die Übermittlung
von personenbezogenen Daten an für die Verhütung und Verfolgung von
Straftaten zuständige Behörden eines Schengen-assoziierten Staates im
Sinne von § 91 Absatz 3 des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe
in Strafsachen.

§ 7

Auskunftsansprüche bei anonymen Werbemaßnahmen

Erfolgen Werbemaßnahmen ohne Angabe von Name und Anschrift un-
ter einer Chiffre und bestehen in diesem Zusammenhang Anhaltspunkte
für eine Schwarzarbeit nach § 1, ist derjenige, der die Chiffreanzeige veröf- 197
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fentlicht hat, verpflichtet, den Behörden der Zollverwaltung Namen und An-
schrift des Auftraggebers der Chiffreanzeige unentgeltlich mitzuteilen.

Abschnitt 3

Bußgeld- und Strafvorschriften

§ 8

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. a) entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Ersten Buches Sozialge-
setzbuch eine Tatsache, die für eine Leistung nach dem Sozialge-
setzbuch erheblich ist, nicht richtig oder nicht vollständig anzeigt,

b) entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches Sozialge-
setzbuch eine Änderung in den Verhältnissen, die für eine Leis -
tung nach dem Sozialgesetzbuch erheblich ist, nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilt,

c) entgegen § 8a des Asylbewerberleistungsgesetzes die Aufnahme
einer Erwerbstätigkeit nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig meldet,

d) der Verpflichtung zur Anzeige vom Beginn des selbstständigen
Betriebes eines stehenden Gewerbes (§ 14 der Gewerbeordnung)
nicht nachgekommen ist oder die erforderliche Reisegewerbekarte
(§ 55 der Gewerbeordnung) nicht erworben hat oder

e) ein zulassungspflichtiges Handwerk als stehendes Gewerbe
selbstständig betreibt, ohne in die Handwerksrolle eingetragen zu
sein (§ 1 der Handwerksordnung)

und Dienst- oder Werkleistungen in erheblichem Umfang erbringt oder

2. Dienst- oder Werkleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt,
indem er eine oder mehrere Personen beauftragt, die diese Leistun-
gen unter vorsätzlichem Verstoß gegen eine in Nummer 1 genannte
Vorschrift erbringen.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 2 a Abs. 1 ein dort genanntes Dokument nicht mitführt
oder nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

2. entgegen § 2 a Abs. 2 den schriftlichen Hinweis nicht oder nicht für
die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt oder nicht oder nicht rechtzei-
tig vorlegt,

3. entgegen

a) § 5 Abs. 1 Satz 1 oder 2 oder

b) § 5 Abs. 2 Satz 1198
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eine Prüfung oder das Betreten eines Grundstücks oder eines Ge-
schäftsraumes nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,

4. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 4 ein dort genanntes Dokument nicht oder
nicht rechtzeitig vorlegt oder

5. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig,
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1
Buchstabe a bis c sowie Nr. 2 in Verbindung mit Nr. 1 Buchstabe a bis c
mit einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend Euro, in den Fällen des Ab-
satzes 1 Nr. 1 Buchstabe d und e sowie Nr. 2 in Verbindung mit Nr. 1
Buchstabe d und e mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in den
Fällen des Absatzes 2 Nr. 3 Buchstabe a und Nr. 5 mit einer Geldbuße bis
zu dreißigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 mit einer Geld-
buße bis zu fünftausend Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geld-
buße bis zu tausend Euro geahndet werden.

(4) Absatz 1 findet keine Anwendung für nicht nachhaltig auf Gewinn ge-
richtete Dienst- oder Werkleistungen, die 

1. von Angehörigen im Sinne des § 15 der Abgabenordnung oder Le-
benspartnern,

2. aus Gefälligkeit,

3. im Wege der Nachbarschaftshilfe oder

4. im Wege der Selbsthilfe im Sinne des § 36 Abs. 2 und 4 des Zweiten
Wohnungsbaugesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. August 1994 (BGBl. I S. 2137) oder als Selbsthilfe im Sinne des 
§ 12 Abs. 1 Satz 2 des Wohnraumförderungsgesetzes vom 13. Sep-
tember 2001 (BGBl. I S. 2376), zuletzt geändert durch Artikel 7 des
Gesetzes vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076),

erbracht werden. Als nicht nachhaltig auf Gewinn gerichtet gilt insbesonde-
re eine Tätigkeit, die gegen geringes Entgelt erbracht wird.

(5) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über Regelsät-
ze für Geldbußen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 oder 2
zu erlassen.

§ 9

Erschleichen von Sozialleistungen im Zusammenhang
mit der Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen

Wer eine in § 8 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, b oder c bezeichnete Hand-
lung begeht und dadurch bewirkt, dass ihm eine Leistung nach einem dort
genannten Gesetz zu Unrecht gewährt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 263 des
Strafgesetzbuches mit Strafe bedroht ist. 199
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§ 10

Beschäftigung von Ausländern ohne Genehmigung oder
ohne Aufenthaltstitel und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen

(1) Wer vorsätzlich eine in § 404 Abs. 2 Nr. 3 des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch bezeichnete Handlung begeht und den Ausländer zu Arbeits-
bedingungen beschäftigt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu den Ar-
beitsbedingungen deutscher Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen stehen,
die die gleiche oder eine vergleichbare Tätigkeit ausüben, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen des Absatzes 1 ist die Strafe Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer
Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder aus grobem
Eigennutz handelt.

§ 10 a

Beschäftigung von Ausländern ohne Aufenthaltstitel,
die Opfer von Menschenhandel sind

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft,
wer entgegen § 4 Absatz 3 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes einen Auslän-
der beschäftigt und hierbei eine Lage ausnutzt, in der sich der Ausländer
durch eine gegen ihn gerichtete Tat eines Dritten nach § 232 oder 233 des
Strafgesetzbuchs befindet.

§ 11

Erwerbstätigkeit von Ausländern ohne Genehmigung oder
ohne Aufenthaltstitel in größerem Umfang oder

von minderjährigen Ausländern

(1) Wer 

1. gleichzeitig mehr als fünf Ausländer entgegen § 284 Abs. 1 des Drit-
ten Buches Sozialgesetzbuch beschäftigt oder entgegen § 4 Abs. 3
Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes beschäftigt oder mit Dienst- oder
Werkleistungen beauftragt,

2. eine in

a) § 404 Abs. 2 Nr. 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch,

b) § 404 Abs. 2 Nr. 4 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch,

c) § 98 Abs. 2a des Aufenthaltsgesetzes oder

d) § 98 Abs. 3 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes

bezeichnete vorsätzliche Handlung beharrlich wiederholt oder

3. entgegen § 4 Absatz 3 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes eine Person
unter 18 Jahren beschäftigt,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.200
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(2) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, Nummer 2
Buchstabe a oder Buchstabe c oder Nummer 3 aus grobem Eigennutz, ist
die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

Abschnitt 4

Ermittlungen

§ 12

Allgemeines zu den Ordnungswidrigkeiten

(1) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten sind 

1. in den Fällen des § 8 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a bis c und Nr. 2 in Ver-
bindung mit Nr. 1 Buchstabe a bis c die Behörden der Zollverwaltung
und die zuständigen Leistungsträger jeweils für ihren Geschäftsbe-
reich,

2. in den Fällen des § 8 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d und e und Nr. 2 in Ver-
bindung mit Nr. 1 Buchstabe d und e die nach Landesrecht zuständi-
ge Behörde,

3. in den Fällen des § 8 Abs. 2 die Behörden der Zollverwaltung.

(2) Die Geldbußen fließen in die Kasse der Verwaltungsbehörde, die
den Bußgeldbescheid erlassen hat.

(3) Die nach Absatz 2 zuständige Kasse trägt abweichend von § 105
Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten die notwendigen Ausla-
gen. Sie ist auch ersatzpflichtig im Sinne des § 110 Abs. 4 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten.

(4) Die Behörden der Zollverwaltung unterrichten das Gewerbezentralre-
gister über rechtskräftige Bußgeldbescheide nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 Buch-
stabe a und Nr. 5, sofern die Geldbuße mehr als zweihundert Euro beträgt.

§ 13

Zusammenarbeit in Bußgeldverfahren

(1) Die Behörden der Zollverwaltung arbeiten insbesondere mit den in
§ 2 Abs. 2 genannten unterstützenden Stellen zusammen.

(2) Ergeben sich für die in § 2 Abs. 2 Nr. 2 bis 11 genannten unterstüt-
zenden Stellen im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer gesetzlichen Auf-
gaben Anhaltspunkte für in § 8 genannte Verstöße, unterrichten sie die für
die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach diesem Ge-
setz zuständigen Behörden. § 31a der Abgabenordnung bleibt unberührt.

(3) Gerichte und Staatsanwaltschaften sollen den nach diesem Gesetz
zuständigen Stellen Erkenntnisse übermitteln, die aus ihrer Sicht zur Ver-
folgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 8 erforderlich sind, soweit nicht
für das Gericht oder die Staatsanwaltschaft erkennbar ist, dass schutzwür-
dige Interessen des Betroffenen oder anderer Verfahrensbeteiligter an dem 201
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Ausschluss der Übermittlung überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie
gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind.

§ 14

Ermittlungsbefugnisse

(1) Die Behörden der Zollverwaltung haben bei der Verfolgung von
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die mit einem der in § 2 Abs. 1 ge-
nannten Prüfgegenstände unmittelbar zusammenhängen, die gleichen Be-
fugnisse wie die Polizeivollzugsbehörden nach der Strafprozessordnung
und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. Ihre Beamten sind insoweit
Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft. In den Dienst der Zollverwal-
tung übergeleitete Angestellte nehmen die Befugnisse nach Satz 1 wahr
und sind insoweit Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft, wenn sie 

1. das 21. Lebensjahr vollendet haben,

2. am 31. Dezember 2003 im Dienst der Bundesanstalt für Arbeit ge-
standen haben und

3. dort mindestens zwei Jahre lang zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
oder der illegalen Beschäftigung eingesetzt waren.

(2) Zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung kön-
nen die Behörden der Zollverwaltung, die Polizeibehörden und die Landes-
finanzbehörden in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft gemeinsame
Ermittlungsgruppen bilden.

Abschnitt 5

Datenschutz

§ 15

Allgemeines

Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz durch die
Behörden der Zollverwaltung gelten hinsichtlich der Sozialdaten die Vor-
schriften des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch. Die-
se Aufgaben gelten in datenschutzrechtlicher Hinsicht auch als Aufgaben
nach dem Sozialgesetzbuch. Die Vorschriften des Vierten Abschnitts des
Ersten Teils der Abgabenordnung zum Steuergeheimnis bleiben unberührt.

§ 16

Zentrale Datenbank

(1) Zur Durchführung dieses Gesetzes führt der Arbeitsbereich Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung eine zentrale Prüfungs- und Er-
mittlungsdatenbank.

(2) In der zentralen Datenbank sind folgende Daten zu speichern, wenn
sich tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen von Schwarzarbeit (§ 1
Abs. 2) oder von illegaler Beschäftigung (§ 404 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3, 4, 20202
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und 26 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, §§ 15, 15 a, 16 Absatz 1
Nummer 1, 1 a, 1 b, 2, 2 a und 7 b des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-
zes, § 23 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, 
§ 21 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 des Mindestlohngesetzes, §§ 10,
10 a und 11) ergeben: 

1. Familienname, Geburtsname, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort
und -bezirk, Geschlecht, Staatsangehörigkeiten, bei Unternehmen
Name und Sitz der Person, bei der Anhaltspunkte für das Vorliegen
von Schwarzarbeit oder von illegaler Beschäftigung bestehen,

2. die Stelle der Zollverwaltung, die die Überprüfung durchgeführt hat,
und das Aktenzeichen,

3. die Darlegung der tatsächlichen Anhaltspunkte für das Vorliegen von
Schwarzarbeit oder von illegaler Beschäftigung,

4. der Zeitpunkt der Einleitung und der Zeitpunkt der Erledigung des
Verfahrens durch die Behörden der Zollverwaltung, im Fall des § 19
Abs. 2 Satz 1 auch der Zeitpunkt und die Art der Erledigung durch das
Gericht oder die Staatsanwaltschaft.

(3) Die Daten dürfen nur für die Durchführung von Prüfungen nach § 2
Abs. 1 sowie für die Verhütung und Verfolgung von Straftaten und Ord-
nungswidrigkeiten im Zusammenhang mit den Prüfgegenständen nach § 2
Abs. 1 und für die Besteuerung, soweit sie im Zusammenhang mit der Er-
bringung von Dienst- oder Werkleistungen steht, verwendet werden.

(4) Die Behörden der Zollverwaltung übermitteln die in Absatz 2 genann-
ten Daten dem Arbeitsbereich Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollver-
waltung zu dem in Absatz 3 genannten Zweck.

§ 17

Auskunft an Behörden der Zollverwaltung, an die
Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder, an die

Finanzbehörden und an die Staatsanwaltschaften

(1) Auskunft aus der zentralen Datenbank wird auf Ersuchen erteilt 

1. den Behörden der Zollverwaltung für die Durchführung von Prüfungen
nach § 2 Abs. 1 sowie für die Verfolgung von Straftaten und Ord-
nungswidrigkeiten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einem
der in § 2 Abs. 1 genannten Prüfgegenstände stehen,

2. den Staatsanwaltschaften für Zwecke der Strafverfolgung,

3. den Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder für die Ver-
hütung und Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die
im Zusammenhang mit einem der in § 2 Abs. 1 genannten Prüfgegen-
stände stehen,

4. den Finanzbehörden der Länder zur Durchführung eines Steuerstraf-
oder Steuerordnungswidrigkeitenverfahrens und für die Besteuerung,
soweit sie im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienst- oder
Werkleistungen steht. 203
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Soweit durch eine Auskunft die Gefährdung des Untersuchungszwecks
eines Ermittlungsverfahrens zu besorgen ist, kann die für dieses Verfahren
zuständige Behörde der Zollverwaltung oder die zuständige Staatsanwalt-
schaft anordnen, dass keine Auskunft erteilt werden darf. § 478 Abs. 1
Satz 1 und 2 der Strafprozessordnung findet Anwendung, wenn die Daten
Verfahren betreffen, die zu einem Strafverfahren geführt haben.

(2) Die Übermittlung der Daten erfolgt im Wege eines automatisierten
Abrufverfahrens oder eines automatisierten Anfrage- und Auskunftsverfah-
rens, im Fall einer Störung der Datenfernübertragung oder bei außerge-
wöhnlicher Dringlichkeit telefonisch oder durch Telefax. Die beteiligten
Stellen haben zu gewährleisten, dass dem jeweiligen Stand der Technik
entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und Da-
tensicherheit getroffen werden, die insbesondere die Vertraulichkeit und
Unversehrtheit der Daten gewährleisten; im Fall der Nutzung allgemein zu-
gänglicher Netze sind dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende
Verschlüsselungsverfahren anzuwenden. Es gilt § 79 Abs. 2 bis 4 des
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch.

§ 18

Auskunft an die betroffene Person

Für die Auskunft an die betroffene Person gilt § 83 des Zehnten Buches
Sozialgesetzbuch. Die Auskunft bedarf des Einvernehmens der zuständi-
gen Staatsanwaltschaft, wenn sie Daten aus einem Verfahren betrifft, das
zu einem Strafverfahren geführt hat.

§ 19

Löschung

(1) Daten in der zentralen Datenbank sind spätestens zu löschen, 

1. wenn seit dem Abschluss der letzten von den Behörden der Zollver-
waltung vorgenommenen Verfahrenshandlung ein Jahr vergangen ist,
ohne dass ein Bußgeldverfahren eingeleitet oder die Sache an die
Staatsanwaltschaft abgegeben wurde,

2. sofern ein Bußgeldverfahren eingeleitet oder die Sache an die Staats-
anwaltschaft abgegeben wurde, fünf Jahre nach dem Zeitpunkt der
Einleitung oder der Abgabe.

(2) Wird den Behörden der Zollverwaltung bekannt, dass eine Person,
über die Daten nach § 16 Abs. 2 gespeichert wurden, wegen der betreffen-
den Tat rechtskräftig freigesprochen, die Eröffnung des Hauptverfahrens
gegen sie unanfechtbar abgelehnt oder das Verfahren nicht nur vorläufig
eingestellt ist, teilen sie dies dem Arbeitsbereich Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit der Zollverwaltung mit. Die betroffenen Daten sind zwei Jahre nach
der Erledigung des Strafverfahrens zu löschen.

(3) § 84 Abs. 3 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt.204
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Abschnitt 6

Verwaltungsverfahren, Rechtsweg

§ 20 

Entschädigung der Zeugen und Sachverständigen

Werden Zeugen und Sachverständige von den Behörden der Zollver-
waltung herangezogen, so erhalten sie auf Antrag in entsprechender An-
wendung des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes eine Ent-
schädigung oder Vergütung.

§ 21

Ausschluss von öffentlichen Aufträgen

(1) Von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Bauauftrag der
in § 98 Nr. 1 bis 3 und 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen genannten Auftraggeber sollen Bewerber bis zu einer Dauer von drei
Jahren ausgeschlossen werden, die oder deren nach Satzung oder Gesetz
Vertretungsberechtigte nach 

1. § 8 Abs. 1 Nr. 2, §§ 9 bis 11,

2. § 404 Abs. 1 oder 2 Nr. 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch,

3. §§ 15, 15 a, 16 Abs. 1 Nr. 1, 1 b oder 2 des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes oder

4. § 266 a Abs. 1 bis 4 des Strafgesetzbuches

zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe
von mehr als neunzig Tagessätzen verurteilt oder mit einer Geldbuße von
wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind. Das Gleiche
gilt auch schon vor Durchführung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens,
wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage kein vernünftiger Zweifel an
einer schwerwiegenden Verfehlung nach Satz 1 besteht. Die für die Verfol-
gung oder Ahndung zuständigen Behörden nach Satz 1 Nr. 1 bis 4 dürfen
den Vergabestellen auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte geben. Öf-
fentliche Auftraggeber nach Satz 1 fordern bei Bauaufträgen Auskünfte des
Gewerbezentralregisters nach § 150 a der Gewerbeordnung an oder ver-
langen vom Bewerber eine Erklärung, dass die Voraussetzungen für einen
Ausschluss nach Satz 1 oder 2 nicht vorliegen; auch im Falle einer Er-
klärung des Bewerbers können öffentliche Auftraggeber Auskünfte des Ge-
werbezentralregisters nach § 150 a der Gewerbeordnung jederzeit anfor-
dern. Für den Bewerber, der den Zuschlag erhalten soll, fordert der öffentli-
che Auftraggeber nach Satz 1 bei Bauaufträgen ab einer Höhe von 30 000
Euro vor Zuschlagserteilung eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregis -
ter nach § 150 a der Gewerbeordnung an. Der Bewerber ist vor der Ent-
scheidung über den Ausschluss zu hören.

(2) Eine Verfehlung nach Absatz 1 steht einer Verletzung von Pflichten
nach § 241 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gleich. 205
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§ 22

Verwaltungsverfahren

Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten die Vorschriften
der Abgabenordnung sinngemäß für das Verwaltungsverfahren der Behör-
den der Zollverwaltung nach diesem Gesetz.

§ 23

Rechtsweg

In öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten über Verwaltungshandeln der
Behörden der Zollverwaltung nach diesem Gesetz ist der Finanzrechtsweg
gegeben.

206
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Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) –
Gesetzliche Rentenversicherung 

in der Fassung der Neubekanntmachung vom 19. Februar 2002 
(BGBl. I S. 3384), zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes

vom 3. April 2013 (BGBl. I S. 610)

§ 2

Selbstständig Tätige

Versicherungspflichtig sind selbstständig tätige 

1. Lehrer und Erzieher, die im Zusammenhang mit ihrer selbständigen
Tätigkeit regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer
beschäftigen,

2. Pflegepersonen, die in der Kranken-, Wochen-, Säuglings- oder Kin-
derpflege tätig sind und im Zusammenhang mit ihrer selbstständigen
Tätigkeit regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer
beschäftigen,

3. Hebammen und Entbindungspfleger,

4. Seelotsen der Reviere im Sinne des Gesetzes über das Seelotswe-
sen,

5. Künstler und Publizisten nach näherer Bestimmung des Künstlersozi-
alversicherungsgesetzes,

6. Hausgewerbetreibende,

7. Küstenschiffer und Küstenfischer, die zur Besatzung ihres Fahrzeu-
ges gehören oder als Küstenfischer ohne Fahrzeug fischen und regel-
mäßig nicht mehr als vier versicherungspflichtige Arbeitnehmer be-
schäftigen,

8. Gewerbetreibende, die in die Handwerksrolle eingetragen sind und in
ihrer Person die für die Eintragung in die Handwerksrolle erforderli-
chen Voraussetzungen erfüllen, wobei Handwerksbetriebe im Sinne
der §§ 2 und 3 der Handwerksordnung sowie Betriebsfortführungen
auf Grund von § 4 der Handwerksordnung außer Betracht bleiben; ist
eine Personengesellschaft in die Handwerksrolle eingetragen, gilt als
Gewerbetreibender, wer als Gesellschafter in seiner Person die Vo -
raus setzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt,

9. Personen, die

a) im Zusammenhang mit ihrer selbstständigen Tätigkeit regelmäßig
keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen und

b) auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig
sind; bei Gesellschaftern gelten als Auftraggeber die Auftraggeber
der Gesellschaft.

Als Arbeitnehmer im Sinne des Satzes 1 Nr. 1, 2, 7 und 9 gelten 207
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1. auch Personen, die berufliche Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrun-
gen im Rahmen beruflicher Bildung erwerben,

2. nicht Personen, die geringfügig beschäftigt sind,

3. für Gesellschafter auch die Arbeitnehmer der Gesellschaft.

208
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Verordnung über das Schlichtungsverfahren
nach § 16 der Handwerksordnung

vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1314) zuletzt geändert durch Artikel 24
des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2481)

§ 1

Beginn des Verfahrens

(1) Haben sich die Handwerkskammer und die Industrie- und Handels-
kammer im Falle des § 16 Abs. 3 Satz 2 der Handwerksordnung nicht in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zur Stellungnahme
durch die zuständige Behörde auf die dort vorgesehene gemeinsame Er-
klärung geeinigt, so haben sie unverzüglich die Schlichtungskommission
zur Entscheidung anzurufen und die zuständige Behörde hierüber zu un-
terrichten. Die zuständige Behörde ist berechtigt, nach Ablauf der Monats-
frist ohne die gemeinsame Erklärung der Kammern ihrerseits die Schlich-
tungskommission anzurufen. 

(2) Können sich die Handwerkskammer und die Industrie- und Handels-
kammer im Falle des § 16 Abs. 10 der Handwerksordnung nicht innerhalb
eines Monats nach der Übermittlung der Gewerbeanzeige nach
§ 14 Abs. 8 der Gewerbeordnung über die Zugehörigkeit eines Gewerbe-
treibenden zur Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer
 einigen, so kann die Schlichtungskommission von der Handwerkskammer
oder Industrie- und Handelskammer zur Entscheidung angerufen werden. 

(3) Das Anrufungsbegehren ist schriftlich in fünffacher Ausfertigung un-
ter Darlegung der jeweiligen Auffassung und Beifügung der jeweils vorlie-
genden Akten einzureichen. 

§ 2

Verfahren

(1) Im Falle des § 16 Abs. 3 der Handwerksordnung hat die zuständige
Behörde die Akten auf Anforderung des Vorsitzenden der Schlichtungs-
kommission unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Eine Ermittlung des
Sachverhalts durch die Schlichtungskommission findet nicht statt. Die
Schlichtungskommission hat die zuständige Behörde über Mängel der
Sachverhaltsermittlung und Verfahrensfehler zu unterrichten, die nach ihrer
Auffassung bestehen, und ihr unter Setzung einer angemessenen Frist Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben.

(2) Im Falle des § 16 Abs. 10 der Handwerksordnung ist die Schlichtungs-
kommission berechtigt, die für die Begutachtung des Falles erforderlichen
Unterlagen vom betroffenen Gewerbetreibenden und den beteiligten Kam-
mern anzufordern. Dem betroffenen Gewerbetreibenden ist Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben. 
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(3) Der betroffene Gewerbetreibende kann sich in jeder Lage des Ver-
fahrens durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. § 67 Abs. 3 der
Verwaltungsgerichtsordnung gilt entsprechend. 

§ 3

Verhandlung der Schlichtungskommission 

(1) Die Schlichtungskommission entscheidet in einer gemeinsamen Sit-
zung ohne mündliche Verhandlung. 

(2) Der Vorsitzende der Schlichtungskommission kann einen Termin zur
mündlichen Verhandlung bestimmen. Soweit eine mündliche Verhandlung
stattfindet, sind zur Teilnahme

1. im Falle des § 16 Abs. 3 der Handwerksordnung Vertreter der beteilig-
ten Kammern, der zuständigen Behörde sowie der betroffene Gewer-
betreibende berechtigt, 

2. im Falle des § 16 Abs. 10 der Handwerksordnung Vertreter der betei-
ligten Kammern sowie der betroffene Gewerbetreibende berechtigt. 

Zur mündlichen Verhandlung ist mit einer Frist von mindestens sieben Ta-
gen schriftlich durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein einzuladen. Die
mündliche Verhandlung ist nicht öffentlich. Die Schlichtungskommission ent-
scheidet im Anschluss an die mündliche Verhandlung in geheimer Bera-
tung. 

(3) Über jede Sitzung der Schlichtungskommission sowie jede mündli-
che Verhandlung der Schlichtungskommission ist eine Niederschrift zu
fertigen. Sie hat Ort und Tag der Sitzung oder der mündlichen Verhand-
lung, die Bezeichnung der Beteiligten und der bei der mündlichen Ver-
handlung mitwirkenden Personen sowie das Ergebnis zu enthalten, im
Falle des § 16 Abs. 10 der Handwerksordnung auch den Vortrag der Be-
teiligten, wenn sich in der mündlichen Verhandlung neue Tatsachen erge-
ben haben. Zu den mündlichen Verhandlungen kann ein Schriftführer zu-
gezogen werden. 

(4) Die Sitzungsniederschrift oder die Verhandlungsniederschrift ist vom
Vorsitzenden und den Beisitzern zu unterzeichnen. 

§ 4

Beschlüsse der Schlichtungskommission

(1) Die Beschlüsse der Schlichtungskommission werden mit Stimmen-
mehrheit gefasst. Stimmenthaltung ist unzulässig. 

(2) Für die Mitglieder der Schlichtungskommission gilt die Schweige-
pflicht nach § 43 des Deutschen Richtergesetzes entsprechend. 210
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§ 5

Entscheidung der Schlichtungskommission 

(1) Die Schlichtungskommission hat innerhalb von zwei Monaten nach
Eingang des Anrufungsbegehrens zu entscheiden. Die Frist nach Satz 1
verlängert sich um die in § 2 Abs. 1 Satz 3 genannte Frist. Die Schlich-
tungskommission kann beschließen, die Frist nach Satz 1 um zwei Wo-
chen zu verlängern. 

(2) Die Entscheidung der Schlichtungskommission ist mit Begrün-
dung 

1. im Falle des § 16 Abs. 3 Satz 2 der Handwerksordnung der zuständi-
gen Behörde nach Maßgabe des Verwaltungszustellungsgesetzes zu-
zustellen,

2. im Falle des § 16 Abs. 10 Satz 1 der Handwerksordnung den beteilig-
ten Kammern sowie dem betroffenen Gewerbetreibenden durch ein-
geschriebenen Brief mit Rückschein bekanntzumachen. 

Soweit eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, ist die Verhand-
lungsniederschrift beizufügen. 

§ 6

Geschäftsstelle

(1) Sitz der Schlichtungskommission und ihrer Geschäftsstelle ist Berlin. 

(2) Die Geschäftsstelle führt die laufenden Geschäfte der Schlich-
tungskommission und unterstützt sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben. 
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Verordnung über den automatisierten 
Datenabruf der Handwerkskammern 

nach § 5 a Abs. 2 der Handwerksordnung

vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1314)

§ 1

Anlass und Zweck des Abrufverfahrens

(1) Eine Handwerkskammer darf bei anderen Handwerkskammern im
automatisierten Verfahren Daten abrufen, soweit dies erforderlich ist,
um 

1. bei einem Antrag auf Eintragung als Betriebsleiter in die Handwerks-
rolle festzustellen, ob der Antragsteller bereits anderweitig als Be-
triebsleiter eingetragen ist und ob die beantragte Eintragung unzuläs-
sig ist, oder

2. bei hinreichenden Anhaltspunkten dafür, dass ein für ihren Bezirk in
die Handwerksrolle eingetragener Betriebsleiter in weiteren Betrieben
tätig ist, festzustellen, ob der Betriebsleiter bereits anderweitig als Be-
triebsleiter eingetragen ist und ob die Eintragung in ihrem Bezirk als
Betriebsleiter unzulässig ist.

(2) Die abrufende Handwerkskammer darf zur Durchführung des Abru-
fes Familienname, Geburtsname und Vorname sowie Geburtsdatum des
Betriebsleiters und das Datum der Übernahme der Betriebsleitung übermit-
teln. 

§ 2

Art der zu übermittelnden Daten

Folgende personenbezogene Daten der Kammerzugehörigen dürfen
durch Abruf in automatisierten Verfahren übermittelt werden, wenn der Be-
triebsleiter in dem Bezirk der zu übermittelnden Handwerkskammer einge-
tragen ist: 

1. Familienname, Geburtsname und Vornamen sowie Geburtsdatum des
Betriebsleiters, 

2. Datum der Übernahme der Betriebsleitung,

3. Familienname und Vornamen des Betriebsinhabers,

4. Name, Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer sowie E-Mail-Adresse
des Betriebs,

5. Unternehmens- und Geschäftsgegenstand,

6. Betriebsgröße,

7. weitere Betriebsstätten und Zweigniederlassungen, für die derselbe
Betriebsleiter zuständig ist.212
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§ 3

Technisch-organisatorische 
Maßnahmen und Protokollierung 

(1) Das automatisierte Abrufverfahren darf nur eingerichtet werden,
wenn die beteiligten Stellen

1. die zur Datensicherung erforderlichen technischen und organisatori-
schen Maßnahmen getroffen haben, insbesondere durch Vergabe
von Kennungen und Passwörtern an die zum Abruf berechtigten
Handwerkskammern und die Datenendgeräte, und 

2. gewährleisten, dass die Zulässigkeit der einzelnen Abrufe kontrolliert
werden kann. Zur Gewährleistung dieser Kontrolle hat die übermitteln-
de Handwerkskammer den Tag und die Uhrzeit des Abrufes, die Ken-
nung der abrufenden Handwerkskammer sowie die zur Durchführung
des Abrufes verwendeten und die abgerufenen Daten zu protokollie-
ren. Die protokollierten Daten dürfen nur für Zwecke der Datenschutz-
kontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungs-
gemäßen Betriebs der Datenverarbeitungsanlage verwendet werden.
Sie sind durch geeignete Vorkehrungen gegen zweck fremde Verwen-
dung und gegen sonstigen Missbrauch zu schützen und nach sechs
Monaten zu löschen.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufes trägt
die abrufende Stelle. Die speichernde Stelle prüft die Zulässigkeit des Ab-
rufes nur, wenn dazu Anlass besteht. 

213
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Verordnung über verwandte Handwerke

Vom 18. Dezember 1968
(BGBl. I S. 1355)

zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung über den Erlass und
die Änderung handwerksrechtlicher Verordnungen 

vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1314)

Auf Grund des § 7 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Ordnung des Hand-
werks (Handwerksordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom
28. Dezember 1965 (Bundesgesetzbl. 1966 I S. 1), geändert durch das Ein-
führungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 24. Mai 1968
(Bundesgesetzbl. I S. 503), wird mit Zustimmung des Bundesrates verordnet:

§ 1

Die in der Anlage zu dieser Verordnung in Spalte I aufgeführten zulas-
sungspflichtigen Handwerke sind mit den unter der gleichen Nummer in
Spalte II aufgeführten zulassungspflichtigen Handwerken im Sinne des § 7
Abs. 1 Satz 2 der Handwerksordnung verwandt.

§ 2*)

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Anlage
(zu § 1)

Verzeichnis der verwandten Handwerke
Nr. Spalte I Spalte II
1. Bäcker Konditoren
2. Konditoren Bäcker
3. Informationstechniker Elektrotechniker
4. Elektrotechniker Informationstechniker
5. Elektrotechniker Elektromaschinenbauer
6. Elektromaschinenbauer Elektrotechniker
7. Kraftfahrzeugtechniker Zweiradmechaniker (Krafträder)
8. Zweiradmechaniker Kraftfahrzeugtechniker (Krafträder)
9. Landmaschinenmechaniker Metallbauer
10. Metallbauer Feinwerkmechaniker

Landmaschinenmechaniker
11. Maler und Lackierer Stuckateure
12. Stuckateure Maler und Lackierer (Maler)

214 *) Aufgehoben durch Art. 3 Nr. 1 der Verordnung vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1314).
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13. Dachdecker Klempner
14. Klempner Dachdecker
15. Orthopädietechniker Orthopädieschuhmacher 

(diabet es-adaptierte Fußbettungen)
16. Orthopädieschuhmacher Orthopädietechniker

(diabetes-adaptierte Fußbettungen)

215

14920_HWO_Inhalt_14920_HWO_Inhalt.qxd  11.12.2014  14:35  Seite 215



Verordnung
über die für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates

der Europäischen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen

Wirtschaftsraum oder der Schweiz geltenden
Voraussetzungen für die Ausübung eines

Zulassungspflichtigen Handwerks
(EU/EWR-Handwerk-Verordnung – EU/EWR HwV)*)

Vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3075)

Auf Grund des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 der Handwerksordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBI. I
S. 3074, 2006 I S. 2095), der durch Artikel 9 a des Gesetzes vom 7. Sep-
tember 2007 (BGBI. I S. 2246) neu gefasst worden ist, verordnet das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie:

Abschnitt 1

Eintragung in die Handwerksrolle

§ 1

Ausnahmebewilligung zur Eintragung in die Handwerksrolle

Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines
anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder der Schweiz, die im Inland zur Ausübung eines Hand-
werks der Anlage A zur Handwerksordnung eine gewerbliche Niederlas-
sung unterhalten oder als Betriebsleiterin oder Betriebsleiter tätig sein wol-
len, wird nach Maßgabe der folgenden Vorschriften auf Antrag eine Aus-
nahmebewilligung zur Eintragung in die Handwerksrolle nach § 9 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 7 Abs. 3 der Handwerksordnung für ein
Handwerk der Anlage A zur Handwerksordnung erteilt. Die Möglichkeit ei-
ner Ausnahmebewilligung nach § 8 Abs. 1 der Handwerksordnung bleibt
unberührt.

§ 2

Anerkennung von Berufserfahrung

(1) Eine Ausnahmebewilligung erhält, wer in dem betreffenden Gewerbe
die notwendige Berufserfahrung im Sinne der Absätze 2 und 3 besitzt.
Satz 1 gilt nicht für die in den Nummern 33 bis 37 der Anlage A zur Hand-
werksordnung aufgeführten Gewerbe.

(2) Die notwendige Berufserfahrung besitzen Personen, die in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat

216

*) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABI.
EU Nr. L 255 S. 22, 2007 Nr. L 271 S. 18), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1430/2007 der Kommission vom 5. Dezember 2007 (ABI. EU Nr. L 320 S. 3).
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des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der
Schweiz zumindest eine wesentliche Tätigkeit des Gewerbes ausgeübt ha-
ben:

1. mindestens sechs Jahre ununterbrochen als Selbstständige oder als
Betriebsverantwortliche, sofern die Tätigkeit nicht länger als zehn
Jahre vor der Antragstellung beendet wurde,

2. mindestens drei Jahre ununterbrochen als Selbstständige oder als
Betriebsverantwortliche, wenn eine mindestens dreijährige Ausbildung
in der Tätigkeit vorangegangen ist,

3. mindestens vier Jahre ununterbrochen als Selbstständige oder als
Betriebsverantwortliche, wenn eine mindestens zweijährige Ausbil-
dung in der Tätigkeit vorangegangen ist,

4. mindestens drei Jahre ununterbrochen als Selbstständige und min -
destens fünf Jahre als Arbeitnehmer, sofern die Tätigkeit nicht länger
als zehn Jahre vor der Antragstellung beendet wurde, oder

5. mindestens fünf Jahre ununterbrochen in einer leitenden Stellung ei-
nes Unternehmens, von denen mindestens drei Jahre auf eine Tätig-
keit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindes -
tens eine Abteilung des Unternehmens entfallen müssen, und wenn
außerdem eine mindestens dreijährige Ausbildung in der Tätigkeit
stattgefunden hat. Dies gilt nicht für das Friseurgewerbe (Nummer 38
der Anlage A zur Handwerksordnung).

(3) Betriebsverantwortliche im Sinne des Absatzes 2 Nr. 1 bis 3 sind
Personen, die in einem Unternehmen des entsprechenden Gewerbes tätig
sind:

1. als Leiterin oder Leiter des Unternehmens oder einer Zweigniederlas-
sung,

2. als Stellvertreterin oder Stellvertreter einer Inhaberin oder eines Inha-
bers oder einer Leiterin oder eines Leiters des Unternehmens, wenn
mit dieser Stellung eine Verantwortung verbunden ist, die der der ver-
tretenen Person vergleichbar ist, oder

3. in leitender Stellung mit kaufmännischen oder technischen Aufgaben
und mit der Verantwortung für mindestens eine Abteilung des Unter-
nehmens.

§ 3

Anerkennung von Ausbildungs- und Befähigungsnachweisen

(1) Die Ausnahmebewilligung wird vorbehaltlich der Anordnung von
Ausgleichsmaßnahmen nach § 5 auch erteilt, wenn die Antragstellerin oder
der Antragsteller in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union,
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum oder in der Schweiz die berufliche Qualifikation erworben
hat, die dort Voraussetzung für die Ausübung zumindest einer wesentli-
chen Tätigkeit des betreffenden Gewerbes ist, sofern die berufliche Qualifi-
kation der im Inland erforderlichen beruflichen Qualifikation gleichwertig ist, 217
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mindestens aber der Qualifikationsstufe nach Absatz 2 entspricht. Die
berufliche Qualifikation muss durch die Vorlage eines Ausbildungs- oder
Befähigungsnachweises nachgewiesen werden.

(2) Der mindestens erforderlichen Qualifikationsstufe entsprechen fol-
gende Qualifikationen:

1. eine abgeschlossene Schulbildung an einer allgemeinbildenden wei-
terführenden Schule, die durch eine Fach- oder Berufsausbildung, ein
neben dem Ausbildungsgang erforderliches Berufspraktikum oder eine
solche Berufspraxis in der jeweiligen Tätigkeit ergänzt wird, oder

2. eine abgeschlossene Schulbildung an einer technischen oder berufs-
bildenden weiterführenden Schule, auch in Verbindung mit einer
Fach- oder Berufsausbildung, einem neben dem Ausbildungsgang er-
forderlichen Berufspraktikum oder einer solchen Berufspraxis darin.

(3) Die Ausnahmebewilligung wird auch erteilt, wenn die Antragstellerin
oder der Antragsteller in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz, der für die Ausübung des be-
treffenden Gewerbes keine bestimmte berufliche Qualifikation voraussetzt,
eine berufliche Qualifikation erworben hat, die mindestens der Qualifikati-
onsstufe nach Absatz 2 entspricht, und dort zumindest eine wesentliche
Tätigkeit des betreffenden Gewerbes als Vollzeitbeschäftigung über einen
Zeitraum von mindestens zwei Jahren ausgeübt hat. Zeiten, die länger als
zehn Jahre vor der Antragstellung liegen, bleiben unberücksichtigt. Die be-
rufliche Qualifikation muss durch einen Ausbildungs- oder Befähigungs-
nachweis nachgewiesen werden, der bescheinigt, dass die Antragstellerin
oder der Antragsteller fachlich auf die Ausübung des betreffenden Berufs
vorbereitet wurde.

(4) Die Ausnahmebewilligung wird ferner erteilt, wenn die Antragstellerin
oder der Antragsteller über folgende berufliche Qualifikation verfügt:

1. eine abgeschlossene Ausbildung, die in Anhang III der Richtlinie
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen
(ABI. EU Nr. L 255 S. 22, 2007 Nr. L 271 S. 18), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1430/2007 der Kommission vom
5. Dezember 2007 (ABI. EU Nr. L 320 S. 3), in der jeweils gültigen
Fassung aufgeführt ist, oder

2. eine sonstige in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union,
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz abgeschlossene staatlich
geregelte Ausbildung im Sinne von Satz 2 und 3, die mindestens der
Qualifikationsstufe nach Absatz 2 entspricht. Staatlich geregelt ist
eine Ausbildung, die speziell auf die Ausübung eines bestimmten
Berufs ausgerichtet ist und aus einem abgeschlossenen Ausbildungs-
gang besteht, auch in Verbindung mit einem Berufspraktikum oder
Berufspraxis in der jeweiligen Tätigkeit. Der Aufbau und der Stand der
Berufsausbildung, des Berufspraktikums oder der Berufspraxis müs-218
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sen durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften festgelegt sein oder
von einer zuständigen Behörde überwacht oder genehmigt werden.

§ 4

Gleichgestellte Ausbildungen

(1) Ausbildungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz abgeschlossen wurden, sind
den in § 3 genannten beruflichen Qualifikationen gleichgestellt, wenn sie
von diesem Staat im Hinblick auf die jeweilige Tätigkeit als gleichwertig an-
erkannt werden und in Bezug auf die Aufnahme oder Ausübung eines Be-
rufs dieselben Rechte verleihen. Die Gleichstellung gilt auch in Bezug auf
die Qualifikationsstufe. Dasselbe gilt, wenn eine Ausbildung in dem Staat,
in dem sie durchgeführt wurde, aus Gründen des Bestandsschutzes auch
dann zur Ausübung eines Berufs berechtigt, wenn die Qualifikation nicht
oder nicht mehr den derzeitigen Anforderungen dieses Staates entspricht.

(2) In anderen Staaten durchgeführte Ausbildungen sind den in § 3 ge-
nannten beruflichen Qualifikationen gleichgestellt, wenn

1. ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Union, ein anderer Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
oder die Schweiz der Antragstellerin oder dem Antragsteller auf Grund
einer solchen Ausbildung die Ausübung eines Berufs gestattet hat, für
den dieser Staat eine bestimmte Qualifikation voraussetzt, und

2. die Antragstellerin oder der Antragsteller diesen Beruf mindestens
drei Jahre lang auf dem Gebiet des betreffenden Staates ausgeübt
hat.

§ 5

Ausgleichsmaßnahmen

(1) Die zuständige Behörde kann von der Antragstellerin oder vom An-
tragsteller vor der Erteilung einer Ausnahmebewilligung als Ausgleichs-
maßnahme die Teilnahme an einem höchstens dreijährigen Anpassungs-
lehrgang oder das Ablegen einer Eignungsprüfung verlangen, wenn

1. die nachgewiesene Ausbildungsdauer mindestens ein Jahr unter der
im Inland geforderten Ausbildungsdauer liegt,

2. die bisherige Ausbildung der Antragstellerin oder des Antragstellers
sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen unterscheiden,
die durch eine inländische Meisterprüfung in dem entsprechenden
Handwerk abgedeckt werden, oder

3. das Gewerbe, für das eine Ausnahmebewilligung beantragt wird, im
Inland wesentliche Tätigkeiten umfasst, die im Herkunftsstaat der An-
tragstellerin oder des Antragstellers nicht Bestandteil des entspre-
chenden Berufs sind, und wenn dieser Unterschied in einer besonde-
ren Ausbildung besteht, die im Inland erforderlich ist und sich auf
Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen unterscheiden, die 219
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durch den vorgelegten Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis ab-
gedeckt werden.

(2) Ausgleichsmaßnahmen werden nicht angeordnet

1. im Fall des § 2,

2. wenn die von der Antragstellerin oder dem Antragsteller im Rahmen
der Berufserfahrung erworbenen Kenntnisse geeignet sind, die in Ab-
satz 1 Nr. 2 und 3 genannten Unterschiede auszugleichen, oder

3. wenn die berufliche Qualifikation den Anforderungen entspricht, die
nach Artikel 15 Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG auf der Grundlage
gemeinsamer Plattformen von der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaft beschlossen worden sind.

§ 6

Anerkennungsverfahren und Fristen

(1) Die zuständige Behörde kann von der Antragstellerin oder vom An-
tragsteller insbesondere folgende Unterlagen und Bescheinigungen verlan-
gen:

1. einen Nachweis der Staatsangehörigkeit,

2. in den in den §§ 2 und 3 Abs. 3 genannten Fällen eine Bescheinigung
über Art und Dauer der Tätigkeit, die von der zuständigen Behörde
oder Einrichtung des Herkunftsstaates ausgestellt wird,

3. in den in § 2 Abs. 2 Nr. 2, 3 und 5 genannten Fällen eine Bescheini-
gung der Ausbildung durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis oder die
Anerkennung der Ausbildung durch eine zuständige Berufsorganisa -
tion des Herkunftsstaates,

4. in den in den §§ 3 und 4 genannten Fällen eine beglaubigte Kopie des
Befähigungs- oder Ausbildungsnachweises, der von der zuständigen
Behörde des Herkunftsstaates ausgestellt wurde,

5. in den in § 4 Abs. 2 genannten Fällen eine Bescheinigung der Beruf-
serfahrung durch die zuständige Behörde des Staates, der die Aus -
übung des Berufs gestattet hat, und

6. Unterlagen, die von der zuständigen Behörde des Herkunftsstaates
ausgestellt wurden und die belegen, dass die Ausübung des Gewer-
bes nicht wegen Unzuverlässigkeit untersagt worden ist. Werden im
Herkunftsstaat die vorgenannten Unterlagen nicht ausgestellt, können
sie durch eine Versicherung an Eides statt oder in Staaten, in denen
es eine solche nicht gibt, durch eine feierliche Erklärung ersetzt wer-
den, die die Antragstellerin oder der Antragsteller vor einer zuständi-
gen Behörde, einem Notar oder einer entsprechend bevollmächtigten
Berufsorganisation des Herkunftsstaates abgegeben hat und die
durch diese Stelle bescheinigt wurde. Die Unterlagen dürfen bei ihrer
Vorlage nicht älter als drei Monate sein.

(2) Die Antragstellerin oder der Antragsteller kann aufgefordert werden,
Informationen zu ihrer oder seiner Ausbildung vorzulegen, soweit dies er-220
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forderlich ist um festzustellen, ob diese im Sinne von § 5 Abs. 1 von der im
Inland geforderten Ausbildung erheblich abweicht. Ferner kann sich die zu-
ständige Behörde an die Kontaktstelle oder die zuständige Behörde oder
Stelle des Herkunftsstaates wenden, um erforderliche Informationen zu
ihrer oder seiner Ausbildung zu erlangen.

(3) Die zuständige Behörde bestätigt der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller binnen eines Monats den Empfang der Unterlagen und teilt da-
bei mit, ob Unterlagen fehlen. Spätestens drei Monate nach Einreichung
der vollständigen Unterlagen muss zu einem Antrag nach den §§ 2 bis 4
eine Entscheidung ergangen sein. Diese Frist kann in begründeten Fällen
um einen Monat verlängert werden. Bestehen Zweifel an der Echtheit der
vorgelegten Bescheinigungen und Ausbildungsnachweise oder an den da-
durch verliehenen Rechten, kann die zuständige Behörde durch Nachfrage
bei der zuständigen Behörde oder Stelle des Herkunftsstaates die Echtheit
oder die dadurch verliehenen Rechte überprüfen; der Fristablauf ist solange
gehemmt.

Abschnitt 2

Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen

§ 7

Voraussetzungen der Dienstleistungserbringung

(1) Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union,
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die im Inland keine gewerbliche Nieder-
lassung unterhalten, ist die vorübergehende und gelegentliche Erbringung
von Dienstleistungen in einem Handwerk der Anlage A zur Handwerksord-
nung gestattet, wenn sie in einem dieser Staaten zur Ausübung vergleich-
barer Tätigkeiten rechtmäßig niedergelassen sind. Setzt der Niederlas-
sungsstaat für die Ausübung der betreffenden Tätigkeiten keine bestimmte
berufliche Qualifikation voraus und gibt es dort auch keine staatlich gere-
gelte Ausbildung im Sinne von § 3 Abs. 4 Nr. 2 für die Tätigkeiten, dann gilt
Satz 1 nur, wenn die Tätigkeiten mindestens zwei Jahre lang im Niederlas-
sungsstaat ausgeübt worden sind und nicht länger als zehn Jahre zurück-
liegen.

(2) Sollen erstmalig in einem Handwerk der Nummern 12 oder 33 bis 37
der Anlage A zur Handwerksordnung im Inland Dienstleistungen erbracht
werden, kann die zuständige Behörde vor der Dienstleistungserbringung
die Berufsqualifikation der Dienstleistungserbringerin oder des Dienstleis -
tungserbringers nachprüfen, wenn unter Berücksichtigung der konkret
beabsichtigten Tätigkeit bei unzureichender Qualifikation eine schwere
Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit der Dienstleistungsempfänger
bestünde.

221
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§ 8

Anzeige vor Dienstleistungserbringung

(1) Die Dienstleistungserbringerin oder der Dienstleistungserbringer
muss der zuständigen Behörde die beabsichtigte Erbringung einer Dienst-
leistung vor dem erstmaligen Tätigwerden schriftlich anzeigen und dabei
das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 7 Abs. 1 durch Unterlagen
nachweisen. Die örtliche Zuständigkeit für die Anzeige richtet sich nach
dem Ort der erstmaligen Dienstleistungserbringung.

(2) Liegen die Voraussetzungen nach § 7 Abs. 1 vor, darf die Dienstleis -
tung vorbehaltlich von Satz 2 sofort nach der Anzeige erbracht werden.
Dienstleistungen in einem Handwerk der Nummern 12 oder 33 bis 37 der
Anlage A zur Handwerksordnung dürfen erst erbracht werden, wenn die
Behörde entweder mitgeteilt hat, dass keine Nachprüfung der Berufsqualifi-
kation nach § 7 Abs. 2 beabsichtigt ist, oder wenn eine ausreichende Be-
rufsqualifikation festgestellt wurde. § 9 Abs. 3 bleibt unberührt.

(3) Die zuständige Behörde erteilt eine Eingangsbestätigung, aus der
hervorgeht, ob die Voraussetzungen nach § 7 Abs. 1 vorliegen und ob im
Fall des § 7 Abs. 2 die Berufsqualifikation der Dienstleistungserbringerin
oder des Dienstleistungserbringers nachgeprüft wird. Die Eingangsbestäti-
gung soll innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige und der voll-
ständigen Unterlagen erteilt werden. § 6 Abs. 3 Satz 4 gilt entsprechend.

(4) Tritt eine wesentliche Änderung von Umständen ein, die die Voraus-
setzungen für die Dienstleistungserbringung betreffen, ist die Änderung
schriftlich anzuzeigen und das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 7
durch Unterlagen nachzuweisen. Ansonsten ist die Anzeige formlos alle
zwölf Monate seit der letzten Anzeige zu wiederholen, solange die weitere
Erbringung von Dienstleistungen beabsichtigt ist.

§ 9

Nachprüfung der Berufsqualifikation

(1) Wird die Berufsqualifikation nach § 7 Abs. 2 nachgeprüft, soll die
Dienstleistungserbringerin oder der Dienstleistungserbringer innerhalb ei-
nes Monats nach Eingang der Anzeige und der vollständigen Unterlagen
über das Ergebnis unterrichtet werden. Bei einer Verzögerung unterrichtet
die zuständige Behörde die Dienstleistungserbringerin oder den Dienstleis -
tungserbringer über die Gründe für die Verzögerung und über den Zeitplan
für eine Entscheidung. In diesem Fall muss das Ergebnis der Nachprüfung
spätestens innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Anzeige und der
vollständigen Unterlagen mitgeteilt werden.

(2) Ergibt die Nachprüfung, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen
der Berufsqualifikation der Dienstleistungserbringerin oder des Dienstleis -
tungserbringers und der im Inland erforderlichen Ausbildung besteht, muss
die zuständige Behörde der Dienstleistungserbringerin oder dem Dienstleis -
tungserbringer innerhalb eines Monats nach der Unterrichtung über das Er-
gebnis der Nachprüfung Gelegenheit geben, die für eine ausreichende be-
rufliche Qualifikation im Sinne von § 7 Abs. 2 erforderlichen Kenntnisse222
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und Fähigkeiten insbesondere durch eine Eignungsprüfung nachzuweisen.
Werden zu einem späteren Zeitpunkt neue Unterlagen vorgelegt oder
Nachweise für die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten erbracht, wird
die Berufsqualifikation erneut nachgeprüft.

(3) Wenn die zuständige Behörde die in den Absätzen 1 und 2 festge-
setzten Fristen nicht einhält, darf die Dienstleistung erbracht werden.

(4) Ergibt die Nachprüfung, dass die berufliche Qualifikation der Dienst-
leistungserbringerin oder des Dienstleistungserbringers im Sinne von § 7
Abs. 2 ausreicht, ist eine Bescheinigung darüber zu erteilen. Die Beschei-
nigung kann auf einen wesentlichen Teil der Tätigkeiten beschränkt wer-
den, die zu einem Handwerk der Nummern 12 oder 33 bis 37 der Anlage A
zur Handwerksordnung gehören.

Abschnitt 3

Ordnungswidrigkeiten, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 10

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 118 Abs. 1 Nr. 7 der Handwerksordnung
handelt, wer entgegen § 8 Abs. 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig er-
stattet.

§ 11

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die EU/EWR-Handwerk-Verordnung vom 4. August 1966 (BGBI. I
S. 469), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 22. Juni 2004
(BGBI. I S. 1314), außer Kraft.
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Gesetz über die Feststellung der Gleichwertigkeit
von Berufsqualifikationen

(Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz – BQFG)
vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515) zuletzt geändert durch

Artikel 23 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749)

Teil 1

Allgemeiner Teil

§ 1

Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz dient der besseren Nutzung von im Ausland erworbenen
Berufsqualifikationen für den deutschen Arbeitsmarkt, um eine qualifika-
tionsnahe Beschäftigung zu ermöglichen.

§ 2

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Feststellung der Gleichwertigkeit im Aus-
land erworbener Ausbildungsnachweise, unter Berücksichtigung sonstiger
nachgewiesener Berufsqualifikationen, und inländischer Ausbildungsnach-
weise für bundesrechtlich geregelte Berufe, sofern die entsprechenden be-
rufsrechtlichen Regelungen nicht etwas anderes bestimmen. § 10 des Bun-
desvertriebenengesetzes bleibt unberührt.

(2) Dieses Gesetz ist auf alle Personen anwendbar, die im Ausland ei-
nen Ausbildungsnachweis erworben haben und darlegen, im Inland eine
ihren Berufsqualifikationen entsprechende Erwerbstätigkeit ausüben zu
wollen.

§ 3

Begriffsbestimmungen

(1) Berufsqualifikationen sind Qualifikationen, die durch Ausbildungs-
nachweise, Befähigungsnachweise oder einschlägige im Ausland oder In-
land erworbene Berufserfahrung nachgewiesen werden.

(2) Ausbildungsnachweise sind Prüfungszeugnisse und Befähigungs-
nachweise, die von verantwortlichen Stellen für den Abschluss einer erfolg-
reich absolvierten Berufsbildung ausgestellt werden.

(3) Berufsbildung im Sinne dieses Gesetzes ist eine durch Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften geregelte Berufsausbildung oder berufliche Fort-
bildung. Eine Berufsausbildung vermittelt die zur Ausübung einer qualifi-
zierten beruflichen Tätigkeit erforderliche berufliche Handlungsfähigkeit.
Sie findet in einem geordneten Ausbildungsgang statt, der auch den Er-
werb der erforderlichen Berufserfahrungen umfassen kann. Die berufliche224
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Fortbildung erweitert die berufliche Handlungsfähigkeit über die Berufsaus-
bildung hinaus.

(4) Bundesrechtlich geregelte Berufe umfassen nicht reglementierte Be-
rufe und reglementierte Berufe.

(5) Reglementierte Berufe sind berufliche Tätigkeiten, deren Aufnahme
oder Ausübung durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften an den Besitz
bestimmter Berufsqualifikationen gebunden ist; eine Art der Ausübung ist
insbesondere die Führung einer Berufsbezeichnung, die durch Rechts-
oder Verwaltungsvorschriften auf Personen beschränkt ist, die über be-
stimmte Berufsqualifikationen verfügen.

Teil 2

Feststellung der Gleichwertigkeit

Kapitel 1

Nicht reglementierte Berufe

§ 4

Feststellung der Gleichwertigkeit

(1) Die zuständige Stelle stellt auf Antrag die Gleichwertigkeit fest, so-
fern

1. der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis die Befähigung zu
vergleichbaren beruflichen Tätigkeiten wie der entsprechende inländi-
sche Ausbildungsnachweis belegt und

2. zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen und der entspre-
chenden inländischen Berufsbildung keine wesentlichen Unterschiede
bestehen.

(2) Wesentliche Unterschiede zwischen den nachgewiesenen Berufs -
qualifikationen und der entsprechenden inländischen Berufsbildung liegen
vor, sofern

1. sich der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis auf Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten bezieht, die sich hinsichtlich der vermittel-
ten Inhalte oder auf Grund der Ausbildungsdauer wesentlich von den
Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten unterscheiden, auf die sich
der entsprechende inländische Ausbildungsnachweis bezieht,

2. die nach Nummer 1 abweichenden Fertigkeiten, Kenntnisse und
Fähigkeiten für die Ausübung des jeweiligen Berufs wesentlich sind
und

3. die Antragstellerin oder der Antragsteller diese Unterschiede nicht
durch sonstige Befähigungsnachweise oder nachgewiesene einschlä-
gige Berufserfahrung ausgeglichen hat. 225
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§ 5

Vorzulegende Unterlagen

(1) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

1. eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Ausbildungsgänge und
der ausgeübten Erwerbstätigkeiten,

2. ein Identitätsnachweis,

3. im Ausland erworbene Ausbildungsnachweise und

4. Nachweise über einschlägige Berufserfahrung oder sonstige Befähi-
gungsnachweise, sofern diese zur Feststellung der Gleichwertigkeit
erforderlich sind.

(2) Die Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 sind der zuständigen
Stelle in Form von Originalen oder beglaubigten Kopien vorzulegen. Von
den Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 3 und 4 sind Übersetzungen in
deutscher Sprache vorzulegen. Die Übersetzungen sind von einem öffent-
lich bestellten oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer erstellen zu
lassen.

(3) Die zuständige Stelle kann abweichend von Absatz 2 eine andere
Form für die vorzulegenden Dokumente zulassen.

(4) Die zuständige Stelle kann die Antragstellerin oder den Antragsteller
auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist Informationen zu Inhalt
und Dauer der im Ausland absolvierten Berufsbildung sowie zu sonstigen
Berufsqualifikationen vorzulegen, soweit dies zur Feststellung der Gleich-
wertigkeit erforderlich ist.

(5) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder der inhaltlichen
Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen, kann die zuständige Stelle die An-
tragstellerin oder den Antragsteller auffordern, innerhalb einer angemesse-
nen Frist weitere geeignete Unterlagen vorzulegen.

(6) Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat durch geeignete Unter-
lagen darzulegen, im Inland eine der Berufsqualifikationen entsprechende
Erwerbstätigkeit ausüben zu wollen. Für Antragstellerinnen oder Antrag-
steller mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem
weiteren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder in der Schweiz ist diese Darlegung entbehrlich, sofern
keine besonderen Gründe gegen eine entsprechende Absicht sprechen.

§ 6

Verfahren

(1) Antragsberechtigt ist jede Person, die im Ausland einen Ausbil-
dungsnachweis im Sinne des § 3 Absatz 2 erworben hat. Der Antrag ist bei
der zuständigen Stelle zu stellen.

(2) Die zuständige Stelle bestätigt der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller innerhalb eines Monats den Eingang des Antrags einschließlich der
nach § 5 Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen. In der Empfangsbestätigung226
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ist das Datum des Eingangs bei der zuständigen Stelle mitzuteilen und auf
die Frist nach Absatz 3 und die Voraussetzungen für den Beginn des Frist-
laufs hinzuweisen. Sind die nach § 5 Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen
unvollständig, teilt die zuständige Stelle innerhalb der Frist des Satzes 1
mit, welche Unterlagen nachzureichen sind. Die Mitteilung enthält den Hin-
weis, dass der Lauf der Frist nach Absatz 3 erst mit Eingang der vollständi-
gen Unterlagen beginnt.

(3) Die zuständige Stelle muss innerhalb von drei Monaten über die
Gleichwertigkeit entscheiden. Die Frist beginnt mit Eingang der vollständi-
gen Unterlagen. Sie kann einmal angemessen verlängert werden, wenn
dies wegen der Besonderheiten der Angelegenheit gerechtfertigt ist. Die
Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen.

(4) Im Fall des § 5 Absatz 4 und 5 ist der Lauf der Frist nach Absatz 3
bis zum Ablauf der von der zuständigen Stelle festgelegten Frist gehemmt.
Im Fall des § 14 ist der der Lauf der Frist nach Absatz 3 bis zur Beendi-
gung des sonstigen geeigneten Verfahrens gehemmt.

(5) Der Antrag soll abgelehnt werden, wenn die Gleichwertigkeit im Rah-
men anderer Verfahren oder durch Rechtsvorschrift bereits festgestellt ist.

§ 7

Form der Entscheidung

(1) Die Entscheidung über den Antrag nach § 4 Absatz 1 ergeht durch
schriftlichen Bescheid.

(2) Ist der Antrag abzulehnen, weil die Feststellung der Gleichwertigkeit
wegen wesentlicher Unterschiede im Sinne des § 4 Absatz 2 nicht erfolgen
kann, sind in der Begründung auch die vorhandenen Berufsqualifikationen
der Antragstellerin oder des Antragstellers sowie die wesentlichen Unter-
schiede zwischen den vorhandenen Berufsqualifikationen und der entspre-
chenden inländischen Berufsbildung darzulegen.

(3) Dem Bescheid ist eine Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen.

§ 8

Zuständige Stelle

(1) Zuständige Stelle im Sinne dieses Kapitels bei einer Berufsbildung,

1. die nach dem Berufsbildungsgesetz für den Bereich der nicht hand-
werklichen Gewerbeberufe geregelt ist, ist die Industrie- und Handels-
kammer;

2. die nach der Handwerksordnung geregelt ist, ist die Handwerks -
kammer;

3. die nach dem Berufsbildungsgesetz für den Bereich der Landwirt-
schaft geregelt ist, ist die Landwirtschaftskammer;

4. die nach dem Berufsbildungsgesetz für den Bereich der Rechtspflege
geregelt ist, sind jeweils für ihren Bereich die Rechtsanwalts-, Patent-
anwalt- und die Notarkammern; 227
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5. die nach dem Berufsbildungsgesetz für den Bereich der Wirt-
schaftsprüfung und Steuerberatung geregelt ist, sind jeweils für ihren
Bereich die Wirtschaftsprüfer- und die Steuerberaterkammern;

6. die nach dem Berufsbildungsgesetz für den Bereich der Gesundheits-
dienstberufe geregelt ist, sind jeweils für ihren Bereich die Ärzte-,
Zahnärzte-, Tierärzte- und die Apothekerkammern.

(2) Soweit keine Kammern für einzelne Berufsbereiche des Absatzes 1
bestehen, bestimmt das Land die zuständige Stelle.

(3) Für Berufe des öffentlichen Dienstes des Bundes bestimmt die ober-
ste Bundesbehörde die zuständige Stelle.

(4) Für die in den Absätzen 1 bis 3 nicht genannten Berufsbereiche be-
stimmt das Land die zuständige Stelle. Die Landesregierungen werden in-
soweit ermächtigt, die nach diesem Kapitel vorgesehenen Aufgaben durch
Rechtsverordnung auf Behörden oder Kammern zu übertragen.

(5) Zuständige Stellen nach Absatz 1 Nummer 2 bis 6 und Absatz 2 kön-
nen vereinbaren, dass die ihnen durch dieses Gesetz übertragenen Aufga-
ben von einer anderen zuständigen Stelle nach Absatz 1 und 2 wahrge-
nommen werden. Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung der jeweils
zuständigen Aufsichtsbehörden.

Kapitel 2

Reglementierte Berufe

§ 9

Voraussetzungen der Gleichwertigkeit

(1) Bei der Entscheidung über die Befugnis zur Aufnahme oder Aus -
übung eines im Inland reglementierten Berufs gilt der im Ausland erworbe-
ne Ausbildungsnachweis, unter Berücksichtigung sonstiger nachgewiese-
ner Berufsqualifikationen, als gleichwertig mit dem entsprechenden inländi-
schen Ausbildungsnachweis, sofern

1. der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis die Befähigung zu
vergleichbaren beruflichen Tätigkeiten wie der entsprechende inländi-
sche Ausbildungsnachweis belegt,

2. die Antragstellerin oder der Antragsteller bei einem sowohl im Inland
als auch im Ausbildungsstaat reglementierten Beruf zur Ausübung
des jeweiligen Berufs im Ausbildungsstaat berechtigt ist oder die Be-
fugnis zur Aufnahme oder Ausübung des jeweiligen Berufs aus Grün-
den verwehrt wurde, die der Aufnahme oder Ausübung im Inland nicht
entgegenstehen und

3. zwischen den nachgewiesenen Berufsqualifikationen und der entspre-
chenden inländischen Berufsbildung keine wesentlichen Unterschiede
bestehen.228
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(2) Wesentliche Unterschiede zwischen den nachgewiesenen Berufs-
qualifikationen und der entsprechenden inländischen Berufsbildung liegen
vor, sofern

1. sich der im Ausland erworbene Ausbildungsnachweis auf Fähigkeiten
und Kenntnisse bezieht, die sich hinsichtlich des Inhalts oder auf
Grund der Ausbildungsdauer wesentlich von den Fähigkeiten und
Kenntnissen unterscheiden, auf die sich der entsprechende inländi-
sche Ausbildungsnachweis bezieht,

2. die entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse eine maßgebliche
Voraussetzung für die Ausübung des jeweiligen Berufs darstellen und

3. die Antragstellerin oder der Antragsteller diese Unterschiede nicht
durch sonstige Befähigungsnachweise oder nachgewiesene einschlä-
gige Berufserfahrung ausgeglichen hat.

§ 10

Feststellung der vorhandenen Berufsqualifikationen

(1) Sofern die Feststellung der Gleichwertigkeit wegen wesentlicher Un-
terschiede im Sinne des § 9 Absatz 2 nicht erfolgen kann, werden bei der
Entscheidung über die Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung eines im In-
land reglementierten Berufs die vorhandenen Berufsqualifikationen und die
wesentlichen Unterschiede gegenüber der entsprechenden inländischen
Berufsbildung durch Bescheid festgestellt.

(2) In dem Bescheid wird zudem festgestellt, durch welche Maßnahmen
nach § 11 die wesentlichen Unterschiede gegenüber dem erforderlichen in-
ländischen Ausbildungsnachweis ausgeglichen werden können.

§ 11

Ausgleichsmaßnahmen

(1) Wesentliche Unterschiede im Sinne des § 9 Absatz 2 können durch
die Absolvierung eines höchstens dreijährigen Anpassungslehrgangs, der
Gegenstand einer Bewertung sein kann, oder das Ablegen einer Eignungs-
prüfung im Inland ausgeglichen werden.

(2) Bei der Ausgestaltung der Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des Ab-
satzes 1 sind die vorhandenen Berufsqualifikationen der Antragstellerin
oder des Antragstellers zu berücksichtigen. Der Inhalt der Ausgleichsmaß-
nahmen ist auf die festgestellten wesentlichen Unterschiede im Sinne des
§ 9 Absatz 2 zu beschränken.

(3) Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat die Wahl zwischen der
Absolvierung eines Anpassungslehrgangs und dem Ablegen einer Eig-
nungsprüfung, sofern die entsprechenden berufsrechtlichen Regelungen
nichts anderes bestimmen. 229
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§ 12

Vorzulegende Unterlagen

(1) Zur Bewertung der Gleichwertigkeit sind dem Antrag auf Befugnis
zur Aufnahme oder Ausübung eines im Inland reglementierten Berufs fol-
gende Unterlagen beizufügen:

1. eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Ausbildungsgänge und
der ausgeübten Erwerbstätigkeiten,

2. ein Identitätsnachweis,

3. im Ausland erworbene Ausbildungsnachweise und

4. Nachweise über einschlägige Berufserfahrungen und sonstige Befähi-
gungsnachweise, sofern diese zur Feststellung der Gleichwertigkeit
erforderlich sind, und

5. im Falle von § 9 Absatz 1 Nummer 2 eine Bescheinigung über die Be-
rechtigung zur Berufsausübung im Ausbildungsstaats.

(2) Die Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 2 bis 5 sind der zuständigen
Stelle in Form von Originalen oder beglaubigten Kopien vorzulegen. Von
den Unterlagen nach Absatz 1 Nummer 3 bis 5 sind Übersetzungen in deut-
scher Sprache vorzulegen. Die Übersetzungen sind von einem öffentlich
bestell ten oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer erstellen zu lassen.

(3) Die zuständige Stelle kann abweichend von Absatz 2 eine andere
Form für die vorzulegenden Dokumente zulassen.

(4) Die zuständige Stelle kann die Antragstellerin oder den Antragsteller
auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist Informationen zu Inhalt
und Dauer der im Ausland absolvierten Berufsbildung sowie zu sonstigen
Berufsqualifikationen vorzulegen, soweit dies zur Bewertung der Gleich-
wertigkeit erforderlich ist. Soweit die Berufsbildung in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Union, einem weiteren Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz absolviert
wurde, kann sich die zuständige Stelle an die zuständige Stelle des Ausbil-
dungsstaats wenden.

(5) Bestehen begründete Zweifel an der Echtheit oder der inhaltlichen
Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen, kann die zuständige Stelle die An-
tragstellerin oder den Antragsteller auffordern, weitere geeignete Unterla-
gen vorzulegen. Soweit die Unterlagen in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, einem weiteren Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz ausgestellt wurden, kann
sich die zuständige Stelle an die zuständige Stelle des Ausbildungsstaats
wenden.

(6) Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat durch geeignete Unter-
lagen darzulegen, im Inland eine ihren Berufsqualifikationen entsprechen-
de Erwerbstätigkeit ausüben zu wollen. Für Antragstellerinnen oder Antrag-
steller mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem
weiteren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder in der Schweiz ist diese Darlegung entbehrlich, sofern
keine besonderen Gründe gegen eine entsprechende Absicht sprechen.230
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§ 13

Verfahren

(1) Die Bewertung der Gleichwertigkeit nach § 9 erfolgt im Rahmen der
Entscheidung über die Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung eines im In-
land reglementierten Berufs.

(2) Die zuständige Stelle bestätigt der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller innerhalb eines Monats den Eingang des Antrags einschließlich der
nach § 12 Absatz 1 vorzulegenden Unterlagen. In der Empfangsbestäti-
gung ist das Datum des Eingangs bei der zuständigen Stelle mitzuteilen
und auf die Frist nach Absatz 3 und die Voraussetzungen für den Beginn
des Fristlaufs hinzuweisen. Sind die nach § 12 Absatz 1 vorzulegenden
Unterlagen unvollständig, teilt die zuständige Stelle innerhalb der Frist des
Satzes 1 mit, welche Unterlagen nachzureichen sind. Die Mitteilung enthält
den Hinweis, dass der Lauf der Frist nach Absatz 3 erst mit Eingang der
vollständigen Unterlagen beginnt.

(3) Die zuständige Stelle muss innerhalb von drei Monaten über die
Gleichwertigkeit entscheiden. Die Frist beginnt mit Eingang der vollständi-
gen Unterlagen. Sie kann einmal angemessen verlängert werden, wenn
dies wegen der Besonderheiten der Angelegenheit gerechtfertigt ist. Für
Antragsteller, die ihren Ausbildungsnachweis in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz erworben haben oder de-
ren Ausbildungsnachweis in einem dieser genannten Staaten anerkannt
wurde, kann die Fristverlängerung nach Satz 3 höchstens einen Monat be-
tragen. Die Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig mitzuteilen.

(4) Im Fall des § 12 Absatz 4 und 5 ist der Lauf der Frist nach Absatz 3
bis zum Ablauf der von der zuständigen Stelle festgelegten Frist gehemmt.
Im Fall des § 14 ist der Lauf der Frist nach Absatz 3 bis zur Beendigung
des sonstigen geeigneten Verfahrens gehemmt.

(5) Die zuständige Stelle richtet sich nach dem jeweiligen Fachrecht.

Kapitel 3

Gemeinsame Vorschriften

§ 14

Sonstige Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit
bei fehlenden Nachweisen

(1) Kann die Antragstellerin oder der Antragsteller die für die Feststel-
lung oder Bewertung der Gleichwertigkeit erforderlichen Nachweise nach
§ 5 Absatz 1, 4 und 5 oder § 12 Absatz 1, 4 und 5 aus nicht selbst zu ver-
tretenden Gründen nicht oder nur teilweise vorlegen oder ist die Vorlage
der entsprechenden Unterlagen mit einem unangemessenen zeitlichen und
sachlichen Aufwand verbunden, stellt die zuständige Stelle die für einen
Vergleich mit der entsprechenden inländischen Berufsbildung maßgebli-
chen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Antragstel-
lerin oder des Antragstellers durch sonstige geeignete Verfahren fest. Die 231
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Antragstellerin oder der Antragsteller hat die Gründe glaubhaft zu machen,
die einer Vorlage der entsprechenden Unterlagen entgegenstehen. Die zu-
ständige Stelle ist befugt, eine Versicherung an Eides Statt zu verlangen
und abzunehmen.

(2) Sonstige geeignete Verfahren zur Ermittlung der beruflichen Fertig-
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Sinne des Absatzes 1 sind insbe-
sondere Arbeitsproben, Fachgespräche, praktische und theoretische Prü-
fungen sowie Gutachten von Sachverständigen.

(3) Die Feststellung oder Bewertung der Gleichwertigkeit nach den §§ 4
oder 9 erfolgt auf der Grundlage der Ergebnisse der in Absatz 1 und 2 vor-
gesehenen sonstigen Verfahren.

§ 15

Mitwirkungspflichten

(1) Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist verpflichtet, alle für die
Ermittlung der Gleichwertigkeit notwendigen Unterlagen vorzulegen sowie
alle dazu erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(2) Kommt die Antragstellerin oder der Antragsteller dieser Mitwirkungs-
pflicht nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts er-
heblich erschwert, kann die zuständige Stelle ohne weitere Ermittlungen
entscheiden. Dies gilt entsprechend, wenn die Antragstellerin oder der An-
tragsteller in anderer Weise die Aufklärung des Sachverhalts erheblich er-
schwert.

(3) Der Antrag darf wegen fehlender Mitwirkung nur abgelehnt werden,
nachdem die Antragstellerin oder der Antragsteller auf die Folge schriftlich
hingewiesen worden ist und der Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer an-
gemessenen Frist nachgekommen ist.

§ 16

Rechtsweg

Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist der Verwaltungsrechtsweg ge-
geben.

Teil 3

Schlussvorschriften

§ 17

Statistik

(1) Über die Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit nach die-
sem Gesetz und nach anderen berufsrechtlichen Gesetzen und Verord-
nungen wird eine Bundesstatistik durchgeführt.

(2) Die Statistik erfasst jährlich für das vorausgegangene Kalenderjahr
folgende Erhebungsmerkmale:232
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1. Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Datum der Antragstellung, Wohnort
des Antragstellers,

2. Ausbildungsstaat, deutscher Referenzberuf oder deutsche Referenz-
ausbildung,

3. Datum der Entscheidung, Gegenstand und Art der Entscheidung,

4. Meldungen und Entscheidungen betreffend die Dienstleistungsfreiheit
nach Artikel 7 Absatz 1 und 4 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die
Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005,
S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 28; L 33
vom 3.2.2009, S. 49), die zuletzt durch die Verordnung (EG)
Nr. 279/2009 (ABl. L 93 vom 7.4.2009, S. 11) geändert worden ist, in
ihrer jeweils geltenden Fassung,

5. eingelegte Rechtsbehelfe und Entscheidungen darüber.

(3) Hilfsmerkmale sind:

1. Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen,

2. Name und Telefonnummer sowie Adresse für elektronische Post der
für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person.

(4) Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Die Angaben nach Ab-
satz 3 Nummer 2 sind freiwillig. Auskunftspflichtig sind die nach diesem
Gesetz und nach anderen berufsrechtlichen Gesetzen und Verordnungen
für die Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit zuständigen Stellen.

(5) Die Angaben sind elektronisch an die statistischen Ämter der Länder
zu übermitteln.

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates

1. die Erhebung einzelner Merkmale auszusetzen, die Periodizität zu
verlängern sowie den Kreis der zu Befragenden einzuschränken,
wenn die Ergebnisse nicht mehr oder nicht mehr in der ursprünglich
vorgesehenen Ausführlichkeit oder Häufigkeit benötigt werden;

2. einzelne neue Merkmale einzuführen, wenn dies zur Deckung eines
geänderten Bedarfs für den in § 1 genannten Zweck erforderlich ist
und durch gleichzeitige Aussetzung anderer Merkmale eine Erweite-
rung des Erhebungsumfangs vermieden wird; nicht eingeführt werden
können Merkmale, die besondere Arten personenbezogener Daten
nach § 3 Absatz 9 des Bundesdatenschutzgesetzes betreffen;

3. die Erhebung von Merkmalen anzuordnen, soweit dies zur Umset-
zung oder Durchführung von Rechtsakten der Europäischen Gemein-
schaft erforderlich ist. 233

14920_HWO_Inhalt_14920_HWO_Inhalt.qxd  11.12.2014  14:35  Seite 233



§ 18

Evaluation und Bericht

(1) Auf der Grundlage der Statistik nach § 17 überprüft die Bundesregie-
rung nach Ablauf von vier Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes seine
Anwendung und Auswirkungen.

(2) Über das Ergebnis ist dem Deutschen Bundestag und dem Bundes-
rat zu berichten.

§ 19

Ausschluss abweichenden Landesrechts

Von den in den §§ 5 bis 7, 10 und den §§ 12, 13 Absatz 1 bis 4, den
§§ 14 und 15 getroffenen Regelungen des Verwaltungsverfahrens kann
durch Landesrecht nicht abgewichen werden.

234
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Verordnung
über die Anerkennung von Prüfungen

für die Eintragung in die Handwerksrolle

Vom 29. Juni 2005 (BGBl. I S. 1935)

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Satz 6 der Handwerksordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBI. I S. 3074), der zu-
letzt durch Artikel 1 Nr. 9 Buchstabe c des Gesetzes vom 24. Dezember
2003 (BGBI. I S. 2934) geändert worden ist, verordnet das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundes -
ministerium für Bildung und Forschung:

§ 1

Gegenstand

Die Verordnung regelt die Eintragung in die Handwerksrolle für den
nach § 7 Abs. 2 Satz 1 der Handwerksordnung erfassten Personenkreis,
der Prüfungen in Studien- oder Schulschwerpunkten abgelegt hat, deren
Inhalte Meisterprüfungen in zulassungspflichtigen Handwerken der Anlage A
zur Handwerksordnung entsprechen und die vor einem staatlichen oder
staatlich anerkannten Prüfungsausschuss mit Erfolg abgelegt worden sind.

§ 2

Abschlussprüfungen
an Hochschulen und an solchen

Bildungseinrichtungen, die nach Landesrecht
dem tertiären Bereich zugeordnet sind

(1) Abschlussprüfungen in Studiengängen mit technischer Ausrichtung,
die an Hochschulen im Sinne des Hochschulrahmengesetzes, insbesonde-
re an Universitäten und Fachhochschulen sowie an Bildungseinrichtungen,
die nach Landesrecht dem tertiären Bereich zugeordnet sind, erfolgreich
abgelegt worden sind, werden für die Eintragung in die Handwerksrolle in
zulassungspflichtigen Handwerken nach Maßgabe der Voraussetzungen
des Absatzes 2 anerkannt.

(2) Der Abschluss ist anzuerkennen, wenn der Studienschwerpunkt in
seinen wesentlichen Inhalten der Meisterprüfung in dem zulassungspflich -
tigen Handwerk, für das die Eintragung beantragt wird, entspricht. Für die
Beurteilung der wesentlichen Inhalte sind insbesondere

1. die technische Ausrichtung des Studiengangs,

2. die Fächer, die als Studienschwerpunkt im Studiengang gewählt wur-
den und in denen ein Leistungsnachweis erbracht worden ist,

3. die erfolgreich angefertigte Abschlussarbeit und

4. die erfolgreich absolvierte Abschlussprüfung

maßgeblich.

(3) Als Nachweis über erfolgreich abgelegte Prüfungen gelten insbeson-
dere von Hochschulen ausgestellte Zeugnisse. 235
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§ 3

Abschlussprüfungen an staatlichen
oder staatlich anerkannten Fachschulen

(1) Abschlussprüfungen, die an staatlichen oder staatlich anerkannten
deutschen Fachschulen in den Fachbereichen Technik oder Gestaltung er-
folgreich abgelegt worden sind, werden für die Eintragung in die Hand-
werksrolle in zulassungspflichtigen Handwerken nach Maßgabe der Vor-
aussetzungen des Absatzes 2 anerkannt.

(2) Der Abschluss ist anzuerkennen, wenn der Schulschwerpunkt in
 seinen wesentlichen Inhalten der Meisterprüfung in dem zulassungspflich -
tigen Handwerk, für das die Eintragung beantragt wird, entspricht. Für die
Beurteilung der wesentlichen Inhalte sind insbesondere

1. die gewählte Fachrichtung im Fachbereich,

2. die Fächer, die als Schwerpunkt in der Fachrichtung gewählt wurden,
soweit eine Schwerpunktbildung auf Grund Landesregelung vorgese-
hen ist, und in denen ein Leistungsnachweis erbracht worden ist,

3. die erfolgreich angefertigte Abschlussarbeit, soweit eine solche auf
Grund Landesregelung vorgesehen ist, und

4. die erfolgreich absolvierte Abschlussprüfung

maßgeblich.

(3) Als Nachweis über erfolgreich abgelegte Prüfungen gelten insbeson-
dere von Fachschulen ausgestellte Zeugnisse.

§ 4

Antrag

Die Eintragung in die Handwerksrolle ist bei der Handwerkskammer zu
beantragen. Der Antrag kann schriftlich oder zur Niederschrift erfolgen.

§ 5

Übergangsregelung

Prüfungen, die auf Grund der Verordnung über die Anerkennung von
Prüfungen bei der Eintragung in die Handwerksrolle und bei Ablegung der
Meisterprüfung im Handwerk vom 2. November 1982 (BGBl. I S. 1475) an-
erkannt sind, gelten weiterhin als anerkannt.

§ 6

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Verordnung über die Anerkennung von Prüfungen bei der Eintra-
gung in die Handwerksrolle und bei Ablegung der Meisterprüfung im Hand-
werk vom 2. November 1982 (BGBI. I S. 1475) außer Kraft.236
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Verordnung
über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen von
Meistern der volkseigenen Industrie als Voraussetzung

für die Eintragung in die Handwerksrolle

Vom 6. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2162) zuletzt geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 25. März 1998 (BGBl. I S. 596)

Auf Grund des § 7 Abs. 2 der Handwerksordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 28. Dezember 1965 (BGBl. 1966 I S. 1) in Verbin-
dung mit Anlage I Kapitel V Sachgebiet B Abschnitt III Nr. 1 Buchstabe n
des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1
des Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 999) ver-
ordnet der Bundesminister für Wirtschaft:

§ 1

Ausbildungsabschlüsse zum Meister der volkseigenen Industrie, die bis
zum 31. Dezember 1991 erlangt werden, werden für ein Handwerk, dessen
Arbeitsgebiet nach Maßgabe der Anlage dem jeweiligen Fachgebiet des
Ausbildungsabschlusses entspricht, als Voraussetzung für die Eintragung
in die Handwerksrolle anerkannt, wenn der Inhaber des Ausbildungsab-
schlusses

1. nach dem 31. Dezember 1981 eine dreijährige praktische Tätigkeit
abgeleistet hat, die dem zu betreibenden oder einem mit diesem ver-
wandten Handwerk entspricht, oder

2. nach dem 9. November 1989 an Weiterbildungsmaßnahmen teilge-
nommen hat, in denen die in dem zu betreibenden oder in einem mit
diesem verwandten Handwerk erforderlichen fachpraktischen und
fachtheoretischen Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt worden sind,
oder

3. nach dem 31. Dezember 1981 Lehrlinge in einem Beruf ausgebildet
hat, dessen Fachgebiet dem zu betreibenden Handwerk entspricht.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1992 in Kraft.
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noch Anlage 3

238

Anlage
(zu § 1)

Ausbildungsabschlüsse von Meistern der volkseigenen Industrie, die
einem Handwerk der Anlage A der Handwerksordnung entsprechen

Meister der entsprechende Handwerke
volkseigenen Industrie

Meister für Anlagenbau Metallbauer
Maschinenbaumechaniker
Kupferschmiede

Meister für Ausbau Maurer
Beton- und Stahlbetonbauer
Feuerungs- und Schornsteinbauer
Wärme-, Kälte- und Schallschutz-
isolierer
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
Betonstein- und Terrazzohersteller
Estrichleger
Stuckateure
Maler und Lackierer

Meister für Back- und Bäcker
Teigwarenproduktion Konditoren

Meister für bautechnische Maurer
Instandsetzung Beton- und Stahlbetonbauer

Feuerungs- und Schornsteinbauer
Dachdecker
Wärme-, Kälte- und Schallschutz-
isolierer
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
Betonstein- und Terrazzohersteller
Estrichleger
Stuckateure
Maler und Lackierer

Meister für Herrenschneider
Bekleidungstechnik Damenschneider

Wäscheschneider
Modisten
Hut- und Mützenmacher
Handschuhmacher

Meister für Elektroinstallateure
Beleuchtungstechnik

Meister für Betonelemente- Maurer
produktion Beton- und Stahlbetonbauer

Betonstein- und Terrazzohersteller

Meister für Metallblasinstrumenten-
Blasinstrumentenbau und Schlagzeugmacher

Holzblasinstrumentenmacher
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Meister der entsprechende Handwerke
volkseigenen Industrie

Meister für BMSR-Technik Elektroinstallateure
Elektromechaniker
Radio- und Fernsehtechniker

Meister für Brauer und Mälzer
Brauerei und Mälzerei

Meister für Buchbinder
buchbinderische 
Weiterverarbeitung

Meister für Bühnentechnik Maler und Lackierer
Metallbauer
Tischler

Dachdeckermeister Dachdecker

Damenmaßschneider Damenschneider
Herrenschneider
Wäscheschneider
Modisten
Hut- und Mützenmacher
Handschuhmacher

Meister für Flexografen
Druckformherstellung Chemigrafen

Meister für Drucktechnik Buchdrucker; Schriftsetzer, Drucker
Steindrucker
Siebdrucker
Chemigrafen

Meister für Straßenbauer
Eisenbahnbautechnik

Meister für Elektroinstallateure
elektrische Energieanlagen Elektromechaniker

Elektromaschinenbauer

Meister für Elektroinstallateure
Elektroinstallation Elektromechaniker

Meister für Elektronik Büroinformationselektroniker
Elektromechaniker
Fernmeldeanlagenelektroniker
Radio- und Fernsehtechniker

Meister für Elektrotechnik Elektroinstallateure
Elektromechaniker
Elektromaschinenbauer
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Meister der entsprechende Handwerke

volkseigenen Industrie

Meister für Kraftfahrzeugelektriker
Fahrzeugelektrik Elektromechaniker

Elektromaschinenbauer

Meister für Feinwerktechnik Maschinenbaumechaniker
Werkzeugmacher
Dreher
Feinmechaniker
Schneidwerkzeugmechaniker
Chirurgiemechaniker
Feinoptiker

Meister für Fleischer
Fleischverarbeitung

Meister für Fleischer
Fleischwirtschaft

Fotografenmeister Fotografen

Friseurmeister Friseure

Meister für Galvanotechnik Galvaniseure und Metallschleifer

Meister für Gasverteilung Gas- und Wasserinstallateure
und -anwendung

Meister für Gebäudereinigung Gebäudereiniger

Meister für Gebäude- Gebäudereiniger
und Fahrzeugreinigung

Meister für Getreidewirtschaft Müller

Meister für Gießereitechnik Zinngießer
Metallformer und Metallgießer
Glockengießer

Meister für Glastechnik Glasschleifer und Glasätzer

Meister für Haushaltgeräte- Elektroinstallateure
instandsetzung Elektromechaniker

Elektromaschinenbauer

Meister für Heizungs-, Klempner
Lüftungs- und Sanitärtechnik Gas- und Wasserinstallateure

Zentralheizungs- und Lüftungsbauer
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Meister der entsprechende Handwerke
volkseigenen Industrie

Herrenmaßschneider Herrenschneider
Damenschneider
Wäscheschneider
Modisten
Hut- und Mützenmacher
Handschuhmacher

Meister für Hochbau Maurer
Beton- und Stahlbetonbauer
Feuerungs- und Schornsteinbauer
Zimmerer
Dachdecker

Meister für Holztechnik Tischler
Modellbauer
Parkettleger

Meister für Instandhaltung Elektroinstallateure
von Elektrogeräten und Elektromechaniker
-anlagen Elektromaschinenbauer

Meister für Isolierungen Wärme-, Kälte- und Schallschutz-
isolierer

Karosseriebaumeister Karosserie- und Fahrzeugbauer
Wagner

Meister für Keramik Keramiker

Kerammaler- und Glas- und Porzellanmaler
-dekorierermeister Keramiker

Meister für Kraftfahrzeugelektriker
Kraftfahrzeugelektrik Elektromechaniker

Elektromaschinenbauer

Meister für Karosserie- und Fahrzeugbauer
Kraftfahrzeuginstandhaltung Zweiradmechaniker

Kraftfahrzeugmechaniker
Kraftfahrzeugelektriker
Landmaschinenmechaniker

Lackierermeister Maler und Lackierer

Meister für landtechnische Metallbauer
Instandhaltung Kraftfahrzeugmechaniker

Landmaschinenmechaniker

Meister für Leder- und Gerber
Kunstledertechnik Sattler
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Meister der entsprechende Handwerke

volkseigenen Industrie

Malermeister Maler und Lackierer

Meister für Maschinenbau Maschinenbaumechaniker

Meister für Maschinen- Maschinenbaumechaniker
und Anlageninstandhaltung

Meister für Herrenschneider
Maßschneiderei Damenschneider

Wäscheschneider
Modisten
Hut- und Mützenmacher
Handschuhmacher

Meister für Melioration Straßenbauer

Meister für Müller
Mischfutterproduktion

Meister für Mühlenindustrie Müller

Meister für Nachrichtentechnik Fernmeldeanlagenelektroniker

Ofenbaumeister Backofenbauer
Kachelofen- und Luftheizungsbauer

Meister für Orgelbau Orgel- und Harmoniumbauer

Orthopädiemechaniker- und Bandagisten
Bandagistenmechanikermeister Orthopädiemechaniker

Orthopädieschuhmacher- Schuhmacher
meister Orthopädieschuhmacher

Meister für Plast- Vulkaniseure
und Elastverarbeitung

Meister für Polstertechnik Sattler
Raumausstatter

Meister für Post- Elektromechaniker
und Fernmeldebetriebstechnik Fernmeldeanlagenelektroniker

Rahmenglasermeister Glaser

Meister für Rauchwaren- Kürschner
herstellung und -verarbeitung Gerber
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Meister der entsprechende Handwerke

volkseigenen Industrie

Meister für Reproduktions- Buchdrucker; Schriftsetzer; Drucker
technik Steindrucker

Chemigrafen

Meister für Satztechnik Buchdrucker; Schriftsetzer; Drucker
Steindrucker

Meister für Schienen- Karosserie- und Fahrzeugbauer
fahrzeuginstandhaltung Maschinenbaumechaniker

Kraftfahrzeugmechaniker
Kraftfahrzeugelektriker
Elektromechaniker
Elektromaschinenbauer

Meister für Schiffbau Bootsbauer
Schiffbauer

Meister für Schiffs- Maschinenbaumechaniker
betriebstechnik Kälteanlagenbauer

Gas- und Wasserinstallateure
Zentralheizungs- und Lüftungsbauer
Kupferschmiede
Elektroinstallateure
Elektromechaniker
Elektromaschinenbauer

Meister für Schmuckindustrie Goldschmiede
Silberschmiede
Farbsteinschleifer,
Achatschleifer und
Schmucksteingraveure

Schrift- und Grafikmalermeister Schilder- und Lichtreklamehersteller

Meister für Schuh- und Schuhmacher
Lederwareninstandsetzung

Schuhmachermeister Schuhmacher

Meister für Spirituosen, Weinküfer
Wein, Sekt und alkoholfreie
Getränke

Straßenbaumeister Straßenbauer

Meister für Straßen- Straßenbauer
bautechnik
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Meister der entsprechende Handwerke
volkseigenen Industrie

Meister für Streich- Geigenbauer
und Zupfinstrumentenbau Zupfinstrumentenmacher

Meister für Textilreinigung Textilreiniger

Meister für Textilverarbeitung Herrenschneider
und -reparatur Damenschneider

Wäscheschneider
Modisten
Hut- und Mützenmacher
Handschuhmacher

Meister für Tiefbau Straßenbauer

Meister für Tiefbohrtechnik Brunnenbauer

Meister für Orgel- und Harmoniumbauer
Tonzungeninstrumentenbau Handzuginstrumentenmacher

Uhrmachermeister Uhrmacher

Meister für Wärmeversorgung Zentralheizungs- und Lüftungsbauer

Meister für Wein- und Weinküfer
Sektherstellung

Meister für Werkstein- Betonstein- und Terrazzohersteller
bearbeitung Steinmetzen und Steinbildhauer

Zahntechnikermeister Zahntechniker

Zimmerermeister Zimmerer
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Verordnung
über die Meisterprüfung in den Teilen III und IV

im Handwerk und in handwerksähnlichen Gewerben
(Allgemeine Meisterprüfungsverordnung – AMVO)

Vom 26. Oktober 2011 BGBl. I S. 2149

Auf Grund des § 45 Absatz 1 und des § 51 a Absatz 2 der Handwerks-
ordnung, die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juli 2011
(BGBl. I S. 1341) geändert worden sind, verordnet das Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministe -
rium für Bildung und Forschung:

§ 1

Gegenstand

Die Meisterprüfung besteht aus vier selbstständigen Prüfungsteilen. Die-
se Verordnung regelt die betriebswirtschaftliche, kaufmännische und recht-
liche Prüfung (Teil III) sowie die berufs- und arbeitspädagogische Prüfung
(Teil IV) in der Meisterprüfung im Handwerk und in handwerksähnlichen
Gewerben.

§ 2

Ziel, Gliederung und Inhalt des Teils III

(1) Durch die Prüfung in Teil III hat der Prüfling in den in Absatz 2 Num-
mer 1 bis 3 genannten Handlungsfeldern seine berufliche Handlungskom-
petenz dadurch nachzuweisen, dass er als Betriebsinhaber, Betriebsinha-
berin oder Führungskraft betriebswirtschaftliche, kaufmännische und recht-
liche Probleme analysieren und bewerten sowie Lösungswege aufzeigen
und dokumentieren und dabei aktuelle Entwicklungen berücksichtigen
kann.

(2) In jedem der nachfolgend aufgeführten Handlungsfelder ist mindes -
tens eine komplexe fallbezogene Aufgabe zu bearbeiten.

1. Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen beurteilen

Der Prüfling hat nachzuweisen, dass er betriebswirtschaftliche, kauf-
männische und rechtliche Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähig-
keit eines Unternehmens und berufliche Entwicklungspotenziale im
Handwerk bewerten sowie Entscheidungsnotwendigkeiten darstellen
kann. Bei der Aufgabenstellung sollen mehrere der unter den Buch-
staben a bis f aufgeführten Qualifikationen verknüpft werden:

a) Unternehmensziele analysieren und in ein Unternehmensziel -
system einordnen,

b) Bedeutung der Unternehmenskultur und des Unternehmens -
images für die betriebliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit
begründen,

c) Situation eines Unternehmens am Markt analysieren und Erfolgs-
potenziale begründen,
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d) Informationen aus dem Rechnungswesen, insbesondere aus Bi-
lanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung zur Analyse von Stärken
und Schwächen eines Unternehmens nutzen,

e) Informationen aus dem internen und externen Rechnungswesen
zur Entscheidungsvorbereitung nutzen,

f) Rechtsvorschriften, insbesondere des Gewerbe- und Handwerks-
rechts sowie des Handels- und Wettbewerbsrechts bei der Ana -
lyse von Unternehmenszielen und -konzepten anwenden;

2. Gründungs- und Übernahmeaktivitäten vorbereiten, durchführen und
bewerten

Der Prüfling hat nachzuweisen, dass er in der Lage ist, Aufgaben im
Rahmen der Gründung und Übernahme eines Unternehmens unter
Berücksichtigung persönlicher, rechtlicher und betriebswirtschaftlicher
Rahmenbedingungen und Ziele vorzubereiten, durchzuführen und zu
bewerten sowie ihre Bedeutung für ein Unternehmenskonzept zu be-
gründen. Bei der Aufgabenstellung sollen mehrere der unter den
Buchstaben a bis j aufgeführten Qualifikationen verknüpft werden:

a) Bedeutung persönlicher Voraussetzungen für den Erfolg berufli-
cher Selbstständigkeit begründen,

b) wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung des
Handwerks sowie Nutzen von Mitgliedschaften in den Handwerks-
organisationen darstellen und bewerten,

c) Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistun-
gen sowie von Förder- und Unterstützungsleistungen bei Grün-
dung und Übernahme eines Unternehmens aufzeigen und bewer-
ten,

d) Entscheidungen zu Standort, Betriebsgröße, Personalbedarf sowie
zur Einrichtung und Ausstattung eines Unternehmens treffen und
begründen,

e) Marketingkonzept zur Markteinführung entwickeln und bewerten,

f) Investitionsplan und Finanzierungskonzept aufstellen und begrün-
den; Rentabilitätsvorschau erstellen und Liquiditätsplanung durch-
führen,

g) Rechtsform aus einem Unternehmenskonzept ableiten und be-
gründen,

h) Rechtsvorschriften, insbesondere des bürgerlichen Rechts sowie
des Gesellschafts- und Steuerrechts, im Zusammenhang mit
Gründung oder Übernahme von Handwerksbetrieben anwenden,

i) Notwendigkeit privater Risiko- und Altersvorsorge begründen,
Möglichkeiten aufzeigen,

j) Bedeutung persönlicher Aspekte sowie betriebswirtschaftlicher
und rechtlicher Bestandteile eines Unternehmenskonzeptes im Zu-
sammenhang darstellen und begründen;
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3. Unternehmensführungsstrategien entwickeln

Der Prüfling hat nachzuweisen, dass er in der Lage ist, unter Berück-
sichtigung unternehmensbezogener Stärken und Schwächen sowie
marktbezogener Chancen und Risiken, ein Unternehmen zu führen,
betriebliche Wachstumspotenziale zu identifizieren und Unterneh-
mensstrategien zu entwickeln. Bei der Aufgabenstellung sollen meh-
rere der unter den Buchstaben a bis k aufgeführten Qualifikationen
verknüpft werden:

a) Bedeutung der Aufbau- und Ablauforganisation für die Entwicklung
eines Unternehmens beurteilen; Anpassungen vornehmen,

b) Entwicklungen bei Produkt- und Dienstleistungsinnovationen so-
wie Marktbedingungen, auch im internationalen Zusammenhang,
bewerten und daraus Wachstumsstrategien ableiten,

c) Einsatzmöglichkeiten von Marketinginstrumenten für Absatz und
Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen begründen,

d) Veränderungen des Kapitalbedarfs aus Investitions-, Finanz- und
Liquiditätsplanung ableiten; Alternativen der Kapitalbeschaffung
darstellen,

e) Konzepte für Personalplanung, -beschaffung und -qualifizierung
erarbeiten und bewerten sowie Instrumente der Personalführung
und -entwicklung darstellen,

f) Bestimmungen des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts bei der
Entwicklung einer Unternehmensstrategie berücksichtigen,

g) Chancen und Risiken zwischenbetrieblicher Kooperationen dar-
stellen,

h) Controlling zur Entwicklung, Verfolgung, Durchsetzung und Modifi-
zierung von Unternehmenszielen nutzen,

i) Instrumente zur Durchsetzung von Forderungen darstellen und
Einsatz begründen,

j) Notwendigkeit der Planung einer Unternehmensnachfolge, auch
unter Berücksichtigung von Erb- und Familienrecht sowie steuer-
rechtlicher Bestimmungen, darstellen und begründen,

k) Notwendigkeit der Einleitung eines Insolvenzverfahrens anhand
von Unternehmensdaten prüfen; insolvenzrechtliche Konsequen-
zen für die Weiterführung oder Liquidation eines Unternehmens
aufzeigen.

§ 3

Prüfungsdauer und Bestehen des Teils III

(1) Die Prüfung in Teil III ist schriftlich durchzuführen und dauert in je-
dem Handlungsfeld zwei Stunden.

(2) Die Gesamtbewertung des Teils III wird aus dem arithmetischen Mit-
tel der Einzelbewertungen der Handlungsfelder nach § 2 Absatz 2 gebildet.
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(3) Wurden in höchstens zwei der in § 2 Absatz 2 genannten Hand-
lungsfelder jeweils mindestens 30 und weniger als 50 Punkte erreicht,
kann in einem dieser Handlungsfelder eine mündliche Ergänzungsprüfung
durchgeführt werden, wenn diese das Bestehen des Teils III der Meister-
prüfung ermöglicht.

(4) Mindestvoraussetzung für das Bestehen des Teils III der Meisterprü-
fung ist eine insgesamt ausreichende Prüfungsleistung. Die Prüfung des
Teils III ist nicht bestanden, wenn 

1. ein Handlungsfeld mit weniger als 30 Punkten bewertet worden ist
oder

2. nach durchgeführter Ergänzungsprüfung zwei Handlungsfelder jeweils
mit weniger als 50 Punkten bewertet worden sind.

§ 4

Ziel, Gliederung und Inhalt des Teils IV

(1) Durch die Prüfung in Teil IV hat der Prüfling seine berufs- und ar-
beitspädagogischen Kenntnisse nachzuweisen und dass er die zur ord-
nungsgemäßen Ausbildung von Lehrlingen (Auszubildenden) erforderliche
Kompetenz zum selbstständigen Planen, Durchführen und Kontrollieren
der Berufsausbildung besitzt.

(2) Die Prüfung in Teil IV besteht aus einem schriftlichen und einem
praktischen Teil.

(3) Im schriftlichen Teil der Prüfung sind fallbezogene Aufgaben in je-
dem der nachfolgend aufgeführten Handlungsfelder zu bearbeiten:

1. Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen

Der Prüfling hat nachzuweisen, dass er in der Lage ist, Ausbildungs-
voraussetzungen auf der Grundlage betrieblicher, berufsbezogener
und rechtlicher Bestimmungen zu prüfen und zu bewerten sowie die
Ausbildung, auch unter Berücksichtigung außerbetrieblicher Ausbil-
dungszeiten, zu planen. Bei der Aufgabenstellung sollen mehrere der
unter den Buchstaben a bis g aufgeführten Qualifikationen verknüpft
werden:

a) Vorteile und Nutzen betrieblicher Ausbildung darstellen und be-
gründen,

b) betrieblichen Ausbildungsbedarf auf der Grundlage rechtlicher, ta-
rifvertraglicher und betrieblicher Rahmenbedingungen planen so-
wie hierzu Entscheidungen vorbereiten und treffen,

c) Strukturen des Berufsbildungssystems und seine Schnittstellen
darstellen,

d) Ausbildungsberufe für den Betrieb auswählen und Auswahl be-
gründen,

e) Eignung des Betriebes für die Ausbildung in angestrebten Ausbil-
dungsberufen prüfen, insbesondere unter Berücksichtigung von
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Ausbildung im Verbund, überbetrieblicher und außerbetrieblicher
Ausbildung,

f) Möglichkeiten des Einsatzes von berufsausbildungsvorbereitenden
Maßnahmen prüfen und bewerten,

g) innerbetriebliche Aufgabenverteilung für die Ausbildung unter
Berücksichtigung von Funktionen und Qualifikationen der an der
Ausbildung Mitwirkenden koordinieren;

2. Ausbildung vorbereiten und Einstellung von Auszubildenden durch-
führen

Der Prüfling hat nachzuweisen, dass er in der Lage ist, Aufgaben der
Ausbildungsvorbereitung wahrzunehmen, Auswahlkriterien für Einstel-
lungen festzulegen sowie Einstellungsverfahren durchzuführen, auch
unter Berücksichtigung betrieblicher Arbeits- und Geschäftsprozesse
sowie rechtlicher Aspekte. Bei der Aufgabenstellung sollen mehrere
der unter den Buchstaben a bis f aufgeführten Qualifikationen ver-
knüpft werden:

a) auf der Grundlage einer Ausbildungsordnung einen betrieblichen
Ausbildungsplan erstellen, der sich insbesondere an berufstypi-
schen Arbeits- und Geschäftsprozessen orientiert,

b) Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung der betrieblichen
Interessenvertretungen in der Berufsbildung darstellen und be-
gründen,

c) Kooperationsbedarf ermitteln und inhaltliche sowie organisatori-
sche Abstimmung mit Kooperationspartnern, insbesondere der Be-
rufsschule, durchführen,

d) Kriterien und Verfahren zur Auswahl von Auszubildenden auch
 unter Berücksichtigung ihrer Verschiedenartigkeit anwenden,

e) Berufsausbildungsvertrag vorbereiten und abschließen sowie die
Eintragung bei der zuständigen Stelle veranlassen,

f) Möglichkeiten prüfen, ob Teile der Berufsausbildung im Ausland
durchgeführt werden können;

3. Ausbildung durchführen

Der Prüfling hat nachzuweisen, dass er in der Lage ist, Lernprozesse
handlungsorientiert zu planen und zu kontrollieren sowie selbstständi-
ges Lernen zu fördern. Dabei sind berufstypische Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse sowie Einsatzmöglichkeiten und Lernvoraussetzun-
gen der Auszubildenden zu berücksichtigen. Bei der Aufgabenstellung
sollen mehrere der unter den Buchstaben a bis j aufgeführten Qualifi-
kationen verknüpft werden:

a) lernförderliche Bedingungen und motivierende Lernkultur schaffen,
Rückmeldungen geben und empfangen,

b) Probezeit organisieren, gestalten und bewerten,
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c) aus dem betrieblichen Ausbildungsplan und den berufstypischen
Arbeits- und Geschäftsprozessen betriebliche Lern- und Arbeits-
aufgaben entwickeln und gestalten,

d) Ausbildungsmethoden und -medien zielgruppengerecht auswählen
und situationsspezifisch einsetzen,

e) Auszubildende bei Lernschwierigkeiten durch individuelle Gestal-
tung der Ausbildung und Lernberatung unterstützen, ausbildungs-
unterstützende Hilfen einsetzen und Möglichkeiten zur Verlänge-
rung der Ausbildungszeit prüfen,

f) für Auszubildende zusätzliche Ausbildungsangebote, insbeson -
dere Zusatzqualifikationen, prüfen und vorschlagen; Möglichkeiten
der Verkürzung der Ausbildungsdauer und der vorzeitigen Zulas-
sung zur Abschluss- oder Gesellenprüfung prüfen,

g) soziale und persönliche Entwicklungen von Auszubildenden för-
dern; Probleme und Konflikte rechtzeitig erkennen und auf Lösun-
gen hinwirken,

h) Lernen und Arbeiten im Team entwickeln, 

i) Leistungen von Auszubildenden feststellen und bewerten, Leis -
tungsbeurteilungen Dritter und Prüfungsergebnisse auswerten,
Beurteilungsgespräche führen, Rückschlüsse für den weiteren
Ausbildungsverlauf ziehen,

j) interkulturelle Kompetenzen im Betrieb fördern;

4. Ausbildung abschließen

Der Prüfling hat nachzuweisen, dass er in der Lage ist, die Ausbildung
zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen und Perspektiven von
weiteren Lern- und Qualifizierungswegen aufzuzeigen. Bei der Aufga-
benstellung sollen mehrere der unter den Buchstaben a bis d aufge-
führten Qualifikationen verknüpft werden:

a) Auszubildende auf die Abschluss- oder Gesellenprüfung unter
Berücksichtigung der Prüfungstermine vorbereiten und die Ausbil-
dung zu einem erfolgreichen Abschluss führen,

b) für die Anmeldung der Auszubildenden zu Prüfungen bei der zu-
ständigen Stelle Sorge tragen und diese auf durchführungsrele-
vante Besonderheiten hinweisen,

c) schriftliche Zeugnisse auf der Grundlage von Leistungsbeurteilun-
gen erstellen,

d) Auszubildende über betriebliche Entwicklungswege und berufliche
Weiterbildungsmöglichkeiten informieren und beraten.

(4) Der praktische Teil der Prüfung besteht aus

1. einer Präsentation oder einer praktischen Durchführung einer Ausbil-
dungssituation und

2. einem Fachgespräch.
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Für die Präsentation oder die praktische Durchführung wählt der Prüf-
ling eine berufstypische Ausbildungssituation aus. Die Auswahl und
Gestaltung der Ausbildungssituation sind im Fachgespräch zu erläu-
tern.

§ 5

Prüfungsdauer und Bestehen des Teils IV

(1) Der schriftliche Teil der Prüfung dauert drei Stunden. Der praktische
Teil der Prüfung soll insgesamt höchstens 30 Minuten dauern, wobei die
Präsentation oder die praktische Durchführung einer Ausbildungssituation
15 Minuten nicht überschreiten soll.

(2) Die Bewertung des schriftlichen Teils der Prüfung wird aus dem
arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen der gleich zu gewichtenden
Handlungsfelder gebildet. Der schriftliche und der praktische Teil der Prü-
fung sind in der Gesamtbewertung gleich zu gewichten.

(3) Wurden in höchstens zwei der in § 4 Absatz 3 genannten Hand-
lungsfelder jeweils mindestens 30 und weniger als 50 Punkte erreicht,
kann in einem dieser Handlungsfelder eine mündliche Ergänzungsprüfung
durchgeführt werden, wenn diese das Bestehen der schriftlichen Prüfung
des Teils IV der Meisterprüfung ermöglicht.

(4) Voraussetzung für das Bestehen des Teils IV der Meisterprüfung ist
die Bewertung des schriftlichen und des praktischen Teils der Prüfung mit
jeweils mindestens 50 Punkten.

§ 6

Allgemeine Prüfungs- und Verfahrensregelungen,
weitere Regelungen zur Meisterprüfung

(1) Die Vorschriften der Meisterprüfungsverfahrensverordnung vom
17. Dezember 2001 (BGBl. I S. 4154) in der jeweils geltenden Fassung
bleiben unberührt.

(2) Die Prüfung in den Teilen I und II der Meisterprüfung bestimmt sich
nach den für die einzelnen Gewerbe der Anlagen A und B zur Handwerks-
ordnung erlassenen Rechtsverordnungen oder nach den gemäß § 119 Ab-
satz 5 und § 122 der Handwerksordnung weiter anzuwendenden Vorschrif-
ten.

§ 7

Übergangsvorschriften

(1) Die bis zum 31. Dezember 2011 begonnenen Prüfungsverfahren
werden nach den bisherigen Vorschriften zu Ende geführt. Erfolgt die An-
meldung zur Prüfung bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013, sind auf Ver-
langen des Prüflings die bisherigen Vorschriften anzuwenden.

(2) Prüflinge, die die Prüfung nach den bis zum 31. Dezember 2011 gel-
tenden Vorschriften nicht bestanden haben und sich bis zum 31. Dezem-
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ber 2014 zu einer Wiederholungsprüfung anmelden, können auf Verlangen
die Wiederholungsprüfung nach den bis zum 31. Dezember 2011 gelten-
den Vorschriften ablegen.

§ 8

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Verordnung über gemeinsame Anforderungen in der Meisterprüfung im
Handwerk und in handwerksähnlichen Gewerben vom 18. Juli 2000
(BGBl. I S. 1078), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. De-
zember 2009 (BGBl. I S. 3858) geändert worden ist, außer Kraft.

252
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Verordnung
über das Zulassungs- und allgemeine

Prüfungsverfahren für die Meisterprüfung
im Handwerk und in handwerksähnlichen Gewerben
(Meisterprüfungsverfahrensverordnung – MPVerfVO)

Vom 17. Dezember 2001, zuletzt geändert durch die Erste Verordnung
zur Änderung der Meisterprüfungsverfahrensverordnung

vom 26. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2145)

§ 1

Gegenstand

Die Verordnung regelt das Zulassungs- und allgemeine Prüfungsverfah-
ren für die Meisterprüfung im Handwerk und in handwerksähnlichen Ge-
werben. Die jeweilige Meisterprüfungsverordnung für die Teile I und II so-
wie die Verordnung über die Meisterprüfung in den Teilen III und IV im
Handwerk und in handwerksähnlichen Gewerben bleiben unberührt.

§ 2

Zuständiger Meisterprüfungsausschuss

(1) Für die Abnahme jedes Teils der Meisterprüfung ist der Meisterprü-
fungsausschuss zuständig, in dessen örtlichem Zuständigkeitsbereich der
Prüfling 

a) seinen ersten Wohnsitz hat oder

b) in einem Arbeitsverhältnis steht oder

c) eine Maßnahme zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung besucht
oder

d) ein Handwerk oder ein sonstiges Gewerbe selbstständig betreibt.

(2) Für die Abnahme der Teile I und II der Meisterprüfung muss außer-
dem die fachliche Zuständigkeit des Meisterprüfungsausschusses gegeben
sein.

(3) Die Entscheidung über die Zuständigkeit obliegt dem Vorsitzenden
des Meisterprüfungsausschusses (Vorsitzender). Soweit er die Vorausset-
zungen für die Zuständigkeit nicht für gegeben hält, entscheiden alle Mit-
glieder des Meisterprüfungsausschusses.

(4) Der zuständige Meisterprüfungsausschuss kann auf Antrag des Prüf-
lings in begründeten Fällen die Genehmigung zur Ablegung einzelner Teile
der Meisterprüfung vor einem örtlich nicht zuständigen Meisterprüfungs-
ausschuss erteilen, wenn dieser zustimmt. Dies gilt auch für Wiederho-
lungsprüfungen.
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§ 3

Beschlussfassung

(1) Der Meisterprüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als
die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vor -
sitzende.

(2) Alle Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses wirken mit bei Ent-
scheidungen über

1. die Zulassung, soweit darüber nicht der Vorsitzende entscheidet,

2. den Ausschluss des Prüflings von der Prüfung,

3. die Feststellung der Noten für die Teile der Meisterprüfung,

4. das Bestehen oder Nichtbestehen der Teile der Meisterprüfung und
der Meisterprüfung insgesamt.

Soweit nach dieser Verordnung Entscheidungen von allen Mitgliedern des
Meisterprüfungsausschusses zu treffen sind, werden diese mit der Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen sind nicht
zulässig.

(3) Zur Beschleunigung können Entscheidungen im schriftlichen Umlauf-
verfahren herbeigeführt werden, falls alle Mitglieder zustimmen. Hiervon
ausgenommen sind Entscheidungen nach § 21 Absatz 1.

§ 4 

Ausschluss von der Mitwirkung

(1) Bei der Zulassung und bei der Abnahme jedes Teils der Meisterprü-
fung dürfen nicht mitwirken 

1. Arbeitgeber des Prüflings,

2. Geschäftsteilhaber, Vorgesetzte oder Mitarbeiter des Prüflings,

3. Angehörige des Prüflings.

(2) Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 3 sind 

1. Verlobte,

2. Ehegatten,

3. Lebenspartner,

4. Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie,

5. Geschwister,

6. Kinder der Geschwister,

7. Ehegatten sowie Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der
Ehegatten sowie der Lebenspartner,

8. Geschwister der Eltern,
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9. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhält-
nis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kinder miteinander
verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).

Angehörige sind die im Satz 1 aufgeführten Personen auch dann, wenn 

1. in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begrün-
dende Ehe oder die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;

2. in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwä-
gerschaft durch Annahme als Kind erloschen ist;

3. im Falle der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr be-
steht, sofern die Personen weiterhin wie Eltern und Kinder miteinan-
der verbunden sind.

(3) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die Zulassung und die Ab-
nahme weder durch Stellvertreter noch durch einen anderen Meisterprü-
fungsausschuss sichergestellt werden können.

(4) Liegt ein Ausschlussgrund nach Absatz 1 vor oder bestehen Zweifel,
ob die dort genannten Voraussetzungen gegeben sind, so ist dies dem
Meisterprüfungsausschuss unverzüglich mitzuteilen. Der Meisterprüfungs-
ausschuss entscheidet über den Ausschluss. Die betroffene Person darf
an dieser Entscheidung nicht mitwirken und sich im Falle des Ausschlus-
ses an der weiteren Prüfung nicht mehr beteiligen.

(5) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unpar-
teiische Prüfertätigkeit zu rechtfertigen, oder wird von einem Prüfling das
Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, so entscheidet der Meister-
prüfungsausschuss über den Ausschluss. Die betroffene Person darf an
dieser Entscheidung nicht mitwirken und sich im Falle des Ausschlusses
an der weiteren Prüfung nicht mehr beteiligen.

§ 5

Verschwiegenheit

Die Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses sind zur Amtsver-
schwiegenheit verpflichtet. Diese Verpflichtung bleibt auch nach dem Aus-
scheiden aus dem Meisterprüfungsausschuss bestehen.

§ 6

Nichtöffentlichkeit

(1) Die Meisterprüfung ist nicht öffentlich.

(2) Vertreter der obersten Landesbehörde, der höheren Verwaltungs-
behörde und der Handwerkskammer sind berechtigt, bei der Prüfung an-
wesend zu sein.

(3) Der Vorsitzende kann nach Anhörung der übrigen Mitglieder des
Meisterprüfungsausschusses in begründeten Fällen Gäste zulassen.

14920_HWO_Inhalt_14920_HWO_Inhalt.qxd  11.12.2014  14:35  Seite 255



256

§ 7

Rücktritt, Nichtteilnahme

(1) Von jedem Teil der Meisterprüfung kann der Prüfling bis zum Beginn
der Prüfung durch schriftliche Erklärung von der Prüfung zurücktreten. In
diesem Fall gilt dieser Teil der Meisterprüfung als nicht abgelegt.

(2) Tritt der Prüfling nach Beginn einer Prüfung zurück, gilt dieser Teil
der Meisterprüfung als nicht bestanden. Dies gilt auch, wenn der Prüfling
nicht oder nicht rechtzeitig zu einer Prüfung erscheint, ohne dass ein wich-
tiger Grund vorliegt. Liegt ein wichtiger Grund vor, ist Absatz 1 anzuwen-
den; § 22 Absatz 2 bleibt unberührt.

(3) Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen.
Die Entscheidung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes obliegt dem
Vorsitzenden. Soweit er das Vorliegen eines wichtigen Grundes für nicht
gegeben hält, entscheiden alle Mitglieder des Meisterprüfungsausschus-
ses.

§ 8

Täuschungshandlungen, Ordnungsverstöße

(1) Wenn ein Prüfling eine Täuschungshandlung begeht oder unter-
stützt, unerlaubte Arbeits- und Hilfsmittel benutzt oder den Ablauf der Prü-
fung erheblich stört, können die mit der Aufsicht beauftragten Personen
dem Prüfling die Fortführung der Prüfung unter Vorbehalt gestatten oder
ihn von der Prüfung ausschließen. Werden Sicherheitsbestimmungen be-
harrlich missachtet oder ist durch das Verhalten des Prüflings die ord-
nungsgemäße Durchführung der Prüfung nicht gewährleistet, soll der Prüf-
ling von der Prüfung ausgeschlossen werden. Der Sachverhalt ist festzu-
stellen und zu protokollieren.

(2) Mit der Aufsicht beauftragte Personen können nur eine vorläufige
Entscheidung im Sinne des Absatzes 1 treffen. Die endgültige Entschei-
dung treffen alle Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses nach An-
hörung des Prüflings.

(3) In schwerwiegenden Fällen gilt der jeweilige Teil der Meisterprüfung
als nicht bestanden. In den übrigen Fällen gilt die Prüfung für den Prü-
fungsbereich, das Prüfungsfach, das Handlungsfeld oder den praktischen
Teil der Prüfung im Teil IV der Meisterprüfung als nicht abgelegt. Das Glei-
che gilt bei Täuschungshandlungen, die innerhalb eines Jahres nachträg-
lich festgestellt werden.

§ 9

Anmeldung, Organisation der Prüfung

(1) Der Vorsitzende beraumt die Prüfungstermine grundsätzlich nach
Bedarf an. Die Termine werden mindestens einen Monat vorher bekannt
gegeben, unter Angabe einer Frist, innerhalb derer sich die Prüflinge anzu-
melden haben.

14920_HWO_Inhalt_14920_HWO_Inhalt.qxd  11.12.2014  14:35  Seite 256



257

(2) Der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der zu erbringenden Prü-
fungsleistung. Im Ausnahmefall kann er Termin- und Ortswünsche des
Prüflings berücksichtigen.

(3) Der Vorsitzende regelt die Aufsicht während der Prüfung.

(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Aufgaben nimmt der Vorsit-
zende in Abstimmung mit den übrigen Mitgliedern des Meisterprüfungsaus-
schusses wahr.

§ 10

Zulassung

(1) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich zu stellen. Darin ist anzuge-
ben, für welches Handwerk oder für welches handwerksähnliche Gewerbe
die Zulassung beantragt wird. Dem Antrag sind beizufügen 

1. der Nachweis, der die Zuständigkeit des Meisterprüfungsausschusses
nach § 2 begründet und

2. die für die Zulassung nach § 49 Absatz 1 bis 4 oder § 51 a Absatz 5
der Handwerksordnung erforderlichen Zeugnisse, Nachweise und Be-
scheide.

(2) Die Zulassung obliegt dem Vorsitzenden. Soweit er die Zulassungs-
voraussetzungen für nicht gegeben hält, entscheiden alle Mitglieder des
Meisterprüfungsausschusses.

(3) Werden unrichtige Unterlagen beim Antrag auf Zulassung vorgelegt,
ist § 8 Absatz 3 entsprechend anzuwenden.

(4) Bei der Anmeldung zu jedem Teil der Meisterprüfung hat der Prüfling
den Nachweis nach Absatz 1 Nummer 1 sowie den Bescheid über die Zu-
lassung vorzulegen.

§ 11

Nachteilsausgleich für behinderte Menschen

Bei der Durchführung der Prüfung sollen die besonderen Verhältnisse
behinderter Menschen berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für
die Dauer der Prüfung, die Zulassung von Hilfsmitteln und die Inan-
spruchnahme von Hilfeleistungen Dritter wie Gebärdensprachdolmetscher
für hörbehinderte Menschen. Die Art und Schwere der Behinderung ist mit
dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung nachzuweisen.

§ 12

Befreiungen

(1) Anträge auf Befreiung von einzelnen Teilen der Meisterprüfung kön-
nen zusammen mit dem Antrag auf Zulassung oder mit der Anmeldung zu
einem Teil der Meisterprüfung gestellt werden; Gründe, die nach der Hand-
werksordnung zur Befreiung von Teilen der Meisterprüfung führen, sind
hierbei geltend zu machen. Für Entscheidungen über Befreiungen von den
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Teilen I und II muss auch die fachliche Zuständigkeit des Meisterprüfungs-
ausschusses gegeben sein.

(2) Anträge auf Befreiung von Prüfungsbereichen, Prüfungsfächern,
Handlungsfeldern oder vom praktischen Teil der Prüfung im Teil IV sind
spätestens mit der Anmeldung für den jeweiligen Teil der Meisterprüfung
zu stellen.

(3) Anträge auf Befreiung sind schriftlich zu stellen; die Nachweise über
Befreiungsgründe sind beizufügen. Werden Gründe geltend gemacht, die
nach der Handwerksordnung zur Befreiung von Teilen der Meisterprüfung
führen, gilt Satz 1 entsprechend.

§ 13

Einladung zur Prüfung

Ort und Zeit der Prüfung sind dem Prüfling mindestens zwei Wochen
vorher schriftlich bekannt zu geben. Dabei ist ihm auch mitzuteilen, welche
Arbeits- und Hilfsmittel notwendig und erlaubt sind. Der Prüfling ist auf § 7
hinzuweisen.

§ 14

Ausweispflicht und Belehrung

(1) Der Prüfling hat sich auf Verlangen der mit der Aufsicht beauftragten
Person oder eines Mitglieds des Meisterprüfungsausschusses zur Person
auszuweisen.

(2) Er ist zu Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Verfü-
gung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel sowie über die
Folgen bei Rücktritt, Nichtteilnahme, Täuschungshandlungen und Ord-
nungsverstößen zu belehren.

§ 15

Prüfungsaufgaben

(1) Alle Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses beschließen die
Prüfungsaufgaben. Die Prüfungssprache ist deutsch.

(2) Der Meisterprüfungsausschuss soll die Vorschläge des Prüflings
zum Meisterprüfungsprojekt oder zur Meisterprüfungsarbeit berücksichti-
gen, wenn sie den Prüfungsanforderungen der jeweiligen Meisterprüfungs-
verordnung entsprechen und ihre Durchführung oder Anfertigung keinen
für den Meisterprüfungsausschuss unangemessenen Aufwand erfordern.

(3) Der Meisterprüfungsausschuss kann für alle Prüflinge einheitlich
festlegen, dass die Durchführung des Meisterprüfungsprojekts oder die An-
fertigung der Meisterprüfungsarbeit und die Bearbeitung der Situationsauf-
gabe oder der Arbeitsprobe unter ständiger Aufsicht zum selben Zeitpunkt
am gleichen Ort (Klausur) erfolgt.
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§ 16

Durchführung des Meisterprüfungsprojekts, Anfertigung der
Meisterprüfungsarbeit, Bewertung

(1) Der Prüfling hat dem Meisterprüfungsausschuss den Beginn der
Durchführung des Meisterprüfungsprojekts oder der Anfertigung der Meis -
terprüfungsarbeit rechtzeitig mitzuteilen, sofern diese Prüfungsleistung
nicht in Klausur erbracht wird.

(2) Der Vorsitzende kann eine Person, die nicht Mitglied des Meisterprü-
fungsausschusses sein muss, mit der Aufsicht beauftragen. Die Aufsicht
führende Person fertigt ein Protokoll an, aus dem auch hervorgehen muss,
ob der Prüfling das Meisterprüfungsprojekt oder die Meisterprüfungsarbeit
selbstständig und nur unter Einsatz der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel
durchgeführt oder angefertigt hat.

(3) Der Prüfling hat das Meisterprüfungsprojekt oder die Meisterprü-
fungsarbeit mit den vorgeschriebenen Unterlagen am festgesetzten Ort zur
festgesetzten Zeit dem Meisterprüfungsausschuss vorzustellen. Der Vorsit-
zende kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes auf Antrag eine Frist-
verlängerung gewähren. Soweit er das Vorliegen eines wichtigen Grundes
für nicht gegeben hält, entscheiden alle Mitglieder des Meisterprüfungsaus-
schusses.

(4) Der Prüfling hat schriftlich zu versichern, dass er das Meisterprü-
fungsprojekt oder die Meisterprüfungsarbeit selbstständig durchgeführt
oder angefertigt hat. Dies gilt auch für die vorgeschriebenen Unterlagen.

(5) Wird ein Meisterprüfungsprojekt oder eine Meisterprüfungsarbeit
nicht, wie nach Absatz 3 Satz 1 bestimmt, vorgestellt, so ist der Teil I der
Meisterprüfung nicht bestanden. Wird ein Meisterprüfungsprojekt oder eine
Meisterprüfungsarbeit nicht selbstständig oder unter Benutzung nicht er-
laubter Arbeits- und Hilfsmittel durchgeführt oder angefertigt, so ist § 8 ent-
sprechend anzuwenden.

(6) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung nach § 21 Absatz 1 soll der
Vorsitzende mindestens drei Mitglieder mit der Bewertung des Meisterprü-
fungsprojekts oder der Meisterprüfungsarbeit beauftragen. In begründeten
Ausnahmefällen genügt die Beauftragung von zwei Mitgliedern, wenn die
sachgemäße Durchführung der Prüfung gewährleistet ist. Zwei der beauf-
tragten Mitglieder müssen in dem Handwerk oder in dem handwerksähn -
lichen Gewerbe, für das der Meisterprüfungsausschuss errichtet ist, die
Meisterprüfung abgelegt haben oder das Recht zum Ausbilden von Lehrlin-
gen besitzen.

§ 17

Durchführung mündlicher Prüfungen, Ergänzungsprüfungen,
Bewertung

(1) Das Fachgespräch ist als Einzelgespräch zu führen. Der Vorsitzende
soll mindestens drei Mitglieder mit der Durchführung beauftragen. In be-
gründeten Ausnahmefällen genügt die Beauftragung von zwei Mitgliedern,
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wenn die sachgemäße Durchführung der Prüfung gewährleistet ist. Zwei
der beauftragten Mitglieder müssen in dem Handwerk oder in dem hand-
werksähnlichen Gewerbe, für das der Meisterprüfungsausschuss errichtet
ist, die Meisterprüfung abgelegt haben oder das Recht zum Ausbilden von
Lehrlingen besitzen.

(2) Die Ergänzungsprüfung wird auf Antrag des Prüflings durchgeführt.
Sie ist als Einzelgespräch zu führen und soll je Prüfling höchstens 20 Minu-
ten dauern. Das Ergebnis der jeweiligen schriftlichen Prüfung und der Er-
gänzungsprüfung ist im Verhältnis 2:1 zu gewichten.

(3) Für Ergänzungsprüfungen und sonstige in Meisterprüfungsverord-
nungen vorgesehene mündliche Prüfungen gelten Absatz 1 Sätze 2 und 3
mit der Maßgabe, dass in Teil II zwei der beauftragten Mitglieder in dem
Handwerk oder in dem handwerksähnlichen Gewerbe, für das der Meister-
prüfungsausschuss errichtet ist, die Meisterprüfung abgelegt haben oder
das Recht zum Ausbilden von Lehrlingen besitzen müssen; in den Teilen
III und IV muss eines der beauftragten Mitglieder die Voraussetzungen des
§ 48 Absatz 5 oder des § 51 b Absatz 6 der Handwerksordnung erfüllen.
Der Meisterprüfungsausschuss kann bestimmen, dass sonstige mündliche
Prüfungen in einem Gruppengespräch durchzuführen sind.

(4) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung nach § 21 Absatz 1 doku-
mentieren die Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses, die die mündli-
chen Prüfungen durchführen, die wesentlichen Abläufe, bewerten die Prü-
fungsleistungen und halten dabei die für die Bewertung erheblichen Tat -
sachen fest.

§ 18

Durchführung der Situationsaufgabe oder Arbeitsprobe und
der praktischen Prüfung, Bewertung

(1) Der Vorsitzende soll mindestens drei Mitglieder mit der Durchführung
der Situationsaufgabe oder der Arbeitsprobe beauftragen. In begründeten
Ausnahmefällen genügt die Beauftragung von zwei Mitgliedern, wenn die
sachgemäße Durchführung der Prüfung gewährleistet ist. Zwei der beauf-
tragten Mitglieder müssen in dem Handwerk oder in dem handwerksähn -
lichen Gewerbe, für das der Meisterprüfungsausschuss errichtet ist, die
Meisterprüfung abgelegt haben oder das Recht zum Ausbilden von Lehr -
lingen besitzen. Der Meisterprüfungsausschuss kann bestimmen, dass die
Situationsaufgabe oder die Arbeitsprobe in einer Gruppenprüfung durchge-
führt wird.

(2) Der Vorsitzende soll mindestens drei Mitglieder mit der Durchführung
des praktischen Teils der Prüfung im Teil IV der Meisterprüfung beauftra-
gen. In begründeten Ausnahmefällen genügt die Beauftragung von zwei
Mitgliedern, wenn die sachgemäße Durchführung der Prüfung gewähr -
leistet ist. Eines der beauftragten Mitglieder muss die Voraussetzungen des
§ 48 Absatz 5 oder des § 51b Absatz 6 der Handwerksordnung erfüllen.

(3) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung nach § 21 Absatz 1 doku-
mentieren die nach den Absätzen 1 und 2 beauftragten Mitglieder des
 Meisterprüfungsausschusses die wesentlichen Prüfungsabläufe, bewerten
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die Prüfungsleistungen und halten dabei die für die Bewertung erheblichen
Tatsachen fest.

§ 19

Durchführung schriftlicher Prüfungen, Bewertung

(1) Für die Durchführung schriftlicher Prüfungen in den Teilen II, III und
IV der Meisterprüfung kann der Vorsitzende eine Person mit der Aufsicht
während der Prüfung beauftragen, die nicht Mitglied des Meisterprüfungs-
ausschusses sein muss.

(2) Der Vorsitzende hat mindestens zwei Mitglieder mit der Bewertung
der schriftlichen Prüfungsleistungen in den Teilen II, III und IV der Meister-
prüfung zu beauftragen. Zwei der Mitglieder, die mit der Bewertung der
schriftlichen Prüfungsleistungen im Teil II beauftragt sind, müssen in dem
Handwerk oder in dem handwerksähnlichen Gewerbe, für das der Meister-
prüfungsausschuss errichtet ist, die Meisterprüfung abgelegt haben oder
das Recht zum Ausbilden von Lehrlingen besitzen. Von den Mitgliedern,
die mit der Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistungen in den Teilen III
und IV der Meisterprüfung beauftragt sind, muss eines die Voraussetzun-
gen des § 48 Absatz 5 oder des § 51 b Absatz 6 der Handwerksordnung
erfüllen.

(3) Die Aufsicht führende Person dokumentiert die Prüfung in ihren we-
sentlichen Abläufen. Zur Vorbereitung der Beschlussfassung nach § 21
Absatz 1 bewerten die in Absatz 2 genannten Mitglieder des Meisterprü-
fungsausschusses die Prüfungsleistungen und halten dabei die für die Be-
wertung erheblichen Tatsachen fest.

§ 20

Bewertungsschlüssel

(1) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen in den Prüfungsberei-
chen, in den Prüfungsfächern, in den Handlungsfeldern, in der praktischen
Prüfung im Teil IV und bei Ergänzungsprüfungen ist der nachstehende
100-Punkte-Schlüssel anzuwenden:

100–92 Punkte für eine den Anforderungen in besonderem Maße
entsprechende Leistung,

unter 92–81 Punkte für eine den Anforderungen voll entsprechende
 Leistung,

unter 81–67 Punkte für eine den Anforderungen im Allgemeinen entspre-
chende Leistung,

unter 67–50 Punkte für eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im
Ganzen den Anforderungen noch entspricht,

unter 50–30 Punkte für eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent-
spricht, jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkennt-
nisse noch vorhanden sind,
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unter 30–0 Punkte für eine Leistung, die den Anforderungen nicht ent-
spricht und bei der selbst Grundkenntnisse sehr lückenhaft
sind oder fehlen.

(2) Der 100-Punkte-Schlüssel ist auch auf Prüfungsleistungen anzuwen-
den, die innerhalb von Prüfungsbereichen, Prüfungsfächern und Hand-
lungsfeldern zu erbringen und ihrer Natur nach für sich genommen zu be-
werten sind.

(3) Die Note für jeden Teil der Meisterprüfung wird auf der Grundlage
des gewichteten rechnerischen Durchschnitts der erzielten Punkte festge-
setzt. Dabei bedeuten:

100–92 Punkte die Note: sehr gut,

unter 92–81 Punkte die Note: gut,

unter 81–67 Punkte die Note: befriedigend,

unter 67–50 Punkte die Note: ausreichend,

unter 50–30 Punkte die Note: mangelhaft,

unter 30–0 Punkte die Note: ungenügend.“

§ 21

Beschlüsse über die Noten und das Bestehen,
Abschluss des Meisterprüfungsverfahrens

(1) Die Beschlüsse über die Noten, über das Bestehen oder Nichtbeste-
hen des jeweiligen Teils der Meisterprüfung sowie über das Bestehen oder
Nichtbestehen der Meisterprüfung insgesamt werden von allen Mitgliedern
des Meisterprüfungsausschusses auf der Grundlage der Bewertungen
nach § 16 Absatz 6, § 17 Absatz 4, § 18 Absatz 3 und § 19 Absatz 3 ge -
fasst. Über das Ergebnis der Prüfung in jedem Teil der Meisterprüfung und
die dabei erzielte Note ist dem Prüfling unverzüglich ein schriftlicher Be-
scheid mit Rechtsbehelfsbelehrung zu erteilen.

(2) Das Meisterprüfungsverfahren ist erfolgreich abgeschlossen, wenn
jeder der vier Teile der Meisterprüfung bestanden ist. Hierfür sind in jedem
Prüfungsteil insgesamt ausreichende Leistungen zu erbringen sowie die
sonstigen in den Meisterprüfungsverordnungen vorgeschriebenen Mindest-
voraussetzungen zu erfüllen. Die Befreiung von einem Teil der Meisterprü-
fung steht dem Bestehen dieses Teils gleich.

(3) Über das Bestehen der Meisterprüfung insgesamt ist vom zuletzt
tätig gewordenen fachlich zuständigen Meisterprüfungsausschuss ein
Zeugnis zu erteilen. In dem Zeugnis sind die in den Teilen der Meisterprü-
fung erzielten Noten sowie Befreiungen, unter Angabe der Rechtsgrund -
lage, auszuweisen. Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden zu unterschreiben
und von der Handwerkskammer zu beglaubigen.

(4) Wird die Meisterprüfung in einem Schwerpunkt abgelegt, so ist dem
Prüfling auf Antrag hierüber eine Bescheinigung auszustellen.
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§ 22

Wiederholung der Meisterprüfung

1) Die einzelnen nicht bestandenen Teile der Meisterprüfung können
dreimal wiederholt werden.

(2) Der Prüfling ist auf Antrag von der Wiederholung der Prüfung in Prü-
fungsbereichen, in Prüfungsfächern, in Handlungsfeldern oder im prakti-
schen Teil der Prüfung im Teil IV zu befreien, wenn seine Leistungen darin
in einer vorangegangenen Prüfung mit mindestens 50 Punkten bewertet
wurden. Eine Befreiung ist nur möglich, wenn sich der Prüfling innerhalb
von drei Jahren, gerechnet vom Tag der Bescheidung über den nicht be-
standenen Prüfungsteil, zur Wiederholungsprüfung anmeldet.

§ 23

Niederschrift

(1) Über jeden Teil der Meisterprüfung ist eine Niederschrift zu fertigen,
die von allen Mitgliedern des jeweiligen Meisterprüfungsausschusses zu
unterschreiben ist.

(2) Die Niederschrift muss Angaben enthalten 

1. zur Person der Prüflings,

2. über den abgelegten Teil der Meisterprüfung,

3. über Ort und Zeit der Prüfung,

4. über die Zusammensetzung des Meisterprüfungsausschusses,

5. über die Personen, die mit der Aufsicht beauftragt waren,

6. über die Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses, die mit der Be-
wertung der Prüfungsleistungen beauftragt waren,

7. über den Gegenstand des Meisterprüfungsprojekts oder der Meister-
prüfungsarbeit, des Fachgesprächs, der Situationsaufgabe oder der
Arbeitsprobe sowie über die sonstigen Prüfungsaufgaben,

8. über die Bewertung der Prüfungsbereiche, der Prüfungsfächer, der
Handlungsfelder, des praktischen Teils im Teil IV der Meisterprüfung
und von Ergänzungsprüfungen. Dabei sind die tragenden Gründe für
die Bewertung festzuhalten und die festgestellten Fehler und Mängel
zu bezeichnen, soweit sich diese aus der Bewertung nicht ableiten
lassen.

§ 24

Prüfungsunterlagen

(1) Auf schriftliches Verlangen ist dem Prüfling binnen der gesetzlich
vorgegebenen Frist zur Einlegung eines Rechtsbehelfs nach Abschluss ei-
nes jeden Teils der Meisterprüfung Einsicht in seine Prüfungsunterlagen zu
gewähren. Danach kann innerhalb der in Absatz 2 genannten Aufbewah-
rungsfristen auf Antrag Einsicht gewährt werden.

14920_HWO_Inhalt_14920_HWO_Inhalt.qxd  11.12.2014  14:35  Seite 263



(2) Der Antrag auf Zulassung und die Zulassungsentscheidung, die
schriftlichen Prüfungsarbeiten sowie die die Befreiungen begründenden
Unterlagen sind drei Jahre und die Niederschriften nach § 23 Absatz 1
zehn Jahre nach Abschluss der Meisterprüfung aufzubewahren.

§ 25

Übergangsvorschrift

(1) Die bis zum 31. Dezember 2011 begonnenen Prüfungsverfahren
werden nach den bis dahin geltenden Vorschriften zu Ende geführt. Erfolgt
die Anmeldung zur Prüfung bis zum Ablauf des 30. Juni 2012, sind auf
Verlangen des Prüflings die bis zum 31. Dezember 2011 geltenden Vor-
schriften weiter anzuwenden.

(2) Prüflinge, die die Prüfung nach den bis zum 31. Dezember 2011 gel-
tenden Vorschriften nicht bestanden haben und sich bis zum 31. Dezem-
ber 2013 zu einer Wiederholungsprüfung anmelden, können auf Verlangen
die Wiederholungsprüfung nach den bis zum 31. Dezember 2011 gelten-
den Vorschriften ablegen.

(3) Bei Meisterprüfungsverordnungen, die vor dem 1. April 1998 erlas-
sen worden sind, gelten die Meisterprüfungsarbeit und die Arbeitsprobe als
Prüfungsbereiche im Sinne dieser Verordnung. 
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Ausbilder-Eignungsverordnung

Vom 21. Januar 2009 (BGBl. I S. 88)

Auf Grund des § 30 Absatz 5 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März
2005 (BGBl. I S. 931) verordnet das Bundesministerium für Bildung und
Forschung nach Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für
Berufsbildung:

§ 1

Geltungsbereich

Ausbilder und Ausbilderinnen haben für die Ausbildung in anerkannten
Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz den Erwerb der be-
rufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
nach dieser Verordnung nachzuweisen. Dies gilt nicht für die Ausbildung
im Bereich der Angehörigen der freien Berufe.

§ 2

Berufs- und arbeitspädagogische Eignung

Die berufs- und arbeitspädagogische Eignung umfasst die Kompetenz
zum selbstständigen Planen, Durchführen und Kontrollieren der Berufsaus-
bildung in den Handlungsfeldern:

1. Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen,

2. Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden
mitwirken,

3. Ausbildung durchführen und

4. Ausbildung abschließen.

§ 3

Handlungsfelder

(1) Das Handlungsfeld nach § 2 Nummer 1 umfasst die berufs- und ar-
beitspädagogische Eignung, Ausbildungsvoraussetzungen zu prüfen und
Ausbildung zu planen. Die Ausbilder und Ausbilderinnen sind dabei in der
Lage,

1. die Vorteile und den Nutzen betrieblicher Ausbildung darstellen und
begründen zu können,

2. bei den Planungen und Entscheidungen hinsichtlich des betrieblichen
Ausbildungsbedarfs auf der Grundlage der rechtlichen, tarifvertrag -
lichen und betrieblichen Rahmenbedingungen mitzuwirken,

3. die Strukturen des Berufsbildungssystems und seine Schnittstellen
darzustellen,

4. Ausbildungsberufe für den Betrieb auszuwählen und dies zu begrün-
den,
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5. die Eignung des Betriebes für die Ausbildung in dem angestrebten
Ausbildungsberuf zu prüfen sowie, ob und inwieweit Ausbildungs inhalte
durch Maßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte, insbesondere
Ausbildung im Verbund, überbetriebliche und außerbetriebliche Aus-
bildung, vermittelt werden können,

6. die Möglichkeiten des Einsatzes von auf die Berufsausbildung vorbe-
reitenden Maßnahmen einzuschätzen sowie

7. im Betrieb die Aufgaben der an der Ausbildung Mitwirkenden unter
Berücksichtigung ihrer Funktionen und Qualifikationen abzustimmen.

(2) Das Handlungsfeld nach § 2 Nummer 2 umfasst die berufs- und
 arbeitspädagogische Eignung, die Ausbildung unter Berücksichtigung
 organisatorischer sowie rechtlicher Aspekte vorzubereiten. Die Ausbilder
und Ausbilderinnen sind dabei in der Lage,

1. auf der Grundlage einer Ausbildungsordnung einen betrieblichen Aus-
bildungsplan zu erstellen, der sich insbesondere an berufstypischen
Arbeits- und Geschäftsprozessen orientiert,

2. die Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung der betrieblichen
Interessenvertretungen in der Berufsbildung zu berücksichtigen,

3. den Kooperationsbedarf zu ermitteln und sich inhaltlich sowie orga -
nisatorisch mit den Kooperationspartnern, insbesondere der Berufs-
schule, abzustimmen,

4. Kriterien und Verfahren zur Auswahl von Auszubildenden auch unter
Berücksichtigung ihrer Verschiedenartigkeit anzuwenden,

5. den Berufsausbildungsvertrag vorzubereiten und die Eintragung des
Vertrages bei der zuständigen Stelle zu veranlassen sowie

6. die Möglichkeiten zu prüfen, ob Teile der Berufsausbildung im Aus-
land durchgeführt werden können.

(3) Das Handlungsfeld nach § 2 Nummer 3 umfasst die berufs- und
 arbeitspädagogische Eignung, selbstständiges Lernen in berufstypischen
Arbeits- und Geschäftsprozessen handlungsorientiert zu fördern. Die Aus-
bilder und Ausbilderinnen sind dabei in der Lage,

1. lernförderliche Bedingungen und eine motivierende Lernkultur zu
schaffen, Rückmeldungen zu geben und zu empfangen,

2. die Probezeit zu organisieren, zu gestalten und zu bewerten,

3. aus dem betrieblichen Ausbildungsplan und den berufstypischen
 Arbeits- und Geschäftsprozessen betriebliche Lern- und Arbeitsaufga-
ben zu entwickeln und zu gestalten,

4. Ausbildungsmethoden und -medien zielgruppengerecht auszuwählen
und situationsspezifisch einzusetzen,

5. Auszubildende bei Lernschwierigkeiten durch individuelle Gestaltung
der Ausbildung und Lernberatung zu unterstützen, bei Bedarf aus -
bildungsunterstützende Hilfen einzusetzen und die Möglichkeit zur
Verlängerung der Ausbildungszeit zu prüfen,
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6. Auszubildenden zusätzliche Ausbildungsangebote, insbesondere in
Form von Zusatzqualifikationen, zu machen und die Möglichkeit der
Verkürzung der Ausbildungsdauer und die der vorzeitigen Zulassung
zur Abschlussprüfung zu prüfen,

7. die soziale und persönliche Entwicklung von Auszubildenden zu för-
dern, Probleme und Konflikte rechtzeitig zu erkennen sowie auf eine
Lösung hinzuwirken,

8. Leistungen festzustellen und zu bewerten, Leistungsbeurteilungen
Dritter und Prüfungsergebnisse auszuwerten, Beurteilungsgespräche
zu führen, Rückschlüsse für den weiteren Ausbildungsverlauf zu ziehen
sowie

9. interkulturelle Kompetenzen zu fördern.

(4) Das Handlungsfeld nach § 2 Nummer 4 umfasst die berufs- und
 arbeitspädagogische Eignung, die Ausbildung zu einem erfolgreichen Ab-
schluss zu führen und dem Auszubildenden Perspektiven für seine beruf -
liche Weiterentwicklung aufzuzeigen. Die Ausbilder und Ausbilderinnen
sind dabei in der Lage,

1. Auszubildende auf die Abschluss- oder Gesellenprüfung unter Berück-
sichtigung der Prüfungstermine vorzubereiten und die Ausbildung zu
einem erfolgreichen Abschluss zu führen,

2. für die Anmeldung der Auszubildenden zu Prüfungen bei der zustän-
digen Stelle zu sorgen und diese auf durchführungsrelevante Beson-
derheiten hinzuweisen,

3. an der Erstellung eines schriftlichen Zeugnisses auf der Grundlage
von Leistungsbeurteilungen mitzuwirken sowie

4. Auszubildende über betriebliche Entwicklungswege und berufliche
Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren und zu beraten.

§ 4

Nachweis der Eignung

(1) Die Eignung nach § 2 ist in einer Prüfung nachzuweisen. Die Prü-
fung besteht aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil. Die Prü-
fung ist bestanden, wenn jeder Prüfungsteil mit mindestens „ausreichend“
bewertet wurde. Innerhalb eines Prüfungsverfahrens kann eine Prüfung
zweimal wiederholt werden. Ein bestandener Prüfungsteil kann dabei
 angerechnet werden.

(2) Im schriftlichen Teil der Prüfung sind fallbezogene Aufgaben aus
 allen Handlungsfeldern zu bearbeiten. Die schriftliche Prüfung soll drei
Stunden dauern.

(3) Der praktische Teil der Prüfung besteht aus der Präsentation einer
Ausbildungssituation und einem Fachgespräch mit einer Dauer von insge-
samt höchstens 30 Minuten. Hierfür wählt der Prüfungsteilnehmer eine be-
rufstypische Ausbildungssituation aus. Die Präsentation soll 15 Minuten
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nicht überschreiten. Die Auswahl und Gestaltung der Ausbildungssituation
sind im Fach gespräch zu erläutern. Anstelle der Präsentation kann eine
Ausbildungs situation auch praktisch durchgeführt werden.

(4) Im Bereich der Landwirtschaft und im Bereich der Hauswirtschaft
 besteht der praktische Teil aus der Durchführung einer vom Prüfungsteil-
nehmer in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss auszuwählenden
 Ausbildungssituation und einem Fachgespräch, in dem die Auswahl und
Gestaltung der Ausbildungssituation zu begründen sind. Die Prüfung im
praktischen Teil soll höchstens 60 Minuten dauern.

(5)  Für die Abnahme der Prüfung errichtet die zuständige Stelle einen
Prüfungsausschuss. § 37 Absatz 2 und 3, § 39 Absatz 1 Satz 2, die §§ 40
bis 42, 46 und 47 des Berufsbildungsgesetzes gelten entsprechend.

§ 5

Zeugnis

Über die bestandene Prüfung ist jeweils ein Zeugnis nach den Anlagen 1
und 2 auszustellen.

Anlage 1
(zu § 5)

Muster

.......................................................................................................................
(Bezeichnung der zuständigen Stelle)

Zeugnis

Herr/Frau .......................................................................................................

geboren am ........................................ in ......................................................

hat am ................................................ die Prüfung

nach der Ausbilder-Eignungsverordnung vom 21. Januar 2009 (BGBl. I S. 88)

bestanden.

Damit wurden die berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten im Sinne des § 30 des Berufsbildungsgesetzes
nachgewiesen.

Ort/Datum .......................................................

Unterschrift(en) ..............................................

(Siegel der zuständigen Stelle)
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Anlage 2
(zu § 5)

Muster

.......................................................................................................................
(Bezeichnung der zuständigen Stelle)

Zeugnis

Herr/Frau .......................................................................................................

geboren am ........................................ in ......................................................

hat am ................................................ die Prüfung

nach der Ausbilder-Eignungsverordnung vom 21. Januar 2009 (BGBl. I S. 88)
mit folgenden Ergebnissen bestanden:

Punkte Note

1. Schriftlicher Prüfungsteil ............... ...............

2. Praktischer Prüfungsteil ............... ...............

Damit wurden die berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Fähigkeiten im Sinne des § 30 des Berufsbildungsgesetzes
nachgewiesen.

Ort/Datum .......................................................

Unterschrift(en) ..............................................

(Siegel der zuständigen Stelle)

§ 6

Andere Nachweise

(1) Wer die Prüfung nach einer vor Inkrafttreten dieser Verordnung gel-
tenden Ausbilder-Eignungsverordnung bestanden hat, die auf Grund des
Berufsbildungsgesetzes erlassen worden ist, gilt für die Berufsausbildung
als im Sinne dieser Verordnung berufs- und arbeitspädagogisch geeignet.

(2) Wer durch eine Meisterprüfung oder eine andere Prüfung der beruf -
lichen Fortbildung nach der Handwerksordnung oder dem Berufsbildungs-
gesetz eine berufs- und arbeitspädagogische Eignung nachgewiesen hat,
gilt für die Berufsausbildung als im Sinne dieser Verordnung berufs- und
arbeitspädagogisch geeignet.

(3) Wer eine sonstige staatliche, staatlich anerkannte oder von einer
 öffentlich-rechtlichen Körperschaft abgenommene Prüfung bestanden hat,
deren Inhalt den in § 3 genannten Anforderungen ganz oder teilweise ent-
spricht, kann von der zuständigen Stelle auf Antrag ganz oder teilweise
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von der Prüfung nach § 4 befreit werden. Die zuständige Stelle erteilt
 darüber eine Bescheinigung.

(4) Die zuständige Stelle kann von der Vorlage des Nachweises über
den Erwerb der berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten auf Antrag befreien, wenn das Vorliegen berufs- und
 arbeitspädagogischer Eignung auf andere Weise glaubhaft gemacht wird
und die ordnungsgemäße Ausbildung sichergestellt ist. Die zuständige
Stelle kann Auflagen erteilen. Auf Antrag erteilt die zuständige Stelle
 hierüber eine Bescheinigung.

§ 7

Fortführen der Ausbildertätigkeit

Wer vor dem 1. August 2009 als Ausbilder im Sinne des § 28 Absatz 1
Satz 2 des Berufsbildungsgesetzes tätig war, ist vom Nachweis nach den
§§ 5 und 6 dieser Verordnung befreit, es sei denn, dass die bisherige Aus-
bildertätigkeit zu Beanstandungen mit einer Aufforderung zur Mängelbesei-
tigung durch die zuständige Stelle geführt hat. Sind nach Aufforderung die
Mängel beseitigt worden und Gefährdungen für eine ordnungsgemäße
Ausbildung nicht zu erwarten, kann die zuständige Stelle vom Nachweis
nach den §§ 5 und 6 befreien; sie kann dabei Auflagen erteilen.

§ 8

Übergangsregelung

Begonnene Prüfungsverfahren können bis zum Ablauf des 31. Juli 2010
nach den bisherigen Vorschriften zu Ende geführt werden. Die zuständige
Stelle kann auf Antrag des Prüfungsteilnehmers oder der Prüfungsteilnehme-
rin die Wiederholungsprüfung nach dieser Verordnung durchführen; § 4
 Absatz 1 Satz 5 findet in diesem Fall keine Anwendung. Im Übrigen kann bei
der Anmeldung zur Prüfung bis zum Ablauf des 30. April 2010 die Anwen-
dung der bisherigen Vorschriften beantragt werden.

§ 9

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Ausbilder-Eignungsverordnung vom 16. Februar 1999 (BGBl. I S. 157,
700), die zuletzt durch die Verordnung vom 14. Mai 2008 (BGBl. I S. 854)
geändert worden ist, außer Kraft.
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Verordnung
zur Gleichstellung französischer Prüfungszeugnisse mit
Zeugnissen über das Bestehen der Abschlussprüfung

oder Gesellenprüfung in anerkannten Ausbildungsberufen

Vom 16. September 1977 (BGBl. I S. 486)

zuletzt geändert durch die Sechste Änderungsverordnung
vom 25. September 1991 (BGBl. I S. 1956)

Auf Grund des § 43 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes vom 14. August
1969 (BGBl. I S. 1112), der durch Artikel 53 Nr. 2 des Gesetzes vom
18. März 1975 (BGBl. I S. 705) geändert worden ist, und des § 40 Abs. 2
der Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. De-
zember 1965 (BGBl. 1966 I S. 1), der zuletzt durch Artikel 24 Nr. 1 des Ge-
setzes vom 18. März 1975 (BGBl. I S. 705) geändert worden ist, und nach
Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung
gemäß § 19 Nr. 1 des Berufsbildungsförderungsgesetzes vom 23. Dezem-
ber 1981 (BGBl. I S. 1692) wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Bildung und Wissenschaft mit Zustimmung des Bundesrates verordnet:

§ 1

Gleichstellung von Prüfungszeugnissen

Französische Prüfungszeugnisse werden den Zeugnissen über das Be-
stehen der Abschlussprüfung oder Gesellenprüfung in anerkannten Ausbil-
dungsberufen nach Maßgabe der in der Anlage enthaltenen Aufstellung
gleichgestellt.

§ 2

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes in
Verbindung mit § 112 des Berufsbildungsförderungsgesetzes und mit
§ 128 der Handwerksordnung auch im Land Berlin.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Anlage Aufstellung der gleichgestellten Prüfungszeugnisse

Bezeichnung des französischen Zeugnis über das Bestehen
Prüfungszeugnisses: der Abschlussprüfung oder

Gesellenprüfung in dem
Ausbildungsberuf:

1. Certificat d'Aptitude 1. Elektroanlageninstallateur
professionnelle
électricien d'équipement

2. Certificat d'Aptitude 2. Betriebsschlosser
professionnelle
mécanicien d'entretien

3. Certificat d'Aptitude 3. Maschinenschlosser
professionnelle
mécanicien ajusteur

4. Certificat d'Aptitude 4. Kraftfahrzeugmechaniker
professionnelle
mécanicien réparateur
d'automobiles

5. Certificat d'Aptitude 5. Kraftfahrzeugelektriker
professionnelle
électricien d'automobiles

6. Certificat d'Aptitude 6. Zimmerer
professionnelle
charpentier en bois:
structures, escaliers,
coffrages

7. Certificat d'Aptitude 7. a) Maurer
professionnelle b) Beton- und Stahlbetonbauer
constructeur en maçonnerie
et béton armé

8. Certificat d'Aptitude 8. Fliesen-, Platten- und
professionnelle Mosaikleger
carreleur mosaiste

9. Certificat d'Aptitude 9. Stuckateur
professionnelle
plâtrier

10. Certificat d'Aptitude 10. Koch/Köchin
professionnelle
cuisinier

11. Certificat d'Aptitude 11. Hotelfachmann/
professionnelle Hotelfachfrau
employé d'hôtel
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12. Certificat d'Aptitude 12. Restaurantfachmann/
professionnelle Restaurantfachfrau
employé de restaurant

13. Certificat d'Aptitude 13. Friseur/
professionnelle Friseurin
coiffure option C:
coiffure mixte

14. Certificat d'Aptitude 14. Tischler/
professionnelle Tischlerin
menuisier du bâtiment
et d'agencement

15. Certificat d'Aptitude 15. Steinmetz und Steinbildhauer/
professionnelle Steinmetzin und Steinbildhauerin
tailleur de pierre
option A: taille
option B: travaux marbriers

16. Certificat d'Aptitude 16. Bäcker/Bäckerin
professionnelle boulanger

17. Certificat d'Aptitude 17. Konditor/Konditorin
professionnelle
pâtissier-confiseur-
chocolatier-glacier

18. Diplôme de maintenance 18. Fluggerätmechaniker/
aéronautique option: Fluggerätmechanikerin
cellule, moteur, electricité

19. Certificat d'Aptitude 19. Fluggerätbauer/
professionnelle mécanicien Fluggerätbauerin
de cellules d'aéronefs

20. Brevet d’études 20. Ver- und Entsorger/
professionelles conducteur Ver- und Entsorgerin
d’appareil optioin B:
traitement et épuration des eaux

21. Baccalauréat professionnel 21. Chemikant/
des industries chimiques Chemikantin
et de procédés

22. Certificat d’Aptitude 22. Versicherungskaufmann/
professionnelle assurance Versicherungskauffrau
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Verordnung
zur Gleichstellung

französischer Meisterprüfungszeugnisse
mit Meisterprüfungszeugnissen im Handwerk

Vom 22. Dezember 1997

Auf Grund des § 50 a der Handwerksordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Dezember 1965 (BGBl. 1966 I S. 1), der durch Ar-
tikel 1 Nr. 28 des Gesetzes vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2256) ein-
gefügt worden ist, in Verbindung mit Artikel 56 Abs. 1 des Zuständigkeits-
anpassungs-Gesetzes vom 18. März 1975 (BGBl. l S. 705) und dem Orga-
nisationserlass vom 17. November 1994 (BGBl. l S. 3667) verordnet das
Bundesministerium für Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminis -
terium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie:

§ 1

Gleichstellung von
Meisterprüfungszeugnissen im Handwerk

Französische Zeugnisse über das Bestehen der Meisterprüfung werden
den deutschen Zeugnissen über das Bestehen der Meisterprüfung im
Handwerk nach Maßgabe der in der Anlage enthaltenen Aufstellung gleich-
gestellt.

§ 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Bonn, den 22. Dezember 1997

Der Bundesmin is ter  für  Wir tschaf t
Rexrodt
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Aufstellung
der gleichgestellten Meisterprüfungszeugnisse

Bezeichnung der Bezeichnung der
deutschen Prüfungszeugnisse französischen Prüfungszeugnisse

1. Meisterprüfung im Kraftfahrzeug- 1. Brevet de Maîtrise mécanicien
mechaniker-Handwerk réparateur auto

2. Meisterprüfung im Kraftfahrzeug- 2. Brevet de Maîtrise électricien
elektriker-Handwerk électronicien spécialiste automobile

3. Meisterprüfung im Land- 3. Brevet de Maîtrise mécanicien
machinenmechaniker-Handwerk réparateur rural

4. Meisterprüfung im Zimmerer- 4. Brevet de Maîtrise charpentier
Handwerk

5. Meisterprüfung im Tischler- 5. Brevet de Maîtrise menuisier de
Handwerk bâtiment et d’agencement, 

ébéniste, menuisier en meubles

6. Meisterprüfung im Fliesen-, 6. Brevet de Maîtrise carreleur
Platten- und Mosaikleger- mosaïste
Handwerk

7. Meisterprüfung im Maurer- 7. Brevet de Maîtrise maçon
Handwerk

8. Meisterprüfung im Konditoren- 8. Brevet de Maîtrise pâtissier
Handwerk

9. Meisterprüfung im Friseur- 9. Brevet de Maîtrise 
Handwerk coiffeur – Option C

10. Meisterprüfung im Textilreiniger- 10. Brevet de Maîtrise nettoyeur-
Handwerk apprêteur
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Verordnung
zur Gleichstellung österreichischer Prüfungszeugnisse 

mit Zeugnissen über das Bestehen der Abschlussprüfung
oder Gesellenprüfung in anerkannten Ausbildungsberufen

Vom 12. April 1990 (BGBl. I S. 771)
Geändert durch

Verordnung vom 6. August 1992 (BGBl. I S. 1506), 
Verordnung vom 8. Juni 1994 (BGBl. I S. 1219),
Verordnung vom 27. Juni 1995 (BGBl. I S. 899)

Verordnung vom 29. September 1999 (BGBl. I S. 2050)
Verordnung vom 17. November 2005 (BGBl. I S. 3188)

Auf Grund des § 43 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes vom 14. August
1969 (BGBl. I S. 1112), der durch Artikel 53 Nr. 2 des Gesetzes vom 18.
März 1975 (BGBl. I S. 705) geändert worden ist, und des § 40 Abs. 2 der
Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Dezem-
ber 1965 (BGBl. 1966 I S. 1), der zuletzt durch Artikel 1 Nr. 63 des Geset-
zes vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2256) geändert worden ist, und
nach Anhörung des Ständigen Ausschusses des Bundesinstituts für Be-
rufsbildung gemäß § 19 Nr. 1 des Berufsbildungsförderungsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 12. Januar 1994 (BGBl. I S. 78) ver-
ordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und das Bundesministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie:

§ 1

Zweck der Verordnung

Diese Verordnung dient der Umsetzung des Abkommens zwischen der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Repu-
blik Österreich über die Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung und
über die gegenseitige Anerkennung der Gleichwertigkeit von beruflichen
Prüfungszeugnissen vom 27. November 1989 (BGBl. II 1991 S. 712).

§ 2

Gleichstellung von Prüfungszeugnissen

Österreichische Zeugnisse über das Bestehen der Lehrabschlussprü-
fung werden den Zeugnissen über das Bestehen der Abschlussprüfung
oder Gesellenprüfung in anerkannten Ausbildungsberufen nach Maßgabe
der in der Anlage enthaltenen Aufstellung gleichgestellt.
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Anlage
(zu § 2)

Aufstellung der gleichgestellten Prüfungszeugnisse

Bezeichnung des österreichischen Bezeichnung des deutschen
Prüfungszeugnisses: Prüfungszeugnisses:

Zeugnis über das Bestehen der Zeugnis über das Bestehen der
Lehrabschlussprüfung – Gesellenprüfung (G)
in dem Lehrberuf: – Abschlussprüfung (A)

in dem Ausbildungsberuf*):

I. Gleichgestellt durch die Verordnung vom 12. April 1990

1. Bäcker 1. Bäcker/Bäckerin (G, A)
2. Bauschlosser 2. Bauschlosser/

Bauschlosserin (A)
3. Bautechnischer Zeichner 3. Bauzeichner/Bauzeichnerin (A)
4. Betonbauer 4. Beton- und Stahlbetonbauer

(G, A)
5. Betonwarenerzeuger 5. a) Betonstein- und Terrazzo-

hersteller/Betonstein- und
Terrazzoherstellerin (G)

b) Betonfertigteilbauer/
Betonfertigteilbauerin (A)

6. Betriebselektriker 6. Energieanlagenelektroniker/
Energieanlagenelektronikerin (A)

7. Betriebsschlosser 7. Betriebsschlosser/
Betriebsschlosserin (A)

8. Binnenschiffer 8. Binnenschiffer/
Binnenschifferin (A)

9. Blechschlosser 9. Blechschlosser/
Blechschlosserin (A)

10. Blumenbinder und -händler 10. Florist/Floristin (A)
(Florist)

11. Brauer und Mälzer 11. Brauer und Mälzer/Brauerin
und Mälzerin (G, A)

12. Brunnenmacher 12. Brunnenbauer (G, A)
13. Buchhändler 13. Buchhändler/Buchhändlerin (A)
14. Büchsenmacher 14. a) Büchsenmacher/Büchsen-

macherin (G)
b) Systemmacher/System-

macherin – Gewehr (A)
15. Bürokaufmann 15. Bürokaufmann/

Bürokauffrau (G, A)
16. Büromaschinenmechaniker 16. Büromaschinenmechaniker/

Büromaschinenmechanikerin (G)

*) Sofern zu der Ausbildungsberufsbezeichnung eine Fachrichtungs- oder Schwerpunktbezeichnung
aufgeführt ist, beschränkt sich die Gleichstellung auf diese Fachrichtung oder diesen Schwerpunkt.
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17. Chemielaborant 17. Chemielaborant/
Chemielaborantin (A)

18. Chemiewerker 18. Chemiefacharbeiter/
Chemiefacharbeiterin (A)

19. Dreher 19. Dreher/Dreherin (A)
20. Drogist 20. Drogist/Drogistin (A)
21. Einzelhandelskaufmann 21. Einzelhandelskaufmann/

Einzelhandelskauffrau (A)
22. Feinmechaniker 22. Feinmechaniker/

Feinmechanikerin (A)
23. Former und Gießer (Metall 23. Former (A)

und Eisen)
24. Friseur und Perückenmacher 24. Friseur/Friseurin (G)
25. Gas- und 25. Gas- und Wasserinstallateur/

Wasserleitungsinstallateur Gas- und Wasser-
installateurin (G)

26. Gold- und Silberschmied 26. a) Goldschmied/
und Juwelier Goldschmiedin (G, A)

b) Silberschmied/
Silberschmiedin (G, A)

27. Großhandelskaufmann 27. Kaufmann/Kauffrau im Groß-
und Außenhandel (A)

28. Herrenkleidermacher 28. Herrenschneider/
Herrenschneiderin (G)

29. Hotel- und Gast- 29. a) Hotelfachmann/
gewerbeassistent Hotelfachfrau (A)

b) Kaufmannsgehilfe/
Kaufmannsgehilfin im Hotel-
und Gaststättengewerbe (A)

30. Industriekaufmann 30. Industriekaufmann/
Industriekauffrau (A)

31. Karosseur 31. Karosseriebauer/
Karosseriebauerin (G)

32. Kellner 32. a) Kellner/Kellnerin (A)
b) Restaurantfachmann/

Restaurantfachfrau (A)
33. Koch 33. Koch/Köchin (A)
34. Kraftfahrzeugelektriker 34. Kraftfahrzeugelektriker/

Kraftfahrzeugelektrikerin (G)
35. Kraftfahrzeugmechaniker 35. a) Kraftfahrzeugmechaniker/

Kraftfahrzeugmechanikerin (G)
b) Kraftfahrzeugschlosser/

Kraftfahrzeugschlosserin
– Instandsetzung (A)

36. Kürschner 36. Kürschner/Kürschnerin (G, A)
37. Kunststeinerzeuger 37. a) Betonstein- und Terrazzo-

hersteller/
Betonstein- und Terrazzo-
herstellerin (G)

b) Betonfertigteilbauer/
Betonfertigteilbauerin (A)
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38. Landmaschinenmechaniker 38. Landmaschinenmechaniker/
Landmaschinenmechanikerin (G)

39. Luftfahrzeugmechaniker 39. Fluggerätmechaniker/
Fluggerätmechanikerin (A)

40. Maschinenschlosser 40. Maschinenschlosser/
Maschinenschlosserin (A)

41. Maurer 41. Maurer (G, A)
42. Mechaniker 42. Mechaniker/Mechanikerin (A)
43. Mess- und Regelmechaniker 43. Mess- und Regelmechaniker/

Mess- und Regelmechanikerin (A)
44. Modelltischler 44. a) Modellbauer/

(Formentischler) Modellbauerin (G)
b) Modelltischler/

Modelltischlerin (A)
45. Optiker 45. Augenoptiker/

Augenoptikerin (G)
46. Orthopädieschuhmacher 46. Orthopädieschuhmacher/

Orthopädieschuhmacherin (G)
47. Papiermacher 47. Papiermacher/

Papiermacherin (G)
48. Platten- und Fliesenleger 48. Fliesen-, Platten- und

Mosaikleger/Fliesen-,
Platten- und Mosaiklegerin (G, A)

49. Reisebüroassistent 49. Reiseverkehrskaufmann/
Reiseverkehrskauffrau (A)

50. Rohrleitungsmonteur 50. Rohrinstallateur/
Rohrinstallateurin (A)

51. Säger 51. Holzbearbeitungsmechaniker/
Holzbearbeitungsmechanikerin (A)

52. Schiffbauer 52. Schiffbauer/Schiffbauerin (G, A)
53. Schlosser 53. Schlosser/Schlosserin (G)
54. Schmied 54. Schmied/Schmiedin (G, A)
55. Schuhmacher 55. Schuhfertiger/

Schuhfertigerin (A)
56. Setzer 56. Schriftsetzer/

Schriftsetzerin (G, A)
57. Siebdrucker 57. Siebdrucker/

Siebdruckerin (G, A)
58. Spediteur 58. Speditionskaufmann/

Speditionskauffrau (A)
59. Stahlbauschlosser 59. Stahlbauschlosser/

Stahlbauschlosserin (A)
60. Steinholzleger und 60. Estrichleger/

Spezialestrichhersteller Estrichlegerin (G, A)
61. Stempelerzeuger und 61. a) Flexograf/Flexografin (G)

Flexograf b) Stempelmacher/
Stempelmacherin (A)

62. Stuckateur 62. Stuckateur/Stuckateurin (G, A)
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63. Technischer Zeichner 63. Technischer Zeichner/
(Maschinen-, Stahlbau-, Technische Zeichnerin (A)
Heizungs- oder Elektro-
technik)

64. Tierpfleger 64. Tierpfleger/Tierpflegerin (A)

65. Tischler 65. a) Tischler/Tischlerin (G)
b) Holzmechaniker/

Holzmechanikerin (A)

66. Uhrmacher 66. Uhrmacher/Uhrmacherin (G, A)

67. Universalschweißer 67. Schmelzschweißer/
Schmelzschweißerin (A)

68. Verpackungsmittelmechaniker 68. Verpackungsmittelmechaniker/
Verpackungsmittelmechanikerin
(A)

69. Wärme-, Kälte- und 69. a) Wärme-, Kälte- und Schall-
Schallisolierer schutzisolierer (Isolier-

monteur)/Wärme-, Kälte-
und Schallschutzisoliererin
(Isoliermonteurin) (G)

b) Isoliermonteur/
Isoliermonteurin (A)

70. Waffenmechaniker 70. Systemmacher/Systemmacherin
– Gewehr (A)

71. Werkstoffprüfer 71. Werkstoffprüfer/
Werkstoffprüferin – Physik (A)

72. Werkzeugmacher 72. Werkzeugmacher/
Werkzeugmacherin (A)

73. Zahntechniker 73. Zahntechniker/
Zahntechnikerin (G)

74. Zimmerer 74. Zimmerer (G, A)

II. Gleichgestellt durch die Erste Verordnung zur Änderung der Verord-
nung vom 12. April 1990:

1. Anlagenmonteur 1. a) Energieelektroniker/Energieelek-
tronikerin
Fachrichtung Betriebstechnik (A)

b) Energieanlagenelektroniker/
Energieanlagenelektronikerin (A)

c) Industriemechaniker/
Industriemechanikerin
Fachrichtung Betriebstechnik (A)

2. Bauschlosser 2. a) Metallbauer/Metallbauerin
Fachrichtung Konstruktions-
technik (G)

14920_HWO_Inhalt_14920_HWO_Inhalt.qxd  11.12.2014  14:35  Seite 280



281

b) Konstruktionsmechaniker/
Konstruktionsmechanikerin
Fachrichtung Ausrüstungs-
technik (A)

3. Bergwerksschlosser- 3. Bergmechaniker (A)
Maschinenhäuer

4. Betriebselektriker 4. Energieelektroniker/
Energieelektronikerin
Fachrichtung Betriebstechnik (A)

5. Betriebsschlosser 5. a) Metallbauer/Metallbauerin
Fachrichtung Anlagen- 
und Fördertechnik (G)

b) Industriemechaniker/
Industriemechanikerin
Fachrichtung Betriebstechnik (A)

6. Blechschlosser 6. Konstruktionsmechaniker/
Konstruktionsmechanikerin
Fachrichtung Feinblechbautechnik (A)

7. Buchbinder 7. Buchbinder/Buchbinderin (G, A)

8. Chemiewerker 8. Chemikant/Chemikantin (A)

9. Chirurgieinstrumentenerzeuger 9. a) Chirurgiemechaniker/
Chirurgiemechanikerin (G, A)

b) Werkzeugmechaniker/
Werkzeugmechanikerin
Fachrichtung Instrumenten-
technik (A)

10. Dachdecker 10. Dachdecker (G)

11. Damenkleidermacher 11. Damenschneider/
11. Damenschneiderin (G)

12. Destillateur 12. Destillateur/Destillateurin (A)

13. Drechsler 13. Drechsler (Elfenbeinschnitzer)/
Drechslerin (Elfenbeinschnitzerin)
Fachrichtung Drechseln (G)

14. Dreher 14. Zerspanungsmechaniker/
Zerspanungsmechanikerin
Fachrichtung Drehtechnik (A)

15. Drucker 15. a) Buchdrucker/
Buchdruckerin (G, A)

b) Drucker/Druckerin (G, A)

16. Druckformenhersteller 16. Druckformhersteller/
Druckformherstellerin (A)

17. Druckformtechniker 17. Druckformhersteller/
Druckformherstellerin (A)
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18. Einzelhandelskaufmann 18. Kaufmann/Kauffrau im 
Einzelhandel (A)

19. Elektroinstallateur 19. a) Energieanlagenelektroniker/
Energieanlagenelektronikerin (A)

b) Energieelektroniker/
Energieelektronikerin
Fachrichtung Anlagentechnik (A)

20. Elektromechaniker 20. a) Industrieelektroniker/
für Schwachstrom Industrieelektronikerin

Fachrichtung Gerätetechnik (A)
b) Feingeräteelektroniker/

Feingeräteelektronikerin (A)

21. Elektromechaniker für Starkstrom 21. a) Energieelektroniker/
Energieelektronikerin
Fachrichtung Anlagentechnik (A)

b) Energiegeräteelektroniker/
Energiegeräteelektronikerin (A)

22. Elektromechaniker und 22. Elektromaschinenmonteur/
-maschinenbauer Elektromaschinenmonteurin (A)

23. Fahrzeugfertiger 23. a) Karosserie- und Fahrzeugbauer
Karosserie- und Fahrzeug-
bauerin (G)

b) Metallbauer/Metallbauerin
Fachrichtungen
– Fahrzeugbau
– Metallgestaltung (G)

24. Feinmechaniker 24. Industriemechaniker/
Industriemechanikerin
Fachrichtung Geräte- 
und Feinwerktechnik (A)

25. Fernmeldebaumonteur 25. a) Kommunikationselektroniker/
Kommunikationselektronikerin
Fachrichtung Telekommuni-
kationstechnik (A)

b) Fernmeldeelektroniker/
Fernmeldeelektronikerin (A)

c) Fernmeldehandwerker/
Fernmeldehandwerkerin (A)

26. Fernmeldemonteur 26. a) Kommunikationselektroniker/
Kommunikationselektronikerin
Fachrichtung Telekommuni-
kationstechnik (A)

b) Fernmeldeelektroniker/
Fernmeldeelektronikerin (A)

c) Fernmeldehandwerker/
Fernmeldehandwerkerin (A)

27. Flachdrucker 27. a) Flachdrucker/Flachdruckerin (A)
b) Drucker/Druckerin (G, A)

14920_HWO_Inhalt_14920_HWO_Inhalt.qxd  11.12.2014  14:35  Seite 282



283

28. Fleischer 28. Fleischer/Fleischerin (G, A)

29. Formenbauer 29. a) Werkzeugmechaniker/
Werkzeugmechanikerin
Fachrichtung Formentechnik (A)

b) Stahlformenbauer/
Stahlformenbauerin (A)

30. Former und Gießer 30. Gießereimechaniker (A)
(Metall und Eisen)

31. Fotograf 31. Fotograf/Fotografin (G)

32. Getreidemüller 32. Müller/Müllerin (G, A)

33. Glaser 33. Glaser/Glaserin (G)

34. Hochdrucker 34. a) Buchdrucker/
Buchdruckerin (G, A)

b) Drucker/Druckerin (G, A)

35. Holz- und Steinbildhauer 35. Holzbildhauer/Holzbildhauerin (A)

36. Hüttenwerkschlosser 36. Hüttenfacharbeiter (A)

37. Karosseur 37. a) Karosserie- und 
Fahrzeugbauer/
Karosserie- und Fahrzeugbauerin
Fachrichtung Karosseriebau (G)

b) Konstruktionsmechaniker/
Konstruktionsmechanikerin
Fachrichtung Feinblechbau-
technik (A)

38. Kartolithograf 38. Kartograf/Kartografin (A)

39. Konditor (Zuckerbäcker) 39. Konditor/Konditorin (G)

40. Kraftfahrzeugelektriker 40. Kraftfahrzeugelektriker/
Kraftfahrzeugelektrikerin (A)

41. Kraftfahrzeugmechaniker 41. Automobilmechaniker/
Automobilmechanikerin (A)

42. Kühlmaschinenmechaniker 42. Kälteanlagenbauer/
Kälteanlagenbauerin (G)

43. Kupferschmied 43. Kupferschmied/Kupferschmiedin (G)

44. Lithograf (Fototonätzer) 44. Druckvorlagenhersteller/
Druckvorlagenherstellerin (A)

45. Maschinenschlosser 45. a) Maschinenbaumechaniker/
Maschinenbaumechanikerin

b) Industriemechaniker/
Industriemechanikerin
Fachrichtungen
– Maschinen- und Systemtechnik
– Betriebstechnik (A)

46. Mechaniker 46. a) Maschinenbaumechaniker/
Maschinenbaumechanikerin (G)
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b) Industriemechaniker/
Industriemechanikerin
Fachrichtungen
– Maschinen- und Systemtechnik
– Produktionstechnik (A)

47. Modellschlosser 47. Modellschlosser/
Modellschlosserin (A)

48. Modelltischler (Formentischler) 48. Modellbauer/Modellbauerin
Fachrichtung Produktions-
modellbau (G)

49. Nachrichtenelektroniker 49. a) Kommunikationselektroniker/
Kommunikationselektronikerin (A)

b) Fernmeldeelektroniker/
Fernmeldeelektronikerin (A)

c) Fernmeldehandwerker/
Fernmeldehandwerkerin (A)

d) Funkelektroniker/
Funkelektronikerin (A)

e) Informationselektroniker/
Informationselektronikerin (A)

50. Radio- und Fernsehmechaniker 50. a) Kommunikationselektroniker/
Kommunikationselektronikerin
Fachrichtung Funktechnik (A)

b) Funkelektroniker/
Funkelektronikerin (A)

51. Reproduktionsfotograf 51. Druckvorlagenhersteller/
Druckvorlagenherstellerin (A)

52. Reproduktionstechniker 52. Druckvorlagenhersteller/
Druckvorlagenherstellerin (A)

53. Rohrleitungsmonteur 53. a) Anlagenmechaniker/
Anlagenmechanikerin
Fachrichtung Versorgungs-
technik (A)

b) Rohrleitungsbauer (A)

54. Schalungsbauer 54. Beton- und Stahlbetonbauer/
Beton- und Stahlbetonbauerin (G, A)

55. Schlosser 55. a) Metallbauer/Metallbauerin
Fachrichtungen
– Konstruktionstechnik
– Metallgestaltung
– Anlagen- und Fördertechnik (G)

b) Konstruktionsmechaniker/
Konstruktionsmechanikerin
Fachrichtung Metall- und 
Schiffbautechnik (A)
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56. Schmied 56. Metallbauer/Metallbauerin
Fachrichtung Metallgestaltung (G)

57. Schuhmacher 57. Schuhmacher/Schuhmacherin (G)

58. Spengler 58. Klempner/Klempnerin (G)

59. Stahlbauschlosser 59. Konstruktionsmechaniker/
Konstruktionsmechanikerin
Fachrichtung Metall- und 
Schiffbautechnik (A)

60. Starkstrommonteur 60. a) Energieelektroniker/
Energieelektronikerin
Fachrichtung Anlagentechnik (A)

b) Energieanlagenelektroniker/
Energieanlagenelektronikerin (A)

61. Steinmetz 61. a) Steinmetz und Steinbildhauer/
Steinmetzin und Steinbildhauerin
Fachrichtung Steinmetz (G)

b) Steinmetz/Steinmetzin (A)

62. Tiefdruckformenhersteller 62. Druckformhersteller/
Druckformherstellerin (A)

63. Typografiker 63. Schriftsetzer/Schriftsetzerin (G, A)

64. Universalhärter 64. Universalhärter/Universalhärterin (A)

65. Versicherungskaufmann 65. Versicherungskaufmann/
Versicherungskauffrau (A)

66. Waffenmechaniker 66. a) Büchsenmacher/
Büchsenmacherin (G)

b) Industriemechaniker/
Industriemechanikerin
Fachrichtung Geräte- 
und Feinwerktechnik (A)

67. Werkzeugmacher 67. a) Werkzeugmacher/
Werkzeugmacherin (G)

b) Werkzeugmechaniker/
Werkzeugmechanikerin
Fachrichtungen
– Stanz- und Umformtechnik
– Formentechnik (A)

68. Werkzeugmaschineur 68. a) Dreher/Dreherin (G)
b) Zerspanungsmechaniker/

Zerspanungsmechanikerin
Fachrichtungen
– Drehtechnik
– Schleiftechnik
– Frästechnik (A)
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III. Gleichgestellt durch die Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung
vom 12. April 1990:

1. Chemischputzer 1. a) Färber und Chemischreiniger/
Färberin und Chemischreinigerin
(G)

b) Färber und Chemischreiniger/
Färberin und Chemischreinigerin
(A)

c) Textilreiniger/Textilreinigerin (G)
d) Textilreiniger/Textilreinigerin (A)
e) Wäscher und Plätter/Wäscherin

und Plätterin (G)

2. Dessinateur für Stoffdruck 2. a) Musterzeichner/
Musterzeichnerin in der Stoff-
druckerei (A)

b) Textilmustergestalter/
Textilmustergestalterin, Fachrich-
tung Textildruck (A)

3. Elektroinstallateur 3. Elektroinstallateur
Elektroinstallateurin (G)

4. Elektromechaniker für Schwachstrom 4. Elektromechaniker/
Elektromechanikerin (G, 1987)1)

5. Elektromechaniker für Starkstrom 5. Elektromechaniker/
Elektromechanikerin (G, 1967)1)

6. Elektromechaniker und -maschinen- 6. Elektromaschinenbauer/
bauer Elektromaschinenbauerin (G)

7. Fahrzeugtapezierer (Fahrzeugsattler) 7. a) Fahrzeugpolsterer/
Fahrzeugpolsterin (A)

b) Sattler/Sattlerin (G)
c) Sattler/Sattlerin (A)

8. Fernmeldebaumonteur 8. a) Fernmeldeanlagenelektroniker/
Fernmeldeanlagenelektronikerin
(G)

b) Fernmeldemechaniker/
Fernmeldemechanikerin (G)

9. Fernmeldemonteur 9. a) Fernmeldeanlagenelektroniker/
Fernmeldeanlagenelektronikerin
(G)

b) Fernmeldemechaniker/
Fernmeldemechanikerin (G)

10. Glasbläser und Glasinstrumenten- 10. a) Glasinstrumentenmacher/
erzeuger Glasinstrumentenmacherin (G)

1) Die Jahreszahl bezieht sich auf das Erlassjahr der Verordnung.
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b) Glasapparatebauer/
Glasapparatebauerin (G)

c) Glasapparatebauer/
Glasapparatebauerin (A)

11. Glasgraveur 11. a) Glasgraveur/Glasgraveurin (A)
b) Glasveredler/Glasveredlerin,

Fachrichtung Gravur (G)
c) Glasveredler/Glasveredlerin

Fachrichtung Gravur (A)

12. Glasmaler 12. a) Glasmaler/Glasmalerin (A)
b) Glas- und Kerammaler/Glas- und

Kerammalerin, Fachrichtung
Glasmalerei (A)

c) Glas- und Porzellanmaler/Glas-
und Porzellanmalerin (G)

13. Glasschleifer und Glasbeleger 13. a) Glasschleifer und Glasätzer/
Glasschleiferin und Glasätzerin
(G)

b) Glasveredler/Glasveredlerin,
Fachrichtung Flächenveredlung
(G)

c) Glasveredler/Glasveredlerin,
Fachrichtung Flächenveredlung
(A)

14. Gold-, Silber- und Perlensticker 14. Sticker/Stickerin (G)

15. Großmaschinsticker 15. Schmucktextilienhersteller/
Schmucktextilienherstellerin, Fach-
richtung Maschinenstickereien (A)

16. Handschuhmacher 16. a) Handschuhmacher/
Handschuhmacherin (G)

b) Handschuhmacher/
Handschuhmacherin (A)

17. Hohlglasfeinschleifer (Kugler) 17. a) Hohlglasfeinschleifer (Kugler)/
Hohlglasfeinschleiferin (Kuglerin)
(A)

b) Glasschleifer und Glasätzer/
Glasschleiferin und Glasätzerin
(G)

c) Glasveredler/Glasveredlerin,
Fachrichtung Schliff (G)

d) Glasveredler/Glasveredlerin,
Fachrichtung Schliff (A)

18. Hutmacher 18. Hut- und Mützenmacher/Hut- und
Mützenmacherin (G)

19. Kappenmacher 19. a) Hut- und Mützenmacher/Hut-
und Mützenmacherin (G)

b) Mützenmacher/Mützenmacherin
(A)
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20. Keramiker 20. Keramiker/Keramikerin (G)

21. Kerammaler 21. a) Kerammaler/Kerammalerin (A)
b) Glas- und Kerammaler/Glas- und

Kerammalerin, Fachrichtung Ke-
rammalerei (A)

c) Glas- und Porzellanmaler/Glas-
und Porzellanmalerin (G)

22. Kerammodelleur 22. Kerammodelleur/Kerammodelleurin
(A)

23. Lederbekleidungserzeuger 23. Bekleidungsschneider/
Bekleidungsschneiderin (A)

24. Ledergalanteriewarenerzeuger 24. a) Feinsattler/Feinsattlerin (A)
und Taschner b) Feintäschner/Feintäschnerin (G)

c) Täschner/Täschnerin (A)

25. Maschinsticker 25. a) Schmucktextilienhersteller/
Schmucktextilienherstellerin,
Fachrichtung Maschinensticke-
reien (A)

b) Sticker/Stickerin (G)

26. Miedererzeuger 26. a) Bekleidungsschneider/
Bekleidungsschneiderin (A)

b) Wäscheschneider/
Wäscheschneiderin (G)

27. Modist 27. a) Modist/Modistin (G)
b) Modist/Modistin (A)

28. Nachrichtenelektroniker 28. a) Fernmeldeanlagenelektroniker/
Fernmeldeanlagenelektronikerin
(G)

b) Fernmeldemechaniker/
Fernmeldemechanikerin (G)

29. Porzellanformer 29. Industriekeramiker/
Industriekeramikerin, Fachrichtung
Formgebung (A)

30. Porzellanmaler 30. a) Glas- und Kerammaler/Glas- und
Kerammalerin, Fachrichtung Ke-
rammalerei (A)

b) Kerammaler/Kerammalerin (A)
c) Glas- und Porzellanmaler/Glas-

und Porzellanmalerin (G)

31. Posamentierer 31. Schmucktextilienhersteller/
Schmucktextilienherstellerin, Fach-
richtung Posamenten (A)

32. Radio- und Fernsehmechaniker 32. Radio- und Fernsehtechniker/
Radio- und Fernsehtechnikerin (G)
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33. Rauchwarenzurichter 33. a) Pelzveredler/Pelzveredlerin (A)
b) Rauchwarenzurichter/

Rauchwarenzurichterin (A)

34. Rotgerber 34. a) Gerber/Gerberin (G)
b) Gerber/Gerberin (A)

35. Sattler und Riemer 35. a) Sattler/Sattlerin (G)
b) Sattler/Sattlerin (A)

36. Stickereizeichner 36. a) Musterzeichner/
Musterzeichnerin für die Sticke-
rei (A)

b) Textilmustergestalter/
Textilmustergestalterin, Fachrich-
tung Handstickerei (A)

c) Textilmustergestalter/
Textilmustergestalterin, Fachrich-
tung Maschinenstickerei (A)

37. Stoffdrucker 37. a) Textilmaschinenführer/
Textilmaschinenführerin – Vered-
lung (A)

b) Textilveredler/Textilveredlerin – 
Appretur (A)

c) Textilveredler/Textilveredlerin – 
Druckerei (A)

38. Strickwarenerzeuger 38. a) Stricker/Strickerin (G)
b) Textilmechaniker/

Textilmechanikerin – Strickerei
und Wirkerei (A)

c) Textilmechaniker/
Textilmechanikerin – Strumpf-
und Feinstrumpfrundstrickerei (A)

39. Textilmechaniker 39. a) Textilmechaniker/
Textilmechanikerin – Bandwebe-
rei (A)

b) Textilmechaniker/
Textilmechanikerin – Ketten- und
Raschelwirkerei (A)

c) Textilmechaniker/
Textilmechanikerin – Spinnerei (A)

d) Textilmechaniker/
Textilmechanikerin – Strickerei
und Wirkerei (A)

e) Textilmechaniker/
Textilmechanikerin – Strumpf-
und Feinstrumpfrundstrickerei (A)

f) Textilmechaniker/
Textilmechanikerin – Tufting (A)

g) Textilmechaniker/
Textilmechanikerin – Vliesstoff (A)

h) Textilmechaniker/
Textilmechanikerin – Weberei (A)
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40. Textilmusterzeichner 40. a) Musterzeichner und Patroneur/
Musterzeichnerin und Patroneu-
rin (A)

b) Textilmustergestalter/
Textilmustergestalterin (A)

41. Textilreiniger 41. a) Textilreiniger/Textilreinigerin (G)
b) Textilreiniger/Textilreinigerin (A)

42. Textilveredler 42. a) Textilmaschinenführer/
Textilmaschinenführerin – Vered-
lung (A)

b) Textilveredler/Textilveredlerin –
Appretur (A)

c) Textilveredler/Textilveredlerin –
Färberei (A)

43. Wäschenäher 43. a) Bekleidungsfertiger/
Bekleidungsfertigerin (A)

b) Bekleidungsschneider/
Bekleidungsschneiderin (A)

c) Wäscheschneider/
Wäscheschneiderin (G)

44. Wäschewarenerzeuger 44. a) Bekleidungsfertiger/
Bekleidungsfertigerin (A)

b) Bekleidungsschneider/
Bekleidungsschneiderin (A)

c) Wäscheschneider/
Wäscheschneiderin (G)

45. Weber 45. Weber/Weberin (G)

46. Weiß- und Sämischgerber 46. a) Gerber/Gerberin (G)
b) Gerber/Gerberin (A)

47. Wirkwarenerzeuger 47. a) Textilmechaniker/
Textilmechanikerin – Ketten- und
Raschelwirkerei (A)

b) Textilmechaniker/
Textilmechanikerin – Strickerei
und Wirkerei (A)

c) Wäscheschneider/
Wäscheschneiderin (G)

IV. Gleichgestellt durch die Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung
vom 12. April 1990:

1. Bienenwirtschaftsfacharbeiter/ 1. Tierwirt/Tierwirtin,
Bienenwirtschaftsfacharbeiterin Schwerpunkt Bienenhaltung (A)

2. Blechblasinstrumentenerzeuger 2. a) Metallblasinstrumentenmacher/
Metallblasinstrumentenmacherin 
(A)

b) Metallblasinstrumenten- und 
Schlagzeugmacher/
Metallblasinstrumenten- und 
Schlagzeugmacherin (G)
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3. Bootsbauer 3. a) Bootsbauer/Bootsbauerin (A)
b) Bootsbauer/Bootsbauerin (G)

4. Denkmal-, Fassaden- und 4. a) Gebäudereiniger/
Gebäu dereiniger Gebäudereinigerin (G)

5. Destillateur 5. Brenner/Brennerin (A)

6. Facharbeiter/Facharbeiterin der 6. Hauswirtschafter/Hauswirtschafterin,
ländlichen Hauswirtschaft Schwerpunkt ländliche

Hauswirtschaft (A)

7. Feldgemüsebau-Facharbeiter/ 7. Gärtner/Gärtnerin,
Feldgemüsebau-Facharbeiterin Fachrichtung Gemüsebau

einschließlich Pilzanbau (A)

8. Fischereifacharbeiter/ 8. a) Fischwirt/Fischwirtin,
Fischereifacharbeiterin Schwerpunkt Fischhaltung und 

Fischzucht (A)
b) Fischwirt/Fischwirtin,

Schwerpunkt Seen- und
Flussfischerei (A)

9. Forstfacharbeiter/ 9. Forstwirt/Forstwirtin (A)
Forstfacharbeiterin

10. Forstgarten- und Forstpflege- 10. Forstwirt/Forstwirtin (A)
facharbeiter/Forstgarten- und
Forstpflegefacharbeiterin

11. Friedhofs- und Ziergärtner 11. Gärtner/Gärtnerin,
Fachrichtung Friedhofsgärtnerei (A)

12. Gärtner-Facharbeiter/Gärtner- 12. Gärtner/Gärtnerin,
Facharbeiterin – Baumschule Fachrichtung Baumschulen (A)

13. Gärtner-Facharbeiter/Gärtner- 13. Gärtner/Gärtnerin,
Facharbeiterin – Gemüsebau Fachrichtung Gemüsebau

einschließlich Pilzanbau (A)

14. Gärtner-Facharbeiter/Gärtner- 14. Gärtner/Gärtnerin,
Facharbeiterin – Zierpflanzenbau Fachrichtung Zierpflanzenbau

einschließlich Staudengärtnerei (A)

15. Geflügelwirtschaftsfacharbeiter/ 15. Tierwirt/Tierwirtin,
Geflügelwirtschaftsfacharbeiterin Schwerpunkt Geflügelhaltung (A)

16. Gießereimechaniker 16. Gießereimechaniker/
Gießereimechanikerin (A)

17. Glasgraveur 17. Glasschleifer und Glasätzer/
Glasschleiferin und Glasätzerin,
Fachrichtung Gravur (G)

18. Glasschleifer und Glasbieger 18. Glasschleifer und Glasätzer/
Glasschleiferin und Glasätzerin,
Fachrichtung Flächenveredelung (G)

19. Harmonikamacher 19. Handzuginstrumentenmacher/
Handzuginstrumentenmacherin (G)
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20. Hohlglasfeinschleifer (Kugler) 20. Glasschleifer und Glasätzer/
Glasschleiferin und Glasätzerin,
Fachrichtung Schliff (G)

21. Holzblasinstrumentenerzeuger 21. a) Holzblasinstrumentenmacher/
Holzblasinstrumentenmacherin (A)

b) Holzblasinstrumentenmacher/
Holzblasinstrumentenmacherin (A)

22. Landschaftsgärtner (Garten- und 22. Gärtner/Gärtnerin,
Grünflächengestalter) Fachrichtung Garten- und

Landschaftsbau (A)

23. Landwirtschaftlicher Facharbeiter/ 23. a) Landwirt/Landwirtin
Landwirtschaftliche Facharbeiterin b) Tierwirt/Tierwirtin

Schwerpunkt Rinderhaltung (A)
c) Tierwirt/Tierwirtin

Schwerpunkt Schafhaltung (A)
c) Tierwirt/Tierwirtin

Schwerpunkt Schweinehaltung (A)

24. Molkereifachmann 24. Molkereifachmann/
Molkereifachfrau (A)

25. Molkerei- und Käsefacharbeiter/ 25. Molkereifachmann/
Molkerei- und Käsefacharbeiterin Molkereifachfrau (A)

26. Molker und Käser 26. Molkereifachmann/
Molkereifachfrau (A)

27. Obstbaufacharbeiter/ 27. Gärtner/Gärtnerin,
Obstbaufacharbeiterin Fachrichtung Obstbau (A)

28. Papiertechniker 28. Papiermacher/Papiermacherin (A)

29. Pferdewirtschaftsfacharbeiter/ 29. Pferdewirt/Pferdewirtin,
Pferdewirtschaftsfacharbeiterin Schwerpunkt Pferdezucht

und -haltung (A)

30. Speditionskaufmann 30. Speditionskaufmann/
Speditionskauffrau

31. Streich- und Saiteninstrumenten- 31. a) Geigenbauer/Geigenbauerin (G)
erzeuger b) Zupfinstrumentenmacher/

Zupfinstrumentenmacherin (G)

32. Strickwarenerzeuger 32. Textilmechaniker/Textilmechanikerin 
– Maschenindustrie (A)

33. Technischer Zeichner 33. a) Technischer Zeichner/
Technische Zeichnerin,
Fachrichtung Heizungs-,
Klima- und Sanitärtechnik (A)

b) Technischer Zeichner/
Technische Zeichnerin,
Fachrichtung Maschinen-,
und Anlagentechnik (A)

c) Technischer Zeichner/
Technische Zeichnerin,
Fachrichtung Stahl- und
Metallbautechnik (A)
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d) Technischer Zeichner/
Technische Zeichnerin,
Fachrichtung Elektrotechnik (A)

34. Textilmechaniker 34. Textilmechaniker/
Textilmechanikerin 
– Maschen industrie (A)

35. Textilveredler 35. Textilveredler/Textilveredlerin
– Beschichtung (A)

36. Weinbau- und Kellerfacharbeiter/ 36. Winzer/Winzerin (A)
Weinbau- und Kellerfacharbeiterin

37. Wirkwarenerzeuger 37. Textilmechaniker/
Textilmechanikerin 
– Maschen industrie (A)

V. Gleichgestellt durch die Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung
vom 12. April 1990:

1. Berufskraftfahrer 1. Berufskraftfahrer/
Berufskraftfahrerin (A)

2. Bodenleger 2. Estrichleger/Estrichlegerin (G/A)

3. Buchbinder 3. a) Buchbinder/Buchbinderin (G/A)
Fachrichtung Einzel- und
Sonderanfertigung

b) Buchbinder/Buchbinderin (G/A)
Fachrichtung Buchfertigung/Serie

4. Druckformtechniker 4. Reprohersteller/Reproherstellerin
(A) Fachrichtung Druckformtechnik

5. Druckvorstufentechniker 5. a) Werbe- und Medienvorlagen
hersteller/Werbe- und
Medienvorlagenherstellerin (A)
Fachrichtung Gestaltung

b) Werbevolagenhersteller/
Werbevorlagenherstellerin (A)

c) Schriftsetzer/Schriftsetzerin (G/A)

6. Feldgemüsebau-Facharbeiter/-in 6. Gärtner/Gärtnerin (A)
Fachrichtung Gemüsebau

7. Friseur und Perückenmacher 7. Friseur/Friseurin (G)
(Stylist)

8. Gärtner-Facharbeiter/Gärtner- 8. Gärtner/Gärtnerin (A)
Facharbeiterin – Gemüsebau Fachrichtung Gemüsebau

9. Gärtner-Facharbeiter/Gärtner- 9. a) Gärtner/Gärtnerin (A)
Facharbeiterin – Zierpflanzenbau Fachrichtung Staudengärtnerei

b) Gärtner/Gärtnerin (A)
Fachrichtung Zierpflanzenbau

10. Großmaschinsticker 10. Schmucktextilienhersteller/
Schmucktextilienherstellerin (A)
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11. Hörgeräteakustiker 11. Hörgeräteakustiker/
Hörgeräteakustikerin (G)

12. Isoliermonteur 12. a) Industrie-Isolierer/Industrie-
Isoliererin (A) (2. Stufe)

b) Isoliermonteur/
Isoliermonteurin (A)

c) Wärme-, Kälte- und Schall-
schutzisolierer (Isoliermonteur)/ 
Wärme-, Kälte- und
Schallschutzisoliererin
(Isoliermonteurin) (G)

13. Kälteanlagentechniker 13. Kälteanlagenbauer/
Kälteanlagenbauerin (G)

14. Kartograf 14. Kartograf/Kartografin (A)

15. Maschinsticker 15. Schmucktextilienhersteller/
Schmucktextilienherstellerin (A)

16. Miedererzeuger 16. Modeschneider/Modeschneiderin (A)
(2. Stufe)

17. Modellschlosser 17. Modellbaumechaniker/
Modellbaumechanikerin (A)

18. Modelltischler (Formentischler) 18. Modellbaumechaniker/
Modellbaumechanikerin (A)

19. Pharmazeutisch-kaufmännischer 19. Pharmazeutisch-kaufmännischer
Assistent Angestellter/Pharmazeutisch-

kaufmännische Angestellte (A)

20. Physiklaborant 20. Physiklaborant/Physiklaborantin (A)

21. Polsterer 21. Polsterer/Polsterin (A)

22. Porzellanformer 22. Figurenkeramformer/
Figurenkeramformerin (A)

23. Porzellanmaler 23. Manufakturporzellanmaler/
Manufakturporzellanmalerin (A)

24. Posamentierer 24. Schmucktextilienhersteller/
Schmucktextilienherstellerin (A)

25. Prozessleittechniker 25. Prozessleitelektroniker/
Prozessleitelektronikerin (A)

26. Reproduktionstechniker 26. Reprohersteller/Reproherstellerin (A)
Fachrichtung Reproduktionstechnik

27. Restaurantfachmann 27. Restaurantfachmann/
Restaurantfachfrau (A)

28. Säckler 28. Modeschneider/Modeschneiderin (A)
(Lederbekleidungserzeuger) (2. Stufe)

29. Stoffdrucker 29. Textilveredler/Textilveredlerin (A)
(2. Stufe)
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30. Stuckateur und 30. a) Stuckateur/Stuckateurin (G/A)
Trockenausbauer b) Trockenbaumonteur/

Trockenbaumonteurin (A)

31. Textilveredler 31. Textilveredler/Textilveredlerin (A)
(2. Stufe)

32. Universalhärter 32. Werkstoffprüfer/Werkstoffprüferin (A),
Schwerpunkt Wärmebehandlungs-
technik

33. Universalschweißer 33. a) Anlagenmechaniker/
Anlagenmechanikerin (A)
Fachrichtung Schweißtechnik

b) Konstruktionsmechaniker/
Konstruktionsmechanikerin (A)
Fachrichtung Schweißtechnik

34. Vergolder und Staffierer 34. Vergolder/Vergolderin (G)

35. Vulkaniseur 35. Vulkaniseur und Reifenmechaniker/
Vulkaniseurin und
Reifenmechanikerin (G)

36. Waagenhersteller 36. Maschinenbaumechaniker/
Maschinenbaumechanikerin,
Schwerpunkt Waagenbau (G)

37. Wäschenäher 37. Modenäher/Modenäherin (A)
(1. Stufe)

38. Werkstoffprüfer 38. Werkstoffprüfer/Werkstoffprüferin (A),
Schwerpunkt Metalltechnik

VI. Gleichgestellt durch die Fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung
vom 12. April 1990:

1. Anlagenelektriker 1. Industrieelektroniker/Industrie- 
elektronikerin
Fachrichtung Produktionstechnik (A)

2. Anlagenmonteur 2. Elektroanlagenmonteur/Elektro -
anlagenmonteurin (A)

3. Bekleidungsfertiger 3. Modenäher/Modenäherin (A)

4. Betonfertiger – 4. Betonfertigteilbauer/
Betonwarenerzeugung Betonfertigteilbauerin (A)

5. Betonfertiger – 5. a) Betonstein- und Terrazzo-
Betonwerksteinerzeugung hersteller/Betonstein- und 

Terrazzoherstellerin (G)
b) Betonfertigteilbauer/

Betonfertigteilbauerin (A)

6. Betonfertiger – Terrazzoherstellung 6. Betonstein- und Terrazzohersteller/
Betonstein- und Terrazzoher-
stellerin (G)

7. Binder 7. Böttcher/Böttcherin (G)
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8. Hohlglasveredler – Glasmalerei 8. a) Glasmaler/Glasmalerin (A)
b) Glas- und Kerammaler/Glas-

und Kerammalerin
Fachrichtung Glasmalerei (A)

c) Glas- und Porzellanmaler/
Glas- und Porzellanmalerin (G)

9. Hohlglasveredler – Gravur 9. a) Glasgraveur/Glasgraveurin (A)
b) Glasschleiferund Glasätzer/

Glasschleiferin und Glasätzerin
Fachrichtung Gravur (G)

c) Glasveredler/Glasveredlerin
Fachrichtung Gravur (A)

d) Glasveredler/Glasveredlerin
Fachrichtung Gravur (G)

10. Hohlglasveredler – Kugeln 10. a) Glasschleifer und Glasätzer/
Glasschleiferin und Glasätzerin
Fachrichtung Schliff (G)

b) Glasveredler/Glasveredlerin
Fachrichtung Schliff (A)

c) Glasveredler/Glasveredlerin
Fachrichtung Schliff (G)

d) Hohlglasfeinschleifer (Kugler)/
Hohlglasfeinschleiferin
(Kuglerin) (A)

11. Hüttenwerkschlosser 11. Verfahrensmechaniker/Verfahrens-
mechanikerin in der Hütten- und 
Halbzeugindustrie (A)

12. Kommunikationstechniker – 12. a) Funkelektroniker/
Audio- und Videoelektronik Funkelektronikerin (A)

b) Kommunikationselektroniker/
Kommunikationselektronikerin
Fachrichtung Funktechnik (A)

13. Kommunikationstechniker – 13. Kommunikationselektroniker/
Bürokommunikation Kommunikationselektronikerin (A)

14. Kommunikationstechniker – 14. Informations- und Telekommuni-
Elektronische Datenverarbeitung kationssystem-Elektroniker/
und Telekommunikation Informations- und Telekommuni-

kationssystem-Elektronikerin (A)

15. Kommunikationstechniker – 15. a) Fernmeldeelektroniker/
Nachrichtenelektronik Fernmeldeelektronikerin (A)

b) Funkelektroniker/
Funkelektro nikerin (A)

c) Industrieelektroniker/
Industrieelektronikerin (A)

d) Informationselektroniker/
Informationselektronikerin (A)

e) Kommunikationselektroniker/
Kommunikationselektronikerin (A)
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16. Kunststoffverarbeiter 16. Verfahrensmechaniker/
Verfahrensmechanikerin für
Kunststoff- und Kautschuktechnik (A)

17. Maschinenmechaniker 17. a) Industriemechaniker/
Industriemechanikerin
Fachrichtung Betriebstechnik (A)

b) Industriemechaniker/
Industriemechanikerin
Fachrichtung Produktions-
technik (A)

c) Industriemechaniker/
Industriemechanikerin
Fachrichtung Maschinen- und
Systemtechnik (A)

18. Tapezierer und Dekorateur 18. Raumausstatter/
Raumausstatterin (G)

19. Verwaltungsassistent 19 a) Bürokaufmann/Bürokauffrau (A)
b) Kaufmann/Kauffrau für Büro-

kommunikation (A)
c) Fachangestellter für Büro-

kommunikation/Fachangestellte
für Bürokommunikation (A)

20. Werkzeugmechaniker 20. Werkzeugmechaniker/
Werkzeugmechanikerin (A)

§ 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 17. November 2005

Der Bundesmin is ter
für  Wir tschaf t  und Arbei t

Wol fgang Clement

Der  Bundesmin is ter  des Innern
Schi ly
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Verordnung
zur Gleichstellung österreichischer Meisterprüfungs-

zeugnisse mit Meisterprüfungszeugnissen
im Handwerk

Vom 31. Januar 1997

Auf Grund des § 50 a der Handwerksordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Dezember 1965 (BGBI. 1966 I S. 1), der durch Ar-
tikel 1 Nr. 28 des Gesetzes vom 20. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2256) ein-
gefügt worden ist, in Verbindung mit Artikel 56 Abs. 1 des Zuständigkeits-
anpassungs-Gesetzes vom 18. März 1975 (BGBI. I S. 705) und dem Orga-
nisationserlass vom 17. November 1994 (BGBI. I S. 3667) verordnet das
Bundesministerium für Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminis -
terium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie: 

§ 1

Gleichstellung von Meisterprüfungszeugnissen im Handwerk

Österreichische Zeugnisse über das Bestehen der Meisterprüfung wer-
den den Zeugnissen über das Bestehen der Meisterprüfung im Handwerk
nach Maßgabe der in der Anlage enthaltenen Aufstellung gleichgestellt. 

§ 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 

Bonn, den 31. Januar 1997

Der Bundesmin is ter  für  Wir tschaf t
Rexrodt
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Aufstellung der gleichgestellten
Meisterprüfungszeugnisse

Bezeichnung des öster- Bezeichnung des
reichischen Prüfungszeugnisses deutschen Prüfungszeugnisses

Zeugnis über das Bestehen Zeugnis über das Bestehen
der Meisterprüfung im Handwerk der Meisterprüfung im Handwerk

1. Bäcker 1. Bäcker

2. Buchbinder 2. Buchbinder

3. Dachdecker 3. Dachdecker

4. Damenkleidermacher 4. Damenschneider

5. Drechsler 5. Drechsler

6. Fleischer 6. Fleischer

7. Fotograf 7. Fotograf

8. Friseur und Perückenmacher 8. Friseur

9. Glaser, Glasbeleger und Flach- 9. Glaser
glasschleifer (alt: Glaser) 

10.Herrenkleidermacher 10. Herrenschneider

11.Kälteanlagentechniker 11. Kälteanlagenbauer
(alt: Kühlmaschinenmechaniker) 

12.Karosseriebauer 12. Karosserie- und Fahrzeugbauer

13.Konditor (Zuckerbäcker) 13. Konditor

14.Kraftfahrzeugtechniker 14. Kraftfahrzeugmechaniker
(alt: Kraftfahrzeugmechaniker) 

15.Kupferschmied 15. Kupferschmied

16.Kürschner 16. Kürschner

17.Landmaschinentechniker 17. Landmaschinenmechaniker
(alt: Landmaschinenmechaniker) 

18.Maschinen- und Fertigungs- 18. Maschinenbaumechaniker
techniker (alt: Mechaniker) 

19.Orthopädieschuhmacher 19. Orthopädieschuhmacher

20.Radio- und Videoelektroniker 20. Radio- und Fernsehtechniker
(alt: Radio- und Fernsehtechniker) 

21.Schuhmacher 21. Schuhmacher

22.Spengler 22. Klempner

23. Stuckateur und Trockenausbauer 23. Stuckateur

24.Tischler 24. Tischler

25.Uhrmacher 25. Uhrmacher

26.Zahntechniker 26. Zahntechniker
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Verordnung
zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen der 
Erwin-Stein-Schule, Staatliche Glasfachschule 

Hadamar, mit den Zeugnissen über das Bestehen der
Abschluss- und Gesellenprüfung in Ausbildungsberufen

vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1487) zuletzt geändert durch Artikel 1 der
Verordnung vom 20. Juni 2012 (BGBl. I 1387)

Auf Grund des § 50 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März
2005 (BGBl. I S. 931), der durch Artikel 232 Nr. 1 der Verordnung vom 
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, und auf Grund
des § 40 Abs. 1 der Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074, 2006 I S. 2095), der zu-
letzt durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I 
S. 2407) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Bildung und Forschung nach Anhörung des Hauptausschusses des Bun-
desinstituts für Berufsbildung:

§ 1

Gleichstellung von Prüfungszeugnissen

Die vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2016 von der Erwin-
Stein-Schule, Staatliche Glasfachschule Hadamar, erteilten Prüfungszeug-
nisse über erfolgreich abgelegte Abschlussprüfungen werden mit den
Zeugnissen über das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung in
Ausbildungsberufen nach Maßgabe der folgenden Aufstellung gleichge-
stellt: 

Bezeichnung Ausbil dungs beruf,
des Prüfungs zeug nisses für den gleich ge stellt wird
der Erwin-Stein-Schule,
Staat liche Glasfach schule Hadamar

Abschluss prüfung als Glaser/Glaserin 
Glaser/Glaserin im Gewerbe Nummer 39 der
Fachrich tungen: Anlage A der Handwerks ordnung
– Verglasung und Glasbau „Glaser“
– Fenster- und Glasfassa denbau Fachrich tungen:

– Verglasung und Glasbau
– Fenster- und Glasfassa denbau

Abschluss prüfung als Glasver edler/Glasver ed lerin
Glasver edler/Glasver ed lerin Fachrich tungen:
Fachrich tungen: – Kanten- und Flächen ver edlung
– Kanten- und Flächen ver edlung – Schliff und Gravur
– Schliff und Gravur – Glasma lerei und Kunst ver glasung
– Glasma lerei und Kunst ver glasung Glasver edler/Glasver ed lerin im 

Gewerbe Nummer 34 der 
Anlage B Abschnitt 1 der 
Handwerks ordnung „Glasver edler“
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Fachrich tungen:
– Kanten- und Flächen ver edlung
– Schliff und Gravur
– Glasma lerei und Kunst ver glasung

Abschluss prüfung als Glasap pa ra te bauer/
Glasap pa ra te bauer/ Glasap pa ra te bauerin
Glasap pa ra te bauerin Glasap pa ra te bauer/

Glasap pa ra te bauerin im 
Gewerbe Nummer 40 der
Anlage A der Handwerks ordnung
„Glasbläser und Glasap pa ra te bauer“

Soweit zu der Ausbildungsberufsbezeichnung eine Fachrichtung ange-
geben ist, beschränkt sich die Gleichstellung auf diese Fachrichtung.

§ 2

Fortgeltung von Gleichstellungen

Die Gleichstellungen auf Grund der Verordnung zur Gleichstellung von
Prüfungszeugnissen der „Erwin-Stein-Schule, Staatliche Glasfachschule
Hadamar“ mit den Zeugnissen über das Bestehen der Gesellenprüfung in
handwerklichen Ausbildungsberufen vom 1. März 1999 (BGBl. I S. 291)
gelten fort.

§ 3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in Kraft und
am 1. Januar 2017 außer Kraft.

Schlussformel

Der Bundesrat hat zugestimmt.
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Verordnung
zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen der

Staatlichen Zeichenakademie Hanau mit den
Zeugnissen über das Bestehen der Abschluss- und

Gesellenprüfung in Ausbildungsberufen

vom 2. April 2013 (BGBl. I S. 799)

Eingangsformel

Auf Grund des § 50 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes, der durch Ar-
tikel 232 Nummer 1 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I 
S. 2407) geändert worden ist, und auf Grund des § 40 Absatz 1 der Hand-
werksordnung, der zuletzt durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Okto-
ber 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, verordnet das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung nach Anhörung des Hauptaus-
schusses des Bundesinstituts für Berufsbildung:

§ 1
Gleichstellung von Prüfungszeugnissen

Die vom 1. Januar 2013 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2017 von der
Staatlichen Zeichenakademie Hanau erteilten Prüfungszeugnisse über er-
folgreich abgelegte Abschlussprüfungen werden mit den Zeugnissen über
das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung in Ausbildungsberufen
nach Maßgabe der nachstehenden Aufstellung gleichgestellt: 

Bezeichnung des Ausbil dungs beruf,
Prüfungs zeug nisses der für den gleich ge stellt wird
Staat lichen Zeichen aka demie Hanau

Abschluss prüfung als Goldschmied/Goldschmiedin
Goldschmied/Goldschmiedin Fachrich tungen: 
Fachrich tungen: – Schmuck
– Schmuck – Juwelen
– Juwelen – Ketten
– Ketten Goldschmied/Goldschmiedin im 

Gewerbe Nummer 11 der Anlage B 
Abschnitt 1 der Handwerks ordnung 
„Gold- und Silber schmiede“
Fachrich tungen: 
– Schmuck
– Juwelen
– Ketten

Abschluss prüfung als Silber schmied/Silber schmiedin
Silber schmied/Silber schmiedin Schwer punkte: 
Schwer punkte: – Metall
– Metall – Email
– Email Silber schmied/Silber schmiedin im 

Gewerbe Nummer 11 der Anlage B 
Abschnitt 1 der Handwerks ordnung 
„Gold- und Silber schmiede“
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Schwer punkte: 
– Metall
– Email

Abschluss prüfung als Graveur/Graveurin im Gewerbe 
Graveur/Graveurin Nummer 6 der Anlage B Abschnitt 1 
Schwer punkte: der Handwerks ordnung „Graveure“
– Flach gra vier technik Schwer punkte: 
– Relief gra vier technik – Flach gra vier technik

– Relief gra vier technik

Abschluss prüfung als Metall bildner im Gewerbe Nummer 7
Metall bildner/Metall bild nerin der Anlage B Abschnitt 1 der 
Fachrich tungen: Handwerks ordnung „Metall bildner“

– Gürtler- und Metall drück technik Fachrich tungen: 
– Ziselier technik – Gürtler- und Metall drück technik
– Goldschlag technik – Ziselier technik

– Goldschlag technik

Abschluss prüfung als Edelstein fasser/Edelstein fas serin
Edelstein fasser/Edelstein fas serin

Soweit zu der Ausbildungsberufsbezeichnung eine Fachrichtung oder
Schwerpunktbezeichnung angegeben ist, beschränkt sich die Gleichstel-
lung auf diese Fachrichtung oder diesen Schwerpunkt.

§ 2

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in Kraft; sie tritt
mit Ablauf des 31. Dezember 2017 außer Kraft.

Schlussformel

Der Bundesrat hat zugestimmt.
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Verordnung
zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen des

Staatlichen Berufskollegs Glas-Keramik-Gestaltung des
Landes Nordrhein-Westfalen in Rheinbach mit den
Zeugnissen über das Bestehen der Abschluss- und

Gesellenprüfung in Ausbildungsberufen
Vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1485) zuletzt geändert durch Artikel 1

der Verordnung vom 20. Juni 2012 (BGBl. I S. 1386)

Auf Grund des § 50 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März
2005 (BGBl. I S. 931), der durch Artikel 232 Nr. 1 der Verordnung vom 31. Ok -
tober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, und auf Grund des § 40
Abs. 1 der Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. September 1998 (BGBl. I S. 3074, 2006 I S. 2095), der zuletzt durch Ar-
tikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert
worden ist, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung
nach Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung:

§ 1

Gleichstellung von Prüfungszeugnissen

Die vom 1. Oktober 2006 bis zum 30. September 2016 vom Staatlichen
Berufskolleg Glas-Keramik-Gestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen in
Rheinbach erteilten Prüfungszeugnisse über erfolgreich abgelegte Ab-
schlussprüfungen werden mit den Zeugnissen über das Bestehen der Ab-
schluss- oder Gesellenprüfung in Ausbildungsberufen nach Maßgabe der
nachstehenden Aufstellung gleichgestellt:

Bezeichnung des Prüfungs- Ausbildungsberuf, für den
zeugnisses des Staatlichen gleichgestellt wird
Berufskollegs Glas-Keramik-
Gestaltung des Landes 
Nordrhein-Westfalen in Rheinbach

Abschlussprüfung als Glaser/Glaserin im Gewerbe
Glaser/Glaserin Nummer 39 der Anlage A der
Fachrichtung: Handwerksordnung „Glaser“
Verglasung und Glasbau Fachrichtung:

Verglasung und Glasbau

Glasveredler/Glasveredlerin Glasveredler/Glasveredlerin
Fachrichtungen: Fachrichtungen:
– Kanten- und Flächenveredlung – Kanten- und Flächenveredlung
– Schliff und Gravur – Schliff und Gravur
– Glasmalerei und Kunstverglasung – Glasmalerei und Kunstverglasung

Glasveredler/Glasveredlerin im
Gewerbe Nummer 34 der Anlage B 
Abschnitt 1 der Handwerksordnung
„Glasveredler“
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Fachrichtungen:
– Kanten- und Flächenveredlung
– Schliff und Gravur
– Glasmalerei und Kunstverglasung

Soweit zu der Ausbildungsberufsbezeichnung eine Fachrichtung ange-
geben ist, beschränkt sich die Gleichstellung auf diese Fachrichtung.

§ 2

Fortgeltung von Gleichstellungen

Die Gleichstellungen auf Grund der Verordnung zur Gleichstellung von
Prüfungszeugnissen der Staatlichen Glasfachschule Rheinbach mit den
Zeugnissen über das Bestehen der Gesellenprüfung in handwerklichen
Ausbildungsberufen vom 10. Juli 1978 (BGBl. I S. 985), zuletzt geändert
durch die Verordnung vom 1. März 1999 (BGBl. I S. 290), gelten fort. Dies
gilt auch für Zeugnisse, die bis zum Ablauf des 30. September 2006 von
dem Staatlichen Berufskolleg Glas-Keramik-Gestaltung des Landes Nord-
rhein-Westfalen in Rheinbach erteilt worden sind.

§ 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2006 in Kraft und
am 1. Oktober 2016 außer Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Gleichstellung von Prüfungszeugnis-
sen der Staatlichen Glasfachschule Rheinbach mit den Zeugnissen über das
Bestehen der Gesellenprüfung in handwerklichen Ausbildungsberufen vom 10.
Juli 1978 (BGBl. I S. 985), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 1. März
1999 (BGBl. I S. 290), außer Kraft.

Verordnung
zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen der

Berufsfachschule für das Holz und Elfenbein
verarbeitende Handwerk in Michelstadt mit den

 Zeugnissen über das Bestehen der Abschluss- und
Gesellenprüfung in Ausbildungsberufen

Vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1483) zuletzt geändert durch Artikel 1
der Verordnung vom 20. Juni 2012 (BGBl. I S. 1385)

Auf Grund des § 50 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005
(BGBl. I S. 931) der durch Artikel 232 Nr. 1 der Verordnung vom 31. Oktober
2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, und auf Grund des § 40 Abs. 1
der Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Sep-
tember 1998 (BGBl. I S. 3074, 2006 I S. 2095), der zuletzt durch Artikel 146
der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist,
verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Einver-
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nehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung nach An-
hörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung:

§ 1

Gleichstellung von Prüfungszeugnissen

Die vom 1. Oktober 2006 bis zum 30. September 2016 von der Berufs-
fachschule für das Holz und Elfenbein verarbeitende Handwerk in Michel-
stadt erteilten Prüfungszeugnisse über erfolgreich abgelegte Abschlussprü-
fungen werden mit den Zeugnissen über das Bestehen der Abschluss-
oder Gesellenprüfung in Ausbildungsberufen nach Maßgabe der nachste-
henden Aufstellung gleichgestellt:

Bezeichnung des Ausbildungsberuf, für den
Prüfungszeugnisses gleichgestellt wird
der Berufsfachschule für das 
Holz und Elfenbein verarbeitende
Handwerk in Michelstadt

Abschlussprüfung als Tischler/Tischlerin im Gewerbe
Tischler/Tischlerin Nummer 27 der Anlage A der

Handwerksordnung „Tischler“

Abschlussprüfung als Drechsler (Elfenbeinschnitzer)/
Drechsler/Drechslerin Drechslerin (Elfenbeinschnitzerin)
(Elfenbeinschnitzer/ im Gewerbe Nummer 15 der
Elfenbeinschnitzerin) Anlage B Abschnitt 1 der 

Handwerksordnung „Drechsler
(Elfenbeinschnitzer) und
Holzspielzeugmacher“

Abschlussprüfung als Holzbildhauer/Holzbildhauerin im
Holzbildhauer/Holzbildhauerin Gewerbe Nummer 16 der Anlage B

Abschnitt 1 der Handwerksordnung
„Holzbildhauer“

§ 2

Fortgeltung von Gleichstellungen

Die Gleichstellungen auf Grund der Verordnung zur Gleichstellung von
Prüfungszeugnissen der Berufsfachschule für das Holz und Elfenbein verar-
beitende Handwerk in Michelstadt/Odenwaldkreis mit den Zeugnissen über
das Bestehen der Gesellenprüfung in handwerklichen Ausbildungsberufen
vom 14. August 1979 (BGBl. I S. 1460), zuletzt geändert durch die Verord-
nung vom 10. April 1996 (BGBl. I S. 603), gelten fort. Dies gilt auch für Zeug-
nisse, die vom 1. Oktober 2001 bis zum 25. Juli 2007 erteilt worden sind.

§ 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und am
1. Oktober 2016 außer Kraft.
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Verordnung
zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen der

staatlich anerkannten Hiberniaschule Herne mit den
Zeugnissen über das Bestehen der Gesellenprüfung

in handwerklichen Ausbildungsberufen

Vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1481) zuletzt geändert durch Verordnung
vom 20. Juni 2012 (BGBl. I S. 1384)

Auf Grund des § 40 Abs. 1 der Handwerksordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074, 2006 I
S. 2095), der zuletzt durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober
2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, verordnet das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung nach Anhörung des Hauptausschus-
ses des Bundesinstituts für Berufsbildung:

§ 1

Gleichstellung von Prüfungszeugnissen

Die vom 1. Oktober 2006 bis zum 30. September 2016 von der staatlich
anerkannten Hiberniaschule Herne erteilten Prüfungszeugnisse über erfol-
greich abgelegte Abschlussprüfungen werden mit den Zeugnissen über
das Bestehen der Gesellenprüfung in handwerklichen Ausbildungsberufen
nach Maßgabe der nachstehenden Aufstellung gleichgestellt:

Bezeichnung des Ausbildungsberuf entsprechend
Prüfungszeugnisses der der Anlage A oder Anlage B der
staatlich anerkannten Handwerksordnung, 
Hiberniaschule Herne für den gleichgestellt wird

Abschlussprüfung als Maßschneider/Maßschneiderin
Damenschneider/ Schwerpunkt: Damen
Damenschneiderin (Gewerbe Nummer 19 der

Anlage B Abschnitt 1
„Damen- und Herrenschneider“)

Abschlussprüfung als Elektroniker/Elektronikerin
Elektroniker/Elektronikerin Fachrichtung: 
Fachrichtung: Energie- und Gebäudetechnik im
Energie- und Gebäudetechnik Gewerbe Nummer 25 der Anlage A

„Elektrotechniker“

Abschlussprüfung als Feinwerkmechaniker/
Feinwerkmechaniker/ Feinwerkmechanikerin
Feinwerkmechanikerin Schwerpunkt:
Schwerpunkt: Maschinenbau im Gewerbe
Maschinenbau Nummer 16 der Anlage A 

„Feinwerkmechaniker“

Abschlussprüfung als Tischler/Tischlerin im 
Tischler/Tischlerin Gewerbe Nummer 27 der Anlage A

„Tischler“
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Soweit zu der Ausbildungsberufsbezeichnung eine Fachrichtung oder
Schwerpunktbezeichnung angegeben ist, beschränkt sich die Gleichstel-
lung auf diese Fachrichtung oder diesen Schwerpunkt.

§ 2

Fortgeltung von Gleichstellungen

Die Gleichstellungen auf Grund der Verordnung zur Gleichstelllung von
Prüfungszeugnissen der staatlich anerkannten Hiberniaschule Herne mit
den Zeugnissen über das Bestehen der Gesellenprüfung in handwerkli-
chen Ausbildungsberufen vom 1. Juni 1994 (BGBl. I S. 1215), geändert durch
die Verordnung vom 4. August 1998 (BGBl. I S. 2086), gelten fort.

§ 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2006 in Kraft und am
1. Oktober 2016 außer Kraft.

Verordnung
zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen der
Berufsfachschule – Handwerksberufe – an der

Berufsbildenden Schule des Bezirksverbandes Pfalz in
Kaiserslautern mit den Zeugnissen über das

Bestehen der Abschluss- und Gesellenprüfung in 
Ausbildungsberufen

Vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1489) zuletzt geändert durch Artikel 1
der Verordnung vom 20. Juni 2012 (BGBl. I S. 1388)

Auf Grund des § 50 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005
(BGBl. I S. 931), der durch Artikel 232 Nr. 1 der Verordnung vom 31. Oktober
2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, und auf Grund des § 40 Abs. 1
der Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Sep-
tember 1998 (BGBl. I S. 3074, 2006 I S. 2095), der zuletzt durch Artikel 146
der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist,
verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung nach An-
hörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung:

§ 1

Gleichstellung von Prüfungszeugnissen

Die vom 1. Oktober 2006 bis zum 30. September 2016 von der Berufs-
fachschule – Handwerksberufe – an der Berufsbildenden Schule des Be-
zirksverbandes Pfalz in Kaiserslautern erteilten Prüfungszeugnisse über
erfolgreich abgelegte Abschlussprüfungen werden mit den Zeugnissen
über das Bestehen der Abschluss- oder Gesellenprüfung in Ausbildungs-
berufen nach Maßgabe der nachstehenden Aufstellung gleichgestellt:
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Bezeichnung des Ausbildungsberuf
Prüfungszeugnisses der staatlich für den gleichgestellt wird
anerkannten Berufsfachschule
– Handwerksberufe – an der 
Berufsbildenden Schule des
Bezirksverbandes Pfalz
in Kaiserslautern

Abschlussprüfung als Systemelektroniker/
Systemelektroniker/ Systemelektronikerin
Systemelektronikerin im Gewerbe Nummer 25 der

Anlage A der Handwerksordnung
„Elektrotechniker“

Abschlussprüfung als Feinwerkmechaniker/
Feinwerkmechaniker/ Feinwerkmechanikerin
Feinwerkmechanikerin Schwerpunkt:
Schwerpunkt: Maschinenbau im Gewerbe
Maschinenbau Nummer 16 der Anlage A 

der Handwerksordnung
„Feinwerkmechaniker“

Abschlussprüfung als Metallbauer/Metallbauerin
Metallbauer/Metallbauerin Fachrichtung: Metallgestaltung
Fachrichtung: Metallgestaltung im Gewerbe Nummer 13

der Anlage A der Handwerksordnung
„Metallbauer“

Abschlussprüfung als Goldschmied/Goldschmiedin
Goldschmied/Goldschmiedin Fachrichtung: Schmuck
Fachrichtung: Schmuck Goldschmied/Goldschmiedin

Fachrichtung: Schmuck im
Gewerbe Nummer 11 der Anlage B
Abschnitt 1 der Handwerksordnung
„Gold- und Silberschmiede“

Abschlussprüfung als Maler und Lackierer/
Maler und Lackierer/ Malerin und Lackiererin
Malerin und Lackiererin Fachrichtung:
Fachrichtung: Gestaltung und Instandhaltung
Gestaltung und Instandsetzung im Gewerbe Nummer 10 der

Anlage A der Handwerksordnung
„Maler und Lackierer“

Abschlussprüfung als Steinmetz und Steinbildhauer/
Steinmetz und Bildhauer/ Steinmetzin und Steinbildhauerin
Steinmetzin und Bildhauerin Fachrichtungen: Steinmetzarbeiten
Fachrichtungen: Steinbildhauerarbeiten im Gewerbe
Steinmetzarbeiten Nummer 8 der Anlage A der
und Steinbildhauerarbeiten Handwerksordnung

„Steinmetzen und Steinbildhauer“

Abschlussprüfung als Tischler/Tischlerin im Gewerbe
Tischler/Tischlerin Nummer 27 der Anlage A der

Handwerksordnung „Tischler“.
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Soweit zu der Ausbildungsberufsbezeichnung eine Fachrichtung oder
Schwerpunktbezeichnung angegeben ist, beschränkt sich die Gleichstel-
lung auf diese Fachrichtung oder diesen Schwerpunkt.

§ 2

Fortgeltung von Gleichstellungen

Die Gleichstellungen auf Grund der Verordnung zur Gleichstelllung von
Prüfungszeugnissen der Berufsfachschule – Handwerksberufe – an der
Berufsbildenden Schule des Bezirksverbandes Pfalz in Kaiserslautern mit
den Zeugnissen über das Bestehen der Gesellenprüfung in handwerkli-
chen Ausbildungsberufen vom 4. August 1998 (BGBl. I S. 2088) gelten fort.

§ 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2006 in Kraft und am
1. Oktober 2016 außer Kraft.

Verordnung
zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen des

Theodor-Reuter-Berufskollegs Iserlohn, Staatliche
Berufsfachschule für Fertigungstechnik und

Elektrotechnik mit den Zeugnissen über das Bestehen
der Abschlussprüfung in Ausbildungsberufen

vom 12. August 2008 (BGBl. I S. 1709) zuletzt geändert durch Artikel 1
der Verordnung vom 27. Dezember 2012 (BGBl. I 2013 S. 32)

Auf Grund des § 50 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März
2005 (BGBl. I S. 931), der durch Artikel 232 Nr. 1 der Verordnung vom 
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, verordnet das
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie nach Anhörung des
Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung:

§ 1

Gleichstellung von Prüfungszeugnissen

Die vom 1. August 2007 bis zum 31. Juli 2017 von dem Theodor-Reu-
ter-Berufskolleg Iserlohn, Staatliche Berufsfachschule für Fertigungstech-
nik und Elektrotechnik erteilten Prüfungszeugnisse über erfolgreich abge-
legte Abschlussprüfungen werden mit den Zeugnissen über das Bestehen
der Abschlussprüfung in Ausbildungsberufen nach Maßgabe der in der An-
lage enthaltenen Aufstellung gleichgestellt.

§ 2

Fortgeltung von Gleichstellungen

Die Gleichstellungen für die auf Grund 
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1. der Verordnung zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen der Staat-
lichen Berufsfachschule für Fertigungstechnik und Elektrotechnik Iser-
lohn mit den Zeugnissen über das Bestehen der Abschlussprüfung in
Ausbildungsberufen vom 2. Juni 1986 (BGBl. I S. 843),

2. der Verordnung zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen des
Theodor-Reuter-Berufskollegs Iserlohn, Staatliche Berufsfachschule
für Fertigungstechnik und Elektrotechnik mit den Zeugnissen über das
Bestehen der Abschlussprüfung in Ausbildungsberufen vom 10. Juli
1992 (BGBl. I S. 1240), zuletzt geändert durch die Verordnung vom
27. Oktober 2004 (BGBl. I S. 2694), und

3. der Verordnung zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen des
Theodor-Reuter-Berufskollegs Iserlohn, Staatliche Berufsfachschule
für Fertigungstechnik und Elektrotechnik mit den Zeugnissen über das
Bestehen der Abschlussprüfung in Ausbildungsberufen vom 14. Juli
2006 (BGBl. I S. 1694)

bis zum Ablauf des 31. Juli 2007 erteilten Zeugnisse gelten fort. Die
Gleichstellung gilt auch für Zeugnisse, die vom 1. August 2012 bis zum Ab-
lauf des 14. Januar 2013 erteilt worden sind.

§ 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2007 in Kraft; sie
tritt mit Ablauf des 31. Juli 2017 außer Kraft.

Anlage (zu § 1)

Bezeichnung des Ausbil dungs beruf,
Prüfungs zeug nisses des Theodor- für den gleich ge stellt wird
Reuter-Berufs kollegs Iserlohn,
Staat liche Berufs fach schule für
Ferti gungs technik und Elektro technik

Abschluss prüfung als Indus trie me cha niker/
Indus trie me cha niker/ Indus trie me cha ni kerin
Indus trie me cha ni kerin

Abschluss prüfung als Werkzeug me cha niker/
Werkzeug me cha niker/ Werkzeug me cha ni kerin
Werkzeug me cha ni kerin

Abschluss prüfung als Elektro niker/ Elektro niker für Betriebs technik/
Elektro ni kerin für Betriebs technik Elektro ni kerin für Betriebs technik

Abschluss prüfung als Elektro niker/ Elektro niker für Geräte und Systeme/
Elektro ni kerin für Geräte und Elektro ni kerin für Geräte und 
Systeme Systeme

Abschluss prüfung als Mecha tro niker/Mecha tro ni kerin
Mecha tro niker/Mecha tro ni kerin
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Abschluss prüfung als Infor ma tions- und 
Infor ma tions- und Telekom mu ni ka ti ons system-
Telekom mu ni ka ti ons system- Elektro niker/Infor ma tions- und 
Elektro niker/Infor ma tions- und Telekom mu ni ka ti ons system-
Telekom mu ni ka ti ons system- Elektro ni kerin
Elektro ni kerin (IT-Syste m elek tro niker/
(IT-Syste m elek tro niker/ IT-Syste m elek tro ni kerin)
IT-Syste m elek tro ni kerin)
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